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Liebe Leserinnen und Leser,

Stürme, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen haben im Jahr 2024 in 
Deutschland laut Gesamtverband der Versicherer Schäden in Höhe von 5,5 Mrd. Euro 
verursacht – die Folgen des Klimawandels sind unübersehbar. Hochwasser, Hitzeperioden 
und Trockenheit stellen die Menschen, die Wirtschaft, Städte und Gemeinden und Re
gionen vor immer größere Herausforderungen. Der Bedarf an Flächen für Klimaschutz, 
Klimavorsorge und die Energiewende wächst stetig. Diese Entwicklungen verlangen auch 
nach einer umfassenden, vorausschauenden und koordinierten Raumplanung.

Der vorliegende Bericht zeigt auf, wie Politik und Verwaltungen durch Raumordnung zur 
Klimaanpassung, zum Klimaschutz und zur Energiewende beitragen können. Grund lage 
dafür ist das Leitbild „Klimawandel und Energiewende gestalten“, das die zuständigen 
 Ministerinnen und Minister der Länder bereits 2016 verabschiedet haben. Die Unter
suchung basiert auf der erstmaligen Auswertung von 900 Landes und Regionalplänen aus 
dem RaumordnungsplanMonitor (ROPLAMO) des BBSR. Die Ergebnisse unterstreichen 
die Schlüsselrolle der Raumordnung bei der Bewältigung klimatischer und energiepoliti
scher Herausforderungen.

Der Bericht zeigt auf, dass in vielen Regionen Deutschlands bereits Fortschritte bei der 
Sicherung von Überschwemmungsbereichen und Retentionsräumen erzielt wurden, um 
die Hochwasservorsorge zu verbessern. Allerdings zeigt sich ein heterogenes Bild, was die 
Verbindlichkeit und Regelungsinhalte der Raumordnungspläne angeht. Während einige 
Regionen klare Vorgaben umsetzen, bleibt die raumordnerische Hochwasservorsorge in 
anderen nach wie vor eher unverbindlich. 

Im Bereich der Vorsorge vor Wasserknappheit zeigt sich ebenfalls Handlungsbedarf. An
gesichts zunehmender Trockenperioden sind Maßnahmen wie die Sicherung natürlicher 
Überflutungs und Wasserschutzgebiete, die Förderung der Grundwasserneubildung und 
die Anpassung von Wassermanagementstrategien essenziell. 

Im Bereich des Klimaschutzes legen erst etwa ein Viertel der Regionalpläne Wert auf die 
Sicherung natürlicher CO₂Senken wie Moore. Der Schutz organischer Böden und die 
gezielte Förderung von Moorschutzflächen bleiben bislang eine Ausnahme. 

Bei der Energiewende gibt es Fortschritte, jedoch reichen die bisherigen Anstrengungen 
nicht aus, um die ehrgeizigen Ausbauziele für Erneuerbare Energien zu erreichen. Zwar 



Dr. Markus Eltges 
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verfügen mehr als die Hälfte der Regionen über Festlegungen zur Windenergie, doch bis 
Ende 2023 waren lediglich 0,5 % der Bundesfläche für Windkraft ausgewiesen – ein Wert, 
der weit unter der Zielvorgabe von 2 % bis 2032 liegt. Die Nutzung von FreiflächenPhoto
voltaik wächst zwar, doch die damit verbundene Konkurrenz zu landwirtschaftlich ge
nutzten Flächen verschärft bestehende Nutzungskonflikte.

Die klima und energiepolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung dürften also die 
Konkurrenz um verfügbare Flächen deutlich intensivieren. Diese Konkurrenz muss trans
parent werden. Konfligierende Nutzungsansprüche müssen auf der Basis gesellschaftlich 
vereinbarter Ziele gegeneinander abgewogen werden. Nur so können Politik und Verwal
tungen die Flächen für Klimaschutz, Klimaanpassung und die Energiewende gezielt dau
erhaft vorhalten, schützen und nachhaltig entwickeln. Auch ökologisch, technisch und 
ökonomisch sinnvolle Multinutzung von Flächen sollte eine regionalplanerische Absiche
rung erfahren können. 

Der Bericht sieht Handlungsbedarf in spezifischen Bereichen wie der stärkeren Durch
setzung verbindlicher Hochwasserschutzvorgaben, der Verbesserung des Wassermanage
ments und dem Schutz kritischer Infrastrukturen. Auch die Sicherung von CO₂Senken, 
die nachhaltige Steuerung von Siedlungsflächen und eine konfliktärmere Ausweisung von 
Standorten für erneuerbare Energien sind zentrale Herausforderungen.

Die Untersuchung macht deutlich, dass die Raumordnung vor dem Hintergrund zuneh
mender Klimarisiken und wachsender Flächenkonflikte dringend gestärkt werden muss. 
Sie weist auf konkrete Ansatzpunkte hin, wie die Planung auf regionaler, Landes und Bun
desebene effektiver gestaltet werden kann. Die Untersuchung empfiehlt entsprechend, die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, innovative Ansätze und Modellvorhaben 
zu fördern und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Planungsebenen zu intensi
vieren. Auch flexiblere Planungsinstrumente, die schneller auf neue Herausforderungen 
reagieren können, werden als notwendig erachtet. Veränderte Verfahren und optimierte 
instrumentelle Lösungen wie landesweite Klimaanpassungsstrategien, integrierte Flächen
nutzungsstrategien, ein integriertes Monitoring raumplanerischer Festlegungen und Maß
nahmen sowie eine Energiesystemplanung für eine energieträgerübergreifende räumliche 
Steuerung der Energiewende können die Wirkkraft der Regionalplanung verbessern.

Nur durch eine engere Verzahnung der Raumplanung auf allen föderalen Ebenen wird 
es möglich sein, die Herausforderungen des Klimawandels und der Energiewende noch 
entschiedener anzugehen. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!
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KURZFASSUNG – VORGEHEN  
UND  ZENTRALE EMPIRISCHE BEFUNDE 

Dieser Bericht befasst sich mit der Umset
zung des raumordnerischen Leitbilds „Kli
mawandel und Energiewende gestalten“, das 
im Jahr 2016 veröffentlicht wurde (MKRO 
2016). Es formuliert die Positionierung der 
Raumordnung von Bund und Ländern als 
einen zentralen Rahmen sowohl für raum
bezogene politische Ziele, Festlegungen im 
Raumordnungsgesetz und in Raumord
nungsplänen sowie für konkrete Umset
zungsmaßnahmen. Der Klimawandel und 
die daraus resultierenden Erfordernisse zur 
Vermeidung und Anpassung sowie der Um
bau zu einer auf erneuerbaren Energien ba
sierenden Energieversorgung bleiben eine 
permanente und dynamische Aufgabe der 
Raumordnung. Sie wird wesentlich von den 
regional unterschiedlichen Betroffenheiten 
und Gegebenheiten geprägt und umfasst 
sämtliche Raumnutzungen. Dabei muss sie 
unterschiedliche Nutzungsansprüche aus
reichend berücksichtigen. Die nach Abwä
gung der Belange in Raumordnungsplä
nen festgelegten Grundsätze und Ziele der 
Raumordnung sind von öffentlichen Stellen 
bei nachfolgenden Planungen und Verfah
ren zu beachten oder zu berücksichtigen. 
Die faktische Realisierung von konkreten 
Maßnahmen erfolgt in der Regel durch die 
Fachpolitiken, während die Siedlungsent
wicklung primär durch die kommunale 
Bauleitplanung bestimmt wird.

Erhöhte Anforderungen an die 
Raumordnungsplanung

In den letzten Jahren haben zahlreiche Ge
setzesinitiativen und novellen sowie neue 
Bundesstrategien die Anforderungen an die 
Raumordnungsplanung im Hinblick auf 
den Anpassungsbedarf an den Klimawan
del, den Klimaschutz und die Energiewen
de verschärft. Diese drei Faktoren erhöhen 

den Nutzungsdruck auf die Fläche und ver
schärfen Flächennutzungskonkurrenzen. 
Dadurch ist die Ausgleichs und Koordi
nationsfunktion der Raumordnung auf Ebe
ne von Bund, Ländern und Regionen mehr 
denn je gefordert. 

Der Bericht unterstreicht die zentrale Rol
le der Raumordnung bei der Bewältigung 
der Herausforderungen durch den Klima
wandel und die Energiewende in Deutsch
land. Die Raumordnung muss dazu beitra
gen, die unterschiedlichen Anforderungen 
an die Flächennutzung in Einklang zu brin
gen, um eine nachhaltige und resiliente Ent
wicklung zu gewährleisten. Die Raumord
nung ist dabei ein Schlüsselinstrument 
für die Umsetzung der nationalen Klima
schutz und Anpassungsziele.

Die Auswertung von Landes und Raum
ordnungsplänen zeigt, dass die Raumord
nung verbreitet Festlegungen zur Vorsor
ge vor den Folgen des Klimawandels und 
zur Unterstützung der Energiewende vor
genommen und in ihre Pläne integriert 
hat. Es konnte aber auch gezeigt werden, 
dass die Raumordnung auf ihren verschie
denen föderalen Ebenen wirksamere In
strumente benötigt, um effektiver auf die 
massiven Herausforderungen des Klima
wandels reagieren zu können. Gleiches gilt 
für die räumliche Steuerung der forcierten 
Energiewende. Die klima und energierele
vanten Belange wurden bereits durch An
passung von Gesetzen gestärkt, um einem 
„Wegwägen“ dieser Belange in Planungen 
entgegenzuwirken.

Das Leitbild

Die Raumordnung von Bund und Ländern 
hat mit ihrem Leitbild „Klimawandel und 
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Datengrundlage und 
Methodik

Grundlage für die im 
Bericht durchgeführ-
ten Analysen ist der 
Raumordnungsplan-
Monitor (ROPLAMO) 
des BBSR, der alle in 
Kraft befindlichen Lan-
des- und Regionalplä-
ne in Deutschland er-
fasst. Neben einem 
umfassenden ana-
logen und digitalen 
Planarchiv bildet eine 
Datenbank, in der die 
zeichnerischen Festle-
gungen durch Geoda-
ten repräsentiert wer-
den, das Kernstück 
des Planinformations-
systems. Ausgewertet 
wurden 942 Plandoku-
mente (integrierte Plä-
ne, Änderungen, Teil-
fortschreibungen) der 
Landes- und Regional-
planung. Zur Ana lyse 
der textlichen Festle-
gungen wurden die 
digital vorliegenden 
Planungsdokumen-
te mittels Stichwort-
suche ausgewertet. 
Die räumliche Darstel-
lungsebene des Be-
richts bilden die Län-
der und die 116 Ana-
lyseregionen der Re-
gionalplanung. Er-
gänzt wurde die Ana-
lyse durch eine sys-
tematische Auswer-
tung des relevanten 
Gesetzesrahmens und 
der politischen Stra-
tegien auf EU-, Bun-
des- und Landesebe-
ne. Zudem wurden im 
Rahmen der  Vorstudie 
 Experteninterviews 
 sowie Praxisworkshops 
durchgeführt (MKRO 
2016).

Energiewende gestalten“ aus dem Jahr 2016 
sowie den Entschließungen der Minister
konferenz für Raumordnung (MKRO) der 
Jahre 2013 und 2016 zur Klimaanpassung 
und zur Energiewende wichtige Grundla
gen für eine raumverträgliche Gestaltung 
der Anpassung an den Klimawandel und 
der Energiewende gelegt. Seither sind um
fassende Maßnahmen zur Klimaanpassung 
(zehn Handlungsfelder), zum Klimaschutz 
(drei Handlungsfelder) sowie zum Ausbau 
der erneuerbaren Energieträger erfolgt. 

Der Bericht ist eine detaillierte Expost
Analyse zur Umsetzung dieser Handlungs
felder. Der Bericht untersucht, wie die 
räumliche Planung die  dynamischen Fol
gen des Klimawandels und die Anforde
rungen der Energiewende räumlich steu
ern kann. Er baut auf einer Vorstudie aus 
dem Jahr 2023 auf, die insbesondere die lan
des und regionalplanerischen  Aktivitäten 
analysiert und den Umsetzungsstand von 
Strategien zur Klimaanpassung, zum Kli
maschutz und zur Energiewende darstellt. 
Unter Nutzung der aktuellsten verfügbaren 
Daten sowie des aktuellen politischen Ziel
rahmens stellt der Bericht Herausforderun
gen für Bund, Länder und Regionen vor, 
fokussiert die verschiedenen Handlungs
felder der Anpassung an den Klimawandel, 
des Klimaschutzes und der Energiewende 
und bewertet ihren Umsetzungsstand in der 
Raumordnungsplanung.

Zielrahmen der Raumordnung für 
Klimaschutz und Klimaanpassung

Die Zielvorgaben für die Raumordnung 
im Bereich Klimaschutz und Klimaan
passung werden auf verschiedenen politi
schen Ebenen festgelegt. Auf europäischer 
Ebene soll bis 2050 gemäß „Europäischem 
Klimagesetz“ und „Europäischem  Grünen 
Deal“ Klimaneutralität erreicht werden; 
das  BundesKlimaschutzgesetz (KSG) 
verpflichtet zur Treibhausgasneutrali
tät bis 2045. Bei der europäischen Klima
folgenanpassung zielt die Territoriale Agen
da 2030 (TA2030) auf räumlich integrierte 

Maßnahmen. Innerhalb der „Deutschen 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ 
(DAS), weiterentwickelt über Aktionspläne, 
Fortschritts und Monitoringberichte, fun
giert die Raumordnung als Querschnitts
aufgabe, für die landes und regionalpla
nerische Beiträge zur Klimaanpassung in 
zentralen Handlungsfeldern wie Hochwas
ser und Hitzevorsorge dargelegt werden. 
Das 2024 in Kraft getretene Klimaanpas
sungsgesetz setzt den strategischen Rahmen 
für eine vorsorgende Klimaanpassung. Vie
le weitere Fördermaßnahmen, Wettbewer
be und Strategien wie die Nationale Was
serstrategie oder das Aktionsprogramm 
Natürlicher Klimaschutz unterstützten die 
Klimafolgenanpassung und den Klima
schutz. Die Weiterentwicklung der Klima
anpassungsstrategie mit messbaren Zielen 
auch für das Teilcluster Raumplanung ist in 
Entwicklung und sieht bis 2026 unter ande
rem die Entwicklung und Einführung eines 
BBSRMonitorings zur Klimaanpassung für 
Raumordnungspläne vor.

Regionale Auswirkungen des 
Klimawandels und Herausforderungen

Der Klimawandel hat in Deutschland bereits 
spürbare Auswirkungen und wird in den 
kommenden Jahrzehnten weitere tiefgrei
fende Veränderungen mit sich bringen. Der 
Bericht beschreibt den aktuellen Kenntnis
stand zu den Herausforderungen, beispiels
weise zum Temperaturanstieg, veränderten 
Niederschlagsmustern und der Häufigkeit 
und Intensität extremer Wetterereignisse 
wie Starkregen, Dürre und Hitzewellen. Da 
die Vulnerabilität gegenüber diesen Aus
wirkungen des Klimawandels regional sehr 
unterschiedlich ist, differenziert der Be
richt auf dieser Ebene und stellt dar, dass 
es regionsspezifische Anpassungsstrategi
en braucht. Forschungsprojekte, die sich mit 
der regionalen Klimaanpassung beschäfti
gen, liefern wichtige Erkenntnisse, um die 
räumliche Planung zu verbessern. Dies gilt 
insbesondere für den Schutz von Siedlungs
gebieten vor Extremwetterereignissen und 
die Sicherung von Wasserressourcen.
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Raumplanerische Festlegungen zur 
Klimafolgenanpassung 
Die Raumordnung muss auf eine Viel
zahl von Herausforderungen reagieren, die 
durch den Klimawandel entstehen. 

Die Sicherung von Überschwemmungs
bereichen und Retentionsraum erfolgt in 
93 von 116 Analyseregionen der Regio
nalplanung. Auch ihre Rückgewinnung, 
die Verbesserung des Wasserrückhaltes im 
Einzugsgebiet der Flüsse sowie die Risiko
vorsorge sind in vielen Regionen als Grund
satz oder Ziel der Raumordnung verankert. 
Dennoch zeigt sich insgesamt ein hetero
genes Bild raumordnerischer Hochwas-
servorsorge, sowohl hinsichtlich der Re
gelungsinhalte als auch bezogen auf die 
Bindungswirkung als Ziel oder Grundsatz. 
Aktuelle Raumordnungsplanentwürfe deu
ten auf eine verstärkte Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Bundesraumord
nungsplans Hochwasserschutz hin. Nach 
wie vor stellt die Umsetzung des risikoba
sierten Ansatzes beim vorbeugenden Hoch
wasserschutz die größte Herausforderung 
des vorbeugenden Hochwasserschutzes auf 
Ebene der überörtlichen und der örtlichen 
Raumplanung dar. 

Küstenschutz erfolgt meist fachplanerisch 
und wird dabei von der Raumordnung flan
kiert, beispielsweise indem Kleientnahme
stellen für den Deichbau und die Deich
verstärkung in Regionalplänen gesichert 
werden. Deutlich seltener sind Festlegun
gen in Regionalplänen zur Risikovorsor
ge in sturmflutgeschützten Küstengebieten 
oder zur Freihaltung von nicht ausreichend 
geschützten Gebieten vor Bebauung. Fest
legungen der Raumordnung sind auch für 
die Sicherung von Flächen für die Anpas
sung von Deichbauwerken und anderen 
Hochwasserschutzinfrastrukturen an den 
steigenden Meeresspiegel wichtig. Eine be
sondere Herausforderung für die Raumord
nungsplanung stellen die Niederungsgebie
te an den Küsten dar, die besonders vom 
Meeresspiegelanstieg bedroht sind. 

Berggebiete sind im Klimawandel durch 
Erdrutsche, Lawinen und Stürme besonders 
gefährdet, ihr Schutz daher ebenso wichtig. 
Bisher begrenzt sich die raumplanerische 
Risikovorsorge vorwiegend auf das Erzge
birge, die Region SchwarzwaldAlb und die 
bayerischen Alpen über die Schutzfunktion 
von Bergwäldern und Berglandwirtschaft 
sowie den Mur und Erosionsschutz. Die 
Raumordnung muss in den entsprechen
den 32 Raumordnungsregionen mit Berg
gebietsanteilen Maßnahmen zur Risiko
vorsorge und Gefahrenminderung treffen, 
zumal als Klimafolge auch ein verstärkter 
Tourismus in Bergregionen erwartet und 
bereits verzeichnet wird. 

Zwar finden sich zur Vorsorge vor Hitze-
belastung in den meisten Landesplänen und 
vielen Regionalplänen umfassende textliche 
Festlegungen, die Ausweisung von zeich
nerischen Festlegungen zum (Siedlungs)
Klimaschutz erfolgt bislang nur in 11 Regi
onen. In rund 56 % der Planungsregionen 
sichern die Regionalpläne regionale Grün
züge und Grünzäsuren. 

Auch der Umgang mit Wasserknapp-
heit spielt eine wichtige Rolle. Vorrang 
und Vorbehaltsgebiete zum Grund und 
Oberflächenwasserschutz nehmen 11,7 % 
der Fläche Deutschlands ein. Die in insge
samt 93 Regionen ausgewiesenen Raum
ordnungsgebiete leiten sich überwiegend 
von fachplanerischen Schutzgebieten der 
Wasserwirtschaft ab. 12 von 18 Regionen, 
die als Trockenregionen typisiert sind, 
weisen Vorranggebiete zum Grund und 
Oberflächenwasserschutz aus, zwei weite
re Regionen Vorbehaltsgebiete. Die Siche
rung von Wasserressourcen erfolgt dabei 
in den Regionalplänen meist über Zielfest
legungen. Insgesamt ist die raumplaneri
sche Trockenheitsvorsorge zu verbessern, 
etwa über die Sicherung von natürlichen 
Überflutungsgebieten und Wasserschutz
gebieten, Förderung von Grundwasser
neubildung oder durch Anpassung von 
Wassermanagementstrategien.
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Durch Raumordnungsgebiete zum Frei-
raumschutz in Landes und Regionalplä
nen werden 41 % des Bundesgebietes ge
schützt. In Kombination von Schutzgebieten 
des Naturschutzes und Raumordnungsge
bieten zum Freiraumschutz werden 63 % 
der Landfläche geschützt (Überschneidun
gen wurden herausgerechnet). Ein großer 
Teil dieser Fläche ist sowohl naturschutz
rechtlich als auch durch Raumordnungsge
bietsausweisungen vor Inanspruchnahme 
durch konkurrierende Nutzungen bewahrt. 
So leistet in den meisten Ländern die Raum
ordnungsplanung bereits einen wesentli
chen Beitrag zum Freiraumschutz. Noch 
nicht alle Raumordnungspläne auf Ebene 
von Ländern und Regionen leisten einen ak
tiven Beitrag zur Festlegung eines länderü
bergreifenden Biotopverbundes.

Die Festlegung von Vorrang und Vorbe
haltsgebieten für Landwirtschaft ist nicht 
in allen Ländern raumordnerische Praxis. 
Bundesweit werden auf 4,9 % der Fläche 
Vorranggebiete und auf 18,5 % der Fläche 
Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft in 
Regionalplänen ausgewiesen. Bisher wer
den Raumordnungsgebiete für Landwirt
schaft allerdings noch nicht dazu eingesetzt, 
um eine Anpassung der Landnutzung an 
den Klimawandel zu erreichen. Grundsätz
lich ist der Kompetenztitel der Raumord
nung im Hinblick auf die Beeinflussung der 
land und forstwirtschaftlichen Bodennut
zung sehr beschränkt. Eine Möglichkeit 
wäre, den Schutz des Bodens zu intensivie
ren. Bisher werden allerdings erst in zwei 
Ländern Raumordnungsgebiete für den Bo
denschutz in Regionalplänen festgelegt. 

Das Bundesgebiet ist zu fast einem Drittel 
mit Wald bewachsen. Obwohl verbindliche 
zeichnerische Festlegungen für die Forst-
wirtschaft in drei Viertel der Planungsre
gionen erfolgen, wird noch zu selten in der 
Regionalplanung von der Ausweisung von 
Vorrang und Vorbehaltsgebieten für die 
Waldwirtschaft Gebrauch gemacht. Bun
desweit ist weniger als 1 % der Waldfläche 

als Raumordnungsgebiete für die Erstauf
forstung beziehungsweise Waldmehrung 
durch die Regionalplanung gesichert. 

Raumplanerische Festlegungen zum 
Klimaschutz
Wälder, Moore und Feuchtgebiete sind als 
natürliche CO₂Senken in der Lage, große 
Mengen an Kohlenstoff zu speichern und 
tragen somit wesentlich zur Reduzierung 
von Treibhausgasen bei. 

Die Erhaltung und Verbesserung der na-
türlichen CO₂-Senken erfolgt in etwa 25 % 
der ausgewerteten Regionalpläne über 
Grundsätze der Raumordnung, am häu
figsten durch Sicherung der natürlichen 
Kohlenstoffsenken sowie von Gebieten für 
die Waldmehrung beziehungsweise sa
nierung. Für alle anderen Aspekte – auch 
die Erhaltung und Verbesserung der na
türlichen Kohlenstoffspeicherfähigkeit von 
Moorböden – treffen nur sehr wenige Re
gionen raumordnerische Festlegungen, die 
zudem relativ schwach mit der geographi
schen Verbreitung organischer Böden in 
Deutschland korrelieren.

Insgesamt bestehen deutliche Unterschie
de beim Instrumenteneinsatz zwischen den 
Ländern. Moorschutz erfordert konkre
te Handlungsaufträge in Form von textli
chen und zeichnerischen Vorgaben in Lan
des und Regionalplänen, erfolgt jedoch 
meist indirekt durch Vorrang und Vor
behaltsgebiete zum Schutz von Natur und 
Lebensraumfunktionen (31,7 % der Flä
che Deutschlands). Aussagen zum konkre
ten Moorschutz oder der Erhaltung von 
CO₂Senkenfunktionen organischer Bö
den sind dagegen bisher die Ausnahme. 
Einzelne Länder regeln den Moorschutz in 
Landesraumordnungsplänen. 

Darüber hinaus besteht Forschungsbedarf, 
wie die Raumordnung die Wiedervernäs
sung land und forstwirtschaftlich genutz
ter, entwässerter organischer Böden unter
stützen kann. Durch die Rücknahme von 



12 Klimawandel und Energiewende raumverträglich gestalten

Vorranggebieten für den Rohstoffabbau 
kann der Torfabbau in Deutschland früh
zeitiger beendet werden.

Derzeit übernimmt die Raumordnung kei
ne Koordinierungs und Sicherungsaufträ
ge zum Abscheiden und Speichern von CO₂ 
in technogenen CO₂-Senken. Bei einer Än
derung des Kohlendioxidspeicherungsge
setzes könnte sie zukünftig bei einer mög
lichen CO₂Verpressung in der Nordsee 
gefordert sein. 

Die Raumordnung kann durch Vorgaben 
zur Siedlungsflächeninanspruchnahme 
oder zu Siedlungsdichten die quantitative 
Flächeninanspruchnahme steuern. Aller
dings nutzt sie diese Möglichkeiten, ener-
giesparende und verkehrsvermeidende 
Siedlungsstrukturen zu schaffen, bisher 
aber noch nicht ausreichend. Am häufigs
ten sind Zielfestsetzungen zur Fahrradin
frastruktur, womit die Raumordnung zur 
Reduzierung der Treibhausgasemission be
trägt. In allen Landesentwicklungsplänen 
beziehungsweise programmen finden sich 
Festlegungen zum Vorrang der Innenent
wicklung als Grundsatz oder Ziel, in vie
len Regionalplänen hingegen nicht. Häufig 
sind auch Zielfestsetzungen für Vorrang 
und Vorbehaltsgebiete für Industrie an 
vorhandener Schienen und/oder Wasser
straßenanbindung. (Positiv)Planerische 
Steuerungsansätze zur Lenkung und Be
grenzung der Siedlungsentwicklung um
fassen etwa Angaben zur maximal zuläs
sigen Siedlungsflächeninanspruchnahme, 
zur Verortung, zur Dichte und zur Men
ge. Zudem sind Vorgaben zur Ausrichtung 
der Siedlungsentwicklung auf ÖPNVHal
tepunkte in der Regionalplanung üblich. 

Festlegung zur Energiewende durch die 
Raumordnung
Der Energiewende kommt in Deutsch
land eine zentrale klimapolitische Rolle zu, 
die in der aktuellen Legislaturperiode mit 
zahlreichen gesetzlichen Regelungen deut
lich an Geschwindigkeit gewonnen hat. So 
sollen für den Ausbau der Windenergie 

nach Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG) bis 2032 2 % der Bundesfläche 
für Windkraftanlagen in Regionalplänen 
ausgewiesen werden. Mit der Umsetzung 
des Solarpakets I soll der Ausbau von Frei
flächenPhotovoltaikanlagen (FPV) sowie 
der Ausbau von PV auf Gewerbedächern 
gestärkt werden. Der Ausbau der erneuer
baren Energien soll zudem durch das Ener
gieleitungsausbaugesetz (EnLAG) und das 
Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) voran
getrieben werden. Die Nationale Wasser
stoffstrategie aus 2020 wurde im Juli 2023 
an das gesteigerte Ambitionsniveau beim 
Klimaschutz und die neuen Herausforde
rungen am Energiemarkt angepasst. Diese 
Beispiele zeigen, dass durch den Bau zu
sätzlicher Energieerzeugungsanlagen und 
der Dezentralisierung des Energiesystems 
ein ausgedehnter Bedarf für den Ausbau 
weiterer Energieinfrastrukturen und da
mit umfassende Raumansprüche entste
hen. Diese gilt es planerisch zu steuern.

Im Zuge der Energiewende verändert sich 
auch der deutsche Strommix: Der Ausbau 
erneuerbarer Energien schreitet voran und 
gleichzeitig reduziert sich der Anteil fossi
ler Energieträger durch Ausstieg aus Koh
le und Atomstrom. Dieser Wandel vollzieht 
sich in den Ländern sehr unterschiedlich. 
Seit 2016 wurden 125 fossile Stromerzeu
gungseinheiten stillgelegt, vornehmlich im 
Nordwesten Deutschlands. Im Gegenzug 
sollen bis 2030 80 % des erzeugten Stroms 
aus erneuerbaren Energien stammen. In 
diesem Bereich der Stromproduktion sind 
bislang Bayern, Niedersachsen und NRW 
führend. MecklenburgVorpommern und 
SchleswigHolstein weisen im deutschland
weiten Vergleich mit je rund 90 % der in
stallierten Nennleistung aus erneuerbaren 
Quellen den grünsten Kraftwerksmix auf. 
Die Raumordnung muss den Netzausbau 
sowie den weiter angestrebten Ausbau der 
Produktion erneuerbarer Energien in der 
Fläche unterstützen. 

Das ErneuerbareEnergienGesetz (EEG) 
sieht bis 2040 nahezu eine Verdreifachung 
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der derzeit installierten Leistung, die durch 
Windenergie an Land erzeugt wird, vor. 
Dafür legt das WindBG bundesweit bis 
2027 1,4 % und bis 2032 2 % der Fläche 
Deutschlands für Windenergie fest. Die Flä
chenbeitragswerte der Flächenländer vari
ieren dabei zwischen 1,8 und 2,2 %. Ende 
2023 verfügen zwar 69 der 116 Analyse
regionen der Regionalplanung über Fest
legungen zur Windenergie, es waren je
doch lediglich 0,5 % des Bundesgebietes als 
Raumordnungsgebiet für Windenergie aus
gewiesen, sodass bislang kein Land die für 
2032 geforderten Werte erfüllt. In fast allen 
Planungsregionen müssen somit im festge
legten Zeitraum weit mehr Flächen als bis
her ausgewiesen werden. 

Offshore unterstützen die aktuellen raum
ordnerischen Vorgaben die Erfüllung des 
40Gigawatt(GW)Ziels bis 2035. Es sind 
allerdings weitere Flächenausweisungen 
notwendig, um die bis 2045 geforderten 70 
GW installierte Leistung zu ermöglichen. 
Zudem kann die Regionalplanung das Re
powering von Windenergieanlagen (WEA) 
unterstützen, indem sie Altstandorte als 
Vorranggebiete für Windenergie ausweist.

Das EEG sieht einen Ausbau der installier
ten Leistung von Solaranlagen auf 400 GW 
im Jahr 2040 vor (Zwischenziele: 128 GW 
in 2026, 215 GW in 2030). Mitte 2024 be
trug die installierte Leistung 90,4 GW, wo
mit eine Verdreifachung des jährlichen Aus
baus erforderlich wird. Ende 2021 erfolgte 
knapp ein Drittel der installierten Leistung 
durch Freiflächen-Photovoltaik. Durch 
den forcierten Ausbau der FPV nimmt 
die Flächenkonkurrenz mit der Landwirt
schaft erheblich zu, wobei mit dem Solar
paket vorgesehen ist, die Inanspruchnah
me landwirtschaftlich genutzter Flächen für 
die PVStromerzeugung zukünftig zu de
ckeln. Die Raumordnung kann durch eine 
verstärkte Ausweisung positivplanerischer 
Vorrang/Vorbehaltsgebiete für Photovol
taik besonders konfliktarme Standorte aktiv 
für den Bau von FPV sichern. Bisher haben 
nur fünf Länder ihre Regionalplanung noch 

nicht zu einer Steuerung des Ausbaus der 
PVNutzung im Außenbereich ermächtigt. 
Verbindliche textliche Festlegungen werden 
derzeit in fast der Hälfte aller 116 Analy
seregionen der Regionalplanung getroffen, 
zeichnerische Festlegungen jedoch nur in 
fünf. Eine Verbesserung der Rahmenbedin
gungen für den FPVAusbau ergibt sich seit 
2023 durch die Teilprivilegierung für FPV 
um einen 200 m breiten Korridor entlang 
von Autobahnen und Schienenwegen. Regi
onalplanerische und naturschutzrechtliche 
Vorgaben reduzieren allerdings den restrik
tionsfreien Flächenanteil in diesem Bereich. 

Bundesweit stellen rund 9.600 Biogasan
lagen etwa 18 % des gesamten erneuerba
ren Stroms bereit. Der Anbau von Bioener
giesubstraten nimmt dabei etwa 2,5 Mio. 
ha beziehungsweise 15 % der Landwirt
schaftsfläche in Anspruch. Für die räum-
liche Steuerung der Bioenergienutzung 
wird in Regionalplänen über die Festlegung 
von textlichen Grundsätzen der Raumord
nung versucht, die KraftWärmeKopplung 
bei Biogasanlagen zu unterstützen, um die 
Nahwärmeversorgung auszubauen. Zudem 
wird in einigen Ländern über die Auswei
sung von Vorranggebieten für Gewerbe und 
Industrie die Planung und der Bau raum
bedeutsamer Anlagen für die energetische 
Biomasseverwertung auf Gewerbestandorte 
konzentriert. Die Bedeutung der räumlichen 
Standortlenkung des Baus von Bioenergie
produktionsanlagen durch die Raumord
nungsplanung wird zukünftig weiter an 
Bedeutung abnehmen, da mit dem Rück
gang der Förderung der Bioenergieerzeu
gung kaum noch neue Anlagen zur energeti
schen Biomasseverwertung geplant werden. 

Für eine räumliche Steuerung des Ausbaus 
der (Strom)Netzinfrastruktur stehen der 
Raumordnung neben dem Raumverträg
lichkeitsprüfungsverfahren vor allem ver
bindliche Festlegungen der Landes und Re
gionalpläne zur Verfügung. Dies erfolgt in 
fast allen Ländern über Bündelungsgebo
te, teilweise über Abstandsvorgaben, Vorga
ben zur Netzverstärkung statt Neubau sowie 
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vereinzelt auch negativplanerisch über Aus
schlussregelungen. Die Raumordnung kann 
unter anderem mittels positivplanerischer 
Festlegungen in Form von Vorrang oder 
Vorbehaltsgebieten für Leitungstrassen 
oder Planalternativen die konkrete Planung 
von Trassenverläufen beeinflussen, wie dies 
in weit mehr als der Hälfte der Länder text
lich, in knapp der Hälfte auch zeichnerisch 
erfolgt. Bei der Wärmeplanung kann die 
Regionalplanung mit interkommunal ab
gestimmten Konzepten unterstützen, kreis
weite statt einzelgemeindliche Wärmepla
nungen erbringen viele Synergieeffekte.

Raumordnungspläne der Länder und 
 Regionen regeln in unterschiedlicher De
tailtiefe die Nutzung von Geothermie über 
textliche Festlegungen (Ausnahme Lan
desentwicklungsplan (LEP) Schleswig
Holstein, der zeichnerische Darstellungen 
nutzt). Zeichnerische sowie textliche Fest
legungen zur Standortsicherung von un
terirdischen Energiespeichern sowie von 
Pumpspeicherkraftwerken finden sich bis
her erst sehr vereinzelt in Landes und 
Regionalplänen. 

Die Raumordnung sichert Trassen für lei
tungsgebundene Infrastrukturen sowie 
Standorte für Speichermöglichkeiten im Un
tergrund, trifft Festlegungen zur Entwick
lung von Häfen mit Schnittstellenfunktion 
zur Energiewirtschaft und damit verbunde
ner Infrastruktur. Vereinzelte Landes und 
Regionalpläne treffen Festlegungen zu Aus
baukorridoren zur Gas, Speicher und Ha
feninfrastruktur in Raumordnungsplänen. 
Die Planauswertungen zeigen jedoch, dass 
die Raumordnung in den meisten Ländern 
noch nicht auf den Strukturbruch bei der 
Gasversorgung und die neuen Bedarfe für 
den Ausbau der LNG- und Wasserstoffinf-
rastruktur (LNG – Flüssigerdgas (liquefied 
natural gas) reagiert hat.

Im Jahr 2023 entfiel ein Anteil von 7,2 % 
an der Stromerzeugung aus erneuerba
ren Energien auf die Wasserkraft. Das Po
tenzial ist bereits weitgehend erschlossen. 

Raumordnungspläne setzen in Deutschland 
kaum Instrumente zu einer aktiven Steue
rung der Wasserkraftnutzung ein. Die Re
gionalplanung kann zum Ausbau von Spei
cherkraftwerken beitragen. 

Alle drei großen Braunkohlereviere wol
len auch nach dem Ende des Tagebaus im 
Jahr 2030 bzw. 2038 Energieregionen mit 
einer wirtschaftsstrukturell größeren Dif
ferenzierung bleiben. Raumordnungspläne 
steuern diese Transformation von Braun-
kohlerevieren teilweise auch über Sanie
rungsrahmenpläne. Verschiedene Großpro
jekte regenerativer Energiegewinnung und 
speicherung konnten bereits in stillgelegten 
Tagebau arealen realisiert werden. Das Helm
stedter Revier und WilhelmshavenFries
land planen darüber hinaus eine Zukunft 
als grüne Energieregionen mit Strukturhil
fen, insb. für die Wasserstoffproduktion.

Stärkung der Raumordnungsplanung

Die Raumordnung muss weiterentwickelt 
und ihre Kapazitäten müssen deutlich ge
stärkt werden, um den kommenden He
rausforderungen gerecht zu werden. Die 
Schlussfolgerungen und Handlungsem
pfehlungen des Berichts (Kap. 5) zielen da
rauf ab, die gesetzlichen Rahmenbedin
gungen zu verbessern, innovative Ansätze 
und Modellvorhaben zu fördern und die 
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Planungsebenen zu stärken. Dies umfasst 
auch die Verbesserung des Datenaustauschs 
und die gemeinsame Entwicklung von Stra
tegien und Maßnahmen. Zudem geht es um 
flexiblere Planungsinstrumente, die es er
möglichen, schneller auf neue Herausfor
derungen zu reagieren.

Mithilfe welcher Strategien und Handlungs
ansätze der Raumordnung für Klimaanpas
sung, Klimaschutz und die Energiewen
de aus Sicht des BBSR im Detail erfolgen 
kann, wird in den „Handlungsempfehlun
gen für eine zukunftsorientierte Raumpla
nung“ (Kap. 5) dieses Berichts im Detail 
dargelegt. n
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EINLEITUNG 

Klimaschutz, Anpassung an den Klimawan
del und Energiewende sind höchst dyna
mische Politikfelder. Die Raumansprüche, 
etwa für natürlichen Klimaschutz, oder die 
Flächenziele beim Windkraftausbau und 
für Photovoltaikanlagen werden immer 
weitreichender. Aufgabe der Raumordnung 
als übergeordnete, querschnittsorientierte 
und langfristig ausgerichtete Instanz ist es, 
politische Vorgaben und andere Ansprüche 
an den Raum miteinander abzuwägen und 
mittels zeichnerischer und textlicher Fest
legungen planerisch umzusetzen. Die fak
tische Realisierung, etwa von Küsten und 
Hochwasserschutz sowie land und forst
wirtschaftlicher Raumnutzung, erfolgt in 
der Regel durch die Fachplanungen, die Re
alisierung der Siedlungsentwicklung durch 
die kommunale Bauleitplanung.

Dieser Bericht befasst sich maßgeblich mit 
der Umsetzung des raumordnerischen Leit
bilds „Klimawandel und Energiewende ge
stalten“, das im Jahr 2016 veröffentlicht wur
de (MKRO 2016). Es schafft die Grundlagen 
für eine raumverträgliche Gestaltung von 
Klimafolgen und der Energiewende (vgl. 
Kap 1.2).  Ausgehend hiervon können acht 
Handlungsfelder zur Anpassung an den Kli
mawandel sowie drei Handlungsfelder zum 
Klimaschutz  beziehungsweise zur Energie
wende als Leitplanken planerischer Um
setzung abgeleitet werden (vgl. Hartz et al. 
2023): 

Klimaanpassung

1. Hochwasservorsorge / vorbeugender 
Hochwasserschutz in Flussgebieten

2. Hochwasservorsorge an der Küste und 
Küstenschutz

3. Schutz in Berggebieten
4. Schutz vor Hitzefolgen
5. Umgang mit Wasserknappheit
6. Anpassungsstrategien für Land und 

Forstwirtschaft sowie Fischerei
7. klimabedingte Veränderungen in 

Tourismusregionen
8. klimabedingte Veränderungen in 

den Lebensräumen von Tieren und 
Pflanzen

Klimaschutz/Energiewende

1. Energiesparende und verkehrsreduzie
rende Siedlungsstrukturen

2. natürliche Kohlenstoffbindungspoten
ziale erhalten und verbessern

3. Ausbau der erneuerbaren Energien 
und der Netze steuern

1.1.1  Vorstudie – Synopse und Um set
zungs stand zu Klimawandel und 
Energiewende gestalten 

Aufgrund der höchst dynamischen Ent
wicklungen zur Energiewende, aber auch 
bei Klimaanpassung und Klimaschutz, wur
de dieser Bericht mit einer Vorstudie vorbe
reitet. Auftrag war die Analyse landes und 
regionalplanerischer Aktivitäten zur Kli
maanpassung, zum Klimaschutz und zur 
Energiewende. Letzteres erfolgte mit einer 
StatusquoAnalyse zum Ausbaustand so
wie der Erreichung der Ausbau und Ent
wicklungsziele für die Energiewende und 
der regionalplanerischen Klimavorsorge. 
Im Fokus der Vorstudie standen der Umset
zungsstand der MKROHandlungsfelder 
„Räumliche Strukturen an den Klimawan
del anpassen“ und „Ausbau der erneuerba
ren Energien und Netze steuern“ sowie die 

1.1 Grundlagen und Vorgehensweise

1
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Erstellung von Übersichten zu den Aktivi
täten der Länder und die Auswahl regiona
ler Fallbeispiele.

Im Herbst 2023 wurde die Vorstudie 
„Klimafolgen und Energiewende gestal
ten“ fertiggestellt und als wissenschaft
licher Forschungsbericht veröffentlicht 
(Hartz et al. 2023). Sie bildet zusammen 
mit Steckbriefen für die zentralen Heraus
forderungen, wie Hochwasser und Hitze
schutz, sowie vertiefenden Erkenntnissen 
aus Praxisworkshops eine umfassende Ma
terialsammlung für diesen Bericht.

Mit der Vorstudie erfolgte eine Synopse 
raumrelevanter Strategien und Dokumen
te zum Klimawandel und zur Energiewen
de (Kap. 1 bis 3) sowie der Umsetzungs
stand der Handlungsfelder der MKRO in 
den Raumordnungsplänen der Länder und 
Regionen (Kap. 4 und 5). Über Interviews 
und Fachwerkstätten wurden externe Ex
pertinnen und Experten eingebunden, das 
methodische Vorgehen erörtert und Zwi
schenergebnissen validiert. Kapitel 4 zeigt 
die Ergebnisse zum Umsetzungsstand der 
Handlungsfelder „Räumliche Strukturen 
an den Klimawandel anpassen“ und „Aus
bau der erneuerbaren Energien und Net
ze steuern“ in den Raumordnungsplänen. 
Grundlage war eine Vollauswertung der 
Raumordnungspläne der Länder und Re
gionen, deren Befunde tabellarisch do
kumentiert und statistisch ausgewertet 
wurden. Darüber hinaus erfolgte eine qua
litative Auswertung zu Plänen mit weitrei
chenden Festlegungen, um über Beispiele 
die Möglichkeiten raumordnerischer Steu
erungswirkung auszuloten. Kapitel 5 fokus
siert die Energiewende und den damit ver
bundenen Ausbau erneuerbarer Energien 
sowie der erforderlichen Netzinfrastruk
turen. Über verschiedene Ausbauprojek
tionen bis 2040 lässt sich die Raumwirk
samkeit der Energiewende abschätzen. 
Kapitel 6 beschreibt die Schwerpunktthe
men „Hochwasservorsorge“, „Vorsorge vor 
zunehmender Hitzebelastung“, „Vorsorge 
in Bezug auf Wassermangellagen“, „Ausbau 

von Infrastrukturen für erneuerbare Ener
gien“ sowie „Erhaltung und Förderung von 
natürlichen CO₂Senken am Beispiel der 
Moore“. Abschließend werden auf Basis 
der Befunde Schlussfolgerungen und da
raus abgeleitete Handlungsempfehlungen 
beschrieben. 

1.1.2 Methodisches Vorgehen

Der Bericht baut in großen Teilen auf den 
Ergebnissen der Vorstudie auf, fasst die
se zusammen, bewertet den Status und 
stellt die aktuellen und künftigen Heraus
forderungen des Bundes sowie der Län
der und Regionen bei Klimaanpassung 
und schutz sowie zur Umsetzung der 
Energiewende vor. Die räumliche Darstel
lungsebene des Berichts bilden die Länder 
und die 116 Analyseregionen der Regio
nalplanung. Die Länder stellen Raumord
nungspläne für das gesamte Landesgebiet 
und seine Teilregionen auf der Grundla
ge des Raumordnungsgesetzes und eigener 
Landesplanungsgesetze auf. Die Bezeich
nungen für diese Pläne sind je nach Land 
unterschiedlich. 

Ergänzend zur Vorstudie wurden daher 
die Auswertungen der Raumordnungsplä
ne aktualisiert (Stand: 31. Dezember 2023), 
die Ergebnisse jedoch nicht gesondert pu
bliziert, sondern für den vorliegenden Be
richt verdichtet. Darüber hinaus wur
den die Auswertungen der Vorstudie mit 
BBSRAuswertungen aus dem ROPLAMO 
validiert und ergänzt. Zudem wurden ei
gene Recherchen in den thematischen Be
reichen durchgeführt, die nicht durch die 
Ergebnisse der Vorstudie abgedeckt wa
ren, sowie Strategiedokumente bis Juli 2024 
einbezogen.

Nach einer Einführung zur Darstellung der 
Vorgehensweise, der Darlegung der Leit
bilder und Handlungskonzepte als Aus
gangspunkt sowie Darstellung der me
thodischen Grundlagen (Kap. 1.1 bis 1.3) 
legt der  Bericht den aktuellen Zielrahmen 
der Klima und Energiepolitik für die 
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Raumordnung durch EU, Bund und zum 
Teil auch durch die Länder dar (Kap. 2.1 
und 2.2).

Den ersten Schwerpunkt des Berichts bil
den die Themen Klimawandel und Kli
maschutz (Kap. 3). Nach einer Übersicht 
zum Status quo des Klimawandels und ei
ner Projektion künftiger Entwicklungen 
und regionaler Auswirkungen (Kap. 3.1) 
werden die Handlungsmöglichkeiten der 
Raumordnung im Überblick dargestellt 
(Kap. 3.2) sowie Erkenntnisse aus der regio
nalen Klimafolgenforschung zusammen
gefasst (Kap. 3.3). Bei der anschließenden 
Analyse von Regionalplänen liegt der Fokus 
im ersten Abschnitt auf der Klimaanpas
sung (Kap. 3.4). Zudem werden informel
le Planungen einbezogen, beispielgeben
de Pläne mit weitreichenden Festlegungen 
skizziert sowie Modellvorhaben und For
schungsprogramme berücksichtigt. Da
bei wird auch auf Aspekte länderübergrei
fender Vorsorge eingegangen, etwa durch 
den Bundesraumordnungsplan Hochwas
serschutz. Beim Klimaschutz werden die 
Handlungsfelder Erhaltung und Verbesse
rung der natürlichen Kohlenstoffbindungs
potenziale durch natürliche CO₂Senken 
(Moorschutz), technogene CO₂Senken 
sowie energieeffiziente und verkehrsver
meidende Siedlungsstrukturen betrachtet 
(Kap. 3.5).

Den zweiten Schwerpunkt des Berichtes 
bildet die Energiewende (Kap. 4). Nach 
einer deutschlandweiten Übersicht über 
die aktuelle Stromproduktion aus fossilen 

und erneuerbaren Energieträgern wer
den in einem länderspezifischen Gesamt
überblick die räumlichen Schwerpunkte 
grüner und fossiler Stromproduktion, der 
Zubau erneuerbarer Energieträger und 
die Rückbauaktivitäten fossiler Kraftwer
ke in Deutschland dargestellt. Außerdem 
wird der erforderliche Ausbau des Strom
netzes sowie der Gasinfrastruktur aufge
zeigt (Kap. 4.1). Die Einordung der Um
setzung des Leitbildes „Klimawandel und 
Energiewende gestalten“ durch die Raum
ordnung (Kap. 4.2) erfolgt insbesondere für 
die Themen Wind und Solarenergie. Ak
tuelle Herausforderungen werden über die 
Ausbaubedarfe und Planungsvorhaben der 
Gasnetzinfrastruktur inklusive Wasserstoff 
und Flüssigerdgas (LNG) dargelegt. Zu
dem wird neben der räumlichen Steuerung 
der Wasserkraftnutzung die Transforma
tion von Braunkohlerevieren im Kontext 
der Energiewende und der für den Klima
schutz besonders relevanten Wärmewen
de thematisiert. 

Der Bericht schließt mit adressatenspezi
fischen Handlungsvorschlägen zur Ver-
besserung der Steuerungsleistung, insbe
sondere der Raumordnungsplanung, für 
eine umfassendere Anpassung an den Kli
mawandel und eine effektivere Umsetzung 
der Energiewende. Diese Handlungsvor
schläge werden durch konkrete fachliche 
Schlussfolgerungen in den Handlungsfel
dern der Klimaanpassung, Klimaschutz 
und der Energiewende auf allen räumli
chen Ebenen mit Fokus Landes und Re
gionalplanung ergänzt (Kap. 5).

1.2 Leitbilder und Handlungskonzepte der Raumentwicklung

Das Raumordnungsgesetz (ROG) des Bun
des regelt Aufgaben, Leitvorstellungen, 
Grundsätze und Bindungswirkungen der 
Raumordnung. Zudem umfasst das ROG 
allgemeine Vorschriften über Raumord
nungspläne und Regelungen für die Raum
ordnung in den Ländern und auf Bundes
ebene. Leitvorstellung ist eine nachhaltige 

Raumentwicklung, die die sozialen und 
wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum 
mit seinen ökologischen Funktionen in 
Einklang bringt. Die Leitbilder und Hand
lungsstrategien für die Raumentwicklung 
in Deutschland bilden die übergeordne
ten und langfristigen Entwicklungsstrate
gien der deutschen Raumordnungspolitik 
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Abbildung 1: Leitbildkarten zum Klimawandel und Ausbau erneuerbarer Energien

bioklimatische Belastungsgebiete (Hitzefolgen)
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Leitbild 4.2 
Ausbau der erneuerbaren Energien und der Netze steuern

Leitbild 4.1 
Räumliche Strukturen an den Klimawandel anpassen

(vgl. MKRO 2016). Nach § 24 Abs. 2 ROG 
können Bund und Länder in der Raument
wicklungsministerkonferenz (RMK, ehe
mals MKRO) Leitbilder für die räumliche 
Entwicklung des Bundesgebietes aufstellen. 

Die Leitbilder steuern raumbezogene poli
tische Ziele und stimulieren Festlegungen 
in Raumordnungsplänen sowie konkre
te Umsetzungsmaßnahmen auf allen Pla
nungsebenen (vgl. Hartz et al. 2023: 17).

Quelle: MKRO 2016
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Die erste Fassung der Leitbilder und Hand
lungsstrategien für die Raumentwicklung 
in Deutschland (2006) umfasste die Leitbil
der „Wachstum und Innovation“, „Daseins
vorsorge sichern“ sowie „Ressourcen be
wahren, Kulturlandschaften gestalten“. Die 
Themen Klimawandel und Energiewende 
wurden nur indirekt adressiert, vor allem 
über den Schutz des Freiraums und der na
türlichen Ressourcen sowie die Abwägung 
konkurrierender Nutzungsansprüche (Leit
bild 3; s. Abb. 1). Die damalige Fassung be
tonte flächenhafte Nutzungsansprüche, zum 
Beispiel für Energiegewinnung und nach
wachsende Rohstoffe, und strebte ein har
monisches Nebeneinander unterschied
lichster Landschaftstypen an, darunter auch 
„Energieproduktionslandschaften“ (MKRO 
2006: 25). Der Klimawandel fand lediglich 
im Kontext einer „wachsende[n] Sensibilität 
für die Folgen des Klimawandels“ Erwäh
nung, die „ein Umdenken und regional an
gepasste Konzepte“ erfordern (ebd.).

Erst in der Neuformulierung der Leibilder 
im Jahr 2016 wurde das Leitbild „Klima
wandel und Energiewende gestalten“ von 
der MKRO explizit aufgenommen. Dieses 
Leitbild differenziert nicht – wie in der Kli
mawandeldiskussion üblich – in Strategien 
zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
(vgl. BfR 2024c), sondern unterscheidet zwi
schen Strategien, um räumliche Strukturen 
an den Klimawandel anzupassen, und sol
chen zur Steuerung des Ausbaus der erneu
erbaren Energien und der Netze. 

Dabei umfasst der Teil „Räumliche Struk-
turen an den Klimawandel anpassen“ eine 
Reihe von Handlungsfeldern wie etwa den 
Hochwasserschutz, den Küstenschutz, der 
Schutz in Berggebieten oder vor Hitzefol
gen (vgl. Tab. 1). 

Das Teilleitbild „Ausbau der erneuerba-
ren Energien und der Netze steuern“ ad
ressiert unter anderem die Sicherung der 
Raumverträglichkeit des Ausbaus der er
neuerbaren Energien, insbesondere der 
Windenergienutzung. Zudem zielt es auf 

die bedarfsgerechte Koordinierung und den 
raumverträglichen Ausbau der Stromüber
tragungsnetze und die Stromspeicherkapa
zitäten. Ziel ist es auch, Nutzungskonflikte 
durch eine abgestimmte überörtliche Pla
nung zur Nutzung der Windenergie (inkl. 
Repowering) zu reduzieren. Zudem wird an
gestrebt, die Methodik und Datenqualität 
für räumliche Eignungs und Widerstands
analysen zur Verbesserung der mittel und 
der langfristigen Ausbauplanung für erneu
erbare Energien, Speicher und Übertra
gungsnetze weiterzuentwickeln (vgl. Tab. 1).

Die Handlungsansätze in den Leitbildern 
wurden unter anderem um Empfehlungen 
des Beirats für Raumentwicklung ergänzt, 
der insbesondere die „Unterstützung der 
Energiewende auf regionaler Ebene durch 
den Bund“ (Knieling et al. 2015) einfordert. 
Der Beirat empfahl, die Energiewende über 
die Raumordnungsplanung wirksamer zu 
gestalten. Dies könne unter anderem durch 
die Prüfung gesetzlicher Vorgaben zur Ener
giewende, die Vereinheitlichung und Ver
einfachung von Flächenausweisungen so
wie durch innovative Beteiligungsformate 
und eine stärkere Teilhabe der Regionen an 
der Energiewende gelingen. Darüber hinaus 
wird die Entwicklung eines übergreifenden 
technologischen und räumlichen Konzep
tes für die Energiewende in Deutschland in 
Abstimmung der Ziele mit regionalen Po
tenzialen als Orientierungsrahmen gefor
dert. Außerdem wurde zur Stärkung der 
koordinierenden Rolle der Raumordnung 
die Aufstellung eines „Raumordnungsplans 
Energie“ thematisiert und die Aufstellung 
Landesspezifischer, regionaler sowie kom
munaler Energie und Klimaschutzkonzep
te und deren Verzahnung mit der förmli
chen Raumordnungsplanung empfohlen 
(vgl. ebd.). 

Seit der Veröffentlichung des neuformulier
ten Leitbilds im Jahr 2016 hat sich die Dy
namik des Klimawandels und der Energie
wende deutlich verschärft. Daher wurde 
erneut die Frage aufgeworfen, welche Bei
träge die Raumordnung zur Vermeidung 
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Tabelle 1: Handlungsfelder und Handlungsansätze aus dem Leitbild 4 „Klimawandel und Energiewende gestalten“

leer Leitbild 4.1 „Räumliche Strukturen an den Klimawandel anpassen“ Leitbild 4.2 „Ausbau der erneuerbaren Energien 
und der Netze steuern“

Handlungs 
felder

 ■ Hochwasserschutz
 ■ Küstenschutz
 ■ Schutz in Berggebieten
 ■ Schutz vor Hitzefolgen
 ■ Umgang mit Wasserknappheit
 ■ Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Kohlenstoffbindungspotenziale
 ■ klimabedingte Veränderungen in Tourismusregionen
 ■ klimabedingte Veränderungen in den Lebensräumen von Tieren und Pflanzen
 ■ energiesparende und verkehrsreduzierende Siedlungsstrukturen

 ■ Sicherung der Raumverträglichkeit des Ausbaus der er-
neuerbaren Energien, insbesondere der Windenergie-
nutzung

 ■ bedarfsgerechte Koordinierung und raumverträglicher 
Ausbau der Stromübertragungs- und -verteilnetze sowie 
der Stromspeicherkapazitäten

 ■ Synchronisation des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
mit dem Ausbau der Stromnetze

Handlungs 
ansätze

Umsetzung des „Handlungskonzeptes der Raumordnung zu Vermeidungs-, Minde-
rungs- und Anpassungsstrategien in Hinblick auf die räumlichen Konsequenzen des 
Klimawandels“ der MKRO (2013),  unter anderem durch: 

 ■ Entwicklung von Leitfäden zur Klimafolgenbewertung
 ■ Abstimmung von Methoden und Indikatoren mit der Fachplanung, vor allem zur 

Ermittlung von Vulnerabilitäten und für das Klimawandel-Monitoring
 ■ Ausrichtung von Raumordnungs- und Bauleitplanungen auf energieeffiziente und 

verkehrsvermeidende Siedlungsstrukturen
 ■ Sicherung/Hinwirkung auf eine Revitalisierung natürlicher Kohlen stoffsenken in 

den Raumordnungsplänen und Maßnahmen zur  Erhaltung und Verbesserung der 
natürlichen Kohlenstoffspeicherfähigkeit von Moorböden

 ■ Sicherung des Wasserdargebots und Vermeidung von Nutzungskonflikten mit der 
Grundwasserbewirtschaftung

 ■ Anpassung an Klimawandelfolgen, zum Beispiel durch eine erweiterte vorsorgen-
de Hochwasserschutz- und Küstenschutzplanung sowie die Sicherung und Ent-
wicklung von Freiräumen mit klima tischen Ausgleichsfunktionen

 ■ Entwicklung von Anpassungsstrategien für die Land- und Forstwirtschaft in Bezug 
auf die Folgen des Klimawandels

 ■ Schaffung weiterer naturnaher Retentionsräume entlang der  Fließgewässer, etwa 
durch Deichrückverlegung

 ■ Unterstützung der Planungs- und Vorhabenträger für ein integriertes Risikoma-
nagement, unter anderem durch verbesserte regionale Risiko- und Gefahrenkarten 

 ■ Verbesserung der Akzeptanz von räumlichen Festlegungen zur  Klimaanpassung
 ■ Entwicklung, Sicherung eines Netzes ökologisch bedeutsamer  Freiräume zwecks 

klimabedingte Artenwanderungen 
 ■ Weiterentwicklung des raumordnerischen Instrumentariums

 ■ Prüfung und Abstimmung raum- bedeutsamer Vorhaben 
unter Einbeziehung der Städte und Gemeinden sowie der 
Bürgerinnen und Bürger

 ■ Weiterentwicklung der Methodik und Datenqualität für 
räumliche Eignungs- und Widerstandsanalysen zur Ver-
besserung der mittel- und der langfristigen Ausbau-
planung für erneuerbare Energien, Speicher und Über-
tragungsnetze

 ■ Unterstützung von Partizipationsmöglichkeiten und Teil-
habe für die Bürgerinnen und Bürger sowie von Regionen 
und Kommunen zur Erhöhung der Akzeptanz für den

 ■ Ausbau der erneuerbaren Energien
 ■ Ausweitung und Weiterentwicklung regionaler Energie-

konzepte als neues Instrument der Regionalplanung
 ■ Reduzierung von Nutzungskonflikten durch eine abge-

stimmte überörtliche Planung zur Nutzung der Wind-
energie einschließlich Repowering

 Quelle: Hartz et al. 2023: 17 (verändert und gekürzt)

oder Minderung von Flächenkonkurren
zen im Sinne einer nachhaltigen Raument
wicklung leisten kann. Hierzu wurde auf der 
46. Ministerkonferenz für Raumordnung 
am 31. Mai 2022 in Potsdam das Konzept 
„Bund, Länder und Regionen: Klimawan-
del und Energiewende gemeinsam gestal-
ten“ (MKRO 2022) beschlossen. Raumord
nerischer Handlungsbedarf wurde darin 
unter anderem für nachfolgende Bereiche 
formuliert: 

 ■ Sicherung und Ausbau von Infrastruktu
ren für erneuerbare Energien, wachsen
de Bedeutung von LNG und Wasserstoff 
im Energiesystem

 ■ Schutz von Siedlungsgebieten und kriti
schen Infrastrukturen vor Hochwasser 
und Starkregenereignissen durch die 
Sicherung und Rückgewinnung von Re
tentionsräumen, Verbesserung des Was
serrückhaltes in der Fläche

 ■ Sicherung der Grundwasserressourcen 
sowie beim Niedrigwassermanagement

 ■ Sicherung überörtlich bedeutsamer kli
mawirksamer Ausgleichsräume und 
Luftaustauschbahnen, die gleichzeitig 
zur Naherholung genutzt werden können

 ■ Sicherung eines regions und länder
übergreifenden, funktional zusammen
hängenden Netzes ökologisch bedeutsa
mer Freiräume
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 ■ in überörtlichen Aspekten klimaange
passte Mobilität und verkehrsreduzie
renden Siedlungsstrukturen

Der Beschluss umfasste neben Maßnah
men der Selbstbindung zur Aktualisie
rung landesweiter und regionaler Raum
ordnungsprogramme und pläne auch eine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen, 
insbesondere zum Datenaustausch und der 
Einbindung von Trägern der Landes und 
Regionalplanung bei der Aufstellung von 
Konzepten und Strategien von Bund und 
Ländern. Zudem sollen im Ergebnis von Ge
setzesnovellen robustere, schnellere, schlan
kere und damit effektivere Pläne entstehen.

Der wachsenden Bedeutung von FPV 
wurde im Juni 2023 mit dem Umlaufbe
schluss „Raumverträglicher Ausbau von 

FreiflächenPhotovoltaikanlagen“ Rech
nung getragen, in dem eine Lenkung von 
FPV auf möglichst raumverträgliche Stand
orte sowie eine Planungsbeschleunigung an
gestrebt wird. Die RMK hält es außerdem 
für notwendig, die Erreichung der Ausbau
ziele für Photovoltaik in Deutschland mes
sen zu können. Zudem nahm die 47. RMK 
im Dezember 2023 den Bericht „Nutzungs
konflikte zwischen FreiflächenPhotovolta
ik und landwirtschaftlich genutzten Flächen 
lösen“ zur Kenntnis und wies auf den Inter
essenausgleich mit den Belangen der Land
wirtschaft, insbesondere des Schutzes hoch
wertiger (ertragreicher) landwirtschaftlicher 
Böden, und des Freiraumschutzes hin, wozu 
die Raumordnung mit ihren Instrumenten 
(u. a. Vorrang und Vorbehaltsgebiete land
wirtschaftliche Bodennutzung) verstärkt 
beitragen solle (vgl. RMK 2023).

1.3 Datengrundlage und Methodik der Planauswertung

Grundlage für die im Bericht durchgeführ
ten Analysen der Landes und Regional
pläne sind die Dokumente und Daten des 
ROPLAMO des BBSR. Darin sind alle in 
Kraft befindlichen  Landes und Regional
pläne, ihre Änderungen und Teilfortschrei
bungen erfasst. Neben einem umfassenden 
analogen und digitalen Planarchiv bildet 
eine Datenbank, in der die zeichnerischen 
Festlegungen durch Geodaten repräsentiert 
werden, das Kernstück des Planinformati
onssystems (vgl. Einig/Zaspel 2012; Zaspel
Heisters/Benz/Misof 2022).

Die Analysen im Bericht stützen sich 
auf die verbindlichen textlichen und 
zeichnerischen Festlegungen aller bun
desweiten Planungsregionen der Lan
des und Regionalplanung (Stand: 31. De
zember 2023). Insgesamt wurden 942 
Plandokumente ausgewertet, davon 30 
Dokumente der Landesplanung (16 inte
grierte Landespläne/programme und 14 
Planänderungen/Teilfortschreibungen) so
wie 912 Dokumente der Regionalplanung 
(106 integrierte Regionalpläne und 806 

Regionalplanänderungen, Teilregionalplä
ne und Teilfortschreibungen).

Die landesweiten Raumordnungspläne 
der 13 Flächenländer (mit der gemeinsa
men Landesplanung BerlinBrandenburg) 
sind überwiegend nach 2010 in Kraft ge
treten (s. Abb. 2). Nur in BadenWürttem
berg (WMBWL 2002) und RheinlandPfalz 
(MDIRLP 2008) liegen ältere Pläne vor. Al
lerdings wurde der LEP von RheinlandPfalz 
zwischenzeitlich viermal fortgeschrieben. 
Den jüngsten LEP besitzt SchleswigHol
stein, er trat am 31. Dezember 2021 in Kraft 
(MILIGSH 2021). Um auf aktuelle Verän
derungen der Raumentwicklung zu reagie
ren, haben mehrere Länder, unter anderem 
Niedersachsen und Hessen, ihre Planungs
dokumente fortgeschrieben oder sachli
che Teilpläne aufgestellt. Eine umfassende 
Teilfortschreibung des LEP Bayern trat am 
1. Juni 2023 in Kraft (StMWiBY 2023). 

Bundesweit gibt es in Deutschland der
zeit 102 Planungsregionen der Regional
planung. In den letzten Jahren hat sich der 
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Gebietszuschnitt mehrerer Regionen geän
dert (SchleswigHolstein: von fünf zu drei; 
Sachsen: von fünf zu vier; Regionalver
band Ruhr als zusätzlicher Planungsträger 
in NordrheinWestfalen). Da noch nicht für 
alle Regionen in ihrem aktuellen Gebietszu
schnitt integrierte Regionalpläne vorliegen, 
stützt sich die Analyse auf die Gebietszu
schnitte, für die verbindliche Planungsdo
kumente existieren. Der Regionalverband 
Ruhr mit seinem bislang nur auf Gewerbe 
bezogenen Teilplan wird ausgeklammert. 
Darüber hinaus werden die Teilabschnitte 
in NordrheinWestfalen separat betrachtet. 
Zudem wird in SchleswigHolstein noch auf 
den alten Regionszuschnitt mit fünf Regio
nen Bezug genommen, da für die seit 2014 
wirksame Neuaufteilung mit drei Regionen 
bislang nur ein Teilplan Windenergie vor
liegt. Ebenso fehlt ein integrierter Regional
plan für die Region Chemnitz. 

Weitere Sonderfälle bilden drei „Übergangs
regionen“ in NordrheinWestfalen, Sachsen 
und SachsenAnhalt (vgl. Abb. 3). In diesen 
Gebieten gelten die alten Planungsdokumen
te fort, da für eine neue Regionsabgrenzung 

noch keine verbindlichen Pläne vorliegen. 
Bremen, Berlin und Hamburg sowie ein Teil 
der kreisfreien Städte in Niedersachsen wer
den in der Analyse nicht berücksichtigt, weil 
für diese Räume keine Regionalpläne aufge
stellt werden. 

Bei den auf die Regionalplanungsebene be
zogenen Analysen wird das Saarland mitein
bezogen, obwohl hier keine Regionalplanung 
betrieben wird, da die Landesentwicklungs
pläne bereits vergleichbare Festlegungen ent
halten. Hierdurch ergibt sich eine Grund
gesamtheit von 116 Analyseregionen der 
Regionalplanung. 

Nur in wenigen Regionen existieren zum 
Erfassungsstand (31. Dezember 2023) keine 
verbindlichen Regionalpläne. Gültige Regi
onalpläne fehlen in den niedersächsischen 
Planungsregionen Oldenburg, Heidekreis, 
HamelnPyrmont, Holzminden, Göttin
gen und Osterode am Harz, da der Regio
nalplan in Niedersachsen nach zehn Jahren 
außer Kraft tritt, wenn der aktuelle Plan in 
diesem Zeitraum nicht überprüft oder eine 
Neuaufstellung eingeleitet wurde. Zudem 
sind in den fünf brandenburgischen Regio
nalplanungsregionen bislang nur sachliche 
Teilpläne in Kraft. 

Zur Analyse der textlichen Festlegungen wur
den die digital vorliegenden Planungsdoku
mente mittels Stichwortsuche ausgewertet. 
Die Analyse der zeichnerischen Festlegun
gen stützt sich auf das Planzeichenverzeich
nis des ROPLAMO, das alle verbindlichen 
Festlegungen der Festlegungskarten umfasst 
und Sachdaten zum rechtlichen Status (u. a. 
Ziel/Grundsatz), zum Raumordnungsge
bietstyp (u. a. Vorrang, Vorbehalt) sowie ei
ner thematischen Zuordnung enthält. 

Bei der vergleichenden Plananalyse muss 
der lange Planungshorizont der Landespläne 
(15–20 Jahre) sowie der Regionalpläne (10–
15 Jahre) berücksichtigt werden. Die Anpas
sung der Regionalpläne an neue landespla
nerische Festlegungen kann mehrere Jahre 
dauern. n

Abbildung 2: Stand der Landesplanung
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nach 2020
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Regionalplan in Kraft

Datenbasis: ROPLAMO des BBSR, regionale Raumordnungspläne, Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen (BBSR), VG5000 (Länder), 
Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG, Bearbeitung: J. Misof, B. Zaspel-Heisters

Hinweis: Änderungen der des Regionalen Flächennutzungsplans der 
Städteregion Ruhr werden nicht dargestellt. Im nun dem RVR 
zugehörigen Teilgebiet der Region Düsseldorf gilt bis zum Inkrafttreten
des Plans des Regionalverbands der GEP99 der Region Düsseldorf inkl. 
Änderungen fort. Auch im jetzt zu Magdeburg gehörenden ehemaligen
Gebiet der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg gilt aktuell noch der
Regionale Entwicklungsplan der Region Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg. 
Im nun der Region Chemnitz zugehörigen Teilabschnitt Leipzig 
Westsachsens gilt aktuell noch der Regionalplan Westsachsen.
* Der Sachliche Teilplan gilt für das Verbandsgebiet des RVR.

Teilabschnitt in NRW

Planungsregion mit neuer Abgrenzung,
noch ohne integrierten Plan
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Planungsregion, für die keine
Regionalplanung durchgeführt wird
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Abbildung 3: Stand der Regionalplanung
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ZIELRAHMEN

Exkurs: Strategien und Programme auf EU-Ebene

Es gibt auf europäischer Ebene eine Vielzahl von Strategien und Programmen, die 
die Anpassung an den Klimawandel über Mainstreaming zum integralen Bestand-
teil europäischer Politik machen:

 ■ der Europäische Grüne Deal von 2019, der auf Klimaneutralität bis 2050 in Eu-
ropa zielt 

 ■ das Europäische Klimagesetz von 2021, das dessen Zielvorgaben verbindlich 
verankert und Zwischenziele für Treibhausgasneutralität bis 2050 und bis 2030 
eine Treibhausgasreduktion von 55 % gegenüber 1990 umsetzt

 ■ die am 18. August 2024 in Kraft getretene Verordnung 2022/869 zur Wieder-
herstellung der Natur (EU-Rat 2024; EU-Amtsblatt 1991/2024 vom 29.7.2024), 
die einen Rahmen für wirksame und flächenbezogene Wiederherstellungsmaß-
nahmen der Mitgliedstaaten schafft, um bis 2030 EU-weit mindestens 20 % der 
Land- und Meeresfläche und bis 2050 alle Ökosysteme abzudecken, die der 
Wiederherstellung bedürfen. Dabei sollen bestimmte, wichtige Lebensraum-
typen in schlechtem Zustand wiederhergestellt werden, bis 2030 mindestens 
30 %, bis 2040 60 % und bis 2050 90 %. Die Mitgliedstaaten sollen hierfür natio-
nale Wiederherstellungspläne erarbeiten. Dies stellt die Raumordnung im Rah-
men der Flächennutzungsplanung vor besondere Herausforderungen.

 ■ weitere EU-Umweltrichtlinien wie zum Beispiel die Wasserrahmen- oder die 
Hochwasserrahmenrichtlinie

Grenzübergreifende und transnationale Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-
mawandel werden durch regionalpolitische Instrumente der EU unterstützt. Fol-
gende territoriale europäische Politiken, Strategien und Programme adressieren 
aus Sicht der Raumordnung und -entwicklung Klimafolgen und die Anpassung an 
den Klimawandel:

 ■ Kohäsionspolitik der EU 2021–2027: Insbesondere der Europäische Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) finanziert Maßnahmen zur Raum- und Regionalent-
wicklung im Kontext von Klimafolgenanpassung, unter anderem durch makrore-
gionale Strategien inklusive Küsten- und Meeresbeckenstrategien sowie Interreg.

 ■ TA2030: Wegweisend für die EU-Raumordnungspolitik, indem sie den räumlichen 
Zusammenhalt in Europa fördert: Hier sind räumlich integrierte Maßnahmen zur 
Klimaanpassung in den Zielen „gerechtes Europa“ und „grünes Europa“ verankert.

2.1  Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz 

2.1.1  EUAnpassungsstrategien an den 
Klimawandel 

Die EUStrategie „Ein klimaresilientes Eu
ropa aufbauen – die neue EUStrategie zur 
Anpassung an den Klimawandel“ aus dem 
Jahr 2021 ist für die Raumordnung und 
entwicklung die bedeutendste themati
sche Strategie für Klimafolgenanpassung. 
Sie strebt bis 2050 eine klimaresiliente Uni
on an und betont die Bedeutung integrierter, 

sektorübergreifender Anpassungsmaßnah
men auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene. Die Strategie bezieht verschiedene 
EUInitiativen wie die Biodiversitätsstrategie 
für 2030, den Aktionsplan für die Kreislauf
wirtschaft oder die Strategie für nachhaltige 
und intelligente Mobilität ein und verfolgt 
die Ziele einer intelligenteren, systemischen 
und schnelleren Anpassung. Für die Raum
ordnung spielt die EUDaten und Wissens
plattform ClimateADAPT mit Ziel „intelli
gentere Anpassung“ eine zentrale Rolle. Für 
den Klimaschutz und die Klimaanpassung 
nimmt die Verordnung zur Wiederherstel
lung der Natur eine wichtige Rolle ein (vgl. 
EURat 2024a).

Durch den fach und akteursübergreifenden 
Ansatz bieten die vorgestellten EUStrate
gien, Gesetze und Programme einen um
fassenden Rahmen zur Bewältigung der He
rausforderungen des Klimawandels in der 
Raumordnung und Regionalentwicklung 
und sind eine wichtige Grundlage für eine 
nachhaltige europäische Entwicklung.

2.1.2  Zielrahmen des Bundes und   
der Länder 

Deutsche Anpassungsstrategie, Fort
schritts berichte und Aktionspläne
Im Jahr 2008 beschloss die Bundesregie
rung die DAS und hat diese seitdem konti
nuierlich weiterentwickelt (vgl. BPA 2008). 
Die Strategie legte den Grundstein dafür, 
der Anpassung an den Klimawandel einen 
politischen Rahmen zu geben, Deutschland 
in einem kontinuierlichen Prozess auf die 
Auswirkungen des Klimawandels vorzube
reiten, Klimarisiken in natürlichen, sozialen 
und wirtschaftlichen Systemen zu verringern 
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und so die Widerstandskraft und Anpas
sungsfähigkeit dieser Systeme zu erhöhen. 
Die Handlungsfelder wurden in sechs Clus
tern zusammengefasst, wobei Raumordnung 
und Bauleitplanung als Querschnittsaufgabe 
im Cluster Infrastruktur mit den Elemen
ten Bauwesen, Energiewirtschaft und Ver
kehr verankert wurde. Koordiniert wurde 
der Prozess durch die interministerielle Ar
beitsgruppe „Anpassung an den Klimawan
del“ (IMAA) unter Federführung des Bun
desministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz 
(BMU/BMUV), in die alle Bundesministe
rien und die ihnen zugeordneten wissen
schaftlichen Behörden eingebunden waren.

Um die Ziele der DAS zu erreichen, wurden 
im Aktionsplan Anpassung (APA) kon
krete Maßnahmen definiert und beschrie
ben, wie verantwortliche Akteure bei der 
Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafol
genanpassung unterstützt werden können 
(BPA 2011). Die Klimaanpassung durch die 
Raum entwicklung wurde in den Aktionsplä
nen jeweils umfassend dargestellt. So führt 
der erste Fortschrittsbericht zur Deutschen 
Anpassungsstrategie (APA II) an den Klima
wandel vom 16. November 2015 aus, dass die 
„Raumordnung durch textliche und zeichne
rische Festlegungen in den Regionalplänen 
großen Einfluss auf die Anpassungskapazi
tät der Gemeinden in allen Handlungsfel
dern der DAS hat“ (BPA 2015: 55). Zudem 
wird die Rolle von Modellvorhaben hervor
gehoben: „Gute und innovative Beispiele wie 
die Erarbeitung von regionalen Anpassungs
strategien oder adäquate Anpassungsmaß
nahmen, etwa bei der Ausweisung regionaler 
Grünzüge als stadtklimatisch relevante Frei
räume, bei der Freihaltung hochwasserge
fährdeter Bereiche und beim Schutz des Was
serhaushaltes vor Trockenheit, haben eine 
wichtige Vorbildfunktion“ (ebd.: 56). Gleich
zeitig wird schon damals auf die Notwendig
keit von mehr Verbindlichkeit hingewiesen: 
„Verbindliche formelle Instrumente werden 
die Umsetzung einer Anpassung an den Kli
mawandel beschleunigen, beispielsweise mit 
Blick auf notwendige Differenzierungen der 

Festlegungen in Raumordnungsplänen und 
programmen“ (ebd.: 74).

Der 2. Fortschrittsbericht im Jahr 2020 mit 
seinem APA III geht dagegen stärker auf 
konkrete Maßnahmen auf kommunaler und 
stadtregionaler Ebene ein, erwähnt den Bun
desraumordnungsplan Hochwasserschutz, 
die Risikokommunikation und Maßnahmen 
zur Überflutungs und Trockenheitsvorsorge, 
etwa durch naturbasierte Maßnahmen (vgl. 
BPA 2020: 62 ff.).

Monitoringberichte zur Deutschen 
Anpassungsstrategie
Parallel zur DAS mit Fortschrittsberichten 
und Aktionsplänen wurde ein Berichtswesen 
zur DAS mit verschiedenen, regelmäßig aktu
alisierten Elementen entwickelt. 2023 wurde 
der dritte Monitoringbericht zur Deutschen 
Anpassungsstrategie an den Klimawandel 
vorgelegt (van Rüth et al. 2023), der mithilfe 
von Indikatoren zu Klimafolgen und Anpas
sung über die 16 Handlungsfelder der DAS 
informiert. Mit der Klimawirkungs und Ri
sikoanalyse 2021 für Deutschland (KWRA) 
(Kahlenborn/Porst et al. 2021) wurden die 31 
wichtigsten und dringendsten Handlungser
fordernisse für Deutschland bestimmt. 

Dabei ist die Festlegung spezifischer Flächen
nutzungen ein zentrales raumordnerisches 
Instrument, um Klimarisiken und Schaden
spotenziale zu reduzieren. Im Handlungsfeld 
„Raumordnung, Regional und Bauleitpla
nung“ werden derzeit sechs Indikatoren auf
geführt (vgl. Tab. 2). 

Bezeichnung Indikator

RO-R-1 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft 

RO-R-2 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Grundwasserschutz /  
Trinkwassergewinnung

RO-R-3 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für (vorbeugenden) Hochwasserschutz

RO-R-4 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für besondere Klimafunktionen 

RO-R-5 Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche 

RO-R-6 Siedlungsnutzung in amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebieten

Quelle: van Rüth et al. 2023: 6, verändert

Tabelle 2: Handlungsfeld „Raumordnung, Regional und Bauleitplanung“ – 
 ResponseIndikatoren des Monitoringberichts
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Klimawirkungs und Risikoanalyse 2021 
für Deutschland (KWRA)
In der KWRA wurden 102 Klimawirkungen 
und 13 Handlungsfelder untersucht, bewer
tet und ihre Wechselwirkungen untersucht. 
Bei rund 30 Klimafolgen wurde ein sehr drin
gender Handlungsbedarf festgestellt: „Dazu 
gehören tödliche Hitzebelastungen, beson
ders in Städten, Wassermangel im Boden 
und häufigere Niedrigwasser, mit schwer
wiegenden Folgen für alle Ökosysteme, die 
Land und Forstwirtschaft sowie den Wa
rentransport.“ Zudem wurden ökonomische 
Schäden durch Starkregen, Sturzfluten und 
Hochwasser an Bauwerken untersucht „sowie 
der durch den graduellen Temperaturanstieg 
verursachte Artenwandel, einschließlich der 
Ausbreitung von Krankheitsüberträgern und 
Schädlingen“ (BMUV 2021). Für die größten 
Klimarisiken wurden Anpassungsmöglich
keiten analysiert und bewertet, wie stark sie 
das zukünftige Klimarisiko senken können.

Die Raumordnung ist kein prioritäres Hand
lungsfeld innerhalb der KWRA. Stattdessen 
sind Beiträge der Raumordnung im Quer
schnittsfeld Raumordnung,  Regional und 
Bauleitplanung verortet.  Dabei sind „raum
planerische Instrumente für den Umgang mit 
hochwasser oder  starkregenbedingten Ge
bäudeschadensrisiken, für die  Regulierung 
sowohl des Stadt als auch des  Gebäudeklimas 
und für die Stärkung der städtischen Vege
tation unter den  Bedingungen des Klima
wandels von  besonderer Bedeutung“ (Kah
lenborn/Porst et al. 2021: 80). Aus Sicht 
der KWRA bestehen gemäß  integrierter 
Auswertung aber keine sehr dringenden 
Handlungserfordernisse.

2.1.3  Aktuelle Maßnahmen zur 
politischen Steuerung der 
Anpassung an den Klimawandel

Seit 2021 verstärkt die Bundesregierung die 
politische Steuerung der Klimaanpassung: 

 ■ Klimaanpassungsgesetz, das einen ver
bindlichen rechtlichen Rahmen zur An
passung an den Klimawandel setzt 

 ■ vorsorgende Klimaanpassungsstrategie 
mit messbaren Zielen 

 ■ Verankerung einer gemeinsamen 
 Finanzierung der Anpassung an den 
 Klimawandel von Bund und Län
dern. Die Finanzierung von Klima
anpassungsmaßnahmen durch den 
Bund besteht  angesichts der föderalen 
Zuständig keiten bislang weitgehend aus 
verschiedenen Einzelfördermaßnah
men (Forschung, Demonstrationsvor
haben etc.).

Klimaanpassungsgesetz 2023
Das Klimaanpassungsgesetz (KAnG) (BMJ 
2023), das am 1. Juli 2024 in Kraft trat, be
inhaltet unter anderem folgende Aspekte: 

 ■ Erstmals wird ein strategischer Rah
men für eine vorsorgende Klimaanpas
sung auf allen Verwaltungsebenen in 
Deutschland geschaffen. 

 ■ Die Bundesregierung verpflichtet sich 
mit dem Gesetz, eine „vorsorgende An
passungsstrategie“ mit messbaren Zielen 
zu verfolgen. Die Ziele sind zudem mit 
geeigneten Maßnahmen auf Bundesebe
ne zu unterlegen. Die Strategie soll alle 
vier Jahre „unter Berücksichtigung neu
er wissenschaftlicher Erkenntnisse“ fort
geschrieben werden und messbare Ziele 
und Indikatoren für die Zielerreichung 
enthalten.

 ■ Eine gemeinsame, flächendeckende Fi
nanzierung durch Bund und Länder soll 
perspektivisch für dauerhafte Unterstüt
zung sorgen. 

 ■ Die Länder sollen jeweils eigene Kli
maanpassungsstrategien und Maßnah
men vorlegen und umsetzen. Sie sollen 
im Rahmen weitreichender Gestaltungs
spielräume Sorge dafür tragen, dass lo
kale Klimaanpassungskonzepte auf 
Grundlage von Risikoanalysen aufge
stellt werden. 

 ■ Ein Berücksichtigungsgebot stellt si
cher, dass Träger öffentlicher Aufgaben 
bei Planungen und Entscheidungen das 
Ziel der Klimaanpassung fachübergrei
fend und integriert umsetzen.
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 ■ Die Bundesregierung soll regelmäßig 
Daten zu Schadenssummen erheben, 
die auf Schäden durch Wetterextre
me zurückzuführen sind, sowie Da
ten zu den Ausgaben des Bundes für die 
Klimaanpassung.

Das Rahmengesetz verpflichtet somit Bund, 
Länder und Kommunen zur Erarbeitung 
von Klimaanpassungsstrategien und kon
zepten. Grundlage hierfür müssen neben 
Klimarisikoanalysen auch Analysen der 
bereits eingetretenen Auswirkungen des 
Klimawandels in den einzelnen Ländern 
auf Grundlage regionaler Daten sein (vgl. 
KAnG § 11 S. 2). Im Ermessen der Län
der soll für die Gebiete der Gemeinden und 
Kreise jeweils ein Klimaanpassungskonzept 
– soweit nicht bereits vorhanden – aufge
stellt werden (vgl. KAnG § 12 Abs. 1).

Vorsorgende Klimaanpassungsstrategie 
mit messbaren Zielen 
Anders als im Klimaschutz bestehen bislang 
weder auf nationaler, EU oder internatio
naler Ebene messbare Zielvorgaben für die 
Klimaanpassung, an denen eine Strategie 
konsequent ausgerichtet werden könnte. 
Zur Weiterentwicklung der DAS soll eine 
neue, vorsorgende Anpassungsstrategie da
bei helfen, die notwendige Anpassung an 
den Klimawandel in den Themenclustern 
Wasser, Infrastruktur, Land und Landnut
zung, Wirtschaft, Gesundheit, Übergreifen
des sowie Stadtentwicklung, Raumordnung 
und Bevölkerungsschutz voranzubringen. 
Um Fortschritte in der Klimaanpassung 
besser überprüfen zu können, wird die neue 
Anpassungsstrategie konkrete Ziele enthal
ten. Die Grundlagen bildet die Klimawir
kungs und Risikoanalyse.

Klimaanpassung unterscheidet sich inso
fern fundamental von der Energiewende, 
als dass es keine konkreten quantitativen 
oder raumspezifischen Ziele gibt – weder 
durch Bundes noch durch Landesrecht. 
Damit obliegt es der plangebenden Ins
titution, auf regionaler wie kommunaler 
Ebene im Rahmen der Gesamtabwägung 

aller öffentlichen und privaten Belange über 
Strategien und Maßnahmen zur Klimaan
passung zu befinden. 

Das KAnG (§ 3 Abs. 1 S. 1) sieht die Vorla
ge einer vorsorgenden Klimaanpassungs
strategie mit messbaren Zielen, Indikato
ren und Maßnahmen zur Zielerreichung 
der Bundesregierung bis zum 30. Septem
ber 2025 vor. Die Klimaanpassungsstrate
gie wird durch die jeweils primär betroffe
nen Ressorts in sieben genannten Clustern 
inhaltlich entwickelt. Die Raumplanung 
ist Teil des vorgesehenen Clusters Stadt
entwicklung, Raumplanung und Bevöl
kerungsschutz und hat Berührungspunk
te zu weiteren Clustern, insbesondere zu 
„Wasser“, „Land und Landnutzung“ sowie 
„Übergreifendes“. 

Die dargestellten Klimarisiken (vgl. Kap. 
3.1) erhöhen die Anforderungen an die 
Landes und Regionalplanung und erfor
dern ein verbessertes Zusammenwirken an 
den Schnittstellen der unterschiedlichen 
räumlichen Ebenen und Fachpolitiken. 
Dafür ist die Berücksichtigung von Klima
anpassung auch in Regionalplanungspro
zessen weiter auszubauen, beispielsweise 
indem Klimaanpassung als Abwägungs
grund im Hinblick auf Nutzungsinteressen 
natürlicher Ressourcen (Freiflächen, Was
ser, Boden) und dafür vorhandene und er
forderliche Flächen gestärkt wird. 

Grundsätzlich bestehen die regionalplane
rischen Beiträge zur Klimaanpassung nach 
Vorgaben der Landesplanung in der Aus
weisung, Freihaltung oder Sicherung von 
Flächen für Nutzungen, durch die Scha
denspotenziale und Klimarisiken redu
ziert werden, insbesondere hinsichtlich 
Ökosystemen (Wald, Boden, Biodiversität, 
terrestrische, aquatische Lebensräume), 
vorbeugendem Hochwasserschutz und In
frastrukturen (Siedlungsflächen, Verkehrs
flächen, Energieinfrastrukturflächen). 

Das für das Teilcluster Raumplanung vor
gesehene Ziel der Anpassungsstrategie liegt 
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Exkurs: Raumordnungsplan-Monitor (ROPLAMO)

Der ROPLAMO des BBSR soll genutzt werden, um die Verankerung von Klimaanpas-
sungszielen im Rahmen geltender Raumordnungspläne auf Landes- und regionaler 
Ebene und sowie ihrer Fortschreibung beziehungsweise Neuaufstellung zu erfas-
sen, zu dokumentieren und zu bewerten. Um Vergleichsmaßstäbe abzuleiten, sind 
die Ergebnisse der KWRA 2021 für eine Zuordnung der Planungsregionen gemäß 
den Klima-Hotspots und anderer regionalisierter Analysen zu berücksichtigen. Da-
rüber hinaus soll eine Methodik für die Ableitung von Maßstäben entwickelt wer-
den, die einen Abgleich zwischen regionaler Betroffenheit und dem Bedarf an re-
gionaler Anpassung ermöglicht. Außerdem bedarf es der weiteren Konkretisierung 
und Ausgestaltung von Prüfkriterien sowie des Bewertungssystems der Planauswer-
tungen unter anderem hinsichtlich der:

 ■ Durchführung einer regionalen Vulnerabilitätsanalyse,
 ■ Ableitung von Festlegungen vom Schutzbedarf der jeweiligen Schutzgüter,
 ■ Verwendung adäquater Gutachten und Datengrundlagen zur validierten 
 Ableitung planerischer Festlegungen und 

 ■ des Charakters (Grad der Verbindlichkeit) von Festlegungen: Ziel, Grundsatz;  
 Vorrang-, Vorbehaltsgebiete.

in der Entwicklung und Einführung eines 
BBSR-Klimaanpassungsmonitorings für 
Raumordnungspläne auf Landes und re
gionaler Ebene bis 2026.

Ziel ist es, zunächst für vier ausgewählte 
Handlungsfelder zusammenfassend zu prü
fen und darzustellen, wie sich Festlegungen 
in Raumordnungsplänen zur Bewältigung 
der Herausforderung des Klimawandels wi
derspiegeln und wie sich diese über die Zeit 
entwickeln:

1. Umgang mit Wasserknappheit
2. Vorbeugender Hochwasserschutz 

in Flussgebieten einschließlich 
CO₂Senken

3. Schutz vor Hitzefolgen in 
Siedlungsbereichen

4. Verschiebung der Lebensräume 
von Tieren und Pflanzen einschl. 
Biotopflächenverbund

Förderprogramme und Wettbewerbe zur 
Klimavorsorge und Klimaanpassung
Förderprogramme von Bund und Ländern 
unterstützen die Klimaanpassung. Davon 
profitiert stellenweise die regionale Ebene 
und besonders die Stadtentwicklung: 

 ■ Die Städtebauförderung von Bund 
und Ländern unterstützt Städte und 

Gemeinden, städtebauliche Missstän
de zu beseitigen und lebenswerte Quar
tiere zu schaffen. Klimaschutz und an
passung sind dabei seit mehreren Jahren 
Fördervoraussetzung und als Quer
schnittsaufgaben programmübergrei
fend förderfähig. 

 ■ Das BMWSB fördert kommunale Maß
nahmen im Bundesprogramm „Anpas-
sung urbaner und ländlicher Räume an 
den Klimawandel“. Damit werden in
vestive Projekte der Grün und Freirau
mentwicklung mit hoher Wirksamkeit 
für Klimaschutz durch CO₂Minderung 
und Klimaanpassung, mit hoher fach
licher Qualität, mit überdurchschnitt
lichem Investitionsvolumen oder mit 
hohem Innovations potenzial geför
dert. Es geht dabei um klimaangepass
te (Weiter)Entwicklung und Qualifizie
rung von Grün und Freiflächen, etwa 
von Park und Grünanlagen, Entsie
gelung und Begrünung von Frei und 
Verkehrsflächen sowie Regenwasserma
nagement. Bisher wurden in drei Tran
chen über 300 Projekte mit einer mög
lichen Förderung von insgesamt 476 
Millionen Euro bewilligt (Stand: An
fang 2024). 

 ■ Seit Dezember 2022 fördert das BMWSB 
neun Modellvorhaben zur Resilienz-
steigerung in ländlichen Regionen 
Deutschlands (vgl. BBSR o. J.b). Der 
Fokus im Zusammenhang mit regio
naler oder auch kommunaler Resilienz 
liegt dabei vor allem auf den Aufbau von 
(Verwaltung)Strukturen, um Regionen 
in Krisenzeiten widerstands und anpas
sungsfähig machen. Das vielfältige Spek
trum umfasst neben regionalen Risiko
analysen, dem Risikodialog, dem Schutz 
kritischer Infrastruktur auch in der Vor
sorge gegenüber Extremwettereignis
sen. Ein Ziel ist die Entwicklung von 
Konzepten und Strategien einschließ
lich planerischer Ansätze zur Vermei
dung oder Begrenzung von Risiken. So 
zielt das Vorhaben „Stärkung der Resi
lienz einer ländlichen Region im voral
pinen Bereich“ darauf ab, die Resilienz 
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des Landkreises Oberallgäu in Bezug auf 
regionale Risiken, wie zum Beispiel kli
mawandelbedingte Naturereignisse oder 
auch menschengemachte Schadenslagen, 
durch ein regionales Handlungssystem 
zu stärken. Im Landkreis Uckermark 
wird im Rahmen des Vorhabens „Res
iliente Zukünfte und Wasser in Ucker
mark“ ein gesamtheitlicher Wasserma
nagementplan für die Planungsregion 
UckermarkBarnim erstellt. 

 ■ Mit dem Aktionsprogramm Natürli-
cher Klimaschutz (ANK) des BMUV 
werden Maßnahmen zur Anpassung an 
die Folgen des Klimawandels zu Maß
nahmen des Natürlichen Klimaschut
zes und naturbasierten Lösungen finan
ziert. Mit dem ANK sollen Ökosysteme, 
die durch die Klimakrise besonders be
lastet werden, geschützt, gestärkt und 
wiederhergestellt werden, insbesonde
re zur Wiederherstellung und Wieder
vernässung von Mooren (vgl. BMUV 
o. J.a). Das Aktionsprogramm enthält 
69 Maßnahmen in zehn Handlungsfel
dern, unter anderem zu Mooren, Wald
ökosystemen, Meeren und Küsten, Sied
lungs und Verkehrsflächen sowie zu 
Forschung und Kompetenzaufbau (vgl. 
BPA 2023a). Nach der DASFörder
richtlinie über das ANK gab es bis zum 
31. Januar 2024 einen Aufruf mit dem 
 Förderschwerpunkt „Einstieg in das 
kommunale Anpassungsmanagement“. 
Der Förderaufruf zielte darauf ab, Sy
nergien zwischen natürlichem Klima
schutz, Klimaanpassung und dem Er
halt und der Stärkung der Biodiversität 
nutzbar zu machen. Interkommunale 
Kooperationen und überregionale Aus
wirkungen sollen besonders berücksich
tigt werden. Gleiches gilt für Erkennt
nisse, die regionales politisches Handeln 
integrieren. 

 ■ Zuvor förderte das BMUV in mehreren 
Förderaufrufen mit der Förderrichtlinie 
„Maßnahmen zur Anpassung an die 
Folgen des Klimawandels“ Vorhaben, 
die die Eigenvorsorge auf regionaler und 
lokaler Ebene stärken. 

Im Hinblick auf Wettbewerbe ist der Bun-
despreis „Blauer Kompass“ des BMUV 
die höchste staatliche Auszeichnung in 
Deutschland für innovative, wirksame und 
nachhaltige Lösungen im Umgang mit den 
Auswirkungen des Klimawandels. Dabei 
können unter anderem Projekte zum Anbau 
klimaangepasster Pflanzensorten, zur Rena
turierung von Mooren und Wäldern oder 
für naturbasierte Maßnahmen zur Starkre
genvorsorge prämiert werden. Auch in 2024 
wurden Projekte und Maßnahmen prämiert 
(vgl. UBA 2024a).

Im Jahr 2022 wurden im Rahmen des Bun-
despreises Stadtgrün erprobte, innovative 
Konzepte für ein klimaangepasstes und vita
les Stadtgrün ausgezeichnet. Der Preis wür
digte vorbildliche Praxisbeispiele, die zei
gen, wie Kommunen ihr Stadtgrün nutzen 
können, um das Stadtklima positiv zu be
einflussen und die negativen Auswirkun
gen extremer Wetterlagen zu verringern 
(vgl. Schönfeld et al. 2023). 2024 wurde 
der Bundespreis Stadtgrün 2024 zum The
ma „Bewegung und Gesundheit“ ausgelobt. 
Die Preisverleihung fand auf dem 17. Bun
deskongress der Nationalen Stadtentwick
lungspolitik am 18. September 2024 statt.

2.1.4 Flankierende Maßnahmen 

Nationale Klimaschutzpolitik
Das KSG bildet den rechtlichen Rahmen 
der deutschen Klimaschutzpolitik. Die 
Neufassung des Klimaschutzgesetzes ha
ben Bundestag und Bundesrat am 17. Mai 
2024 beschlossen. Es verpflichtet zu einer 
Einsparung von 65 % der CO₂Emissionen 
bis 2030. Bis 2045 soll Deutschland zudem 
treibhausgasneutral sein (vgl. Kap. 2.2). Das 
Gesetz sieht dafür ein umfassendes Klima
schutzprogramm vor, den Gesamtplan für 
die Klimaschutzpolitik der Bundesregie
rung mit dem Ziel einer weitreichenden De
karbonisierung in allen Bereichen.

Am 4. Oktober 2023 hat das Bundeska
binett das Klimaschutzprogramm 2023 
verabschiedet, das Treib hausgas(THG)
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Minderungsmaßnahmen in allen Sekto
ren sowie sektorübergreifende Maßnah
men zur Minderung der THGEmissionen 
und Aktivitäten zum Erhalt und Ausbau 
der natürlichen Senken enthält. Das Bun
desKlimaschutzgesetz sieht vor, dass ein 
neues Klimaschutzprogramm spätestens 
im Folgejahr nach einer Fortschreibung 
des Klimaschutzplans 2050 – der deut
schen  KlimaschutzLangfriststrategie aus 
dem Jahr 2016 – vorgelegt werden muss. Im 
Rahmen der Nationale Klimaschutzinitia-
tive (NKI) wurden von 2008 bis Ende 2021 
rund 40.000 Projekte mit einem Fördervo
lumen von rund 1,35 Mrd. € unterstützt.

Nationale Wasserstrategie 
Im März 2023 wurde die Nationale Was
serstrategie und das dazugehörige Aktions
programm für ein zukunftsfähiges Manage
ment der Wasserressourcen beschlossen. 
Unter anderem wird angestrebt, in Zu
sammenarbeit von Wasserwirtschaft und 
Raumordnung Flächen für die Grundwas
serneubildung und die Trinkwassergewin
nung planerisch zu sichern, zum Beispiel 
durch die Festlegung von Vorranggebieten 
für zukünftige Wassergewinnungsgebiete in 
Regionalplänen (vgl. BMUV 2023c).

Von den zehn Themen der Nationalen Was
serstrategie sind vor allem die Bereiche 

 ■ gewässerverträgliche und klimaange
passte Flächennutzung im urbanen und 
ländlichen Raum realisieren,

 ■ den naturnahen Wasserhaushalt schüt
zen, wiederherstellen und dauerhaft si
chern – Wasserknappheit und Zielkon
flikten vorbeugen sowie

 ■ Wasserinfrastrukturen klima angepasst 
weiterentwickeln – vor Extrem ereig
nis sen schützen und Versorgung ge  
währleisten

für die Raumordnung besonders relevant. 
Es geht vor allem darum, Vorranggebiete 
für die zukünftige Wasserversorgung, bei
spielsweise zur Sicherung künftiger Was
serschutzgebiete, oder Flächen für die 

Grundwasserneubildung festzulegen. Dafür 
sind versickerungsfähige, entsiegelte Böden 
zu erhalten. „Bislang hat die Raumordnung 
hierfür nur eingeschränkte Möglichkeiten, 
beispielsweise die bislang nur selten einge
setzte Ausweisung von Vorranggebieten für 
Waldmehrung. Angesichts der zunehmend 
auftretenden Trockenheit kann die Siche
rung und Förderung der Grundwasserneu
bildung eine wichtige, weiter auszubauen
de Aufgabe für die Raumordnung sein“ (van 
Rüth et al. 2023: 305).

Weitere Maßnahmen
Zu weiteren Maßnahmen regionaler und 
urbaner Klimaanpassung zählen folgende 
Konzepte:

 ■ Das Weißbuch Stadtgrün (2017) enthält 
konkrete Handlungsempfehlungen des 
Bundes für die Klimaanpassung durch 
mehr Grün in den Städten Deutsch
lands. Aus regionaler Perspektive zielt 
seine Umsetzung auf den Verbund grü
ner und blauer Infrastrukturen, den Luft
austausch und das Wasserressourcenma
nagement mittels Schwammlandschaften. 

 ■ Eine Zielsetzung des Bundeskon-
zepts Grüne Infrastruktur (2017) ist 
die Sicherung und Erhaltung bedeut
samer Kaltluftentstehungsgebiete und 
Luftleitbahnen. 

 ■ Mit einem Modellvorhaben zum Bun-
desraumordnungsplan Biotopverbund 
wollte das BMWSB die Möglichkeiten ei
nes länderübergreifenden Biotopverbun
des erproben.

 ■ Der Masterplan Stadtnatur 2019 zielt 
unter anderem darauf ab, Entsiege
lungspotenziale zu identifizieren. Für 
mehr Klimaanpassung wurden Orien-
tierungswerte und Kenngrößen für das 
öffentliche Grün entwickelt (vgl. Blum 
et al. 2023), deren Anwendung in einem 
Praxistest bis 2025 erforscht werden soll.

 ■ Im Jahr 2023 wurde ein nationaler Hit-
zeschutzplan veröffentlicht. Zudem hat 
das BMWSB 2024 eine Strategie zum 
Hitzeschutz in der Stadtentwicklung 
aufgestellt.
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Dazu kommen folgende Unterstützungs
plattformen für Kommunen und Regionen: 

 ■ Das Deutsche Klimavorsorgeportal 
zielt auf die Unterstützung mit Werk
zeugen zur Klimaanpassung.

 ■ Klimavorsorgedienste wie KlimREG, ein 
Webtool für einen klimawandelgerechten 
Regionalplan, zielen auf verbesserte Inte
gration von Klimaanpassung. 

Forschungsverbünde (vgl. Kap. 3.2):

 ■ Das Behördennetzwerk Klimawan-
del und Anpassung zielt auf die fach
liche Erarbeitung und Abstimmung von 

 wissenschaftlichen Inhalten zur DAS. Im 
UBA koordiniert das Kompetenzzen
trum Klimafolgen und Anpassung (Kom
Pass) die Arbeiten rund um die DAS.

 ■ Das Behördennetzwerk des Bundesmi-
nisteriums für Digitales und Verkehr 
(BMDV) hat zum Ziel, Klimafolgen im 
Verkehrsbereich zu mindern.

 ■ Die Strategische Behördenallianz „An
passung an den Klimawandel“ zielte mit 
Forschungsprojekten wie KlamEx (Klas
sifikation meteorologischer Extremereig
nisse) auf die Risikovorsorge gegenüber 
Starkregen für den Bevölkerungsschutz 
und die Stadtentwicklung (Nikogosian 
2021 et al.).

2.2 Energiewende

Eine zentrale klimapolitische Rolle in 
Deutschland kommt der Energiewende zu, 
die in der aktuellen Legislaturperiode deut
lich an Geschwindigkeit zugelegt hat. Vor
rangiges Ziel ist dabei die dauerhafte Ver
sorgung von Wirtschaft und Gesellschaft mit 
Strom und Wärme aus nachhaltig nutzbaren, 
erneuerbaren oder regenerativen Quellen.

„Befördert durch den Russischen Angriffs
krieg gegen die Ukraine hat die Zielsetzung 
einer klimaschonenden, unabhängigen und 
bezahlbaren Energieversorgung gesamtge
sellschaftlich seit Anfang 2022 immer mehr 
an Bedeutung gewonnen. Die Dringlichkeit 
dieser Beschleunigung ergibt sich neben der 
geopolitischen Situation auch aus der No
velle des Klimaschutzgesetzes aus dem Jahr 
2021“ (Hartz et al. 2023: 28). Die Bundesre
gierung hat ihren Nationalen Energie und 
Klimaschutzplan 2021–2030 (NECP) über
arbeitet. Zentrale Bestandteile der deut
schen Energie und Klimapolitik sind das 
Klimaschutzprogramm 2030 mit dem Bun
desKlimaschutzgesetz sowie die Energie
effizienzstrategie 2050 mit dem Nationalen 
Energieeffizienzplan. Der Braunkohleaus
stieg in NordrheinWestfalen wird auf 2030 
vorgezogen. Der Atomausstieg wurde 2023 
abgeschlossen (vgl. BMWK 2024a: 16, 97). 

„Um die europäischen und nationalen Kli
maschutzziele zu erreichen, sind eine Ab
kehr von fossilen Energieträgern und ein 
beschleunigter Ausbau der erneuerbaren 
Energieproduktion erforderlich. Gemäß 
§ 1 Abs. 2 EEG 2023 ist es ein ausgewie
senes Ziel, bis 2030 mindestens 80 % des 
Stroms in Deutschland durch erneuerbare 
Energien zu erzeugen und nach § 3 Abs. 2 
Bundes Klimaschutzgesetz (KSG) bis zum 
Jahr 2045 klimaneutral zu sein. Hierfür be
darf es weiterer umfangreicherer Ausbau
maßnahmen“ (Faulstich et al. 2024a: 1). Die 
Raumordnung leistet dabei einen wichtigen 
Beitrag durch die räumliche Koordination 
der verschiedenen Nutzungsansprüche an 
den Raum, die Sicherung von Flächen für 
die erneuerbare Energieproduktion sowie 
den Ausbau der Stromnetze.

„Durch den Ausbau der erneuerbaren Ener
gieanlagen, vor allem zur Gewinnung von 
Wind, Solar und Bioenergie, entsteht eine 
räumlich differenziertere Erzeugungsstruk
tur. Die Dezentralisierung der Produktions
standorte führt jedoch zu höheren Flächen
bedarfen für die Energiewirtschaft, gerade 
in ländlichen Räumen“ (ebd.). Es werden 
längere Transportwege mit leistungsfähi
gen Leitungen benötigt, um die Energie 
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von eher peripheren Standorten zu urba
nen und industriellen Verbrauchsschwer
punkten zu leiten. Zudem sind Standorte 
für die Produktion erneuerbarer Energi
en nicht beliebig wählbar. Das geeignete 
Flächenpotenzial für ihren Ausbau ist in 
Deutschland begrenzt. Auf den potenzi
ell geeigneten Flächen für die Errichtung 
erneuerbarer Energien kommt es somit 
vermehrt zu Nutzungskonflikten, unter 
anderem mit der Landwirtschaft, dem Na
turschutz oder Siedlungsansprüchen. Eine 
weitere Herausforderung stellt die hohe Vo
latilität der Erzeugung dar, die den Trans
port und Speicherbedarf erhöht. In diesem 
Kontext gewinnt Wasserstoff an Bedeutung, 
der auch für die Industrie zukünftig stär
ker relevant werden dürfte. Er gilt als be
deutender synthetischer Energiespeicher 
für die Sektorenkopplung. Vor allem grü
ner Wasserstoff, der aus regenerativen Ener
gien produziert wird, kann einen großen 
Beitrag zum Klimaschutz und zu einer si
cheren, klimaneutralen Energieversorgung 
leisten. Allerdings ist seine grüne Herstel
lung weiterhin sehr teuer (vgl. Hartz et al. 
2023: 221; Faulstich et al. 2024a: 1).

Um passende Flächen für die Leitungs so
wie die Erzeugungsinfrastruktur zu finden, 
kommt der räumlichen Steuerung durch die 
Raumordnungsplanung eine zentrale Rolle 
zu, die die verschiedenen Nutzungsansprü
che gegen und untereinander abwägt. Auch 
vom Erfolg der Raumordnungsplanung 
hängt ab, ob eine sozial und umweltver
trägliche Energiewende gelingt (vgl. ebd.).

2.2.1  Aktuelle Programmatiken auf 
Ebene der EU, des Bundes und 
der Länder 

Der European Green Deal und die Erneu
erbareEnergienRichtlinie (RED II) bil
den einen übergeordneten Rahmen für die 
Energiewende. Die RED II legt konkrete 
Ziele für den Ausbau erneuerbarer Ener
gien bis 2030 fest und spielt eine Schlüssel
rolle in der Gesetzgebung, die die Mitglied
staaten dazu verpflichtet, ihren Energiemix 

zu diversifizieren und den Anteil erneuer
barer Energien zu erhöhen. Die Richtlinie 
fördert nicht nur die Entwicklung erneuer
barer Energielösungen, sondern setzt auch 
verbindliche nationale Ziele, um die Ge
samteffizienz zu steigern. Durch die Um
setzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 („Er
neuerbareEnergienRichtlinie/RED III“) 
sind Änderungen erforderlich, unter ande
rem im Windenergieflächenbedarfsgesetz 
(WindBG), im Baugesetzbuch (BauGB) so
wie im Raumordnungsgesetz (ROG). Hier
bei wird die Ausweisung von Beschleuni
gungsgebieten für Wind und Solarenergie 
eingeführt.

Ein weiterer bedeutender Schritt ist der 
 „REPower EUPlan“, der Wasserstoff als 
Energieträger fokussiert. Dieser Plan bein
haltet das Ziel, bis 2030 in der EU 10 Mio. 
Tonnen erneuerbaren Wasserstoff zu erzeu
gen und zusätzlich 10 Mio. Tonnen zu im
portieren (vgl. EUKOMDE 2023). Was
serstoff wird dabei als Schlüsseltechnologie 
betrachtet, um Sektoren zu dekarbonisie
ren, die schwer direkt elektrifizierbar sind, 
wie beispielsweise die Stahlindustrie und 
der Transportsektor (vgl. Faulstich et al. 
2024a: 3).

Das umfassende Maßnahmenpaket „Sau
bere Energie für alle Europäer“ der EU
Kommission ist ein weiterer Eckpfeiler 
(vgl. Ciucci 2022; Faulstich et al. 2024a: 3). 
Dieses Paket, das verschiedene Richtlinien 
und Verordnungen beinhaltet, hat das Ziel, 
die Energieeffizienz zu steigern, erneuerba
re Energien zu fördern und den Energie
markt zu reformieren.

Die Wasserstoffstrategie Deutschlands von 
2020 und ihre Fortschreibung von 2023 so
wie das Paket „Fit für 55“ sind weitere Inst
rumente, die die Bedeutung von Wasserstoff 
als sauberem Energieträger unterstreichen 
und Anreize für seine verstärkte Nutzung 
schaffen (vgl. EUKOMDE 2023). Diese 
Initiativen, eingebettet in den Gesamtkon
text des European Green Deals, zeigen die 
fortschreitenden Bemühungen der EU, die 
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Energiewende voranzutreiben, innovative 
Technologien zu fördern und die Klimazie
le zu erreichen.

Der European Green Deal selbst umfasst 
verschiedene Aspekte der Energiewende, 
darunter das übergeordnete Ziel der Kli
maneutralität bis 2050, die verstärkte Nut
zung erneuerbarer Energien, die Betonung 
der Energieeffizienz, die „Renovierungswel
le“ für Gebäude, den Just Transition Fund 
zur Unterstützung von durch den Struktur
wandel zur Klimaneutralität betroffenen 
Regionen sowie die Förderung von Inno
vation und Forschung im Bereich erneuer
barer Energien.

2.2.2  Meilensteine für die 
Energiewende

Wichtige Meilensteine für die Energiewende 
und den Ausbau der erneuerbaren Energien 
in Deutschland sind der 2011 beschlossene 
Atomausstieg und auch der 2020 mit einem 
Gesetzespaket verabschiedete Kohleausstieg 
(vgl. BPA 2024a). 2000 wurde das erste EEG 
mit dem Ziel der Förderung erneuerbarer 
Energien beschlossen (vgl. BMWK 2015). 
Es stellte die Weichen für einen beschleu
nigten Ausbau von Wind und Solarener
gie sowie für die Energiegewinnung aus Bio
masse (vgl. Haas/Gürtler 2019: 207). Die 
letzte Novelle des EEG trat zum Frühsom
mer 2024 mit dem Solarpaket 1 in Kraft mit 
dem Ziel, den Ausbau der Solarenergie zu 
steigern und zu beschleunigen. Seit Sommer 
2022 gilt zudem ein gesetzlicher Vorrang der 
erneuerbaren Energien, die als im überwie
genden öffentlichen Interesse liegend gelten. 
Dies soll dazu dienen, der Energiewende in 
Abwägungsentscheidungen und Planungs
verfahren ein erhöhtes Gewicht zu verschaf
fen, um den Ausbau der erneuerbaren Ener
gien so zu beschleunigen, dass die im EEG 
dargelegten Ausbaupfade auch eingehalten 
werden können (vgl. Hartz et al. 2023: 28; 
Faulstich et al. 2024a: 2).

Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll 
zudem durch das EnLAG und das BBPlG 

vorangetrieben werden. Das EnLAG wur
de 2009 verabschiedet, um den Netzausbau 
auf Höchstspannungsebene zu beschleuni
gen (vgl. BNetzA 2024c), und beinhaltet 
aktuell 22 Ausbauprojekte. Neben dem En
LAG enthält das 2013 verabschiedete BB
PlG Vorhaben, die zur Beschleunigung des 
Ausbaus von Höchstspannungsleitungen 
beitragen. Mit seiner Novellierung im Jahr 
2021 wurden 35 neue Ausbauvorhaben auf
genommen. Aktuell stellt das BBPlG für 99 
Vorhaben eine energiewirtschaftliche Not
wendigkeit und den vordringlichen Bedarf 
zur Gewährleistung eines sicheren und zu
verlässigen Netzbetriebes fest (vgl. Hartz et 
al. 2023: 218; Faulstich et al. 2024a: 2).

„Einen wichtigen Rahmen für den Netzaus
bau setzt das 2005 in Kraft getretene Ener
giewirtschaftsgesetz (EnWG), in dem un
ter anderem die Verantwortlichkeiten für 
den Netzausbau geregelt werden [...]. Für 
die Beschleunigung des Ausbaus der lände
rübergreifenden und grenzüberschreiten
den Höchstspannungsleitungen wurde das 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz Über
tragungsnetz (NABEG) verabschiedet, das 
im Jahr 2011 in Kraft getreten ist. Es regelt 
sowohl das Planungsverfahren auf Ebene 
der Bundesfachplanung als auch das Zu
lassungsverfahren mit der Planfeststellung 
[...]. 2019 wurde das Gesetz novelliert, um 
Genehmigungsverfahren zu vereinfachen 
und weiter zu beschleunigen [...]“ (Faul
stich et al. 2024a: 2 f.). Für den Ausbau 
der Windenergie sind das WindBG (vgl. 
BMJ 2024f) und das Windenergieauf
SeeGesetz (WindSeeG; vgl. BMJ 2024e) 
leitend. Das WindBG trat zum 1. Februar 
2023 in Kraft und hat die Aufgabe, mehr 
Flächen für einen beschleunigten Aus
bau der Windenergie an Land zu sichern 
(vgl. BMWSB 2022a). Bis 2032 sollen 2 % 
der Bundesfläche für Windkraftanlagen in 
Regionalplänen ausgewiesen werden (vgl. 
ebd.). Die Novelle des WindSeeG trat An
fang 2023 in Kraft. Ziel des Gesetzes ist 
die schrittweise Steigerung der installier
ten Leistung von OffshoreWindenergie
anlagen auf 70 Gigawatt (GW) bis zum Jahr 
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2045 (§ 1 Abs. 1 WindSeeG; vgl. Hartz et 
al. 2023: 219).

„Mit der Nationalen Wasserstoffstrate
gie hat die Bundesregierung 2020 erstmals 
eine eigene Strategie beschlossen, die zent
rale Zielsetzungen und Maßnahmenansätze 
für den Aufbau der Wasserstoffinfrastruk
tur enthält […]“ (Faulstich et al. 2024a: 3). 
Die Nationale Wasserstoffstrategie wurde 
im Juli 2023 an das gesteigerte Ambitions
niveau im Klimaschutz und die neuen Her
ausforderungen am Energiemarkt angepasst 
(vgl. BMWK 2024b). Entsprechend wurde 
das Ziel für die Deutsche Elektrolysekapazi
tät im Rahmen der Fortschreibung der Was
serstoffstrategie im Jahr 2030 von 5 GW auf 
10 GW erhöht (vgl. BMWK 2024a: 173). 
Daneben existieren einige Strategien der 
Länder zum Aufbau der Wasserstoffinfra
struktur (z. B. Bayerische Wasserstoffstra
tegie, Norddeutsche Wasserstoffstrategie). 
Auf Ebene der Länder liegen außerdem spe
zifische Klimaschutzgesetze mit entspre
chenden Zielwerten sowie Strategien und 
Programme zur Erreichung der Klima
schutzziele vor (vgl. Hartz et al. 2023: 219).

Die im Februar 2024 durch die Bundesre
gierung vorgelegte Kraftwerksstrategie zielt 
auf den Ausbau wasserstofffähiger Gaskraft
werke ab, um damit die Herstellung ener
gieintensiver Produkte der Deutschen In
dustrie bis 2045 CO₂neutral zu machen 
und gleichzeitig die stabile Versorgung mit 
Strom unabhängig von Sonne und Wind zu 
gewährleisten (vgl. BPA 2024b).

„Für den PVAusbau wurde während des 
zweiten PVGipfels unter Federführung 
des BMWK am 5. Mai 2023 die Photovol
taikstrategie der Bundesregierung vorge
stellt, die unter anderem die Handlungs
felder Freiflächenanlagen, Dachanlagen, 
Mieterstrom und gemeinschaftliche Ge
bäudeversorgung sowie BalkonPV mit 
nächsten Schritten und Maßnahmen hin
terlegt“ (Hartz et al. 2023: 28). Mit der Um
setzung des Solarpakets I (vgl. BMJ 2024c) 
soll der Ausbau von FPV sowie der Ausbau 

von PV auf Gewerbedächern gestärkt wer
den. Somit soll den PVAusbauzielen von 
215 GW im Jahr 2030 Rechnung getragen 
werden (vgl. BMWK 2024a: 149). Zudem 
enthält das Paket wichtige Neuerungen für 
den Ausbau weiterer erneuerbarer Energi
en, insbesondere der Windkraft an Land 
und auf See sowie der Biomasse, und wich
tige Regelungen für Stromnetze auf Über
tragungs und Verteilnetzebene.

Neben dem Ausbau der Produktionsanlagen 
für erneuerbare Energien entsteht aufgrund 
der damit verbundenen Dezentralisierung 
des Energiesystems ein ausgedehnter Bedarf 
für den Ausbau weiterer Energieinfrastruk
turen. Diesen gilt es planerisch zu steuern. 
Er beinhaltet den notwendigen Netzausbau 
(z. B. StromNetzentwicklungsplan 2023–
2037/2045) und Speichertechnologien. Ziel 
ist es, bei einem zunehmend volatilen Ener
gieanteil im Energiemix die Versorgungs
sicherheit zu gewährleisten. Jedoch ist der 
vordringliche Ausbau der Speicherinfra
struktur erforderlich, damit der Anteil der 
erneuerbaren Energien weiterhin gesteigert 
werden kann. Zudem müssen Infrastruk
turen zur Umwandlung grüner Energie in 
Wasserstoff oder andere synthetische Ener
giespeicher ausgebaut werden. Gerade im 
Kontext der Sektorkopplung entfaltet Was
serstoff ein großes Potenzial als grüner Ener
gieträger, weswegen ein großer Fokus des 
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Interesses auf diesem Sektor 
liegt. In diesem Zuge wurde im Juni 2020 mit 
der Nationalen Wasserstoffstrategie ein Ak
tionsplan auf dem Weg zur Etablierung einer 
klimaneutralen Wasserstoffwirtschaft ver
abschiedet, der mit Zielen und Handlungs
feldern hinterlegt ist, um bis 2030 10 GW 
installierter Elektrolyseleistung erreichen zu 
können (vgl. Hartz et al. 2023: 28 f.).

Seit dem Russischen Angriffskrieg auf die 
Ukraine ist LNG als Überbrückungstech
nologie von russischem Gas zu erneuerba
ren Energien immer wichtiger geworden. 
Das LNG Beschleunigungsgesetz (LNGG) 
wurde am 24. Mai 2022 verabschiedet und 
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Installierte Leistung

  Aktueller Stand Ziele

Energiequellen Einheit 2022 Q 2023 Q 2030 Q 2035 Q 2040 Q 2045 Q

Wind Onshore [GW] 58 v 61 z 115 a 157 a 160 a  a

Wind Offshore [GW] 8,1 v 8,5 y 30 b 40 b   70 b

Photovoltaik [GW] 67,5 v 81,7 x 215 a 309 a 400 a   

Solarthermie [GWth] 14,4 w           

Bioenergie [GW]   9 x 8,4 a       

Geothermie
[GWel] 0,059 v           

[GWth] 0,42 u   10 TWh c       

Wasserkraft [GW] 5,6 v        

Elektrolysekapazität [GW]   0,17 t 10 e

Tabelle 3: Ausbau der erneuerbaren Energien und Ziele der Bundesregierung (Stand: März 2024)

a § 4 EEG 2023 (BMJ 2024b)

b § 1 WindSeeG (BMJ 2024e)

c BMWK 2022a

e BMWK 2023c

z  Windguard 2024b, basierend 
auf Marktstammdatenregis-
ter (MaStR) der BnetzA

y Windguard 2024a

x BNetzA 2024h

w  BSW 2023, vorläufige 
Schätzung 

v BMWK 2023b; UBA 2024f

u Destatis 2024a

t acatech 2024

versetzt Genehmigungsbehörden in die 
Lage, in einem befristeten Zeitraum und 
unter klar definierten Bedingungen auf be
stimmte Verfahrensanforderungen zu ver
zichten, insbesondere auf die Umweltver
träglichkeitsprüfung. Diese Regelung ist in 
Übereinstimmung mit den deutschen Kli
mazielen bis zum 31. Dezember 2043 be
fristet (vgl. Hartz et al. 2023: 29). 

In Tabelle 3 sind der aktuelle Stand der er
neuerbaren Energien sowie die Ausbauzie
le der Bundesregierung dargestellt. Für die 
Wasserkraft existiert derzeit kein spezifi
sches rechtlich festgelegtes Ziel (vgl. BMWK 
2024a: 20).

Die Energiewende stellt für die Raum
ordnung eine besondere Herausforde
rung dar. Denn sie betrifft alle Teilräume 
des Landes und stellt umfassende Raum
ansprüche nicht nur für den Bau zusätzli
cher Energieerzeugungsanlagen sondern 
auch dem dazugehörigen Infrastruktur
aus und umbau (Transport und Speiche
rinfrastruktur). In der Konsequenz wird 
die Energiewende die räumliche Entwick
lung in Deutschland mit ihren Rauman
sprüchen in den nächsten Jahren stärker 
prägen, als dies bislang der Fall war. Der 
Raumordnung kommt hierbei eine zentra
le steuernde und koordinierende Funktion 
zu (vgl. Hartz et al. 2023: 29). n

Quelle: BBSR, verändert nach Hartz et al. 2023: 113
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3.1 Klimawandel und Auswirkungen auf Regionen

3.1.1 Parameter des Klimawandels 

Das Jahr 2024 war weltweit das mit Ab
stand wärmste Jahr seit Beginn der Mess
aufzeichnungen. Die globale Mitteltem
peratur lag bereits 2023 um 1,48 °C über 
dem vorindustriellen  Niveau und knapp 
1 °C über der ohnehin schon warmen Re
ferenzperiode 1991 bis 2020. 2024 wurde 
das 1,5°CZiel des Pariser Klimaabkom
mens erstmals überschritten (vgl.  ECMWF 
2024; DWD 2025).

Auch in Deutschland war das Jahr 
2023 mit einem Mittel von 10,6 °C das 

zweit wärmste je gemessene und lag 2,4 °C 
über dem Wert der internationalen Refe
renzperiode 1961 bis 1990 (8,2 °C) (vgl. 
DWD 2023b), 2024 dann noch einmal 0,3 
Kelvin (K) wärmer. Insgesamt ist das Jah
resmittel der Lufttemperatur im Flächen
mittel von 1881 bis 2024 statistisch gesi
chert um 1,9 °C angestiegen. Dieser Wert 
liegt um 0,6 °C höher als der globale Tem-
peraturanstieg während 1881 bis 2023, 
womit die Erwärmung in Deutschland 
stärker als weltweit ist. Hinzu kommt eine 
Verdreifachung der Hitzetage, ein Meeres
spiegelanstieg von 42 cm, eine Zunahme 
der Winterniederschläge um 27 % und 
eine Zunahme der Sonnenscheindauer um 
11 % (vgl. Abb. 4). Einen umfassenden ak
tuellen Überblick über den Klimawandel 
in Deutschland gibt der Monitoringbe
richt der Bundesregierung (vgl. van Rüth 
et al. 2023: 17 ff.).

Der Temperaturanstieg hat sich in 
Deutschland beschleunigt und lag ab 1971 
mit knapp 0,4 °C pro Dekade mehr als 
dreimal so hoch wie im Gesamtzeitraum 
1881 bis 2022. Seit den 1960erJahren war 
jedes Jahrzehnt deutlich wärmer als das 
 vorangehende. Neun der zehn wärms
ten Jahre in Deutschland liegen in diesem 
Jahr hundert. Eine Jahresdurchschnitts
temperatur über 10 °C gab es vor 2014 in 
Deutschland noch nie, seitdem jedoch be
reits sechsmal (vgl. ebd.: 20).

Die Erwärmung war vor allem im mete
orologischen Winter (Dezember bis Fe
bruar) überproportional stark (vgl. Be
cker 2024:  10) und erfolgte über die 
übrigen Jahreszeiten in etwa gleicherma
ßen. Räumlich betrachtet verteilt sich der 

Meeresspiegelanstieg
Pegel Cuxhafen
+42 m seit 1843 Vegetationsperiode

Bis zu 3 Wochen früher
seit 1961

Hitze
Verdreifachung
der Anzahl heißer Tage
seit 1951

Kälte
Anzahl Eistage
-52 % seit 1951

Sonnenscheindauer
Anzahl Eistage
-11 % 1951–1980
+19 % seit 1981

Winterniederschläge
+27 % seit 1881

Starkregen
Anzahl Tage > 20 mm
+3 % seit 1951

Schneetage
-49 % seit 1951

Temperaturanstieg
+1,7 °C

seit 1881

] +10,5 %

Quelle: DWD 2023a

ANPASSUNG AN DEN KLIMAWANDEL  
UND KLIMASCHUTZ

Abbildung 4: Deutschland im Klimawandel
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Temperaturanstieg mehr oder minder ein
heitlich über ganz Deutschland.

Die höchste amtlich gemessene Tempe-
ratur wurde mit 41,2 °C am 25. Juli 2019 
in DuisburgBaerl und Tönisvorst gemes
sen. Aber auch in Norddeutschland wur
den im Juli 2022 zum Beispiel an der Sta
tion HamburgNeuwiedenthal über 40 °C 
verzeichnet. Die Jahre 2018 bis 2020 so
wie 2022 mit ausgeprägten Hitzeperioden 
belasteten besonders die Bevölkerung in 
Großstädten (vgl. van Rüth et al. 2023: 
14). Dort traten heiße Tage mit Höchst
temperaturen von mindestens 30 °C und 
Tropennächte, in denen die Temperatur 
nicht unter 20 °C sank, besonders häufig 
auf. Tropennächte wurden in den Jahren 
2018 bis 2023 bundesweit und somit selbst 
an Nord und Ostseeküste gemessen (vgl. 
Abb. 5). Die Ballung von Menschen und 
Infrastruktur verstärkt den urbanen Wär
meinseleffekt: Tropennächte treten ver
stärkt in Großstadtregionen auf, wo die 
meisten und auch viele ältere Menschen 
leben. Allerdings ist der Anteil der beson
deres hitzesensiblen Bevölkerungsgrup
pen, vor allem der über 65Jährigen, eher 
in ländlicheren Gebieten und dem Alpen
vorland hoch, wo vergleichsweise weniger 
Tropennächte auftreten.

Seit 1951 hat sich die Anzahl der Heißen 
Tage von etwa drei auf etwa zehn Tage pro 
Jahr mehr als verdreifacht (vgl. Becker et 
al. 2022: 17). Besonders stark ist diese 
Entwicklung in Brandenburg und in Süd
deutschland entlang von Rhein, Main und 
Donau (vgl. Abb. 6). Selbst an der Nord 
und Ostseeküste werden verstärkt Tropen
nächte gemessen (vgl. Abb. 5). Auch Wüs
tentage mit einer Temperatur von über 
35 °C treten häufiger auf. 

Die steigenden Temperaturen wirken sich 
auf die Gesundheit der Bevölkerung aus. 
Zwischen 2018 und 2020 starben Schät
zungen zufolge in Deutschland hitzebe
dingt 19.300 Menschen (vgl. van Rüth et 
al. 2023: 36).

Die Änderungen des Niederschlags vari
ieren jahreszeitlich und räumlich. Wäh
rend die mittleren Regenmengen im Som
mer weitestgehend unverändert geblieben 
sind, was bei höheren Durchschnittstem
peraturen die Wasserverfügbarkeit min
dert, sind die Winter signifikant feuchter 
geworden. Im Flächenmittel ergibt sich seit 
1881 ein Anstieg der mittleren jährlichen 
Niederschlagsmenge von 7 %, wobei er im 
Nordwesten Deutschlands deutlich höher 
ausfiel und in den ostdeutschen Bundes
ländern nahezu unverändert blieb. Gene
rell ergibt sich für Deutschland eine hohe 
Variabilität des Niederschlags zwischen zu 
nassen und zu trockenen Phasen. Zuletzt 
erlebte Deutschland zwischen Juli 2023 bis 
Juni 2024 den nassesten zwölfmonatigen 

1 bis 2

3 bis 4
5 bis 6

7 bis 8

9 bis 10

11 bis 12
13 bis 40

Anzahl der Einwohner
je 100 km², Zensus 2022

Summe der Tropennächte*
im Zeitraum 2018 bis 2023 

bis unter 10.000

10.000 bis unter 20.000

20.000 bis unter 30.000

30.000 bis unter 40.000

40.000 und mehr

100100 kmkm

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, DWD Climate 
Data Center (CDC), Statistische Ämter des Bundes und der Länder: 
Zensus 2022, Stand zum 15.05.2022
Geometrische Grundlage: VG5000 (Länder), Stand 31.12.2022 
© GeoBasis-DE/BKG, Bearbeitung: A. Grüne, N. Blätgen

*Tagesminimumtemperatur ≥ 20 °C

© BBSR Bonn 2024
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Abbildung 5: Anzahl und Dichte der Tropennächte
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Zeitraum seit Messbeginn im Jahr 1881 
(vgl. DWD 2024b). 

Große Niederschlagsmengen in relativ 
kurzer Zeit kennzeichnen Starkregen. Ra
dardaten ermöglichen, das Auftreten von 
Starkregen kleinräumig flächendeckend 
festzustellen und auszuzählen (vgl. DWD 
o. J.). Auf Basis der seit 2001 vorliegenden 

 Zeitreihe von Radardaten werden im 
 Ereigniskatalog CatRaRE (Catalogue of 
 Radarbased heavy Rainfall Events) Stark 
und Dauerregenereignisse erfasst. Dabei va
riiert die Ereignisanzahl von Starkregen von 
Jahr zu Jahr stark, sie war im eigentlich tro
ckenen Jahr 2018 am höchsten. Insbeson
dere in wärmeren Jahren kann es vermehrt 
zu extremen konvektiven Niederschlägen 

Abbildung 6: Mittlere jährliche Anzahl der Heißen Tage in Zehnjahresperioden im Zeitraum 1953 bis 2022
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Min. = 0 Tage Max. = 29 Tage

1963–19721953–1962 1973–1982 1983–1992 1993–2002 2003–2012 2013–2022

Mittlere jährliche Anzahl der Heißen Tage
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Mittlere jährliche Anzahl der Heißen Tage

Quelle: Hartz et al. 2023: 25; DWD 

Abbildung 7: Gesamtsumme der Niederschlagsstunden im Zeitraum 2001 bis 2022 mit Überschreitung der DWDWarnschwellen

Quelle: UBA/DWD: 25; Nikogosian et al. 2021
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kommen. Starkniederschläge besonders ho
her Intensität von über 25 mm/h respektive 
35 mm / 6 h sind in Deutschland deutlich 
gleichmäßiger verteilt als die Gesamtstun
den mit moderatem Starkregen (vgl. Abb. 7, 
links), wobei die räumliche Verteilung stark 
an das Relief gebunden ist.

Kurz andauernder, extremer Starkre
gen kann in Deutschland überall klein
räumig auftreten und ist oft mit hohem 
 Schadenspotenzial verbunden. Zwischen 
2002 und 2021 wurde die größte Schadens
häufigkeit der Wohngebäudeversicherung 
„Starkregen“ in den Regionen Eifel, Rhein
schiene, Ruhrgebiet, Münsterland, Südost
bayern und Sachsen festgestellt (vgl. GDV 
2023: 37).  

Als großräumiges Ereignis verursachte das 
Tiefdruckgebiet „Bernd“ vom 12. bis 15. 
Juli 2021 extreme Regenfälle in Teilen von 
RheinlandPfalz und NordrheinWestfalen. 
Infolge von Sturzfluten und Überschwem-
mungen an den Flüssen Ahr, Erft und Len
ne kam es zu katastrophalen Schäden mit 
über 180 Todesopfern in Deutschland, den 
meisten im Ahrtal. Die versicherten Sach
schäden an Wohngebäuden, Hausrat und 
Betrieben betrugen 8,5 Mrd. Euro (vgl. 
GDV 2022). Die Wahrscheinlichkeit solcher 
Extremereignisse erhöht sich mit fortschrei
tendem Klimawandel deutlich (vgl. DWD 
2021a). 

Trotz häufiger Trockenheit kam es in den 
vergangenen Jahren – überwiegend im 
Sommerhalbjahr – zu teilweise extremen 
Überschwemmungen, in denen die langjäh
rigen mittleren Hochwasserabflüsse regio
nal um ein Vielfaches überschritten wurden. 
„Der scheinbare Widerspruch zwischen 
Dürre und extremen Hochwässern bildet ei
nen Wirkungszusammenhang ab: Einerseits 
nimmt wärmere Luft mehr Feuchtigkeit auf, 
wodurch sich das Risiko für Starkregen er
höht, andererseits nehmen Trockenphasen 
zu. Eine der Folgen: Ausgetrocknete Bö
den können dann bei Starkregen das Was
ser nicht aufnehmen und speichern, sodass 

das Regenwasser an der Oberfläche abfließt 
und die Flüsse rasch ansteigen und über die 
Ufer treten lässt“ (Hartz et al. 2023: 13).

Durch die zuletzt außerordentlich feuch
te Periode von 2023 bis 2024 konnten sich 
die zuvor insbesondere im Zeitraum 2019 
bis 2021 sehr stark abgesunkenen Grund
wasserpegel wieder erholen. Dennoch bleibt 
die großräumige Trockenheit, verbunden 
mit regional starken Dürren, in Erinnerung. 
In der Wasserbilanz kam es insbesondere 
zwischen 2018 und 2020 zu massiven Ver
lusten. Schon seit der Jahrtausendwende ver
liert Deutschland 2,5 km³ Wasser pro Jahr – 
seit 2000 ist das in Summe in etwa die Menge 
des Bodensees (vgl. BMUV/UBA 2023). Die 
mittlere Anzahl der Tage mit Bodenfeuch
tewerten unter 30 % nutzbare Feldkapazität 
(nFK) – Wert für den Wasserversorgungs
grad der Pflanzen – hat seit 1961 signifikant 
zugenommen (vgl. van Rüth et al. 2023: 28), 
besonders bei leichten, also sandigen Böden. 
Die unzureichende Bodenwasserverfügbar
keit führt zu Ertragseinbußen in der Land
wirtschaft. Besonders betroffen von der zu
nehmenden Bodentrockenheit sind Gebiete 
in Ostdeutschland sowie Rheinhessen, der 
nördliche Oberrheingraben und der Unter
main. Die Regionalplanung muss sich somit 
auf deutlich trockenere und deutlich feuch
tere Witterungsperioden einstellen.

Auch Wälder und Forste sind von der Tro
ckenheit besonders betroffen (vgl. Bauhus 
et al. 2021). Aufgrund des Trockenstresses 
und des damit verbundenen Käferbefalls hat 
dort die Kronenverlichtung stark zugenom
men. „Der Wald in Deutschland ist in ei
nem schlechten Zustand“, so die Waldzu
standserhebung 2023 (BMEL 2024e). Die 
Absterberaten von Bäumen sind dadurch 
bei allen Baumarten sprunghaft angestie
gen und zusammen mit Sturmschäden ist 
großräumig Kalamitätsholzanfall entstan
den, der in den westlichen Mittelgebirgen, 
insbesondere im Sauerland ganze Land
striche einnimmt. Die wiederaufzufors
tende Waldfläche beträgt über 490.000 ha 
(vgl. BMEL 2024d; Naturwald/RSS o. J.). 
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Regionale Schadensschwerpunkte sind 
neben NordrheinWestfalen, Thüringen 
und Niedersachsen auch SachsenAnhalt, 
RheinlandPfalz und Sachsen. Auswertun
gen aus einem laufenden Forschungsvorha
ben des BBSR „Modellvorhaben der Raum
ordnung (MORO) Regionalparks“ zeigen 
eine massive Abnahme des Grünvolumens 
in den Zeiträumen 2000 bis 2003 sowie 
2020 bis 2022 in diesen Regionen. Betrof
fen von diesen Missständen sind insbeson
dere das Sauerland und das Bergische Land, 
aber auch der Westerwald und der Harz. 
Die extrem trockene Witterung schlägt sich 
auch im Waldbrandgeschehen deutlich nie
der. Es kam in den Jahren 2018, 2019 und 
2022 zu erheblich mehr und in den nord
östlichen Bundesländern auch zu großflä-
chigen Waldbränden (vgl. BMEL 2024c). 

Auch bei Infrastrukturen und Wasserwe
gen führen Hitzewellen und Trockenheit 
zu Funktionseinschränkungen. Es kam zu 
teilweise massiven Einschränkungen der 
Stromproduktion in Atom und Kohlekraft
werken in Deutschland sowie weiteren Staa
ten des europäischen Stromverbunds: Auf
grund hoher Gewässertemperaturen stand 
nicht genügend Kühlwasser zur Verfügung 

und der Rohstoff Kohle konnte aufgrund 
von Niedrigwasser nur in reduziertem 
Umfang per Schiff angeliefert werden (vgl. 
Hartz et al. 2023: 12).

3.1.2 Klimaänderungen in der Zukunft

Nach dem 6. Weltklimarats(IPCC)Sach
standsbericht wird „eine globale Erwär
mung von 1,5 °C und 2 °C […] im Laufe 
des 21. Jahrhunderts überschritten werden. 
Die globale Oberflächentemperatur wird 
im Durchschnitt der Jahre 2081–2100 sehr 
wahrscheinlich beim (…) mittleren Szena
rio (SSP24.5) um 2,1 °C bis 3,5 °C und beim 
Szenario mit sehr hohen Treibhausgasemis
sionen (SSP58.5) um 3,3 °C bis 5,7 °C hö
her liegen als 1850–1900“ (IPCC 2022: 14). 

Für den kurzfristigen Planungshori
zont 2031 bis 2060 beträgt der Anstieg in 
Deutschland etwa 1,6 bis 2,3 °C im Klima
schutzszenario und 2,3 bis 3,1 °C im Hoch
emissionsszenario. Bis Ende des Jahrhun
derts werden noch weit höhere Anstiege 
erwartet (vgl. DWD 2023a). Die Erwär
mung könnte prospektiv betrachtet in 
Süddeutschland noch etwas stärker ausge
prägt sein als in Norddeutschland. Extreme 

Tabelle 4: Klimaänderungen für das Ende des 21. Jahrhunderts

Quelle: Pfeifer et al. 2020, gekürzt 

Kennwort Emissionen (RCP8.5) Emissionen (RCP4.5) Emissionen (RCP2.6)

Temperatur Zunahme Zunahme Zunahme

Sommertage Zunahme Zunahme Zunahme

Heiße Tage Zunahme Zunahme Zunahme

Schwüle Tage Zunahme Zunahme Zunahme

Tropische Nächte Zunahme Zunahme Zunahme

Frost- und Eistage Abnahme Abnahme Abnahme

Tage über 5°C Zunahme Zunahme Zunahme

Maximale Dauer von Hitzeperioden Zunahme Zunahme Tendenz zur Zunahme

Niederschlag Zunahme Tendenz zur Zunahme Tendenz zur Zunahme

Niederschlag > 20 mm/Tag Zunahme Zunahme Tendenz zur Zunahme

99. Perzentil des Niederschlags Zunahme Zunahme Zunahme

Windgeschwindigkeit keine Änderungen keine Änderungen Tendenz zur Abnahme
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Warmereignisse werden stark zunehmen. 
Besonders für die Oberrheinebene, den 
Großraum Lausitz und Sachsen Anhalt 
werden Änderungen der Klimaextreme, 
generell neben dem Südwesten und Süden 
auch für den Nordwesten projiziert (vgl. 
Kahlenborn/Porst et al. 2021: 112).

Temperaturextreme nehmen weiterhin 
markant zu. Auch die Dauer und Inten
sität von Hitzeperioden wird zunehmen. 
In den meisten Regionen ist mit einem 
 deutlichen Anstieg von Sommertagen, hei
ßen  Tagen und Tropennächten zu rech
nen. „Im Deutschlandmittel sind unter 
dem  Hochemissionsszenario im kurzfris
tigen Planungshorizont 5 bis 10 zusätzliche 
 Heiße Tage pro Jahr zu erwarten, im lang
fristigen Planungshorizont 14 bis 28 Tage“ 
(vgl. van Rüth et al. 2023: 30) und darü
ber. Tropennächte werden zukünftig auch 
dort auftreten, wo es sie bisher nicht gab. 
Im Deutschlandmittel ist im Hochemissi
onsszenario im  kurz fristigen Planungshori
zont mit einem Anstieg um bis zu 3 Tropen
nächte pro Jahr zu rechnen, im langfristigen 
Planungs horizont um 5 bis 16 Nächte (vgl. 
adelphi 2024).

Anders beim Niederschlag: Im kurzfris
tigen Planungshorizont 2031–2060 ist für 
Deutschland keine deutliche Änderung der 
mittleren Jahressumme zu erwarten, lang
fristig beim Hochemissionsszenario ± 0 % 
bis + 16 %, sie wird in allen Teilen des Bun
desgebiets in etwa gleich ausfallen. Demge
genüber wird sowohl für den kurzfristigen 
als auch den langfristigen Planungshori
zont für alle Regionen eine Zunahme der 
Tage mit Starkniederschlägen von über 20 
mm pro Tag projiziert. Zudem ist vor al
lem im Sommer von einer deutlicheren Zu
nahme der Trockentage auszugehen (vgl. 
Hartz et al. 2023). Ebenso ist es wahrschein
lich, dass bereits ab Mitte des 21. Jahrhun
derts  häufiger Starkwindereignisse und 
starke Böen über der Nordsee und Nord
westdeutschland auftreten werden, vor al
lem im Winter  (vgl. Brasseur/Jacob/Schuck
Zöller 2017). 

Insgesamt ist für fast alle meteorologischen 
Temperaturphänomene, Trockenheits und 
Niederschlagsparameter von einer Zunah
me auszugehen, bei der klimatischen Was
serbilanz von einer Abnahme (vgl.  Tab. 4; 
Pfeifer/Rechid/Bathiany 2020).

3.1.3 Regionale Vulnerabilität

Sowohl die aktuell nachweisbaren Klima
veränderungen als auch der projizierte Kli
mawandel machen die Dringlichkeit von 
Klimaschutzmaßnahmen ebenso deut
lich wie die Notwendigkeit, Klimaanpas
sungsstrategien mehr Nachdruck zu ver
leihen. 2021 legte das Umweltbundesamt 
eine KWRA für Deutschland als Aktuali
sierung der Vulnerabilitätsanalyse (VA) von 
2015 vor (vgl. Kahlenborn/Porst et al. 2021). 
Ziel war es, die zentralen Handlungsfelder 
in Bezug auf ihre Klimarisiken bis Mitte 
sowie bis Ende des Jahrhunderts vor dem 
Hintergrund des sich beschleunigenden 
Klimawandels zu bewerten. Das Ergebnis 
zeigt, dass sich im Vergleich zwischen der 
VA 2015 und der KWRA 2021 „bei knapp 
der Hälfte der Klimawirkungen und der 
Handlungsfelder das bewertete Risiko er
höht“ hat. Im  kurzfristigen Planungshori
zont (2031–2060) ist deutschlandweit mit 
einer mittleren Erwärmung um im Mittel 
1,1 bis 1,9 °C, langfristig (2071–2100) im 
Klimaschutzszenario um 1,1 °C und beim 
„Weiterwiebisher“Szenario um 3,9 °C zu 
rechnen.

Die KWRA identifiziert sieben Schwer
punkträume als Ergebnis einer Clusterana
lyse von 14 Klimaindikatoren für den Be
zugszeitraum 1971 bis 2000 (vgl. Abb. 8).

In diesen Räumen bestehen unterschied
liche Herausforderungen für die Klima
anpassung durch die Raum entwicklung. 
Abbildung 9 zeigt, zu  wieviel Prozent der Flä
che der  jeweiligen Landkreise der  jeweilige 
 Klimatyp  auftritt, was die  Auswertungen der 
KWRA zu den  regionalen  Klimawirkungen 
ergänzt (vgl. Kahlenborn/Porst et al. 2021: 
103 f.). Die Auswertung zeigt, in welcher 

Exkurs: Mögliche 
 Klimaänderungen 
auf Landkreisebene – 
ein Klimaservice im 
GERICS 

Forschende des Clima-
te Service Center Ger-
many (GERICS) haben 
im Jahr 2021 „Klima-
ausblicke“ für Regio-
nen und Landkreise 
in Deutschland ent-
wickelt. Sie stellen für 
alle 401 Landkreise in 
Deutschland mögliche 
Klimaänderungen für 
die kommenden Jahr-
zehnte anhand von 17 
Kennwerten in tabel-
larischer und textli-
cher Form bereit (u. a. 
Temperatur, Hitze-
tage, Trockentage, 
Windgeschwindigkeit 
oder Starkregen tage; 
 Pfeifer et al. 2020). 
Jeder Ausblick ist auf 
(Land-/Regional-)Kreis-
ebene oder auf Ebene 
der kreisfreien Städte 
gebündelt. Die Ergeb-
nisse zeigen die pro-
jizierten Entwicklun-
gen der Klimakenngrö-
ßen im Verlauf des 21. 
Jahrhunderts (GERICS 
2021). 
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Abbildung 8: Kartendarstellung der sieben Klimaraumtypen als Ergebnis  
der  kMeansClusteranalyse der 14 Klimaindikatoren für den Bezugszeitraum  
1971 bis 2000

Raum ordnungsregion ein bestimmter Kli
maraumtyp vorherrscht.

Die KWRA 2021 (ebd.: 109 f.) kennzeich
net die Klimaraumtypen wie folgt, woraus 
Schlussfolgerungen für die Raumordnung 
und Raumentwicklung getroffen werden:

 ■ „Für das Klima der ,Küsten‘ sind in Zu
kunft ein vergleichsweise geringer Tem
peraturanstieg, der zu weniger Frostta
gen führt, und geringe durchschnittliche 
Niederschlagsänderungen, aber deut
lich mehr Starkregentage zu erwarten, 
mit einer Tendenz zu feuchteren Win
tern“. Dieser Klimawandeltyp tritt er
wartungsgemäß besonders stark an der 
Nordsee und Ostseeküste auf. Für die 
Raumordnung ist in diesem Klimare
gime der Küstenschutz hinter den Dei
chen und die Entwässerung gegenüber 
Starkregen, aber auch die Vorsorge vor 
anhaltenden Hitzeperioden mit Tropen
nächten vorrangig. Perspektivisch könn
te die Vorsorge vor Folgen von Stürmen, 
etwa der Erosionsschutz durch Hecken 
an Relevanz gewinnen. 

 ■ „Auch im gemäßigten Klima des 
,Nordwestens‘ wird es zukünftig zu ei
nem vergleichsweise moderaten Tem
peraturanstieg und weniger Frosttagen 
kommen, aber mit deutlich häufige
ren Temperaturextremen als an der 
Küste. Wie an der Küste sinkt die An
zahl der Frosttage und steigt die An
zahl der  Starkregentage.“ Das Kli
ma des Nordwestens tritt auch noch 
im äußeren  Westen und den Mittel
gebirgen des  Südwestens auf. Für die 
Raumordnung ist in diesem Klimare
gime die Hitze und Starkregenvorsor
ge vorrangig, aber  zunehmend auch 
der Schutz vor  Stürmen etwa in der 
Waldbewirtschaftung.

 ■ „Die ,Trockenste Region‘, zu welcher 
große Teile Ostdeutschlands und Tei
le der Mitte von Deutschland gehören, 
wird auch zukünftig die trockenste in 
Deutschland bleiben. Trotzdem steigen 
die Starkregentage. Die Erwärmung und 
Veränderung des Niederschlags liegen 
im Durchschnitt. Die Anzahl der Hit
zetage und die der tropischen Nächte 
steigen überdurchschnittlich.“ Für die 
Raumordnung ist in diesem Klimare
gime vor allem die Trockenheitsvorsor
ge, der Grundwasserschutz, der Schutz 
vor Waldbränden neben der Starkregen 
und Hitzevorsorge vorrangig. 

 ■ „Die ,Wärmste Region‘, vor allem im 
Oberrheingraben, dem Westen und 
äußersten Osten Deutschlands zu fin
den, weist die höchsten mittleren Tem
peraturen und meisten Hitzetage und 
tropischen Nächte auf. Für diese Regi
on ist der größte Zuwachs an heißen 
Tagen und Tropennächten zu erwar
ten. Gleichzeitig kann dort der mittle
re Niederschlag im Winter relativ stark 
zunehmen.“ Für die Raumordnung 
ist in diesem Klimaregime die Hitze
vorsorge insb. durch Schaffung von 
Luftaustausch,  verbunden mit Maß
nahmen zur Trockenheits und Starkre
genvorsorge vorrangig,

 ■ „Das Klima des ,Südostens‘, der von Ba
denWürttemberg bis in die Lausitz reicht 
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und nahezu ganz Bayern einschließt, 
wird sich in Zukunft voraussichtlich mit 
am stärksten erwärmen; es wird deut
lich mehr Hitzetage geben. Im Sommer 
ist außerdem mit zurückgehenden Nie
derschlägen und häufigeren Trockenpe
rioden zu rechnen.“ Für die Raumord
nung ist in diesem Klimaregime ebenso 
die Hitzevorsorge insb. durch Schaffung 
von Luftaustausch, verbunden mit Maß
nahmen zur Trockenheits und Starkre
genvorsorge vorrangig. 

 ■ „Im Bereich des kühl-gemäßigten Kli-
mas der ,Mittelgebirge‘ können in Zu
kunft die Niederschläge im Winter sowie 
ganzjährig die Starkregentage deutlich 
zunehmen, während im Sommer die 
Niederschläge stark zurückgehen und die 

Anzahl der Trockentage zunimmt.“ Für 
die Raumordnung ist in diesem Klima
regime die Vorsorge vor Starkregen, Mu
ren und Bergrutschen, aber auch Stark
winden vorrangig.

 ■ „Für das Klima des ,Gebirges‘, neben 
dem deutschen Alpenraum für Hoch
schwarzwald und Bayerischen Wald 
dominierend, wird eine Zunahme der 
Trockentage im Sommer und der Win
terniederschläge prognostiziert, die 
dann auf Grund der höheren Tempe
raturen verstärkt als Regen fallen wer
den. Auch die Starkregentage können 
überdurchschnittlich zunehmen, wäh
rend Frosttage überdurchschnittlich ab
nehmen. Die absolute, durchschnittliche 
Erwärmung und der relative Anstieg an 
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3.2 Handlungsfeld Klimawandel

3.2.1  Fast alle Landnutzungen betroffen

Die Auswirkungen des Klimawandels be
einflussen nahezu alle Bereiche der Raum
entwicklung und eine Vielzahl von Raum
nutzungen (vgl. UBA 2023b). Sie betreffen 
Aktivitäten, Nutzungen und Nutzungsan
sprüche der meisten wirtschaftlichen Sek
toren, wobei die negativen Auswirkungen 
stark überwiegen (vgl. Kap. 3.1). Sie betref
fen Raumansprüche verschiedenster Bevöl
kerungsgruppen wie auch natürliche Syste
me und deren Ökosystemleistungen, zum 
Beispiel die Schutzwirkung des Waldes, die 

Hitzetagen sind hier voraussichtlich am 
größten“. Für die Raumordnung ist in 
diesem  Klimaregime die V orsorge vor 
 Bergstürzen,  Muren und  Bergrutschen 
infolge von Starkregen, aber auch Wind
bruch infolge von  Stürmen oder Schnee
schwerlast vorrangig.

Hinsichtlich der räumlichen Verteilung 
der Risiken des Klimawandels in Deutsch
land wird sich im Westen und Süden 
Deutschlands das Klima relativ zu heu
te am stärksten verändern (vgl. BMUV 
2021). Im Südwesten und Osten werden 
klimatische Extreme am häufigsten vor
kommen (vgl. GERICS 2021; Edenhofer/
Hoffmann 2021). In Agglomerationsräu
men ist eine verstärkte Betroffenheit deut
lich erkennbar. Flüsse und Flusstäler kön
nen durch Folgen von wasserspezifischen 
Risiken wie Niedrig und Hochwasser be
troffen sein. Zum Ende des Jahrhunderts 
werden die klimatischen Brennpunkte 
deutlich intensiver und dehnen sich stark 
aus. Besonders viele klimatische Schwer
punktregionen finden sich dann im Süd 
und Westdeutschland, betroffen ist aber 
faktisch das gesamte Bundesgebiet (vgl. 
Abb. 9).

Weiterhin wurden die 31 dringends
ten Handlungserfordernisse für die 

Bundesrepublik Deutschland bestimmt 
(vgl. UBA 2022b: 15 f., 19). Gerade bei ei
nem starken Klimawandel drohen dort 
hohe Klima risiken, während die Anpas
sung der bedrohten Systeme viel Zeit 
braucht. Sie lassen sich zu folgenden Be
reichen zusammenfassen:

 ■ Folgen von extremer Hitze auf die 
 Gesundheit, besonders in Städten, 
 vor rangig entlang des Rheins und 
der Spree, den wärmsten Regionen 
Deutschlands 

 ■ Folgen von Trockenheit und Niedrig-
wasser, häufig verbunden mit Hitze, auf 
alle wassernutzenden und abhängigen 
Systeme. Besonders betroffen sind länd
liche Regionen, vorrangig in den tro
ckenen Regionen im Osten und in der 
westlichen Mitte Deutschlands sowie 
Industriestandorte

 ■ Folgen von Starkregen, Sturzfluten 
und Hochwasser, besonders für Infra
strukturen und Gebäude, vorrangig Sied
lungen in der Nähe von Gewässern sowie 
in Mittelgebirgstälern

 ■ Folgen des graduellen Temperatur-
anstiegs, wie der Meeresspiegel anstieg, 
auf natürliche und naturnutzende 
 Sys teme, besonders an Küsten, in Ge
wässern, im ländlichen Raum und im 
Gebirge

Wasserspeicherfunktion unversiegelter Flä
chen oder die Produktion von Nahrungs
mitteln. Alle wirtschaftlichen Sektoren und 
Handlungsfelder werden mittelfristig vom 
Klimawandel betroffen sein. Neben Land 
und Forstwirtschaft, Küsten und Meeres
schutz, Fischerei sind die Klimarisiken be
sonders für die Wasserwirtschaft hoch. 
Auch der Wasserhaushalt und die mensch
liche Gesundheit sind ohne Anpassung ho
hen Risiken ausgesetzt (vgl. Tab. 5).

Besondere Relevanz für die Raumordnung 
haben Hochwasserrisiken in Flussgebieten. 
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Grünflächen oder bei der Festlegung der 
Siedlungsstruktur. Raumordnung, Regio
nal und Bauleitplanung können die An
passung an den  Klimawandel in zwei we
sentliche Richtungen unterstützen: Zum 
einen können sie auf den jeweiligen Pla
nungsebenen gezielt die Risikovorsorge för
dern und die Flächennutzung so steuern, 
dass bestehende oder zu erwartende Klima
risiken durch extreme Wetter und Witte
rungsereignisse und ihre Folgen gemindert 
werden. „Zum Beispiel können mit den ver
schiedenen Plan werken die Siedlungs und 
Infrastrukturent wicklung in risikoarme 
 Bereiche gelenkt, Überschwemmungsbe
reiche als Retentionsräume gesichert oder 
Freiräume als  klimatische Ausgleichsberei
che oder für die Vernetzung von Lebens
räumen geschützt werden. Zum anderen 
können Raumordnung, Regional und 
Bauleitplanung dazu beitragen, Nutzungs
ansprüche und  erfordernisse, die sich als 
Folge des Klimawandels verändern, un
tereinander und mit den sich ändernden 
landschaftlichen Potenzialen planerisch in 
 Einklang bringen“ (van Rüth et al. 2023: 
300).

Klimaanpassung ist im ROG und in 
den Leitbildern der Raumordnung (auf 

Tabelle 5: Klimarisiken ohne Anpassung für verschiedene Handlungsfelder

Quelle: Kahlenborn/Porst et al. 2021: 103 

Gegenwart
Mitte des 

 Jahr hunderts, 
 optimistischer Fall

Mitte des 
 Jahrhunderts, pes

simistischer Fall

Ende des 
 Jahrhunderts, 

 optimistischer Fall

Ende des 
 Jahrhunderts, pes

simistischer Fall

Biologische Vielfalt gering mittel mittel-hoch mittel hoch

Boden gering-mittel gering-mittel mittel-hoch gering-mittel mittel-hoch

Landwirtschaft mittel mittel hoch mittel hoch

Wald- und Forstwirtschaft mittel mittel hoch mittel hoch

Fischerei gering-mittel mittel hoch mittel hoch

Küsten- und Meeresschutz mittel mittel hoch hoch hoch

Wasserwirtschaft, Wasserhaushalt mittel mittel hoch mittel hoch

Verkehr, Verkehrsinfrastruktur gering-mittel gering mittel gering-mittel mittel-hoch

Bauwesen mittel mittel mittel-hoch mittel hoch

Energiewirtschaft gering gering gering gering gering

Tourismuswirtschaft gering gering mittel mittel hoch

Industrie und Gewerbe mittel gering mittel gering mittel

Menschliche Gesundheit mittel mittel hoch mittel-hoch hoch

Die Raumordnung kann aber auch vor
sorgend gegen Hitzebelastungen in Sied
lungsgebieten sowie die Beeinträch
tigung des Wasserdargebots und der 
 Wasserversorgung agieren. Nicht zuletzt 
sollte sie auch einen Beitrag zur Sicherung 
der bio logischen Vielfalt leisten (vgl. UBA 
2023b). Vergleichbar dazu sind die Hand
lungsfelder der MKROStrategie „Raum
ordnung und Klimawandel“ formuliert 
(vgl. MKRO 2013b).

3.2.2  Landes und regionalplanerische 
Beiträge zur Klimaanpassung

Die planerische Vorsorge vor und der Um
gang mit den Folgen extremer Wetterer
eignisse stellen keine grundsätzlich neuen 
Aufgaben für die Raum, Siedlungs und 
Infrastrukturplanung dar, sondern spie
len in vielen alltäglichen Planungspro
zessen bereits regional eine mehr oder 
weniger große Rolle (vgl. Ahlhelm et al. 
2020: 9), beispielsweise bei der Vorsor
ge vor Hochwasser durch die Berücksich
tigung hochwassergefährdeter Bereiche 
und durch Festlegung von Überschwem
mungsgebieten, bei der Verbesserung des 
Regional und Lokalklimas durch Erhal
tung oder Schaffung von Grünzügen und 
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Bundesebene) verankert (vgl. Kap. 1.2). 
Die konkrete planerische Berücksichtigung 
der Erfordernisse der Klimawandelanpas
sung erfolgt auf Ebene der Regional und 
der Bauleitplanung. Die Regionalplanung 
als Bindeglied zwischen unterschiedlichen 
Ebenen, (Fach)Ressorts sowie öffentlichen 
und privaten Akteuren entwickelt regiona
le Handlungsstrategien zur Klimaanpas
sung und setzt diese um. Sie konkretisiert 
Vorgaben des Bundes und der Länder re
gionsspezifisch und sektorenübergreifend. 
Grundsätzlich bestehen Beiträge der Regi
onalplanung zur Klimaanpassung in der 
Festlegung (z. B. Ausweisung, Freihaltung, 
Sicherung) von Flächen für Nutzungen, 
durch die Klimarisiken und Schadenspo
tenziale reduziert werden sollen. 

Der Klimaanpassung wird bereits in vie
len Regionen in Zielen, Grundsätzen oder 
Hinweisen der Regionalpläne über formel
le oder informelle Instrumente Rechnung 
getragen (vgl. Kap. 3.4). Angesichts der für 
die Zukunft in Deutschland prognostizier
ten Auswirkungen des Klimawandels und 
zunehmender Konkurrenzen um knappe 
Flächen besteht insbesondere Bedarf an der 
Abwägung von Nutzungsinteressen natürli
cher Ressourcen (v. a. Wasser und Boden) 
und vorhandener Flächen, was über die 
Regionalplanung koordiniert und gesteu
ert werden kann (vgl. Kahlenborn/Porst et 
al. 2021: 36). 

3.2.3  Handlungsfelder der Raum und 
Regionalplanung 

Im querschnittsorientierten Handlungsfeld 
„Raum, Regional und Bauleitplanung“ der 
bisherigen Anpassungsstrategie werden die 
verschiedenen Facetten und Teilaufgaben 
der gesamt und teilräumlichen Klimaan
passung auf den verschiedenen Ebenen 
vertiefend untersucht und ihre Ergebnis
se aufgabenbezogen und zielgruppenspe
zifisch aufbereitet (vgl. Ahlhelm et al. 2020: 
9). Dabei werden für die derzeit sechs Indi
katoren des Querschnittsfelds „Raumord
nung, Regional und Bauleitplanung“ (vgl. 

Kap. 2.1.2) Festlegungen durch Raumord
nungspläne gemessen (vgl. Kap. 2.1.3 Ex
kurs „ROPLAMO“).

Das zentrale raumordnerische Instrument, 
um Klimarisiken und Schadenspotenzia
le zu reduzieren, ist die Festlegung spezi
fischer Flächennutzungen (vgl. van Rüth et 
al. 2023). So unterstützt die gezielte Aus
weisung zweckspezifischer Vorrang und 
Vorbehaltsgebiete den Hochwasserschutz 
(Indikator ROR3) und trägt dazu bei, in 
Zeiten häufiger auftretender Hitze und Tro
ckenheit die Grund und Trinkwasserreser
ven zu sichern (Indikator ROR2) oder in 
betroffenen Regionen bioklimatische Be
lastungen zu reduzieren, insbesondere in 
sich aufheizenden Stadtregionen (Indika
tor ROR4). Zudem wird die Flächensiche
rung für  Natur und Landschaft sowie die 
Erhaltung der Biodiversität verfolgt (Indi
kator ROR1).

Neben der gezielten Sicherung von ökolo
gisch oder klimatisch wertvollen Flächen 
ist es entscheidend, die Neuinanspruchnah
me von Flächen für Nutzungen zu reduzie
ren, die das Klimaanpassungspotenzial ne
gativ beeinträchtigen. Der Fokus liegt vor 
allem darauf, den Zuwachs von Siedlungs 
und Verkehrsflächen (SuV) zu begrenzen 
(Indikator ROR5). Obwohl in den letzten 
Jahren etwas weniger SuV in Anspruch ge
nommen wurden, sind vor dem Hintergrund 
steigender Flächenansprüche, insbesondere 
für Wohnungsbau, aber auch aufgrund der 
steigenden Bevölkerungszahl, erhöhte An
strengungen erforderlich, um beispielsweise 
durch Flächenrecycling oder Nachverdich
tung die Siedlungsexpansion zu verringern, 
ohne dabei bioklimatische oder sonstige 
Erfordernisse der Klimaanpassung zu ver
nachlässigen. Problematisch bleibt zudem, 
dass neue Wohnflächen aufgrund des ho
hen Siedlungsdrucks nach wie vor in Über
schwemmungsgebieten entstehen (Indika
tor ROR6). 

Im Zeitverlauf zeigt eine Erhebung unter 
Regionalplanungsbeauftragten, dass der 

Exkurs: Regionalpla-
nerische Beiträge zur 
Klimaanpassung

Grundsätzliche regi-
onalplanerische Bei-
träge zur Klimaanpas-
sung bestehen nach 
Vorgaben der Lan-
desplanung in der 
Ausweisung, Freihal-
tung oder Sicherung 
von Flächen für sol-
che Nutzungen, durch 
die Schadenspotenzi-
ale und Klimarisiken 
reduziert werden, ins-
besondere für vorbeu-
genden Hochwasser- 
und Hitzefolgenschutz 
zur Sicherung von Inf-
rastrukturen (Flächen 
für Siedlung- und Ver-
kehr, (Energie-)Infra-
struktur), zur Resili-
enz von Wirtschaftsflä-
chen (Landwirtschaft, 
Gewebe und Indust-
rie, Leitungsinfrastruk-
tur, Sondernutzungen) 
und zum Schutz von 
Ökosystemen (Wald, 
Boden, Biodiversität, 
terrestrische, aquati-
sche Lebensräume).
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Klimaanpassung bereits in über drei Viertel 
der beteiligten Regionen in Zielen, Grund
sätzen oder Hinweisen der Regionalpläne 
(formelle Instrumente) Rechnung getra
gen wird oder dies geplant ist. Darüber hin
aus werden in etwas mehr als der Hälfte der 
beteiligten Regionen klimaanpassungsrele
vante Themen über informelle Instrumen
te in Planungsprozessen berücksichtigt oder 
ist dies geplant. Dies betrifft insbesondere 
Netzwerk/Vernetzungsinstrumente, infor
melle Fachplanungen sowie Beratungs und 
Informationswerkzeuge, während räumliche 
Leitbilder und Szenarien bislang nur wenig 
zum Einsatz kamen. Im Zeitvergleich gewan
nen relevante Festlegungen in den vergan
genen zehn Jahren neben der Landes auch 
in der Regionalplanung an Bedeutung, ins
besondere hinsichtlich des vorbeugenden 
Hochwasserschutzes in Flussgebieten, etwa 
durch Sicherung von Retentionsflächen, des 
Küstenschutzes und des Erhalts von Wasser
ressourcen, der Steuerung der Siedlungsent
wicklung, der Minderung thermischer Be
lastung in Verdichtungsräumen und der 
Verschiebung der Lebensräume von Tieren 
und Pflanzen (vgl. Kahlenborn/Porst et al. 
2021: 41 f.). Auch Risikovorsorge in Überflu
tungsbereichen und die Minimierung weite
rer Zerschneidung von Lebensräumen fin
den vergleichsweise häufig Berücksichtigung 
bei der Festlegung von Vorbehalts und Vor
rangflächen. Die Sicherung zusammenhän
gender Netze ökologisch bedeutsamer Frei
räume sowie von Wasserressourcen erfolgt 
verstärkt über informelle Instrumente. Ins
gesamt sind aber weitere, rasch umsetzba
re Maßnahmen erforderlich, um dem fort
schreitenden Klimawandel zu begegnen. 

3.2.4 Klimaschutz

Beiträge der räumlichen Planung zum Kli
maschutz können prinzipiell in vier Berei
chen erfolgen (vgl. Fleischhauer et al. 2013: 
118 f. in Fleischhauer 2018: 1122; Buth et 
al. 2015):

 ■ Sicherung von Kohlenstoffsenken (CO₂ 
Senken)

 ■ Minderung von Treibhausgasemissionen 
durch klimagerechte Siedlungsstruktu
ren wie durch die Senkung des Energie
verbrauchs im Verkehrsbereich oder im 
Siedlungs und Gebäudebereich

 ■ Raumordnung im Untergrund – techno
gene CO₂Senken

 ■ Entwicklung beziehungsweise Sicherung 
von Flächen für erneuerbare Energien 

Beim Moorschutz kann die Raumordnung 
flankierend zum naturschutzrechtlichen 
Schutz von Mooren durch Anwendung ih
rer Instrumente des Freiraumschutzes einen 
Beitrag zum Schutz vor Inanspruchnah
me durch konkurrierende raumbedeutsa
me Raumnutzungen und Raumfunktionen 
leisten. Die nationale Moorschutzstrate
gie der Bundesregierung geht einen Schritt 
weiter, indem sie sich für eine Aufnahme 
des Moorschutzes in Raumordnungspläne 
und für die Ausweisung von Vorrang oder 
Vorbehaltsgebieten für den Moorschutz 
und Moorbodenerhalt ausspricht (vgl. BT 
2022: 32). In der Raumordnungspraxis sind 
konkrete Festlegungen zum Moorschutz 
oder die Ausweisung von speziellen Gebie
ten des Moorschutzes bisher weitgehend 
unbekannt.

Im Zuge der Energiewende wird neben der 
Koordinierung der Raumnutzungsansprü
che für Wind, FPV und dem Stromnetzaus
bau die Koordinierung der Raumnutzungs
ansprüche im Untergrund immer wichtiger 
(vgl. Kap. 4.2). Die Nutzung geothermischer 
Potenziale, die Speicherung von Energieträ
gern wie Methan oder Wasserstoff und die 
Ablagerung klimaschädlicher Stoffe durch 
sogenanntes „Carbon Capture and Sto
rage“ (CCS) sind wesentliche  Stützpfeiler 
der Energiewende im Untergrund.

Die Regional und Landesplanung kann 
verkehrsvermeidende und gleichzeitig 
freiraumschützende  Siedlungsstrukturen 
mit ihren Festlegungen zu kompakten und 
 verdichteten Siedlungsstrukturen fördern 
und dadurch Verkehrsaufwände sowie den 
Ausstoß von Treibhausgasen reduzieren. 



48 Klimawandel und Energiewende raumverträglich gestalten

Zudem kann ein Beitrag zu einer energie
effizienten Siedlungsentwicklung im Hin
blick auf die Versorgung mit Wärme geleis
tet werden. Die dezentrale Konzentration, 
als Leit prinzip der Raumordnung für eine 
am Zentrale OrteSystem ausgerichtete 
Siedlungsentwicklung, unterstützt die He
rausbildung verkehrssparender Siedlungs
strukturen und unterstützt die Bündelung 
linienförmiger Verkehrsinfrastruktur (vgl. 
MKRO 2013a: 6).

3.2.5 Aktuelle Herausforderungen  

Neben den genannten Handlungsfeldern 
rücken im Zusammenhang mit der vor
sorgenden Klimaanpassungsstrategie des 
Bundes (vgl. Kap 2.1) die Themen „Um
gang mit Wasserknappheit“, „vorbeugender 

Hochwasserschutz in Flussgebieten ein
schließlich CO₂Senken“, „Schutz vor Hit
zefolgen in Siedlungsbereichen“ und „Ver
schiebung der Lebensräume von Tieren und 
Pflanzen einschließlich eines Biotopflächen
verbunds“ in den Fokus. Zudem müssen 
Regional und Bauleitplanung ihre Steue
rungsfunktion konsequent für die Freihal
tung von Überschwemmungsgebieten und 
Hitzevorsorge durch Grünzüge einsetzen. 

Im Bereich der Energiewende liegt der 
Schwerpunkt der regionalplanerischen Auf
gaben in der Steuerung des Ausbaus der 
Windenergienutzung, von FPV und dem 
Netzausbau sowie zur Sicherung der künf
tigen Energieversorgung insbesondere der 
Flankierung von Wasserstoffinfrastruktur 
und Flüssigerdgas (LNG) (vgl. Kap. 4).

3.3 Regionale Klimaanpassung in der Forschung

Im Kontext der Klimaanpassung ordne
te die erste DAS die Raum und Regio
nalplanung als Querschnittsthema ein, da 
diese unterschiedlichste Ansprüche an den 
Raum vereinen muss und die Ebene ist, die 
einen wirksamen Vorsorgebeitrag zur Ri
sikobegrenzung leisten kann. Nahezu zeit
gleich mit der DAS 1.0 im Jahr 2008 wur
de das ROG novelliert und die Anpassung 
an den Klimawandel in die Grundsätze 

der Raumordnung aufgenommen (§ 2 
Abs. 2 Nr. 6 ROG). Dadurch wurde der 
Rahmen für die Klimaanpassung bei der 
Neu aufstellung von Raumordnungsplänen 
der Länder und Regionen gesetzt und das 
Erfordernis der regionalen Klimafolgen
forschung gestärkt. Ziele regionaler An
passungsforschung sind die Ermittlung 
und Bewertung regionaler und sek toraler 
Auswirkungen der Klimaänderungen 

Tabelle 6: Ausgewählte Strategien für die Raumplanung in der Klimaanpassung des Bundes 

Quelle: BBSR

Bezeichnung Akteur/Ressort Zeitraum Produkte Bezug zur Raumordnung Anmerkung

DAS Bundeskabinett 2008 Basisstrategie Querschnittsaufgabe Risikovorsorge

Aktionsplan Bundeskabinett 2011 APA I Verbundforschung Bsp.KlimZug/KlimaMORO

Beschluss Raumordnung und 
Klimawandel MKRO 2013 Handlungskonzept 3 Klimaschutz / 7 Klimaanpassung Klimacheck

1. Fortschrittsbericht Bundeskabinett 2015 APA II Vulnerabilitätsanalyse Querauswertung

1. Monitoringbericht Bundesreg/IMAA 2015 Indikatorenset Raum-/Regionalplanung 6 Indikatoren

Leitbild der Raumenwicklung MKRO 2016 Leitbild 4.1 Räuml. Strukturen an den Klimawandel an-
passen 8 Handlungsfelder, Karte

2. Monitoringbericht Bundesreg/IMAA 2019 Indikatorenset Raum-/Regionalplanung 6 Indikatoren Raumplanung

2. Fortschrittsbericht Bundeskabinett 2020 APA III Angewandte Forschung KlimReg

Klimawandel-/Risikoanalyse Bund 2021 KWRA Klimaänderung Räuml. Wirkungen

3. Monitoringbericht Bundesreg/IMAA 2023 Indikatorenset Raum-/Regionalplanung 6 Indikatoren Raumplanung
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und die Entwicklung von Strategien und 
 Anpassungsmaßnahmen (vgl. BPA 2008: 
51).

Forschungserkenntnisse finden Eingang in 
Strategien zur Klimaanpassung, die wie
derum Auswirkungen auf Forschungsak
tivitäten haben. Der APA I legte einen be
sonderen Fokus auf die Verbesserung der 
Klimafolgenabschätzung und Vulnerabili
tätsermittlung und gab einen umfassenden 
Überblick über die Landschaft der deut
schen Klima(folgen)forschung (vgl. BPA 
2011: 15 ff., 74. ff.). Grundlageninforma
tionen für die Raumentwicklung wurden 
über die VA 2015 und die KWRA (vgl. 
Kahlenborn/Linsenmeier et al. 2021) be
reitgestellt. Erkenntnisse aus raumplane
rischen Forschungsvorhaben zur Anpas
sung an den Klimawandel gingen in die 
strategischen Berichte der DAS (Aktions
pläne, Monitoringberichte) (vgl. Tab. 6) 
ein.

Von Beginn an begleiteten Forschungsvor
haben und verbünde zur regionalen An
passung an den Klimawandel die Anpas
sungsstrategie, unter anderem des BMBF 
und des für Raumordnung zuständigen Mi
nisteriums in enger Zusammenarbeit mit 
dem BBSR (vgl. Tab. 7).

Viele Förderaktivitäten des Bundes für 
die  Forschung zu Klimawandel und 
 Anpassung fanden unter dem Dach der 
BMBFStrategie „Forschung für Nachhal
tigkeit“ (FONA) im Handlungsfeld „An
passungsfähigkeit und Risikovorsorge ver
bessern“ statt. Im Förderschwerpunkt 
„KLIMZUG – Klimawandel in Regionen 
zukunftsfähig gestalten“ des BMBF (2008–
2013) wurden Klimaänderungen und ext
reme Wetterausprägungen in regionale Pla
nungs und Entwicklungsprozesse integriert.

Bereits in der DAS wurde das Modell
vorhaben der Raumordnung „Raument
wicklungsstrategien zum Klimawandel“ 
 (KlimaMORO) erwähnt, das in ausge
wählten Regionen Beiträge der Raum
ordnung, Regional und Stadtentwick
lung zur Anpassung an den Klimawandel 
und zum Klimaschutz identifizierte und 
prüfte (vgl.  Exkurs „Modellvorhaben 
KlimaMORO“).

In den einzelnen Modellvorhaben ging es 
neben der regionalen Bewertung von Klima
folgen und der Rolle der Regionalplanung 
im Prozess der Klimaanpassung darum, wie 
die Fortschreibung von Regionalplänen kli
maangepasst für die Begründung von Ge
bietsausweisungen umgesetzt werden kann 

Quelle: BBSR

Bezeichnung Akteur/Ressort Zeitraum Modellvorhaben Bezug zur Raumordnung Projekt / Web / Themen

Klimzug BMBF 2008–2013 7 Modellregionen Klimawandel in Regionen 
 zukunftsfähig gestalten

u. a. REGKLAM, Klimzug 
 Nordhessen

Nachhaltiges Landmanagement BMBF 2010–2016 13 Verbundvor-
haben

Wechselwirkungen Land- 
management Klimawandel CCLandStraD

KlimaMORO I&II BMVBS/BBSR 2009–2013 8 Modellvorhaben Regionale Praxis klimastadtraum.de

KlimaMORO III BMVBS/BBSR 2014–2015 13 Modellregionen Transfer best practices

Klimawandelgerechter Regionalplan BMUB/BBSR 2014–2016 3 Modellvorhaben 6 Handlungsfelder, 
11 Empfehlungen klimreg.de

Ressortforschungsplan Kernthema 2: 
Klimaanpassung BMUV/UBA,BfN lfd. div. Fallstudien Praxishilfe Klimaanpassung in 

der räumlichen Planung klivoportal.de

Klimaresilienz durch Handeln in 
Stadt und Region BMBF 2016–2024 Reallabore Resilienzstrategien u. a. RESI-extrem, ZUKUR, Going-VIS

RegIKlim BMBF 2020–2027 6 Modellvorhaben 
2 Querprojekte

regionale Anpassungs-
strategien regiklim.de

Aktionsprogramm Natürlicher Kli-
maschutz BMUV 2023–2026 10 Handlungsfelder 

69 Maßnahmen
innovative Modellprojekte 
tlw. mit Regionsbezug

u. a. Moorschutz, Wieder-
vernässung, Flächensparen

Tabelle 7: Ausgewählte Forschungsverbünde zur regionalen Anpassung an den Klimawandel seit 2008
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(vgl. Brenner 2015). Dabei lag der Fokus auf 
dem Schutz vor Hitzefolgen in Siedlungsbe
reichen und dem  vorbeugenden Hochwas
serschutz. Es wurden gute und innovative 
Beispiele erarbeitet, formale und informel
le Instrumente entwickelt sowie neue Ak
teurskonstellationen erprobt (BBSR o. J.a). 
Die Ergebnisse wurden durch eine Transfer
phase des KlimaMORO in der Breite kom
muniziert und in den 1. Fortschrittsbericht 
zur DAS (2015) sowie den APA II aufge
nommen (vgl. Abb. 10).

Die Ergebnisse des KlimaMORO und zahl
reicher weiterer Vorhaben zeigten bereits re
lativ früh, „dass die räumliche Planung auf 
regionaler Ebene mit ihren formellen und 
informellen Instrumenten einen wichti
gen Beitrag zur Anpassung an den Klima
wandel und zum Klimaschutz leisten kann. 
Gute und innovative Beispiele wie die Erar
beitung von regionalen Anpassungsstrategi
en oder adäquate Anpassungsmaßnahmen, 
etwa bei der Ausweisung regionaler Grünzü
ge als stadtklimatisch relevante Freiräume, 
bei der Freihaltung hochwassergefährdeter 
Bereiche und beim Schutz des Wasserhaus
haltes vor Trockenheit, haben eine wichtige 
Vorbildfunktion“ (BPA 2015: 56). 

Erste Erkenntnisse aus der Klimaanpas
sungsforschung des Bundes wurden im 

Rahmen der „Querauswertung zentraler 
Verbundvorhaben des Bundes zur Anpas
sung an den Klimawandel mit Fokus Stadt 
und Regionalentwicklung“ zusammenge
fasst (vgl. Born et al. 2016) und in Form von 
Berichten und Leitfäden für Kommunen 
und Regionen aufbereitet (vgl. van Rüth et 
al. 2023: 301).  Ein Fazit der querschnitts-
orientierten Auswertung von Bundesfor-
schungsvorhaben war, dass die Schaffung 
von Handlungsgrundlagen zur Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels insbeson
dere über Werkzeuge zur Klimaanpassung 
deutlich vorangebracht werden konnte 
und das Wissen um Klimaanpassung be
lastbarer und übertragbarer wurde. Ein 
Beispiel für solche regionalplanerischen 
Werkzeuge ist der Handlungsleitfaden für 
eine  klimawandelgerechte Regionalpla
nung und die dazugehörige Webanwen
dung (KlimReg, vgl. Exkurs „KlimREG 
Webtool“). 

Auch das BMUV/Umweltbundesamt 
(UBA) fördert regionale  Klimaanpassung, 
lange Zeit mit Forschungsprojekten des 
Umweltforschungsplans und über das Pro
gramm „Förderung von Maßnahmen zur 
Anpassung an die  Folgen des Klimawan
dels“. Ergebnisse wurden 2016 in einer 
2020 fortgeschriebenen Praxishilfe zur Kli
maanpassung in der räumlichen Planung 

KlimaMORO II
Modellvorhaben

Vorstudie für 
KlimaMORO
Raumentwicklungs-
strategien zum 
Klimawandel  

Novelle Raum-
ordnungsgesetz:
Anpassung an den
Klimawandel  

MKRO-Beschluss
„Räumliche 
Konsequenzen
des Klimawandels“ 

KlimaMORO
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KlimaMoro
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konferenz

Methoden
handbuch
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Raumordnung und
Klimawandel mit  
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KlimaMORO III
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Energiewende gestalten“
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Abbildung 10: Beschlüsse der MKRO und Forschungsprojekte, Konferenzen des BBSR zur regionalen Klimafolgenforschung 

Exkurs: Modellvor-
haben  KlimaMORO – 
Raumentwicklungs-
strategien zum 
Klimawandel

Das Programm (2009–
2013) umfasste die 
Regionen Vorpom-
mern, Havelland-Flä-
ming, Leipzig-West-
sachsen, Oberes Elb-
tal/Osterzgebirge, Mit-
tel- und Südhessen, 
Nordschwarzwald, 
Stuttgart und Ober-
pfalz. Die Modellre-
gionen konnten zei-
gen, dass räumliche 
Planung einen wich-
tigen Beitrag zur regi-
onalen Anpassung an 
den Klimawandel leis-
ten kann. Sie erprob-
ten Anpassungsstra-
tegien und brachten 
Projekte in die Umset-
zung. Das „Methoden-
handbuch zur regio-
nalen Klimafolgenbe-
wertung in der räumli-
chen Planung“ gibt wis-
senschaftlich fundier-
te und praxisorientier-
te Empfehlungen zum 
zielgerichteten Einsatz 
von Vulnerabilitätsana-
lysen in der Raumpla-
nung und stellt damit 
ein fachliches Unter-
stützungsangebot für 
Planer zur Anpassung 
an den Klimawandel 
dar (vgl. BReg 2015: 19).   

Quelle: BBSR
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– Gestaltungsmöglichkeiten der Raumord
nung und Bauleitplanung  veröffentlicht 
(vgl. Ahlhelm et al. 2020). 2021 erfolgte 
eine Neuausrichtung der Förderrichtlinie 
Klimaanpassung des BMUV/UBA.

Auf Bundesebene sind die unterstützen
den Forschungsnetzwerke der Strategi
schen Behördenallianz Anpassung an den 
 Klimawandel und das Behördennetzwerk 
Klimawandel und Anpassung (vgl. Tab. 8) 
besonders hervorzuheben, die die For
schung koordinieren und Ergebnisse nicht 
zuletzt für die Planungspraxis verfügbar 
machen.

Institutionell wird die Klimaforschung un
ter anderem durch das 2006 gegründete 
Kompetenzzentrum Klimafolgen und An
passung (KomPass), den DASBasisdienst 
(DWD, BfG, BAW, BSH), den Deutschen 
Wetterdienst (DWD) oder das Climate Ser
vice Center GERICS, UFZ unterstützt. Dazu 
dienen auch Portale/ Dienste zum Thema 
Klimawandel wie das Deutsches Klimavor
sorgeportal (KLiVO) (vgl. BMUV o. J.b). 
Hinzu kommen eine Vielzahl weiterer In
formationsangebote, etwa des Deutschen 
KlimaKonsortiums (DKK), des Deutschen 
Klimaportals, des Konsortiums Deutsche 
Meeresforschung, des Norddeutschen Küs
ten und Klimabüros und des Copernicus
Klimawandeldiensts. Für viele regiona
le Planungspraktiker wäre allerdings eine 
stärkere Bündelung und Praktikabilität 
der Informationsangebote hilfreich. Aktu
ell liegt ein Fokus der Klimaanpassungs
forschung unter anderem auf den Themen 

„Klimawandelbedingte Extremereignis
se in Deutschland erforschen“ und „Städ
te und Regionen resilienter machen“ (UBA 
2024d).  

Im BMBFVorhaben „WIRKsam“ wurde 
im Jahr 2021 der Stand der Aktivitäten und 
Erkenntnisse zum Thema Klimaanpassung 
in Deutschland zusammengetragen (vgl. 
Laranjeira et al. 2021). Demnach müssen 
Anpassungsmaßnahmen stärker verste
tigt und umgesetzt werden, zudem ist eine 
strategische Verankerung in der Verwal
tung als Querschnittsthema notwendig. 
Weiterhin sind multikriterielle Kosten
NutzenAnalysen, hochauflösende und an 
die Bedarfe von Entscheidern  angepasste 
Informationen zu den Klimaänderungssi
gnalen sowie kommunal anwendbare Be
wertungsmethoden erforderlich.

Exkurs: KlimREG Webtool www.klimreg.de für den „Klimawandelgerechter 
Regionalplan“ (BMI o. J.)

KlimReg ist ein Web-Werkzeug und Ideenpool zur Unterstützung regionalplane-
rischer Arbeit in ausgewählten Handlungsfeldern der Klimaanpassung. Das Web-
tool wurde im KlimaMORO „Klimawandelgerechter Regionalplan“ (KlimREG; 2014–
2016) entwickelt und in drei regionalen Planungsregionen im Zuge der Neuaufstel-
lung ihrer Regionalpläne erprobt. Zentrales Produkt des Projektes bildet ein praxis-
nahes, modular aufgebautes Methodenhandbuch für die Erstellung eines klima-
wandelgerechten Regionalplans. Daraus wurde ein Webtool entwickelt, dass auch 
knapp zehn Jahre nach der Entwicklung weiterhin Hilfestellung für die regionalpla-
nerische Klimaanpassung bietet, insbesondere für regionale Wasserknappheiten, 
Küstenschutz, Sicherung von Retentionsflächen zum vorbeugenden Hochwasser-
schutzes in Flussgebieten, Schutz vor Hitzefolgen, Verschiebung der Lebensräume 
von Tieren und Pflanzen sowie multifunktionale Festlegungen. Neben einem Über-
blick, welche rechtlichen Anforderungen an Festlegungen zur Klimaanpassung in 
Regionalplänen bestehen, bilden elf übergeordnete Empfehlungen des KlimREG-
Projektes den Rahmen für wirkungsvolle Festlegungen zur Klimaanpassung. Wei-
terhin wird aufgezeigt, wann und wie Klimaanpassungsthemen bei der Regional-
planerstellung beziehungsweise -fortschreibung eingebunden werden können. 

Tabelle 8: Ausgewählte Behördennetzwerke und regionale Anpassung an den Klimawandel

Quelle: BBSR

Bezeichnung Akteur/
Ressort Zeitraum Produkte Bezug zur 

Raumordnung Anmerkung

Strategische Behördenallianz an den Klimawandel 
(BBK, BBSR, DWD, UBA, THW)

 seit 2007 3 Projekte Starkregenklimatologie KlamEx (Nikogosian et al. 
2021)

-

Behördennetzwerk Klimawandel und Anpassung BMUV/
UBA

seit 2009 u. a. Politikempfehlungen u. a. Vulnerabilitätsanalyse > 28 Bundesbehörden

BMDV-Expertennetzwerk BMDV seit 2016 7 Behörden Verkehr und Infrastruktur 
an Klimaextreme anpassen

www.bmdv-experten-
netzwerk.bund.de
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3.3.1  Fokus RegIKlim – Forschung zur 
Klimaanpassung im regionalen 
Kontext

Einige Forschungsvorhaben des BMBF be
leuchten die Anpassung an extreme Hitze, 
Dürre und Starkregen durch Raumordnung 
und Regionalplanung. Erforscht werden 
disziplinenübergreifendes Denken, neue 
politische Steuerungs und Regulierungs
ansätze und die Verbesserung von Datener
hebungen, Berechnungsmodellen und digi
talen Werkzeugen (vgl. BMBF 2024). 

Das zentrale Förderfeld des BMBF zur regi
onalen Klimaanpassung ist die Fördermaß
nahme „RegIKlim – Regionale Informatio
nen zum Klimahandeln“ (2018–2027) (vgl. 
BMBF o. J.). Insgesamt acht Forschungspro
jekte tragen dazu bei, entscheidungsrelevan
tes Wissen zum Klimawandel für Kommunen 
und Regionen aufzubauen und eine breite 
Basis für maßgeschneiderte und verlässliche 
Services für die Anpassung an die Folgen 
des Klimawandels zu schaffen. Im Quer
schnittsprojekt „NUKLEUS“ werden hoch
aufgelöste regionale und lokale Klimainfor
mationen und Klimakataster bereitgestellt.

In sechs Modellregionen erarbeiten trans
disziplinäre Forschungsprojekte gemeinsam 
mit Akteuren aus Politik und Verwaltung 
Konzepte für die Entscheidungsunterstüt
zung zur regionalen Anpassung an den 
Klimawandel. Für die Raumordnung be
sonders relevant sind stadtregionale An
passungsstrategien (z. B. ISAP Modellregion 
– Region Stuttgart), Entscheidungsunter
stützungswerkzeuge (R2KKlim+) und In
formationsplattformen (KlimaKonform). 
Instrumente für das Risikomanagement 
und die Anpassung an die Folgen von  
Starkregen (KARE) oder antizipative was
serhaushaltsbasierte Maßnahmen zur Tro
ckenheitsvorsorge sowie einen nachhaltigen 
Umgang mit natürlichen Wasserressour
cen und Veränderungen in der Landbe
wirtschaftung (IAWAKEE) sind ebenfalls 
hervorzuheben. Regionalplanerisch erfolgte 
die Integration von Maßnahmen in den im 

Aufstellungsprozess befindlichen integrier
ten Regionalplan der Region LausitzSpree
wald (IAWAKEE). 

Weitere Fördermaßnahmen umfassen unter 
anderem die wissenschaftliche Begleitung 
der Wiederaufbauprozesse nach der Flut
katastrophe in RheinlandPfalz und Nord
rheinWestfalen in der Fördermaßnahme 
„Klimaanpassung, Hochwasser und Resi
lienz (KAHR)“ (2021–2024) (vgl. Exkurs 
„KAHR – Klimaanpassung, Hochwasser 
und Resilienz“). 

Hinzu kommen weitere für die Raumord
nung relevante Fördermaßnahmen wie 
„ClimXtreme – Klimawandel und Extremer
eignisse“ (2017–2026), und die Fördermaß
nahme „WaX – WasserExtremereignisse“ 
(2020–2025), in der zwölf Verbundprojekte 
an fachübergreifenden Lösungen arbeiten, 
unter anderem an klimaangepassten Wasse
rinfrastrukturen sowie Betriebs und Risi
komanagementstrategien. Hervorzuheben 
ist die Fördermaßnahme „Klimaresilienz 
durch Handeln in Stadt und Region“ (2016–
2024) in der in Reallaboren unter anderem 
soziopolitische Rahmenbedingungen für 
klimaresiliente Städte und Regionen er
forscht werden. So wurden unter anderem 
in dem Projekt RESIextrem Resilienzstra
tegien im Umgang mit Extremwetterereig
nissen, im Projekt ZUKUR ZukunftStadt
RegionRuhr Klimaresilienz durch Grüne 
Infrastrukturen erprobt.

Darüber hinaus werden in den Nach
barstaaten und der EUForschungspro
gramme und projekte durchgeführt, die 
zum Teil eine hohe Relevanz für die Praxis 
entfalten (vgl. Exkurs „Regionale Klimaan
passungsforschung im nahen Ausland und 
der EU“). 

3.3.2  Maßnahmen für regionale 
Klimaanpassung

In einer Vielzahl von Projekten der Kli
mafolgenforschung auf Bundes und Län
derebene wurden somit in den letzten 

Exkurs: KAHR – 
 Klimaanpassung, 
Hochwasser und 
Resilienz

Nach dem verheeren-
den Hochwasser in 
der Eifel und im Rhein-
land im Jahr 2021 ini-
tiierte das BMBF eine 
Forschungsinitiati-
ve zur wissenschaftli-
chen Begleitung des 
Wiederaufbaus in den 
betroffenen Hochwas-
sergebieten. Ziel des 
KAHR-Projekts mit 13 
Verbundpartnern aus 
dem Bundesgebiet 
ist es, die Bedarfe der 
Regionen und Men-
schen aufzugreifen, 
ihnen wissenschaftli-
che Expertise anzubie-
ten und so den Weg 
zu einem klimasiche-
ren und zukunftsfähi-
gen Wiederaufbau zu 
bereiten. Kommunal-
politik, Verwaltungen 
und Praxis wurden 
von Beginn an inten-
siv eingebunden (vgl. 
BMBF 2023, o. J.b). 
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15 Jahren auf regionaler Ebene Maßnah
men zur Vorsorge vor dem Klimawandel 
für zentrale Handlungsfelder der Raum
entwicklung erarbeitet (vgl. Tab. 9). 

Mit den Forschungsprojekten konnte sich 
in einigen Regionen auch eine  regionale 
KlimaanpassungsGovernance entwi
ckeln. In einigen Regionen, die mehr
fach aus verschiedenen Förderprogram
men von Bund und Ländern gefördert 
 wurden, konnten über lange Zeit relativ 
stabile  regionale Akteursnetzwerke entste
hen. Es wurden zudem zahlreiche Werk
zeuge wie Leitfäden, Anpassungschecks, 
Klimainformationsdienste (www.klivo
portal.de)  erzeugt und mit Fachplanun
gen zum Teil konkrete Maßnahmen ge
schaffen, etwa beim Wassermanagement 
(vgl. BMUV o. J.b). 

3.3.3  Verbesserte Vorsorge vor 
Klimarisiken 

Durch die breit angelegte und häufig um
setzungsorientierte Forschung unter Ein
beziehung relevanter, nicht zuletzt regio
naler Akteure wurde die Klimaanpassung 
als Querschnittsthema in den letzten Jah
ren vielerorts fester in der kommunalen 
und  regionalen Planungsverwaltung, aber 

auch in den jeweiligen politischen Gremien 
 verankert. Zudem wurden durch hochaufge
löste Klimamodelle und szenarien wichtige 
evidenzbasierte Grundlagen für politische 
Planungen und Entscheidungen geschaffen.

Die Folgen des Klimawandels zeigen sich 
immer stärker mit großflächigen Über
schwemmungen und Hitzewellen. Eine 
 umsetzungsorientierte Anpassungsfor
schung muss die Vorsorge vor Klimari
siken künftig noch stärker unterstützen. 
 Dabei geht es nicht nur um bessere Daten 
und Informationsgrundlagen, insbeson
dere gute Beispiele, vereinfachte Prozesse 

Themenfeld Beispielprojekt Programm Laufzeit Themen 

Küstenschutz WAKOS Küste Ostfrieslands RegIKlim 2020–2027 Szenario-basierte Karten der Hochwassergefährdung, Bedarfsgerechtes 
Wasserstandsmanagement, Strategische Planungsprozesse in Kommunen

Trockenheit IAWAK.EE Elbe-Elster RegIKlim 2020–2026 Niederschlagswasser dezentral zurückhalten Baumpflanzungen / Wiederver-
nässung von Feuchtwiesen Weiterentwicklung der Maßnahmenbewertung

Bergbaufolge Leipzig-Westsachsen Südraum 
Leipzig

KlimaMORO 2009–2016 Wasserhaushaltsproblematik und -modellierungen; Sensitivitäten, Grund-
wasser, Gewässerprofile; Waldzustand, Waldmehrung; Bewirtschaftung

Hochwasservorsorge OEOE Oberes Elbtal / 
 Osterzgebirge

KlimaMORO 2009–2013 
(–2020)

An Extremhochwasser orientierte Planung unter Einschluß des Siedlungs-
bestandes; Vierstufiges Gesamtkonzept für den Regionalplan

Mittelgebirgs
regionen

KlimaKonform Einzugsgebiet 
Weiße Elster / Saale

RegIKlim 2020–2026 Anpassung an Extremereignisse; Klimainformationsdienste für das Gebiet 
Weiße Elster; Kommunale Reallabore

Regionalplanerische 
Gesamtstrategie

Planungsgemeinschaft 
 Südwestthüringen

KlimReg 2015–2016 Betroffenheitsanalyse; klimasensitive Raumtypen; Steckbriefe 
(24 A npassungsmaßnahmen)

Siedlungs
klimaschutz

ISAP Region Stuttgart RegIKlim 2020–2026 Stadt-regionale Anpassungsstrategien; Anpassungscheck; 
 Online  Beratungstool

Hochgebirgsvorland KARE Bayerisches Oberland RegIKlim seit 2020 Starkregenrisiko-, Starkregengefahrenkarten kommunales Starkregen-
risikomanagement; Netzwerk, Governance, Klimainformationsplattform

Quelle: BBSR

Tabelle 9: Beispielprojekte für zentrale Handlungsfelder der Raumentwicklung auf Bundesebene

Exkurs: Regionale Klimaanpassungsforschung im nahen Ausland und der EU

Auch international werden regionale Klimaanpassungsprojekte durchgeführt, 
zum Beispiel in Österreich, wo aus einem Klima- und Energiefonds mit dem 
„KLAR!“-Programm 89 österreichische Regionen dabei unterstützt werden, Schä-
den durch Klimafolgen zu vermindern. Zudem beschäftigt sich die Europäischen 
Strategie für die Alpenregion EUSALP im Aktionsprogramm 8 mit „Klimaresilienz 
in der Raumplanung“. In der Schweiz hat das Bundesamt für Raumentwicklung 
(ARE) eine Arbeitshilfe zum Umgang mit dem Klimawandel im kantonalen Richt-
plan 2022 veröffentlicht. Die Schweizer Anpassungsstrategie wird mit einem Akti-
onsplan 2020–2025 umgesetzt, der 50 Pilotprojekte umfasst. In Luxemburg gibt 
es für die Raumordnung einen Aktionsplan zur Anpassung 2018–2023 mit For-
schungsaktivitäten. Auf europäischer Ebene wurden und werden Forschungspro-
jekte zur regionalen Klimaanpassung im Rahmen der transnationalen Kooperati-
on des INTERREG-Programms über Climate-Adapt oder über die Forschungsinitia-
tive HORIZON, das weltweit größte vergemeinschaftete Förderprogramm für For-
schung und Innovation, durchgeführt (vgl. Palenberg et al. 2022).
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und rasch umsetzbare Maßnahmen, son
dern auch um rechtssichere Verfahren. Da
bei unterstützt das BBSR die Klimaanpas
sung unter  anderem durch eigene regional 
 differenzierende Analysen auf Basis rasterba
sierter Klima und Umweltdaten oder regio
nalstatischer Daten, durch Wissenstransfer, 
 Beteiligung an Projekt und Programmbei
räten sowie in Netzwerken wie dem Behör
dennetzwerk Klimawandel und Anpassung. 

Zudem sind gute Beispiele, Handlungs
leitfäden, aber auch regionalisierte Klima
daten und informationen eine wichtige 

Stütze für regionale Planungsträger und 
Landkreise im Hinblick auf eine an
spruchsvolle und wirksame Anpassungs
planung. Damit die entwickelten Mo
dellprojekte und Maßnahmen dauerhaft 
wirksam bleiben, müssen die institutio
nellen Rahmenbedingungen für die Pla
nung auch personell geschaffen werden. 
Damit Belange der Klimaanpassung ne
ben anderen öffentlichen Belangen be
stehen und sich im Abwägungsfall auch 
durchsetzen können, ist es notwendig, Kli
maanpassung in der Regionalplanung ver
pflichtender festzuschreiben.

3.4 Handlungsfelder zur Klimaanpassung durch die Regionalplanung

3.4.1  Hochwasservorsorge in 
Flussgebieten

Menschliche Eingriffe in die Gewässerstruk
tur und den Wasserhaushalt der Flusseinzugs
gebiete haben die Risiken durch Hochwasser 
deutlich verschärft. Die Eingriffe sind geprägt 
durch den Verlust an natürlichem Retentions
raum, Flussbegradigung und Eindeichungen. 
Den Fließgewässern wird häufig die Mög
lichkeit genommen, sich in der Fläche aus
zubreiten. Dies hat zur Folge, dass Hochwas
serwellen steiler ansteigen, Pegelstände höher 
ausfallen und gesteigerte Fließgeschwindig
keiten auftreten können. Gleichzeitig haben 
sich die Schadenspotenziale in den hoch
wassergefährdeten Gebieten durch bauliche 
Inanspruchnahmen bedeutend erhöht. Ein 
Grund dafür ist, dass nach einer Deichertüch
tigung zur Einhaltung des Bemessungshoch
wassers (HQ100) in einem ehemaligen Über
schwemmungsgebiet neues Baurecht etabliert 
werden kann, da die strikten baurechtlichen 
Einschränkungen nach Wasserhaushaltsge
setz (§ 78 WHG) für Überschwemmungs
gebiete gegebenenfalls nicht mehr gelten 
(vgl. Hartz et al. 2023: 161). Zudem können 
auch in den festgesetzten oder vorläufig ge
sicherten Überschwemmungsgebieten Aus
nahmegenehmigungen erteilt werden. Ins
besondere hinter Hochwasserschutzanlagen 
wie Deichen oder Schutzmauern wiegen sich 

viele Anlieger häufig in trügerischer Sicher
heit. Bei extremen Hochwasserereignissen, 
die zu einer Überströmung der Hochwasser
schutzanlage führen, oder dem Versagen der 
Anlagen, etwa durch Deichbruch oder bei 
Grundhochwasser, drohen durch die akku
mulierten Schadenspotenziale entsprechen
de Gefahren an Menschen und Sachgütern.

Zudem ist eine Verschärfung von Hochwas
serrisiken im Zuge der klimatischen Verän
derungen festzustellen. Häufigere und in
tensivere Starkregenereignisse, die lokal zu 
Hochwasser, Sturzfluten und Überschwem
mungen führen, werden mit zunehmender 
Klimaerwärmung wahrscheinlicher. Künf
tig wird es statt großflächigem Dauerregen 
häufiger zu kleinräumigen, deutlich groß
flächiger und intensiver auftretenden Stark
regen kommen (vgl. DWD 2021b). Jüngste 
Beispiele für die Gefahren von Starkregen 
sind die schweren Schäden an Ahr und Erft 
im Westen Deutschlands im Sommer 2021, 
die Überschwemmungen in Niedersachsen 
im Dezember 2023 sowie im Saarland und 
Süddeutschland Mitte beziehungsweise 
Ende Mai 2024. Diese Ereignisse haben der 
wasserwirtschaftlichen Fachplanung ver
deutlicht, dass die Berechnung der Hoch
wasserkulissen teilweise überarbeitet und 
angepasst werden müssen, um Schutzni
veaus erhalten zu können.
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In den vergangenen 30 Jahren haben wei
tere große Hochwasserereignisse an fast al
len großen Flüssen in Deutschland erhebli
che Schäden angerichtet: an der Oder (1997 

und 2010), an der Elbe (2002 und 2013), am 
Rhein (1993 und 1995) und an der Donau 
(1999, 2002, 2005, 2009 und 2013).  Die Er
eignisse und ihre sich oft über Jahre oder 

Exkurs: Beispiele zur Hochwasservorsorge auf regionaler Ebene  

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar 2014 - Grundsatzfestlegung Ziffer 2.2.5.6 

„[…] Bei der Bemessung von neuen Hochwasserschutzanlagen sollen die erwarteten Folgen des Klimawandels bereits jetzt berücksichtigt und 
bei Bedarf ein Klimaänderungsfaktor einbezogen werden“ (VRRN 2014: 58)

Regionalplan Landkreis Wesermarsch 2019 – Grundsatzfestlegung Kapitel 3.2.5  

Bei der Ausweisung neuer Siedlungsgebiete (Wohnen, Industrie, Gewerbe) soll nachgewiesen werden, dass die Vorfluter im betroffenen Gebiet in 
der Lage sind, die bei Starkregenereignissen auftretende Wassermengen schadlos abzuführen“ (LK BRA 2019: 21)

Regionalplan  Südhessen 2010 – Grundsatz (G6.3-4)

„In der Planungsregion sind die Voraussetzungen für die Gewinnung zusätzlicher Hochwasserabfluss- und Retentionsräume durch Rückgewin-
nung/Reaktivierung der natürlichen Flussaue z.B. durch Rückverlegung von Deichen oder Rückbau von Gewässerausbauten, zu schaffen.“ (RP-DA 
2007: 123)

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Für den 2020 in Kraft getretenen Regionalplan Oberes Elbtal / Osterzgebirge wurde ein 
vierstufiges Gesamtkonzept zur Hochwasservorsorge erarbeitet, welches die graphi-
sche Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Hochwasserschutz unterschied-
licher Funktionen sowie die textliche Formulierung von fünf Zielen und zwei Grundsät-
zen umfasst. Die ersten beiden Stufen sollen dazu beitragen, die Eintrittswahrscheinlich-
keit von Hochwasser zu verringern, zum Beispiel durch die Verbesserung der Speicher-
fähigkeit des Bodens mittels angepasster Landnutzung (Stufe 1: natürlicher Wasserrück-
halt im Einzugsgebiet) sowie durch bauliche Wasserrückhaltebecken (Stufe 2: technischer 
Rückhalt durch Stauanlagen). Stufe 3 (Wasserrückhalt in den Auen) greift, sobald die ers-
ten beiden Stufen die Entstehung von Hochwasser nicht vermeiden konnten. Der Was-
serrückhalt erfolgt nun über die überflutbaren Auenbereiche. Die letzte und vierte Stu-
fe (Anpassung von Nutzungen in hochwassergefährdeten Bereichen) sorgt bei Versagen 
der vorherigen Stufen in den übrigen hochwassergefährdeten Bereichen für eine Anpas-
sung der Nutzungen. Das Konzept zur Hochwasservorsorge mit seinen Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten „Abfluss“, „Herstellung Abfluss“ und „Rückhalt“ und den Vorbehaltsgebie-
ten „Anpassung von Nutzungen an Hochwasser“ in der ungefähren Ausdehnung des im 
jeweiligen Einzugsgebiet größten anzunehmenden Hochwassers (und damit umgreifen-

der als die wasserrechtlichen Überschwemmungs- und Risikogebiete zusammen) setzt damit mehrere Aspekte einer umfassenden raumordneri-
schen Risikovorsorge Hochwasser um, indem auch die Aspekte von Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe berücksichtigt werden (vgl. RPV-OEOE 
2020). Mit den Normenkontrollurteilen des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Bautzen vom 23. November 2023 (OVG 1 C 74/21,  OVG 1 C 75/21 und 
OVG 1 C 76/21) wurden die Kapitel 4 – Freiraumentwicklung und 5.2 – Wasserversorgung  des Regionalplans 2020 für unwirksam erklärt. 

Regionalplan Leipzig-Westsachsen

Der 2021 in Kraft getretene Regionalplan 
 Leipzig-Westsachsen trifft in Bezug auf die 
Anpassung und Verlagerung vulnerabler 
Raumnutzungen, insbesondere von Sied-
lungsgebieten und kritischen Infrastrukturen, 
Festlegungen mit Grundsatzcharakter. Dort 
sollen in „Gebieten mit hohem Schutzbedarf 
gegenüber Hochwasser“ sensitive Nutzun-
gen und kritische Infrastrukturen geschützt 
werden. Zudem sollen in „Regionalen Schwer-
punktbereichen für die Minderung bestehen-
der Gefahrenpotenziale im Hochwasserfall“ 
hochwasserexponierte Anlagen zurück- oder 
umgebaut werden beziehungsweise der Neu-
bau von Anlagen hochwasserangepasst erfol-
gen (vgl. RPV L-W 2021: 132, 147 f.; Fleisch-
hauer et al. 2024).

Abbildung 12: Kartenausschnitt Regionalplan LeipzigWestsachsen

Abbildung 11: Kartenausschnitt Regionalplan 
 Oberes Elbtal/Osterzgebirge

Quelle: RPV-OEOE 2020
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Jahrzehnte auswirkenden Folgen in Form 
massiver Schäden an Gebäuden und Infra
struktur sowie einer Vielzahl von Todesop
fern zeigen die Dringlichkeit und Relevanz 
der Hochwasservorsorge, auch auf Ebene 
der Raumordnung, auf.

Die Wasserwirtschaft übernimmt als Fach
planung eine zentrale Rolle im Rahmen der 
Hochwasservorsorge. Verschiedene EU
Richtlinien, die insbesondere seit dem Jahr 
2000 in deutsches Recht umgesetzt wurden, 
hatten weitreichende Auswirkungen auf das 
Management der Wasserkörper und des Ge
wässerumfeldes. Dies gilt vor allem für die 
EUWasserrahmenrichtlinie (EURat 2000) 
aus dem Jahr 2000 sowie die Hochwasser
risikomanagementrichtlinie (HWRMRL; 
EURat 2007) aus dem Jahr 2007, um die 
Hochwasservorsorge in den Flusseinzugs
gebieten besser zu koordinieren und vo
ranzutreiben. In Deutschland setzte die 
Bundesebene nach dem Hochwasserer
eignis 2013 an Elbe und Donau mit dem 
Nationalen Hochwasserschutzprogramm 
(NHWSP) zusätzlich deutliche Impulse 
(vgl. Buschhüter et al. 2014). In Bezug auf 
die Novellierung der Gesetzeslagen spiel
ten neben der HWRMRL die Änderun
gen des WHG 2005 beziehungsweise 2017 
mit der Einführung der „Risikogebiete au
ßerhalb von Überschwemmungsgebieten“ 
(§ 78 b WHG) eine große Rolle im vorbeu
genden Hochwasserschutz. Um wasserwirt
schaftliche Erkenntnisse auch in die prakti
sche Umsetzung bringen zu können, kommt 
es insbesondere auf ein sinnvolles Ineinan
dergreifen von fachplanerischen und raum
planerischen Ansätzen an (vgl. Fleischhau
er et al. 2024).

Die Raumordnung setzt auf Ebene des Bun
des, der Länder und der Regionen einen Rah
men für die Vorsorge und den Schutz vor 
Hochwasser und richtet sich dabei vor allem 
an die kommunale Bauleitplanung und die 
projektorientierte Fachplanung. Der raum
ordnerische Handlungsauftrag ergibt sich 
aus den Grundsätzen der Raumordnung, 
die den vorbeugenden Hochwasserschutz 

an der Küste und im Binnenland explizit 
aufführen, im Binnenland insbesondere 
durch die Sicherung und Rückgewinnung 
von Retentionsraum (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 8 
ROG). Darüber hinaus sind die Grundsät
ze zur Anpassung an die räumlichen Erfor
dernisse des Klimaschutzes mittels Anpas
sungsmaßnahmen an den Klimawandel (§ 2 
Abs. 2 Nr. 6 S. 10 ROG), der Entwicklung, 
Sicherung und Wiederherstellung des Land
schaftswasserhaushalts und der natürlichen 
Bodenfunktionen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 1 ROG) 
sowie des Schutzes kritischer Infrastruktu
ren (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 S. 4 ROG), auch im 
Sinne des Hochwasserschutzes, Gegenstand 
raumordnerischer Sicherung und Koordi
nierung. Richtungsweisend haben bereits 
die Handlungsempfehlungen der MKRO 
aus dem Jahr 2000 die gute Praxis des vor
beugenden Hochwasserschutzes für die Lan
des und Regionalplanung definiert (vgl. 
MKRO 2000). In den Vermeidungs, Min
derungs und Anpassungsstrategien für die 
Raumordnung im Hinblick auf die räumli
chen Konsequenzen des Klimawandels der 
MKRO 2013 wird auch der vorbeugende 
Hochwasserschutz in Flussgebieten adres
siert (vgl. MKRO 2013b). Flankierend hat 
die Bauministerkonferenz (vgl. ARGE BAU 
2018) den Handlungsbedarf der kommuna
len Bauleitplanung und der Raumordnung 
beim vorbeugenden Hochwasserschutz in
haltlich ausgeführt. Einzelne Regionalpläne 
wie beispielsweise der Regionalplan Osterz
gebirge / Oberes Elbtal haben ein umfassen
des mehrstufiges Gesamtkonzept zur Hoch
wasservorsorge erarbeitet und beschlossen 
(vgl. RPVOEOE 2020: Kap. 4.1.4).

Bundesraumordnungsplan 
Hochwasserschutz
Eine wichtige rahmensetzende Funktion 
erfüllt auch der Bundesraumordnungs-
plan Hochwasserschutz (BRPH) (vgl. BMJ 
2021), der im September 2021 auf der recht
lichen Grundlage von § 17 Abs. 2 ROG in 
Kraft getreten ist. Der BRPH soll zu einer 
bundesweiten Harmonisierung der raum
planerischen Standards beitragen, den ri
sikobasierten Ansatz in der räumlichen 



Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz 57

Planung verbindlich einführen, die Verbes
serung der grenzüberschreitenden Koordi
nation fördern und den Schutz kritischer 
Infrastrukturen verstärken. Der BRPH ent
hält sieben Ziele und 14 Grundsätze der 
Raumordnung, welche die nachgelagerten 
Planungsebenen der Landes und Regional
planung, die kommunale Bauleitplanung, 
die Fachplanung und Zulassungsbehör
den adressieren. Der BRPH greift inhalt
lich viele bereits zuvor durch die MKRO be
schlossenen Handlungsempfehlungen auf 
und erzeugt als Raumordnungsplan Rechts
verbindlichkeit gegenüber seinem Adressa
tenkreis. Die Beachtenspflicht für Ziele in 
Bundesraumordnungsplänen wurde mit der 
Novelle des ROG Ende 2023 und der Ein
führung von § 13 Abs. 1a gestärkt. 

Ein zentraler Handlungsauftrag des BRPH 
ist es, die Umsetzung des risikobasierten An
satzes zu unterstützen, welcher die  Nutzung 
hochwassergefährdeter Gebiete in Abhän
gigkeit ihres spezifischen  Risikos stellt. 
Raumnutzungen und  Raumfunktionen sind 
unter Berücksichtigung  ihrer  Vulnerabilität 
und in Abhängigkeit der Parameter 
 „Eintrittswahrscheinlichkeit“, „Fließge
schwindigkeit“ und „Überflutungstiefe“ zu 
planen und zuzulassen (vgl. BBSR 2021). 
Der BRPH zielt damit auch darauf ab, die 
 Hochwasservorsorge und den Schutz vor 
Hochwasser räumlich und  inhaltlich deut
lich differenzierter zu  betrachten, als es bis 
dato anhand der alleinigen  Differenzierung 
der wasserrechtlichen  Gebietskategorien der 
Überschwemmungsgebiete (§  76 WHG) 
und der Risikogebiete außerhalb von 
 Überschwemmungsgebieten (§ 78b WHG) 
erfolgte. Besonders  vulnerable  Nutzungen 
sollen somit nicht mehr in  stärker gefähr
deten Gebieten errichtet werden. Dies trifft 
beispielsweise auf soziale Einrichtungen wie 
Schulen oder Pflegeeinrichtungen zu, die im 
Falle eines Hochwassers einer hohen Über
flutung mit starker Strömungsgeschwin
digkeit (spezifisches Risiko) ausgesetzt wä
ren. Eine solche Binnendifferenzierung des 
Hochwasserrisikos ist ab der Ebene der Re
gionalplanung (vgl. Danielzyk et al. 2022), 

insbesondere aber auf den nachgelagerten 
Planungsebenen der Bauleitplanung umzu
setzen (vgl. Greiving/Othmer/Fleischhau
er 2023).

Die Steuerungsmöglichkeiten der Raum
ordnung in der Hochwasservorsorge und 
dem Hochwasserschutz sind vielfältig. Die 
Raumordnungsplanung beruht mit der 
Ausweisung von Vorrang und Vorbehalts
gebieten Hochwasserschutz häufig auf den 

Abbildung 13: Ausweisung von Vorrang und Vorbehaltsgebieten 
Hochwasserschutz 

100 km

Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten Hochwasserschutz 
in den Planungsregionen

Vorranggebiet Hochwasserschutz Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz

Gebiete, für die keine Regionalplanung durchgeführt wird

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Kreise), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: M. Mertens
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fachplanerischen Grundlagen der festge
setzten beziehungsweise vorläufig gesicher
ten Überschwemmungsgebiete. Durch die 
raumordnerische Sicherung dieser Gebiete 
wird neben der fachplanerischen Sicherung 
eine weitere Sicherungsstufe dieser Über
schwemmungsgebiete erreicht. 

Darüber hinaus vermag die Raumordnung, 
die Rauminanspruchnahme durch Vorga
ben an die nachgeordneten  Planungsebenen 
so zu steuern, dass Hochwasserrisiken auch 
in Gebieten reduziert werden, die im  seltenen 
Hochwasserfall betroffenen sind. Sie kann 
somit insbesondere in den  Risikogebieten 
außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
und damit zum Beispiel auch hinter Hoch
wasserschutzanlagen eine Anpassung an 
potenzielle  Hochwasserrisiken und eine an
gepasste Bauweise unterstützen, die durch 
das Fachrecht bislang weniger strikt adres
siert werden. 

Die Raumordnung ist damit aufgefordert, 
die Raumansprüche unter dem Risikoas
pekt zu betrachten und Handlungsauf
träge an die nachgelagerten Planungsebe
nen zu formulieren. In der Praxis bedeutet 
dies, dass in Gebieten, die beispielsweise 
aufgrund von potenziell hohen Einstautie
fen und Fließgeschwindigkeiten ein großes 
Hochwasserrisiko bergen, vulnerable Nut
zungen und Raumfunktionen ausgeschlos
sen werden. In Gebieten mit geringeren 

Hochwasserrisiken können wiederrum we
niger sensible Nutzungen geplant und zu
gelassen werden. Neben dem Instrument 
der Gebietsausweisungen können für die
sen Zweck auch weitere, rein textliche Fest
legungen von Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung sinnvoll sein, die nach § 4 
ROG eine Bindungswirkung für die nach
gelagerten Planungsebenen erzeugen. Bei 
Festlegungen für überschwemmungsge
fährdete Siedlungsbestände greift jedoch 
der verfassungsrechtlich verbriefte Be
standsschutz, sodass die raumordnerische 
Steuerungswirkung vor allem zukünftige 
Raumnutzungen und Raumfunktionen be
einflusst. Der für die Hochwasservorsorge 
wichtige Rückhalt von Wasser kann eben
falls mit den Instrumenten der Raumord
nung im gesamten Einzugsgebiet verbessert 
werden, indem Freiraumstrukturen oder 
Hochwasserentstehungsgebiete in ihrer 
Wasserrückhaltefunktion gesichert werden.

Die Praxis der Ausweisung von Vorrang 
und Vorbehaltsgebieten Hochwasserschutz 
ist über die regionalen Planungsregionen 
hinweg differenziert. Diese Differenzie
rung ist in Teilen auch das Ergebnis un
terschiedlicher Ermächtigungsgrundlagen 
zur Ausweisung von Vorrang und Vorbe
haltsgebieten auf Ebene der Landesplanung. 
Die inhaltliche Behandlung der Hochwas
serthematik variiert in ihrer Ausführlich
keit zudem deutlich.

Tabelle 10: Darstellung der untersuchten Handlungsschwerpunkte zur Hochwasservorsorge in Flussgebieten 

Quelle: BBSR, verändert nach Hartz et al. 2023: 66

Nr. Handlungsschwerpunkt
Umsetzung in Analyseregionen (n = 116)

Gesamt als Ziel als Grundsatz

1 Sicherung von Überschwemmungsbereichen beziehungsweise Sicherung von Retentionsraum 92 83 28 

2 Rückgewinnung von Überschwemmungsbereichen 61 44 19

3 Verbesserung des Wasserrückhaltes im Einzugsgebiet der Flüsse 58 18 41

4 Potenzielle Standorte für Hochwasserschutzmaßnahmen 56 41 18

5 Risikovorsorge in potenziellen Überflutungsbereichen 45 9 39

6 Rücknahme von Bebauungsflächen 14 10 4

7 Starkregenrisikomanagement 9 3 6

Erläuterung: Die Umsetzung über alle 116 Analyseregionen wird als Gesamtwert, sowie differenziert nach ihrer Erfüllung als Ziel- oder Grundsatzfestlegung aufgelistet. Die 
Summe von Zielen und Grundsätzen muss nicht der Gesamtheit entsprechen, da einige Regionen einzelne Handlungsschwerpunkte durch mehrere Festlegungen bezie-
hungsweise mittels Zielen und Grundsätzen erfüllen.
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Ein Großteil der Regionalpläne weist Vor
ranggebiete für den Hochwasserschutz aus, 
die sich in der Regel mindestens an der 
fachrechtlichen Gebietskategorie der Über
schwemmungsgebiete und somit an der 
Hochwasserkulisse eines HQ100 orientieren. 
Einige Regionen machen Gebrauch von der 
Ausweisung von Vorbehaltsgebieten Hoch
wasserschutz, die sich hinsichtlich ihrer 
räumlichen Umgriffe und angesprochenen 
Inhalte unterscheiden. Die Handlungsauf
träge der Gebiete, zum Beispiel zur Rück
gewinnung von Retentionsräumen oder zur 
hochwasserangepassten Bauweise, unter
scheiden sich unter den Regionen zum Teil 
ebenfalls erheblich. In Abbildung 13 wird 
ersichtlich, dass die Ausweisung raumord
nerischer Gebietsausweisungen nicht flä
chendeckend verwendet wird. In Teilen wird 
das Thema Hochwasser auch durch ande
re Festlegungen, etwa durch Grünzüge und 
Grünzäsuren, abgedeckt. Somit ist ein sehr 
differenziertes Bild des vorsorgenden Hoch
wasserschutzes in der Raumordnungspla
nung der Regionen erkennbar. 

Um nachvollziehen zu können, in wel
chem Umfang die unterschiedlichen As
pekte der Hochwasservorsorge bereits in der 
 Regionalplanung umgesetzt wurden, erfolg
te eine Auswertung aller verbindlichen Teil 
und Regionalpläne mit Stand Ende 2023. 
Untersucht wurden sieben Handlungs
schwerpunkte im Handlungsfeld „Hoch
wasservorsorge in Flussgebieten“, die sich 
am Handlungskonzept der MKRO (2013a) 
orientieren und um Aspekte aus dem BRPH 
ergänzt wurden (vgl. Tab. 10). 

In Tabelle 10 ist die Erfüllung der Gesamt
heit aller Handlungsschwerpunkte darge
stellt, differenziert nach Anzahl der Ziel
festlegungen und Grundsatzfestlegungen. 
Die Mehrheit der verbindlichen Regional
pläne trifft Ziele oder in Einzelfällen le
diglich Grundsätze zur Sicherung von 
Überschwemmungsbereichen. Auch die 
Rückgewinnung zusätzlicher Überschwem
mungsbereiche, die Sicherung von Standor
ten für Hochwasserschutzmaßnahmen, die 

Verbesserung des Wasserrückhalts im Ein
zugsgebiet und die Risikovorsorge in po
tenziellen Überflutungsbereichen werden 
in den Regionalplänen aufgegriffen. Die 
weiteren Handlungsschwerpunkte finden 
hingegen nur in einer geringen Anzahl der 
Planungsregionen Anwendung. Der Hand
lungsschwerpunkt „Rücknahme von Be
bauungsflächen“, welcher insbesondere die 
Rücknahme von ausgewiesenen, aber noch 
nicht in Anspruch genommenen Bauflächen 
abzielt, wird beispielweise lediglich von 14 
Planungsregionen thematisiert. Auch die 
Adressierung von Stark regenereignissen 
mittels rechtsverbindlichen  Festlegungen 
wird in den gültigen Regionalplänen bis
lang noch selten vorgenommen.

Insgesamt ist damit ein heterogenes Bild 
raumordnerischer Hochwasservorsorge in 
den einzelnen Planungsregionen festzustel
len, sowohl in Bezug auf die Regelungsinhal
te als auch auf die Bindungswirkung durch 
die Festlegung als Ziele oder Grundsätze 
der Raumordnung. Einige Regionen behan
deln die Handlungsschwerpunkte vorwie
gend mit Grundsatzfestlegungen. In ande
ren Regionen ist eine Vielzahl von Ziel und 
Grundsatzfestlegungen erkennbar und in ei
nigen Planungsräumen werden weder Ziel 
noch Grundsatzfestlegungen der untersuch
ten Handlungsschwerpunkte getroffen.

Positiv hervorzuheben ist, dass aktuelle 
Raumordnungsplanentwürfe zunehmend 
auf eine verstärkte Berücksichtigung der Er
fordernisse des BRPH hindeuten. Dennoch 
ist in Teilen eine verbesserte Umsetzung 
der Erfordernisse eines adäquaten Hoch
wasserschutzes und einer Hochwasservor
sorge durch die Raumordnung erforderlich.

Die Gründe für fehlende Festlegun
gen zur Hochwasservorsorge sind vielfäl
tig:  Teilweise existiert kein rechtsgültiger 
 Regionalplan, wie zum Beispiel in einigen 
Regionen  Niedersachsens. In Brandenburg 
sind  dagegen bisher noch keine Regionalplä
ne in Kraft getreten, die das Thema Hoch
wasser adressieren. In anderen Regionen 

Quelle: BBSR 2024
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sind die Raumordnungspläne veraltet und 
inhaltlich noch nicht auf die teils neuen Er
fordernisse der Hochwasservorsorge der 
vergangenen Jahre ausgelegt. Letztlich kann 
auch die  individuelle Betroffenheit durch 
Hochwassergefahren die raumordnerische 
Auseinandersetzung in den Planungsregio
nen beeinflussen (vgl. Hartz et al. 2023: 65).

Fazit
Die Raumordnungsplanung kann die was
serwirtschaftliche Fachplanung somit hin
sichtlich Hochwasserschutz und vorsor
ge unterstützen und eigene Impulse setzen, 
die dazu beitragen, mögliche Gefahren zu 
vermeiden. Die erforderlichen Instrumente 
und Handlungsschwerpunkte nehmen zu
nehmend Einzug in die raumordnerische 
Praxis. Dennoch werden normative Vorga
ben und Empfehlungen regional in unter
schiedlicher Weise aufgegriffen, sodass sich 
hinsichtlich der Intensität der Auseinan
dersetzung und Behandlung von Hochwas
serthemen deutliche Unterschiede zeigen. 
Insbesondere in Bezug auf eine risikoba
sierte Betrachtung differenzierter Gefah
renkulissen und Rauminanspruchnahmen 
könnte die Raumordnungsplanung ihre Po
tenziale verstärkt zu nutzen. Auf Ebene des 
Bundes kann ebenfalls für eine gestärkte 

Resilienzbildung gesorgt werden, indem ver
bindliche Vorgaben für den Wiederaufbau 
von hochwassergeschädigten (Siedlungs)
Gebieten getroffen werden, die einen Rück
zug aus Gefahrengebieten intendieren und 
eine verbindliche Sicherung der Gefahren
kulissen des  HQextrem berücksichtigen. Infor
mationsgrundlagen zur Klimaresilienz kön
nen durch eine verstärkte Raumbeobachtung 
anhand ausgewählter Indikatoren (z. B. Sied
lungsaktivitäten in Überschwemmungsge
bieten) verbessert werden (vgl. BfR 2024).

3.4.2 Küstenschutz

Der Meeresspiegelanstieg ist eines der 
deutlichsten Anzeichen des weltweiten Kli
mawandels. In Deutschland ist der Meeres
spiegel am Pegel Cuxhaven zwischen 1843 
und 2023 um 42 cm gestiegen. In Abhän
gigkeit unterschiedlicher Klimaszenari
en werden bis zum Ende des 21. Jahrhun
derts insbesondere durch das Abschmelzen 
globaler Eismassen beschleunigte weitere 
Meeresspiegelanstiege von 30 bis 110 cm er
wartet (vgl. Oppenheimer et al. 2019). Zu
dem können Wasserstände an der Küste bei 
Sturmflutereignissen aufgrund hydrodyna
mischer Rückkopplungen zukünftig über
proportional höher als der mittlere Meeres
spiegelanstieg ausfallen und eine zusätzliche 
Herausforderung für den Küstenschutz dar
stellen. Um ein aktuelles Schutzniveau hal
ten zu können, ist die Erhöhung der Dei
che im Mittel um das 1,5fache gegenüber 
dem Meeresspiegelanstieg nach aktuellen 
Erkenntnissen wahrscheinlich notwendig 
(vgl. Arns et al. 2017). Bereits heute wären 
bei extremen Sturmflutereignissen, die zu 
einem Versagen der Küstenschutzanlagen 
führen, weite Teile der Küstenniederungen 
und hunderttausende Anrainer der Nord 
und Ostsee betroffen (vgl. Abb. 14). 

Sowohl die Sturmflutereignisse der letzten 
Jahrzehnte an der Nordseeküste (1962, 1976, 
1999 oder 2013) als auch an der  Ostseeküste, 
wie zuletzt Ende 2023 in SchleswigHol
stein, haben die Gefahren von Küsten
hochwasser nachdrücklich aufgezeigt und 
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Abbildung 14: Bei einem extremen Küstenhochwasser überschwemmte geschützte 
und ungeschützte Bereiche an Nord und Ostsee
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verdeutlichen die Relevanz des Küsten
schutzes und eines risikobasierten Ansat
zes hinsichtlich der zu erwartenden Schä
den (Risikoanpassung), die auch mit den 
Instrumenten der  Raumordnung umzu
setzen sind. Im  Gegensatz zum vorbeugen
den Hochwasserschutz an Fließgewässern, 
bei dem unter anderem die Sicherung und 
Rückgewinnung von Retentionsraum von 
 großer Bedeutung ist, kommt dem tech
nischen Hochwasserschutz beim Schutz 
vor  Meeresüberflutungen eine übergeord
nete Rolle zu, zum Beispiel durch Deich
anlagen, Sperr und Schöpfwerke. Die 
wasser wirtschaftliche Fachplanung nimmt 
hierbei eine wichtige Position ein, die von 
der Raumordnungsplanung unterstützt und 
ergänzt wird.

Auf Ebene der EU, Deutschlands und der 
Länder werden Vorgaben und Konzepte für 
die Entwicklung der Küstengebiete erarbei
tet, die den Schutz vor Küstenhochwasser 
adressieren. Auf Grundlage der EUEmp
fehlung 2002/413/EG hat das Bundeskabi
nett im Jahr 2006 eine Nationale Strategie 
für ein Integriertes Küstenzonenmanage
ment (IKZM) verabschiedet und Umset
zungsmaßnahmen entwickelt (Janssen et 
al. 2012). In den zum Teil bereits deutlich 
länger existenten Küstenschutzplänen der 
Anrainerstaaten wird die Umsetzung vorha
benkonkret ausformuliert. Zudem ergeben 
sich generelle Anforderungen an den Schutz 
vor Meeresüberflutungen aus der HWRM
RL der EU aus dem Jahr 2010 und der na
tionalen Umsetzung im WHG.

„Die MKRO betonte die Bedeutung der 
Küstenniederungen als wichtige Siedlungs 
und Wirtschaftsräume, deren Erhaltung ei
nen funktionierenden Küstenschutz vor
aussetzen: ‚Durch den Küstenschutz wird 
der Schutz vor Überflutungen bei Sturm
fluten sichergestellt und der Küstenrück
gang durch Erosion unterbunden‘ (MKRO 
2013a). Die fünf deutschen Küstenländer 
haben dazu jeweils eigene Strategien er
arbeitet, um dem Meeresspiegelanstieg 
oder auch einer zunehmenden Gefahr von 

Sturmfluten im Zuge des Klimawandels 
begegnen zu können (vgl. ebd.: 17 f.). Der 
Küstenschutz löst unterschiedliche Raum
ansprüche aus, beispielsweise die Entnah
me von Kleien oder Sanden zur Ertüchti
gung der Deiche oder auch die Freihaltung 
von Pufferzonen an ungeschützten Erosi
onsküsten. Eine der vordringlichen Aufga-
ben der Raumordnung ist es, diese vielfäl
tigen Nutzungsansprüche im Bereich der 
Küsten zu koordinieren (vgl. ebd.: 18). Der 
MKROUmlaufbeschluss ,Raumordnung 
und Klimawandel‘ gibt einen Überblick zu 
den zentralen Handlungsschwerpunkten 
und raumordnerischen Instrumenten (vgl. 
ebd.: 18 ff.). Die Leitbilder der Raument
wicklung unterstützen den Küstenschutz: 
‚Im Mittelpunkt stehen die Sicherung ge
eigneter Gewinnungsgebiete für bindigen, 
deichbaufähigen Boden am Festland so
wie für marine Sandentnahmestellen für 

Exkurs: Niederungsgebiete

Ein zentrales Problem, das der technische Küstenschutz nicht bewältigen kann, 
ist die Bedrohung der Niederungsgebiete durch den Meeresspiegelanstieg. Nie-
derungen sind Gebiete, die knapp über oder bereits unter dem Meeresspiegel lie-
gen und zur Nutzung, etwa für landwirtschaftliche Zwecke, regelmäßig entwäs-
sert werden müssen. 20 % der Landesfläche Schleswig-Holsteins liegen unter 
2,5 m Normalhöhennull (NHN) und werden daher als Niederung klassifiziert. Die 
technischen Be- und Entwässerungsanlagen dieser Gebiete stammen häufig aus 
den 1950er- bis 1970er-Jahren und müssen aufgrund der aktuellen Nutzungsan-
sprüche und den Umweltveränderungen durch den Klimawandel angepasst wer-
den. Schleswig-Holstein hat für diesen Zweck die Zukunftsstrategie „Niederun-
gen 2100“ ins Leben gerufen. Unter der Annahme, dass der Meeresspiegelan-
stieg im Mittel bis zum Ende des Jahrhunderts um 0,77 m ansteigt, wird ein Kon-
zept für eine angepasste Bewirtschaftung der Niederungen verfolgt. Die Anpas-
sung wird zukünftig auch aufgrund höherer Winterniederschläge und häufige-
rer Binnenhochwasser notwendig und stellt somit eine Querschnittsaufgabe zwi-
schen Binnenhochwasser- und Küstenhochwasserschutz dar. Eine wesentliche 
Aufgabe ist die Etablierung einer angepassten und zukunftsfähigen wasserwirt-
schaftlichen Infrastruktur zur Be- und Entwässerung. Aufgrund des steigenden 
Meeresspiegels werden die Binnenabflüsse tendenziell vermehrt durch Schöpf-
werke anstelle von Sielen abzuleiten sein, da das kontinuierlich abnehmende 
Gefälle eine freie Entwässerung nicht mehr zulässt. Häufigere Sturmflutereignis-
se mit Sperrtiden können zudem das längere Rückhalten des Binnenwassers not-
wendig machen, wodurch zusätzlicher Retentionsraum geschaffen werden muss. 
Diese und weitere Maßnahmen sind notwendig, um die nachhaltige Nutzung und 
den Erhalt der Niederungen als Kulturlandschaftsraum auch in Zukunft zu ermög-
lichen. Für diesen Zweck wird unter anderem das Ziel verfolgt, eine angepass-
te Nutzung hinsichtlich der Anlegung von Dauergrünland und Paludikulturen zu 
erreichen. Neben der Notwendigkeit der Verzahnung der Fachbereiche Landwirt-
schaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft kommt der Raumplanung eine koordi-
nierende Funktion zu. Das Strategiepapier unterstreicht die Bedeutung differen-
zierter raumordnerischer Gebietsausweisungen von Hochwasserkulissen, für die 
zunächst eine fachlich detaillierte Grundlage geschaffen werden muss. Synergi-
en ergeben sich durch die Wiedervernässung von Mooren auch für die Schaffung 
von Kohlenstoffsenken in den Bereichen der Niederungen. Quelle: MEKUN 2023
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Küstenschutzzwecke, die Freihaltung von 
Bereichen vor und hinter Küstenschutz
anlagen von  konkurrierenden Nutzungen 
und die Risikominimierung in nicht aus
reichend sturmflutgeschützten Gebieten‘ 
(MKRO 2016: 19 f.)“ (Hartz et al 2023: 69).

Das Raumordnungsgesetz bestimmt mit 
Grundsatz § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 8 ROG den 
Schutz vor Hochwasser, unter anderem an 
der Küste, als Aufgabe der Raumordnung. 
Der BRPH trifft weitere umfassende Fest
legungen, die den Schutz vor Meeresüber
flutungen adressieren. Aus Sicht des BRPH 
kann die räumliche Planung einerseits für 
die binnenseitige Freihaltung von Räumen, 
die zur Verstärkung der Hochwasserschutz
anlagen notwendig ist, sowie gleichermaßen 
für die Freihaltung des seeseitigen Vorlan
des sorgen. Die Sicherung dieser Räume ist 
notwendig, da zukünftige Deicherhöhun
gen viel Platz entlang des Deichverlaufs be
nötigen. Andererseits sollen Planungen und 
Maßnahmen, die den Schutz vor Meeres
überflutungen beeinträchtigen, nicht zuge
lassen werden. Siedlungen sollen lediglich 
in ausreichend geschützten Küstengebieten 
weiterentwickelt und kritische Infrastruk
turen möglichst fernab von Gebieten, die 
durch Meeresüberflutungen gefährdet sind, 
geplant und zugelassen werden. Gleichzei
tig liegt es in der Verantwortung der Raum
ordnungsplanung, die Nutzungsansprüche 
hinsichtlich ihres spezifischen Risikos abzu
wägen. Der risikobasierte Ansatz im Hoch
wasserschutz (vgl. Kap. 3.4.1) ist auch auf 
die unterschiedlichen Gefahrenparameter 

durch Küstenhochwasser anzuwenden, wie 
etwa die Überflutungstiefe.

Für die Analyse der Regionalpläne wurden 
fünf Handlungsschwerpunkte definiert, die 
sich aus den Anforderungen an die Raum
ordnung im Küstenschutz ableiten (vgl. 
Tab. 11).

Insbesondere Festlegungen zur Sicherung 
von Kleientnahmestellen für den Deichbau 
und die Deichverstärkung zu Küstenschutz
zwecken finden sich häufiger in Regional
plänen und stellen eine wichtige Anpassung 
an die Folgen des Klimawandels mit steigen
dem Meeresspiegel dar. Die Sicherung von 
Gebieten, die von extremen Sturmfluter
eignissen betroffen sein könnten und einer 
erhöhten Risikowahrnehmung bedürfen, 
wird tendenziell häufiger adressiert. In vie
len Regionen wird der Küstenschutz haupt
sächlich durch fachplanerisches Vorgehen 
umgesetzt. Der Raumordnung kommt eine 
untergeordnete Rolle zu.

In SchleswigHolstein verweisen alle gül
tigen Regionalpläne auf den „Generalplan 
Küstenschutz des Landes SchleswigHol
stein“ (MELUNDSH 2022), dessen Fest
legungen die Ziele der Raumordnung 
abbilden. Zudem stellen die Fachpläne Küs
tenschutz für die Inseln Sylt, Föhr, Amrum 
und Halligen die raumordnerischen Pla
nungsgrundlagen dar (vgl. MPSH 2023). 
Aus diesen Gründen wird der Küstenschutz 
in den Regionalplänen SchleswigHolsteins 
nicht detailliert aufgegriffen.

Tabelle 11: Darstellung der untersuchten Handlungsschwerpunkte zum Küstenschutz

Quelle: BBSR, verändert nach Hartz et al: 2023: 69

Hinweis: Die Umsetzung die betroffenen 25 Planungsregionen wird als Gesamtwert sowie differenziert nach ihrer Erfüllung als Ziel- oder 
Grundsatzfestlegung aufgelistet.

Nr. Handlungsschwerpunkt
Umsetzung in Planungsregionen (n=25)

Gesamt als Ziel als Grundsatz

1 Sicherung des Raumbedarfs für Kleientnahmestellen für Küstenschutzzwecke 6 6 -

2 Sicherung des Raumbedarfs für Sandentnahmestellen für Küstenschutzzwecke 1 1 -

3 Freihaltung von Bereichen vor und hinter Küstenschutzanlagen von konkurrierenden Nutzungen 4 2 2

4 Freihaltung von Pufferzonen an Erosionsküsten 1 1 -

5
Ergänzende Risikominimierung in sturmflutgeschützten Küstengebieten (bei Versagen von 
Küsten anlagen im Fall von Extremereignissen)

4 2 2
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Fazit
Aufgabe der Raumordnung ist es somit, den 
Küstenschutz dabei zu unterstützen, geeig
nete Maßnahmen zur Anpassung an den 
steigenden Meeresspiegel umsetzen zu kön
nen, insbesondere durch Deichverstärkun
gen. Dazu hat die Raumordnung einerseits 
planerisch sicherzustellen, dass das dazu er
forderliche Material für die Sicherung von 
Klei und Sandentnahmestellen und Raum
ordnungsgebieten für Rohstoffabbau ver
fügbar ist und bleibt. Zusätzlich ist es Auf
gabe der Raumordnung, das Deichvor und 
hinterland (Schutzstreifen) vor konkurrie
render Nutzung zu sichern und in den Nie
derungsgebieten an der Nord und Ostsee
küste regionale Entwicklungskonzepte für 
den Rückzug landwirtschaftlicher Produk
tion und neuer wirtschaftlicher Nutzungs
optionen auszuarbeiten. Zudem gilt es, die 
Planung und Errichtung kritischer Infra
strukturen in gefährdeten Bereichen zu ver
meiden (vgl. Hartz et al. 2023: 70).

3.4.3 Schutz der Berggebiete

Die Folgen des Klimawandels sind auch in 
Berggebieten spürbar, insbesondere im Al
penraum, aber auch in den deutschen Mit
telgebirgen. Berggebiete liegen in Raum
ordnungsregionen mit Gebieten über 800 
m NHN (vgl. MKRO 2016: 35). Somit sind 
rund 32 Regionen der Regionalplanung auch 
Bergregionen, ein knappes Drittel. Laut Kli
mawandel und Risikoanalyse (vgl. Kahlen
born/Porst et al. 2021) zählen zu diesem Kli
mawandeltyp insbesondere das „Klima des 
Gebirges“ (vgl. Kap. 3.1) mit den Hochal
pen, dem bayerischen Voralpenland, dem 
Südschwarzwald mit Hoch und Oberrhein, 
der Bayerische Wald sowie Hochlagen wei
terer Mittelgebirge. Besonders in Mittelge
birgen häufen sich Starkregenereignisse mit 
regionalen Überschwemmungen.

Im Hochgebirge, ohnehin bereits heu
te von Witterungsextremen besonders be
troffen (vgl. DWD 2024a), werden sich 
die klimatischen Bedingungen in Zu
kunft weiter verschärfen. Das Risiko von 

Extremwetterereignissen wie Starkregen oder 
Hangrutschungen und Muren (geogene Na
turgefahren) steigt überdurchschnittlich. Zu
dem ist die Schneesicherheit in Wintersport
gebieten mittlerer Höhenlagen schon lange 
nicht mehr gewährleistet. Stattdessen wur
de und wird ein weiterer drastischer Rück
gang der Gletschermassen und gleichzeitig 
eine Verschiebung der Vegetationszonen mit 
erheblichen Auswirkungen auf die Biodiver
sität prognostiziert (vgl. MKRO 2013a: 23). 
In Deutschland drohen somit auch die letz
ten Gletscher zu verschwinden, beispielswei
se der Schneeferner auf dem Zugspitzplatt.

Bereits frühzeitig wurde eine planerische Si
cherung von Schutzzonen in den bayerischen 
Alpen über den Alpenplan vorgenommen, die 
auch dem Schutz vor Naturgefahren dienen 
(vgl. DAV o. J.). Der Plan entstand zunächst 

Exkurs: Gute Beispiele zum Küstenschutz auf regionaler Ebene

Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Cuxhaven von 2012

3.2.4.2 Küsten- und Hochwasserschutz: 

Z (02) Wegen des Klimawandels ist ein Konzept für die Ermittlung und Sicherung 
des weiteren Bedarfs an freizuhaltenden Flächen für abzubauenden, deichbaufä-
higen Klei durch den Vorhabenträger zu erarbeiten.

Z (05) Soweit möglich ist bei Deichsanierungsmaßnahmen ein mindestens 
25,00 m breites Vorland zwischen dem Deichfuß und dem Osteufer (Fluss in Nie-
dersachsen) herzustellen, um Hochwasserspitzen besser ableiten zu können 
und zusätzlichen Retentionsraum zu schaffen. Die Errichtung oder das An legen 
abfluss einschränkender oder -behindernder Bauwerke, Lagerungen oder 
Anpflanzungen sind möglichst zu beschränken (LK CUX 2012: 22 f.). 

Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Friesland von 2020 
3.2.4 Wassermanagement, Wasserversorgung, Küsten- und 
Hochwasserschutz: 

Z (07) Die Hauptdeiche, 2. Deichlinien, Schutzdeiche sowie die Entwässerungsbau-
werke (Siele, Schleusen und Schöpfwerke) sind in der zeichnerischen Darstellung 
als Vorranggebiet Deich und als Vorranggebiet Schleuse/Hebewerk festgelegt (LK 
FRI 2020: 195).

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern von 2010

5.3 Küsten- und vorbeugender Hochwasserschutz: 

Z (1) In den Vorranggebieten Küstenschutz sind alle Planungen und Maßnahmen 
den Anforderungen des Küstenschutzes unterzuordnen.

G (4) Überflutungsgefährdete Siedlungen sollen vor den Auswirkungen von 
Sturmfluten durch Maßnahmen und Bauwerke des Küstenschutzes gesichert wer-
den. Dazu sollen auch Strategien erarbeitet werden, mit denen das Schadenspo-
tenzial für alle in überflutungsgefährdeten Gebieten lebenden Menschen langfris-
tig verringert werden kann (RPV VP 2010: 68).
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als Verordnung „Erholungslandschaft Al
pen“, ab 1976 wurde er dann Teil des Bayeri
schen Landesentwicklungsprogramms und 
ist im LEP Bayern 2023 enthalten (StMWi
BY 2023). Darüber werden drei Zonen defi
niert, die unterschiedliche Nutzungskonkur
renzen steuern: Die Entwicklungszone A mit 
35 % der Fläche, die Pufferzone B mit 23 % 
der Fläche, die Ruhezone C die insgesamt 43 
% der bayerischen Alpen ausmacht. Dort ist 
eine Erschließung mit Seilbahnen, Skipisten 
und/oder Straßen nicht möglich. Innerhalb 
der Alpenplanfläche gibt es als Gefährdungs
bereiche für „tiefreichende Rutschungen“ 
ausgewiesene Gebiete mit einer Fläche von 
85 km² in Zone A und 106 km² in Zone B. Der 
Alpenplan hat zur Regulierung der touristi
schen Erschließung beigetragen, ohne dabei 
den wichtigen Wirtschaftsfaktor Tourismus 
einzuschränken. 

Der Alpenplan dient auch der Umsetzung 
der Internationalen Alpenkonvention, die 

in Deutschland mit der Ratifizierung im 
Jahr 2002 in Kraft getreten ist (vgl. BMJ 
2002). Die Durchführungsprotokolle der 
Alpenkonvention beziehen sich auf Zie
le und Maßnahmen unter anderem zu Be
völkerung und Kultur, Raumplanung, Bo
denschutz, Wasserhaushalt, Naturschutz 
und Landschaftspflege, Berglandwirtschaft, 
Bergwald, Energie und Tourismus. 

Forschungsprojekte wie „KARE – Klima
wandelanpassung auf regionaler Ebene“ 
widmen sich ansteigenden Starkregenrisi
ken am Beispiel des bayerischen Oberlan
des (vgl. UBA 2021; Kap. 3.3). Auf europäi
scher Ebene werden zahlreiche Projekte zur 
 Klimaanpassung im Alpenraum, insbeson
dere in den INTERREG Programmen zur 
territorialen Zusammenarbeit durchgeführt. 

Das Alpenraumprogramm (BBSR o. J.c) för
dert Projekte zu den vier Prioritäten „kli
maresilienter und grüner Alpenraum“ (u. a. 

Exkurs: Klimawandel 
und Tourismus

Durch den Klima-
wandel sind zeitliche, 
räumliche und seg-
mentale Verlagerun-
gen in den Touris-
musströmen zu erwar-
ten. Insbesondere dürf-
te ein Teil des der-
zeit in den mediter-
ranen Raum gerich-
teten Sommertouris-
mus in kühlere Regi-
onen umgelenkt wer-
den. Daher wird für die 
deutschen Mittelge-
birge und den Alpen-
raum, aber insbeson-
dere auch für den deut-
schen Küstenraum und 
die Seengebiete eine 
steigende Bedeutung 
als Tourismusdestina-
tion erwartet. Planeri-
sche und raumordne-
rische Instrumente wie 
der Alpenplan eignen 
sich, um Gebiete vor 
touristischer (Über-)
Erschließung zu schüt-
zen. Für die Raumord-
nung könnte es künf-
tig eine weitere Her-
ausforderung sein, im 
Kontext des hitzebe-
dingt verstärkten Bin-
nentourismus in Küs-
ten-, Seen- und Berg-
gebieten raumordne-
risch Maßnahmen flan-
kierend zu stärken, um 
naturverträgliche For-
men des Tourismus 
zu fördern sowie den 
Schutz vor touristischer 
Übernutzung durch 
Vorgaben in Landes- 
und Regionalplänen zu 
unterstützen.

Quellen: UBA 2023c und  
Dworak et al. 2021 

Exkurs: Gute Beispiele auf regionaler Ebene zum Schutz vor Naturgefahren in Berggebieten

Regionalplan Oberland Fortschreibung 2001: 

1.7 Z Lawinen-, überschwemmungs- und murengefährdete Bereiche sowie Wälder mit einer besonderen 
Funktion gemäß Waldfunktionsplan sollen von einer Bebauung freigehalten werden.    

Regionalplan Allgäu 2007: 

3.4.3 (Z) Im alpinen Teil der Region sollen die Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser, Muren, Erosionen 
und Lawinen fortgeführt werden.

Regionalplan Neckar-Alb von 2013: 

G.3.2.2.1 Der Boden ist so zu behandeln, dass er seine vielfältigen Funktionen [...] dauerhaft erfüllen kann, 
seine Standsicherheit erhalten bleibt und Rutschungsprozesse möglichst ausgeschlossen werden können. 
G.3.2.2.3 Folgende Grundsätze sind in den Vorbehaltsgebieten für Bodenerhaltung zu beachten: In den 
stark erosionsgefährdeten Bereichen sind bei einer ackerbaulichen Nutzung Vorkehrungen zum Erosions-
schutz zu treffen, bei forstwirtschaftlicher Nutzung ist eine dauerhafte Bestockung mit vorwiegend stand-
ortheimischen Baumarten sowie einer möglichst bodendeckenden Vegetation anzustreben. In den stark 
rutschungsgefährdeten Bereichen sind destabilisierende Eingriffe in den Boden zu unterlassen oder, wenn 
Eingriffe unumgänglich sind, Maßnahmen zur Hangsicherung zu treffen.

Stabilität der Bergwälder

Regionalplan Allgäu 2007: 

(Z) Im Hochgebirge und seinen Vorbergen sollen 
 ■  insbesondere solche Flächen standortgerecht aufgeforstet werden, auf denen der zu begründende Wald 
Schutz vor Erosion, schädlichem Wasserabfluss oder Lawinen geben kann, 

 ■   verstärkt zielgerichtete Maßnahmen für die Stabilität von Wäldern mit herausgehobener Bedeutung für 
den Rückhalt von schädlichem Abfluss von Oberflächenwasser ergriffen werden.

Regionalplan Oberland Fortschreibung 2020: 

3.2 G Alpine Naturgefahren sollen bei raumbedeutsamen Planungen berücksichtigt und ihr Gefährdungs-
potenzial reduziert werden. Dazu sollen Bergwälder und nachhaltig genutzte Almflächen insbesondere 
durch die Land- und Forstwirtschaft dauerhaft gesichert werden. 
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Förderung der Anpassung an den Klima
wandel, der Risikovorsorge und der Katas
trophenresilienz), „CO₂neutraler und res
sourcensensibler Alpenraum“ (Reduzierung 
von Treibhausgasemissionen, Förderung des 
Übergangs zu einer ressourceneffizienten 
Kreislaufwirtschaft), „Innovation und Di
gitalisierung für einen grünen Alpenraum“ 
sowie „bessere Governance in Bezug auf die 
Verwaltung“.

Das RegIKlimForschungsprojekt „Klima
Konform – Gemeinsame Plattform zum kli
makonformen Handeln auf Gemeinde und 
Landkreisebene in Mittelgebirgsregionen“ 
(Met TUD o. A.) zielt vor dem Hintergrund 
verstärkter Extremwitterungen darauf ab, 
beispielhaft einen integrativen und hand
lungsorientierten Ansatz für Mittelgebirgs
regionen zu entwickeln, um die Kapazitä
ten zur Anpassung an den Klimawandel zu 
ermitteln und zu bewerten (vgl. Kap. 3.3). 

Für die MKRO stehen der Schutz des emp
findlichen Lebensraums der Alpen, der 
Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren 
sowie die Berücksichtigung weiterer Ent
wicklungsmöglichkeiten für die Bevölke
rung und die Wirtschaft im Alpenraum im 
Vordergrund. In den Leitbildern der Rau
mentwicklung in Deutschland wird auf 
diese Ziele Bezug genommen und Hand
lungsempfehlungen für Berggebiete ausge
sprochen (vgl. MKRO 2016: 20; Abb. 15):

 ■ Schutz vor Naturgefahren wie Mu
ren, Steinschlag, Lawinen und 
Überschwemmungen

 ■ Erhalt und bei Bedarf Wiederher
stellung der Schutzfunktionen des 
Bergwalds

 ■ Festlegungen zum Erhalt der 
Berglandwirtschaft

 ■ Schutz des empfindlichen Lebensraums 
der Alpen: Zonierung zum Erhalt öko
logisch wertvoller Lebensräume, zur 
Minimierung des Gefahrenrisikos so
wie zur nachhaltigen Entwicklung für 
Bevölkerung und Wirtschaft, vor allem 
für den Tourismus

In 5 der 32 Bergregionen wird mindes
tens ein Handlungsaspekt über textliche 
Zielfestlegungen in Regionalplänen auf
gegriffen (s. Abb. 15). Eine weitere Regi
on formuliert Grundsätze zum Schutz der 
Berggebiete. 

Die Zielfestlegungen der fünf Regionen 
greifen jeweils das Thema „Schutz der Be
völkerung vor Naturgefahren“ auf. Wäh
rend in den drei bayerischen Regionen im 
Alpenraum Maßnahmen zum Schutz vor 
Hochwasser, Muren, Erosionen und Lawi
nen im Mittelpunkt stehen, konzentrieren 
sich die Festlegungen in den beiden sächsi
schen Plänen auf das Thema „Erosion und 
Rutschungen“. Dieses Thema wird zudem 
in den badenwürttembergischen Regionen 
NeckarAlb und Mittlerer Oberrhein in ei
nem Grundsatz aufgenommen.

Abbildung 15: Festlegungen zum Schutz in Berg
gebieten in Regionalplänen

100 km

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, 
ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Gemeinden), 
Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters
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Exkurs:  Climate 
Action in Alpine 
towns 

Das Pilotprojekt „Cli-
mate Action in Alpi-
ne Towns“ (2020 bis 
2022) befasste sich mit 
der Rolle von Städten 
im Alpenraum für die 
nachhaltige Entwick-
lung. In Zusammenar-
beit mit Annecy, Bellu-
no, Brig-Glis, Chambé-
ry, Idrija, Sonthofen, Tol-
min und Trento hat das 
Projekt Maßnahmen zur 
Klimaanpassung oder 
zum Klimaschutz in der 
räumlichen Planung 
unter Einbeziehung der 
Bürger umgesetzt.

Als Pilotprojekt der Ter-
ritorialen Agenda 2030 
wurde das Projekt von 
der Schweiz (Leadpart-
ner), Deutschland, Nor-
wegen, Österreich, Slo-
wenien, der Europäi-
schen Kommission und 
der Alpenkonven tion 
initiiert und durch den 
Verein Alpenstadt des 
Jahres e. V. sowie die 
acht beteiligten über-
wiegend kleinen und 
mittleren Kommunen 
umgesetzt. Die loka-
len Aktivitäten zeigen 
die Verbindung zwi-
schen räumlicher Ent-
wicklung und den kli-
mawandelbedingten 
Herausforderungen auf 
lokaler Ebene. Sie för-
dern nicht nur den Aus-
tausch und die Nutzung 
des Potenzials vor Ort, 
sondern setzen auch auf 
verschiedene Formen 
der Bürgerbeteiligung 
und innovative Ansät-
ze für eine nachhalti-
ge und klimafreundli-
che Stadtplanung. Letz-
tere umfassen Bildungs-
maßnahmen, die Begrü-
nung von Brachflächen 
und Parkplätzen sowie 
die Lösung von Kon-
flikten zwischen Fuß-
gängern und Radfah-
rern. Jede Stadt entwi-
ckelte dabei ihren eige-
nen Ansatz, um spezifi-
sche Klimaschutz- und 
Anpassungsmaßnah-
men umzusetzen.
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Die Handlungsaspekte „Erhaltung und 
Wiederherstellung der Schutzfunktion von 
Bergwäldern“ sowie „Erhalt der Bergland
wirtschaft“ finden sich in den drei bayeri
schen Plänen in Form von Ziel und Grund
satzfestlegungen wieder.  

Obwohl die MKRODefinition von Bergge
bieten mit Höhen über 800 m auch Mittelge
birgsregionen betrifft (vgl. MKRO 2016: 32), 
zielen die Ansätze im Handlungsfeld sowie 
die Festlegung von Zielen vorwiegend auf 
Bayern und den Alpenraum. Mittelgebirgs
regionen legen dagegen kaum Ziele zu den 
Aspekten des Handlungsfelds fest. Schutzas
pekte des Bergwalds und der Bergwaldwirt
schaft werden in diesen Regionen in das 
Handlungsfeld „Anpassungsstrategien für 
die Land und Forstwirtschaft“ integriert.

Zum Schutz der Berggebiete kann die Raum
ordnung die Risikovorsorge insbesondere 
vor Naturgefahren wie Stürmen, Starkregen 
oder Hangrutschungen vorsehen und Vor
sorgemaßnahmen in Landes und Regio
nalpläne integrieren, die die Risikovorsorge 
gegenüber Naturgefahren verbessern, bei
spielsweise die Freihaltung gefährdeter Be
reiche vor Bebauung und sensiblen Raum
nutzungen. Das Handlungsfeld „Schutz der 
Berggebiete“ zeigt einen besonders gerin
gen Implementationsstand (vgl. Schmitt 
2016).  „Vor dem Hintergrund einer zu er
wartenden starken klimawandelbedingten 
Betroffenheit in Berggebieten“ (ebd.: 17) 
mit einer überdurchschnittlichen Erwär
mung sowie Zunahme von Hochwasser
ereignissen „ist das Anpassungspotenzial 
und der Anpassungsbedarf (…) beson
ders dringend. Die gezielte Verwendung 
von informellen Instrumenten in der Re
gionalplanung kann dabei einen wichtigen 
Beitrag leisten. Durch Regionalmanage
mentinitiativen und RisikoGovernance
Prozesse lässt sich beispielsweise zu einer 
Erhöhung des Risikobewusstseins, einer 
besseren Risikokommunikation und zu ei
ner Umsetzung von Risikokonzepten bei
tragen“ (ebd.). Dabei muss der Fokus auch 
in den Mittelgebirgsregionen stärker auf 

der regionalplanerischen Vorsorge vor Kli
marisiken liegen. 

Beispiele für Festlegungen in Regional
plänen zielen auf den Schutz vor Naturge
fahren und die Stabilität der Bergwälder 
(vgl. Exkurs „Gute Beispiele auf regiona
ler Ebene zum Schutz vor Naturgefahren 
in Berggebieten“).

3.4.4 Vorsorge vor Hitzebelastung 

Raumplanerische Steuerungsoptionen
Klimaanpassung und damit auch die 
Vorsorge vor Hitzebelastungen ist im 
ROG sowie den Leitbildern der Raum
entwicklung 2016 verankert (MKRO 
2016). Die räumlichen Anforderungen 
an die  Klimaanpassung sind insbesonde
re in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG gefasst. Für die 
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Abbildung 16: Zeichnerische Festlegungen zum 
(Siedlungs)Klimaschutz in Regionalplänen
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Tabelle 12: Textliche Aussagen in den LEP und LEPro der Flächenländer zu Hitzefolgen und regionaler Klima
anpassung (beispielhafte Auswertung für häufige Aussagen zu Grundsätzen/Zielen)

Quelle: BBSR; Hinweis: Die Nichtzuordnung schließt nicht aus, dass das Thema im jeweiligen LEP explizit oder indirekt vorkommen kann.

BB
2019

BW
2002

BY
2023

HE
2020

MV
2016

NI
2017

NW
2020

RP
2008

SH
2021

SL
2006

SN
2013

ST
2010

TH
2014

Regionale Klimaanpassung

Erhalt von Kaltluftentstehungsgebieten und Frisch-
luftschneisen, (schadstoffarme) Frischluftzufuhr x x x x x x x x x x x x

Bioklimatische Ausgleichsräume; Verbesserung ther-
misch- lufthygienischer Belastungssituationen; Schutz 
des Freiraums allgemein; Integration Infrastrukturaus-
bau und Freiraumschutz

x x x x x x x

Regionale Grünzüge / Vernetzung von Grünräumen; 
Freiraumverbund (auch VRG Freiraumfunktion); VRG re-
gionale Grünzüge, VRG Regionalparkkorridor

x x x x x x x

Verminderte Flächeninanspruchnahme, Reduktion 
der Versiegelung; klimaangepasste Land- und Forst-
wirtschaft

x x x x x x

Schutz von Freiräumen allgemein, Schutz von 
 Boden und Natürgütern; Küstenschutz x x x x x x x x x

Rückhaltung Niederschlagswasser,  Feuchtflächen, 
Trinkwasserschutz x  x x

Risikovorsorge: Naturgefahren berücksichtigen, Klima-
extreme; resiliente Strukturen, Vulnerabilität mindern x x x x x

Vorsorge vor  Hitzebelastungen gibt es kei
ne  spezifische Fachplanung, sodass die 
Raumordnung hier eine Auffangfunkti
on zu erfüllen hat und auf Basis von § 1 
Abs. 1 S. 2 Nr. 2 ROG Vorsorge für einzel
ne Nutzungen und Funktionen des Raums 
übernimmt.

Eine stadtregionale Klimafolgenbewertung 
kann hierbei die Dringlichkeit von Klima
anpassungsmaßnahmen begründen und in 
Abwägungsprozessen der Regionalplanung 
und der kommunalen Planung Berück
sichtigung finden (vgl. Hartz et al. 2013: 
104 ff.; MKRO 2013a: 34 ff.). Zur Unter
stützung der Raumordnung sollten Maß
nahmenkataloge für Klimaanpassungs
konzepte nach § 12 KAnG möglichst auch 
Maßnahmen enthalten, mit denen Vorsor
ge vor Risiken extremer Hitzelagen“ getrof
fen werden.  Ergänzend sind nach KAnG 
§12 unter  anderem bestehende Hitzeak
tionspläne und Freiraumkonzepte sowie 
Landschafts und Grünordnungspläne zu 
berücksichtigen.

Die Regionalplanung kann der projizier
ten Zunahme bioklimatischer Belastungs  

situationen entgegenwirken,  „indem sie 
zum einen klimatisch bedeutsame großräu
mige Freiflächen, auf denen sich Kalt und 
Frischluft sammeln und in die städtischen 
Räume gelangen kann, als Vorrang und 
Vorbehaltsgebiete für besondere Klima
funktionen ausweist und mit lokalen Grün
flächen vernetzt. Sie kann diese Ziele ge
fährdende Flächennutzungen verhindern. 
Zum anderen können Gebiete ausgewiesen 
werden, in denen aufgrund der lokalen Ver
hältnisse ein besonderer Handlungsbedarf 
besteht, bioklimatische Belastungen zu ver
ringern“ (van Rüth et al. 2023: 308).

Eine große Wirkung auf das Makroklima von 
Stadtregionen entfalten lokale und regiona
le Windsysteme. Aufgabe der Regionalpla
nung ist es, Kaltluftentstehungsgebiete zu si
chern, eine multifunktionale Flächennutzung 
zu ermöglichen sowie Freiflächen zu vertei
len. Dies kann zum Beispiel durch Vorga
ben zu Siedlungsflächeninanspruchnahme 
oder für die Bauleitplanung erfolgen, die 
auf der Abgrenzung und Darstellung ther
mischer Belastungsgebiete basieren. Abbil
dung 16 zeigt Regionalpläne, die bereits ent
sprechende Zielfestlegungen zum Schutz vor 
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Hitzefolgen treffen (vgl. BMWSB 2024b). Mit 
Blick auf Kaltluftentstehung bedarf es weit
räumiger, gut mit Wasser versorgter Flächen, 
die durch eine flache Vegetation geprägt sind. 
Kaltluftquellgebiete und primäre Leitbahnen 
sind dabei von Bebauung und Baumriegeln 
möglichst freizuhalten. „Zur Sicherung der 
Durchlüftung mittels größerer Gebiete au
ßerhalb der Siedlungsbereiche sollten diese 
in Regionalplänen möglichst über geeigne
te Vorrang oder Vorbehaltsgebiete ausge
wiesen werden. Dort, wo es noch möglich 
ist, sind Kaltluftleitbahnen, in denen kühle
re Luft möglichst ungehindert  fließen kann, 
von Hindernissen landschaftlicher oder bau
licher Art, freizuhalten. Diese Luftleitbahnen 
können auch in Flächennutzungsplänen dar
gestellt“ werden (ebd.).

Textliche Festlegungen in 
Landesentwicklungsplänen zur 
Hitzevorsorge
Eine Auswertung der textlichen Festlegungen 
in LEPs im Hinblick auf eine regional wirksa
me Klimaanpassung (vgl. Tab. 12) zeigt, dass 
zum Schutz vor Hitzefolgen besonders häu
fig Festsetzungen zum Erhalt von Kaltluft
entstehungsgebieten und Frischluftschnei
sen getroffen werden. Fast genauso häufig 
werden regionale Grünzüge und der biokli
matische Ausgleich genannt. Für viele dieser 

Festsetzungen werden auch Vorrang und 
Vorbehaltsgebiete ausgewiesen, unter ande
rem enthalten neuere Pläne auch umfassen
dere Festsetzungen zur Hitzevorsorge. 

Zudem treffen viele Landespläne Aussa
gen zu lokaler Hitzevorsorge (vgl. Tab. 
13). Neben der allgemeinen Verbesse
rung des Siedlungsklimas werden häufig 
grünblaue Infrastrukturen und kleinräu
mig wirksame Freiflächen wie zum Beispiel 
innerstädtische Brachflächen genannt. 
Erste jüngere Pläne adressieren Hitze
vorsorge explizit auch für sozial vulnera
ble Bevölkerungsteile und  klimagerechte 
Daseinsvorsorgeeinrichtungen. 

Analyse der raumplanerischen 
Festlegungen
In den Leitbildern der Raumentwick
lung wird auf die im Zuge des Klimawan
dels vermehrt auftretenden, länger an
haltenden  Hitzewellen hingewiesen und 
damit der Dringlichkeit des Handlungsfelds 
 Nachdruck verliehen (vgl. MKRO 2016: 20). 
Nachfolgend werden zwei Aufgaben bereiche 
(vgl. MKRO 2013a) genauer betrachtet:

 ■ Schutz überörtlich bedeutsamer klima
wirksamer Flächen (Sied lungsklima 
schutz) 

Tabelle 13: Textliche Festlegungen der Flächenländer zu Hitzefolgen und lokaler Klimaanpassung (beispielhafte Auswertung für häufige 
 Aussagen zu Grundsätzen/Zielen)

Quelle: BBSRHinweis: Die Nicht-Zuordnung schließt nicht aus, dass das Thema im jeweiligen LEP explizit oder indirekt vorkommen kann.

BB
2019

BW
2002

BY
2023

HE
2020

MV
2016

NI
2017

NW
2020

RP
2008

SH
2021

SL
2006

SN
2013

ST
2010

TH
2014

Kleinräumig lokale Klimaanpassung

Verbesserung des Siedlungsklimas (inkl. Vorrangge-
biete Siedlungsklima)/klimaangepasste Siedlungs- 
und Infrastruktur; klimaangepaßtes Bauen

x x x x x x x x x

Stadtgrün/Grüne Infrastruktur insb. gegen 
 Überhitzung; Ausgleichsflächen x x x x x  x x x

Klimaangepaßte Innenentwicklung, wohnortna-
hes Grün; kleinräumig wirksame Freiräume; Brach-
flächen zur Klimaanpassung

x x x x x  x

Klimaanpassung für sozial vulnerable Bevölkerung; 
klimagerechte Daseinsvorsorgeeinrichtungen x x   x

Schaffung von Wasserverdunstungsflächen / blaue 
Infrastruktur x x x x x x
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 ■ freiraumbezogene Festlegungen zur Si
cherung klimawirksamer Ausgleichs
räume mittels regionaler Grünzüge und 
Grünzäsuren

Die Ausweisung von zeichnerischen Festle
gungen zum (Siedlungs)Klimaschutz erfolgt 
bislang nur in elf Regionen (ca. 10 % aller Pla
nungsregionen). Die Instrumente kommen 
in Hessen und Sachsen sowie in einer Region 
in RheinlandPfalz zum  Einsatz. Die in der 
Hitzestrategie der Bundesregierung abgebil
dete Darstellung (BMWSB 2024b: 8) umfasst 
hingegen auch textliche Festlegungen zum 
Schutz  überörtlich bedeutsamer klimawirk
samer Freiräume und damit im Ergebnis eine 
deutlich größere Gebietskulisse von Regio
nalplänen mit Festlegungen zu „Schutz vor 
Hitzefolgen“ als unter der Abgrenzung „Fest
legungen zum (Siedlungs)Klimaschutz“.

Als striktes Vorranggebiet erfolgt eine Siche
rung von Kalt und Frischluftentstehungsge
bieten in der Region Oberes Elbtal / Osterz
gebirge. Auch OberlausitzNiederschlesien, 
LeipzigWestsachsen und Südwestsachsen 
weisen entsprechende Gebiete als Ziele der 
Raumordnung aus. So geht es beispiels
weise im Regionalplan LeipzigWestsach
sen von 2021 um den Erhalt und die Schaf
fung klimatisch wirksamer Freiräume sowie 
den Luftaustausch, sowie um die Konkre
tisierung von Gebieten zur Erhöhung des 
Anteils an klimatischen Komfortinseln. 
In ChemnitzErzgebirge erfolgt eine ähn
liche Festlegung als Grundsatz der Raum
ordnung. Die Regionalpläne von Hessen 
und MittelrheinWesterwald legen Vorbe
haltsgebiete für besondere Klimafunktionen 
fest, in denen Kalt und Frischluftentstehung 
sowie der Kalt und Frischluftabfluss gesi
chert werden sollen. Die Gebiete sollen von 
Bebauung freigehalten werden. In Baden
Württemberg weist der Regionalplan Mitt
lerer Oberrhein zudem bioklimatisch wich
tige Bereichen als Grundsatz aus. 

Der bislang geringe Einsatz dieses Steue
rungsansatzes ist auch darauf zurückzu  
führen, dass es sich um eine relativ neue 

Planungskategorie handelt, die sich bei mit
tel bis langfristig ausgerichteten Planwerken 
der Landes und Regionalplanung erst nach 
und nach etablieren kann (van Rüth et al. 
2023: 308 f.). Dies zeigt sich auch  darin, dass 
aktuelle Entwürfe dieses Thema  vermehrt 
aufgreifen (vgl. Exkurs „Gute Beispiele zur 
Hitzevorsorge auf regionaler Ebene“). 

Regionale Grünzüge/Grünzäsuren
Als weitere raumordnerische Instrumen
te, die auch der Hitzevorsorge dienen, sind 
die regionalen Grünzüge sowie Grünzäsu
ren zu nennen, die in den Regionalplänen 
von rund 56 % der Planungsregionen ge
sichert werden. In 8 der 13 Flächenstaa
ten werden diese Instrumente vor allem in 
der Nähe von Ballungszentren ausgewiesen 
(vgl. Abb. 17). Mit Ausnahme von Sachsen 

Abbildung 17: Zeichnerische Festlegungen 
zu regionalen Grünzügen und Grünzäsuren in 
Regionalplänen
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fehlen  entsprechende Ausweisungen in 
den ostdeutschen Bundesländern und im 
Saarland. 

Auch wenn die Ausweisung multifunk
tionaler Grünzüge und Grünzäsuren  häufig 
dem Schutz vor Hitzefolgen dient, wird ihre 
Ausweisungen bislang nur selten mit der 
funktionalen Hitzevorsorge begründet. 

Vorsorge gegenüber Hitzebelastungen 
verbessern 
Die Planauswertung zeigt, dass sich die Vor
sorge vor Hitzefolgen durch die Raumord
nung bislang noch zurückhaltend in Plänen 
niederschlägt. Es ist jedoch davon auszuge
hen, dass die Brisanz des Thematik im Zuge 
von Planmodernisierungen in einer größe
ren Dynamik münden wird. Um Verbesse
rungen zu erreichen, sind folgende Aspek
te relevant: 

 ■ Stärkung der bestehenden raumordne
rischen Instrumente für Räume mit 

Exkurs: Gute Beispiele zur Hitzevorsorge auf regionaler Ebene

Eine Vielzahl von Regionalplänen sichert Kalt-/Frischluftentstehungs- und -trans-
portgebiete, bioklimatisch relevante Gebiete sowie regionale Grünzüge, zum 
Beispiel: 

 ■  Im Regionalplanentwurf Mittelthüringen (2019) wird das Freihalten von 
Kaltluft-Entstehungsgebieten über eine Zielfestlegung vorgenommen. Entge-
genstehende Nutzungen, darunter auch Siedlungsflächenentwicklungen, wer-
den explizit ausgeschlossen. 

 ■  Der Regionalplanentwurf der Bezirksregierung Arnsberg (2020) sichert Kern-
bereiche von Kaltluftleitbahnen mit sehr hoher und hoher Priorität durch Ziele.

 ■  Der Regionalplanentwurf der Region Detmold (2020) schützt „wärmebel-
astete Siedlungsbereiche“ über einen Grundsatz. Dabei bezieht er sich nicht 
nur auf die thermische Belastung, sondern auch auf Räume, „deren Nutzung 
eine hohe oder sehr hohe Vulnerabilität gegenüber Hitzebelastungen aufwei-
sen“ und eine „Minderung der bestehenden Belastungen“ angestreben (BezReg 
OWL 2024: 245). 

 ■ Der Regionalplan Mittlerer Oberrhein 2002 kennzeichnet „bioklimatisch 
wichtige Bereiche“.

 ■  Im Regierungsbezirk Köln (und Teilen von Düsseldorf ) werden in der Klima-
wandelvorsorgestrategie KWVS (www.klimawandelvorsorge.de) über die in-
tegrierte Planungshinweiskarte unter anderem Gebiete mit hoher thermischer 
Belastung in Siedlungsbereichen und regional wirksame Luftleitbahnen und 
Kaltluft-Einzugsgebiete dargestellt.

Weitere Fallbeispiele finden sich in der Vorstudie (Hartz et al. 2023) und dem 
Steckbrief zur Hitzevorsorge „Mit der Raumordnung Hitzefolgen mindern“   
(Hartz et al. 2024).

Kaltluft- und Frischluftbahn funktion 
durch Ausweisung von Vorranggebie
ten für den Freiraum und Siedlungs 
klimaschutz

 ■ Schutz vor Funktionsverlust und 
 Ausweisung regionaler Grün züge 
und Grünzäsuren sowie Waldmeh
rung zur Verringerung der Auf
heizung und   Wasserspeicherung in 
Regionalplänen 

 ■ Sanierung nicht mehr funktionsfähiger, 
ehemaliger Kaltluft und Frischluftbah
nen durch Anpassung der Vegetations
struktur, Randbebauung zwecks Kana
lisierung der Ventilation, Rückbau von 
baulichen Barrieren, Sicherung und Re
aktivierung feuchtigkeitsspeichernder 
Flächen

 ■ Verlinkung der raumordnerischen In
strumente und Konzepte mit den Bau
leitplänen der Kommunen sowie eine 
Verzahnung mit Maßnahmen der Hand-
lungsstrategie Hitzeschutz in der 
Stadt entwicklung und dem Bauwesen 
(BMWSB 2024b)

 ■ verbesserte Sicherung von Flächen mit 
bioklimatischer Ausgleichsfunktion in 
Regionalplänen, auch im Rahmen von 
Klimafolgenbewertungen, und Festle
gung von Maßnahmen zur besseren Er
füllung der spezifischen Klimafunktionen 

 ■ frühzeitige Abstimmung der Belange 
zwischen den beteiligten Ebenen (regio
nal und lokal), um Zielkonflikte bei der 
Umsetzung von Strategien zur Hitzevor
sorge zu vermeiden 

 ■ Aufgabe der Raumordnung, als zusam
menführender Akteur die Handelnden 
auf kommunaler Ebene für dieses The
ma zu sensibilisieren

3.4.5 Vorsorge vor Wasserknappheit 

Auch wenn Deutschland zwischen Juli 2023 
bis Juni 2024 den nassesten zwölfmonati
gen Zeitraum seit Messbeginn 1881 ver
zeichnete: Die Häufigkeit von Trocken
phasen erhöht sich mit fortschreitendem 
Klimawandel (vgl. Imbery et al. 2023). Die 
Hitzesommer der letzten Jahre waren mit 
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bundesweit bis zu 25 % geringeren Nieder
schlägen gegenüber dem langjährigen Mit
tel besonders trocken (vgl. DWD 2024c). 
Kombiniert mit zeitweilig auch geringe
ren Niederschlägen im Winter hat dies die 
Wasserverfügbarkeit in Deutschland bis 
zum Jahr 2024 reduziert. Dies hat weitrei
chende Auswirkungen auf die Landwirt
schaft, deren Wasserdarf zur Bewässerung 
sich erhöht, die Wasserversorgung von Pri
vathaushalten und der Wirtschaft sowie auf 
die Binnenschifffahrt. Unter dem Trocken
stress leiden aber auch naturnahe Ökosys
teme wie Feuchtgebiete und Wälder (vgl. 
UBA 2023c). Gebiete, die besonders sensi
bel auf rückläufige Niederschläge reagieren, 
liegen vor allem im Osten und Nordosten 
Deutschlands, aber auch Räume in Rhein
hessen, am Oberrhein und am Untermain 
sind betroffen.

Leitbilder und Strategien zur 
Wasserknappheit 
Die MKRO hat schon vor über zehn Jahren 
auf die Problematik der Klimawandel be
dingten Verringerung des Wasserangebots 
aufmerksam gemacht. Die Raumordnungs
planung sollte ihren Beitrag zur Sicherung 
von Wasserressourcen und zur Verbesse
rung des Wasserhaushalts der Böden ver
stärken (vgl. MKRO 2013b: 28 f.). Zudem 
thematisierte die MKRO (2016: 20) bereits 
in den Leitbildern für die  Raumentwicklung 
von Deutschland den Umgang mit Wasser
knappheit: „In  Regionen mit einer generel
len Abnahme des Jahresniederschlages ist 
mit einer verringerten Grundwasserneubil
dung zu rechnen. Im Mittelpunkt stehen die 
verstärkte Sicherung von Wasserressourcen 
(Reservegebiete), die Erhöhung der Grund
wasserneubildung und Weiterverwendung 
von aufbereitetem Brauchwasser, die Un
terstützung des Erhalts beziehungsweise 
der Verbesserung des Wasserhaushaltes der 
 Böden und sorgsamer Umgang mit stark 
wasserverbrauchenden Nutzungen“ (ebd.).

Der in § 2 Abs. 2 Nr. 6 S. 1 ROG geregelte 
Grundsatz zur Entwicklung, Sicherung und 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit 

des Wasserhaushalts ermöglicht es grund
sätzlich, Gewässerentwicklungsflächen wie 
Gewässerkorridore oder künftige Trink
wassergewinnungsgebiete zu unterstützen. 
Dazu ist eine an den Klimawandel angepass
te Landbewirtschaftung erforderlich, die 
langfristig besseren Schutz gegenüber Ex
tremereignissen wie Hitzewellen und Tro
ckenheit sowie insbesondere Maßnahmen 
zur Renaturierung, Wiedervernässung und 
für den Wasserrückhalt in der Fläche bietet.

Die Maßnahmen der Raumentwicklung 
sind eng mit einigen Maßnahmen der Was
serstrategie des Bundes verbunden. In der 
Nationalen Wasserstrategie (BMUV 2023c) 
betreffen von den 78 Aktionen des „Aktions
programms Wasser“ etliche auch die Raum
ordnung, unter anderem die Leitbilder für 
den regionalen, naturnahen Wasserhaushalt 
(Aktion 7), Moorschutz stärken (15), Maß
nahmen zur planerischen Verankerung von 
Flächen für Auenentwicklung und Gewäs
serentwicklungskorridoren (19), die Wei
terentwicklung des Leitbilds der „wasser
sensiblen Stadt (20) oder interkommunale 
Zusammenarbeit (58). Zentral für die Raum
ordnung ist Aktion 9, die eine Verbesserung 
der Integration der wasserwirtschaftlichen 
Planung in die räumliche Gesamtplanung 
anstrebt. Durch Festlegung von Vorrangge
bieten für die Grundwasserneubildung soll 
Vorsorge für die zukünftige Wasserversor
gung betrieben werden.  Zudem sollte „in 
der fachrechtlichen  Planung die Einfüh
rung einer Schutzgebietskategorie für Ge
wässerentwicklungsflächen im WHG nach 
dem Vorbild der Hochwasserentstehungs
gebiete und Wasserschutzgebiete geprüft 
werden, um für den Schutz von besonders 
schützenswerten Gewässerentwicklungsflä
chen allgemeine Rechtsverbindlichkeit zu 
erreichen“ (ebd.: 38).

Auch die Länderebene betont die wichti
ge Rolle der Raumplanung zur Wasser
vorsorge, etwa in der Thüringer Nied
rigwasserstrategie (TMUEN 2022), dem 
Landesniedrigwasserkonzept Branden
burgs (MLUKBB 2021) oder der 
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Wassermangelstrategie BadenWürttem
bergs (UMBWL 2022). In letzterer wer
den Ansätze zur Niedrigwasservorsor
ge mittels Flurbereinigung, das dezentrale 
Regenwassermanagement, Entsiegelungs
strategien oder die nachhaltigere Bewirt
schaftung und Steuerung von Wassernut
zungen angesprochen. Zudem kann eine 
fachübergreifende Abstimmung und Inte
gration Maßnahmen zwischen Wasserbe
hörden und Raumplanung unterstützen. 
Gefordert wird, raumplanerische und was
serrechtliche Instrumente konsequent ein
zusetzen, die dem vorsorgenden Grundwas
ser und Trinkwasserschutz in der Fläche 
dienen. Zudem werden Konkurrenzen um 
die knapper werdende Ressource Wasser 
größer. So besitzt beispielsweise Thüringen 
über 200 Stauanlagen (Trinkwasser und 
Brauchwassertalsperren, Hochwasserrück
haltebecken), die neben der Wassererzeu
gung und dem Hochwasserschutz weite
re Funktionen erbringen müssen, wie zum 
Beispiel Niedrigwasseraufhöhung, Strom
erzeugung und Naherholung. Konflikte 
können sich auch zwischen Land (Wasser
gewinnung und transport) und Stadt (er
höhter Wasserverbrauch) verschärfen, wie 
zum Beispiel im Großraum Frankfurt zu be
obachten ist. Hier sind Länderstrategien ge
fordert, Konflikte um knappes Wasser pla
nerisch zu lösen.

Festlegungen der Länder und Regionen 
zum Erhalt der Wasserressourcen
Hinsichtlich der textlichen Festlegungen 
werden in praktisch allen Landesentwick
lungsplänen die Sicherung der Trinkwas
serressourcen, der Schutz der zur Trink
wassernutzung genutzten Gewässer und 
das Gebot einer nachhaltigen Wassernut
zung im Kontext eines naturnahen Was
serhaushaltes genannt. Auch zum Grund
wasserschutz, etwa über Vorbehaltsgebiete 
(VBG) und Vorranggebiet (VRG) Grund
wasserschutz, Trinkwasserschutz und zur 
Trinkwassergewinnung, aber auch zur Ver
einbarkeit unterirdischer Nutzungen mit 
dem Grundwasserschutz sowie zur Ver
besserung der Grundwasserneubildung 

werden in Landesplänen umfassende Festle
gungen getroffen. Zudem wird ein nachhal
tiger Ressourcenverbrauch postuliert, das 
heißt, die Grundwasserentnahme darf die 
neubildung nicht übersteigen. Der Ausbau 
überregionaler Wasserversorgungssysteme, 
wie zum Beispiel in Thüringen, soll regio
nalen Wasserknappheiten vorbeugen. Auch 
Festlegungen zur Vernetzung von Grünräu
men fördern die Grundwasseranreiche
rung. In einigen Bundesländern werden 
Maßnahmen zur Rehabilitierung und Sta
bilisierung des Landschaftswasserhaushal
tes, insbesondere durch Sicherung des Frei
raums, adressiert und regional bedeutsame 
Grundwassersanierungsgebiete als „Sanie
rungsbedürftige Bereiche der Landschaft“ 
dargestellt (Sachsen). Insbesondere in neu
eren Plänen wird auch der Ausbau von Tal
sperren, etwa über Festlegung von Stand
orten geplanter Talsperren per Grundsatz 
(LEP NRW) sowie Vorbehaltsgebiete zur 
Sicherung von Standorten für Stauanlagen 
als Instrument des Niedrigwassermanage
ments festgelegt (LEP Bayern).

Nahezu alle Regionalpläne enthalten Fest
legungen zum Erhalt der Wasserressourcen 
(s. Abb. 18). Darüber hinaus besteht regio
nalplanerisch die Möglichkeit, Bestimmun
gen zum Ausschluss konfligierender Nut
zungen einzubinden, sollte das Schutzziel 
gefährdet sein (vgl. Knieling et al. 2017: 49). 
Jedoch ist die Bandbreite an möglichen text
lichen Festsetzungen mit Bezug zum The
ma Wasserknappheit enorm und reicht vom 
Niederschlagswassermanagement in neuen 
Baugebieten, dem Schutz ober und unter
irdischer Wasservorkommen, Anforderun
gen an Bauleitpläne zur Wassereinsparung 
bis zur Beachtung zum Grundwasserflur
abstand bei der Bauflächenausweisung oder 
aber wie im Planungsverband Südhessen 
der Anforderung, ein Gleichgewicht zwi
schen Grundwasserentnahme und neu
bildung zu gewährleisten (vgl. ebd.: 77 f.). 
Zahlreiche weitere Beispiele für Festlegun
gen in Regionalplänen sind in der Vor
studie (Hartz et al. 2023: 83 ff.) sowie im 
Kontext „regionaler Wasserknappheit“ und 
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regionalplanerischen Grundsätzen zur Vor
sorge umfassend in der Handlungshilfe Kli
mawandelgerechter Regionalplan (Knieling 
et al. 2017: 73 ff.) dargelegt.

Obwohl bereits viele Regionalpläne Fest
legung zum Erhalt der Wasserressour
cen treffen, war dieses Thema bisher auf
grund ausgeglichener Wasserbilanzen in 
den meisten Planungsregionen nicht vor
dringlich. Jedoch hat sich diese Problema
tik angesichts anhaltender Trockenphasen 
(insb. seit 2018) und steigender Temperatu
ren verschärft. Das Land Hessen greift das 
Thema Wasserknappheit angesichts deut
lich erhöhter Wasserbedarfe im Wasser
wirtschaftlichen Fachplan Hessen (HMLU 
2022) mit dem integrierten Wasserressour
cenmanagement (IWRM) auf und setzt sich 

für konkrete Rahmenbedingungen für die 
langfristige Sicherstellung der Wasserver
sorgung in der Region sowie für nachhal
tige Wasserverwendung ein (vgl. ebd.: 10). 
Gerade im Großraum Frankfurt ist das The
ma Wasserknappheit besonders virulent. So 
liegt der Wasserverbrauch der Stadt Frank
furt seit Jahren über dem hessischen Lan
desdurchschnitt (vgl. HSL 2024). Dieser 
kann jedoch vom Stadtgebiet nicht gedeckt 
werden, sodass Trinkwasser insbesondere 
aus dem Hessischen Ried und dem Land
kreis Vogelsberg importiert werden muss. 
Der steigende Wasserbedarf setzt aber auch 
die dortigen Grundwasservorkommen im
mer mehr unter Druck. 

Dem Grundsatz der Raumordnung zur 
Funktionsfähigkeit des Wasserhaushalts 

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
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Abbildung 18: Festlegungen zum Grund und Oberflächenwasserschutz in Regionalplänen 
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und dem Schutz der Grundwasservorkom
men kommen bei weitem nicht alle Länder 
nach. So fehlen zum Beispiel in Brandenburg 
Ausweisungen zum Grundwasserschutz 
in Regionalplänen und in den thüringi
schen Regionalplänen sind keine zeichne
rischen Festlegungen zum Schutz des Ober
flächen und Grundwassers (vgl. Abb. 18) 
enthalten. Zahlreiche Flächenländer (Nie
dersachsen, SchleswigHolstein, Mecklen
burgVorpommern, NordrheinWestfalen, 
RheinlandPfalz, Bayern, BadenWürttem
berg, SachsenAnhalt, Sachsen) setzen so
wohl Vorrang als auch Vorbehaltsgebiete 
zum Gewässerschutz ein, wohingegen Hes
sen nur Vorbehaltsgebiete ausweist (vgl. Ei
nig/ZaspelHeisters 2024). 

Insgesamt machen Vorrang und Vorbe
haltsgebiete zum Grund und Oberflä
chenwasserschutz einen Anteil von 11,7 % 
der Fläche Deutschlands aus. Die in insge
samt 93 Regionen ausgewiesenen Raumord
nungsgebiete leiten sich überwiegend von 
fachplanerischen Schutzgebieten der Was
serwirtschaft ab. 12 von 18 Regionen (67 %), 
die als Trockenregionen typisiert sind, wei
sen Vorranggebiete zum Grund und Ober
flächenwasserschutz aus. Zwei weitere Regi
onen legen ausschließlich Vorbehaltsgebiete 
zu diesem Handlungsfeld fest. 

Wasserspeicherung in der Fläche zum 
Grundwasserschutz
Angesichts des fortschreitenden Klimawan
dels ist mittlerweile auch das Thema der 
Wasserspeicherung in der Fläche höchst
relevant, vor allem damit Dürreperioden 
besser überstanden werden können. Die 
Wasserspeicherung in der Fläche reduziert 
zudem Hochwassergefahren, indem Nie
derschläge besser im Bodenkörper sowie 
in Speicherbecken zurückgehalten werden. 

In Gebieten mit geringer oder angespann
ter Grundwasserneubildungsrate muss ei
ner zu hohen Grundwasserentnahme ge
nerell vorgebeugt werden. Dieses Thema 
wird bisher jedoch in zu wenigen Regional
plänen angesprochen. Allerdings sind die 

Möglichkeiten der Regionalplanung, eine 
nachhaltigere Bewirtschaftung der Grund
wasserressourcen zu unterstützen, begrenzt, 
da diese Aufgabe  primär den Wasserbehör
den in Deutschland obliegt und nur sehr se
lektiv durch Vorgaben in Raumordnungs
plänen gesteuert werden kann. 

Ein weiteres Problem ist die Unsicherheit 
des Wissens über die konkreten Effekte des 
Klimawandels. So kann die Entwicklung 
der Grundwasserneubildungsrate für die 
Zukunft nur sehr vage prognostiziert wer
den. Dennoch muss die Regulierung der 
Entnahmemengen des knappen Grund
wassers besser auf die Folgen des Klima
wandels für die Veränderung der Grund
wasserneubildung abgestimmt werden (vgl. 
Marzelli et al. 2011: 86). In Zukunft soll
te die Regionalplanung deshalb intensiver 
mit der Wasserwirtschaft zusammenarbei
ten. Durch Festlegungen der Wasserwirt
schaft zum Grundwasserschutz wird eine 
effektive Vorsorge und ein besserer Schutz 
für diese lebenswichtige natürliche Ressour
ce erreicht, wie dies schon seit etlichen Jah
ren gefordert wird (vgl. ebd.: 91; Knieling et 
al. 2017: 52).

Die Regionalplanung hat kaum rechtli
che Möglichkeiten die Bodeneigenschaf
ten im Hinblick auf die Bindung von Nie
derschlagswasser zu verbessern. Allenfalls 
kann die Wasseraufnahme des Bodens 
über eine reduzierte bauliche Flächen
inanspruchnahme (s. Kap. 3.5.3) indirekt 
regionalplanerisch beeinflusst werden. 
„Ebenfalls diskutierte Festlegungen zu ei
ner konservierenden Bodenbearbeitung in 
der Landwirtschaft und einer ganzjährigen 
Bodenbedeckung enthalten Vorgaben zur 
Bewirtschaftung an die Fachplanung be
ziehungsweise Landwirtschaft und wah
ren damit nicht mehr die Kompetenzgren
ze der Raumordnung“ (vgl. Knieling et al. 
2017: 48).

Vorgaben zum Wasserverbrauch las
sen sich aufgrund des fehlenden Kompe
tenztitels der Raumordnung nicht durch 

Exkurs: Gute Bei-
spiele von Festle-
gungen zur Grund-
wasserneubildung in 
Regionalplänen

Verschiedene Regi-
onalpläne enthalten 
bereits Festlegungen 
zur Grundwasserneu-
bildung. So zum Bei-
spiel auch das Regio-
nale Raumordnungs-
programm 2001 für 
den Landkreis Graf-
schaft Bentheim: „Das 
Grundwasser ist unab-
hängig von der Nut-
zung flächendeckend 
vor nachteiliger Verän-
derung der Beschaf-
fenheit zu schützen; 
die Grundwasserneu-
bildung ist zu fördern“ 
(Ziel 2.3 06).

Der Regionalplan Süd-
hessen sieht zum The-
ma Flächensicherung 
für die Retention vor: 
„Die als Abfluss- und 
Retentionsraum wirk-
samen Bereiche in und 
an Gewässern sollen in 
ihrer Funktionsfähig-
keit für den Hochwas-
serschutz, aber auch 
für die Grundwasser-
neubildung und für 
den Landschaftshaus-
halt erhalten werden“ 
(RP-DA 2011: 123).
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regionalplanerische Vorgaben durchsetzen. 
Die Raumordnung kann allenfalls durch 
die Steuerung der Standorte für raumbe
deutsame Planungen und Maßnahmen in
direkt auf den Wasserverbrauch einwirken 
(vgl. ebd.: 11). So können stark wasserin
tensive Vorhaben in Gebieten ausgeschlos
sen werden, die besonders von Trockenheit 
betroffen sind (vgl. MKRO 2009: 31 f.). Die 
MKRO (2013b: 29) empfiehlt, stark was
serverbrauchende Nutzungen wie Gewerbe 
und Industrie mit einem hohen Brauchwas
serbedarf, Siedlungen und Erholungsnut
zungen mit hohem Wasserbedarf durch die 
Regionalplanung mittels Standortfestlegun
gen und die Ausweisung von Ausschluss
bereichen zu steuern: 29. Nicht möglich ist 
es, den Anbau grundwasserzehrender nach
wachsender Rohstoffe und besonders was
serintensiver landwirtschaftlicher Kulturen 
mit Beregnungsbedarf über die Raumord
nung zu regulieren. 

Fazit
Die Sicherung von Wasserressourcen erfolgt 
in den Regionalplänen meist über Zielfestle
gungen. Die Verbesserung des Wasserhaus
halts der Böden besitzt hingegen einen deut
lich geringeren Stellenwert, die Lenkung 
wasserverbrauchender Nutzungen wird nur 
selten aufgegriffen. Insgesamt führt der feh
lende bodenrechtliche Kompetenztitel der 
Landes und Regionalplanung dazu, dass 
Vorgaben der Raumordnung zur Bewirt
schaftung von Grundwasserressourcen so
wie zur Grundwassernutzung durch ande
re Flächennutzungen nicht möglich sind. 
Die Raumordnungsplanung kann vor al
lem durch Festlegungen zu raumbedeutsa
men Planungen und Maßnahmen Einfluss 
auf die Lokalisierung besonders intensiver 
Wassernutzer nehmen. Über die Auswei
sung von Vorrang und Vorbehaltsgebieten 
zum Oberflächen und Grundwasserschutz 
können bestimmte raumbedeutsame Vor
haben und Maßnahmen in schutzbedürfti
gen Bereichen ausgeschlossen werden. Die 
Art und Intensität der landwirtschaftlichen 
Nutzung kann in diesen Gebieten mit den 
raumordnungsrechtlichen Möglichkeiten 

der Regionalplanung allerdings nicht be
einflusst werden. 

Die extremen Dürresommer seit 2018 ha
ben deutlich gemacht, dass nahezu alle 
Wirtschaftsbereiche vom Wassermangel 
betroffen sind. In Zukunft wird der scho
nende Umgang mit Wasserressourcen da
her an Bedeutung gewinnen und es wird 
wichtiger,  Wasserknappheit vorzubeugen 
und den Grundwasserschutz zu fördern. 
Hierzu kann die Raumordnung einen Bei
trag leisten: 

 ■ Die Ausweisung von Vorrang und Vor
behaltsgebieten für den Grundwasser
schutz in Regionalplänen an die geän
derten Grundwasserverhältnisse ist so 
anzupassen, dass Grundwasserressour
cen besser geschützt werden. 

 ■ Regionale Konzepte für die Verbesse
rung der Wasserspeicherung sind aus
zuarbeiten, insbesondere durch ei
nen verlangsamten Regenwasserabfluss 
durch Vorfluter, einen besseren Wasser
rückhalt in der Fläche und einen klima
robusten Umbau der Infrastruktur der 
Siedlungswasserwirtschaft. 

 ■ Insbesondere veraltete Regionalpläne 
bedürfen dringend einer Aktualisierung 
und einer Anpassung, um eine Über
nutzung der Grundwasserressourcen zu 
verhindern. 

 ■ Wenn der Klimawandel zu abnehmen
den Grundwasserneubildungsraten 
führt, sollte die Raumordnung flankie
rend unterstützen, die Grundwasserneu
bildung durch angepasste Landnutzung 
zu fördern. 

 ■ Die Zusammenarbeit von Raumordnung 
und Wasserwirtschaft ist zu optimieren, 
um Wassermangellagen gemeinsam bes
ser bewältigen zu können.

 ■ Bodenschützende Vorgaben in Lan
des und Regionalplänen, die den Land
schafts und Bodenwasserhaushalt in Pla
nungsregionen verbessern, sind häufiger 
vorzusehen. Dazu sind die Wasserspei
cherung und der Rückhalt von Nieder
schlägen in der Fläche zu unterstützen. 
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Flächen zur Ermöglichung einer na
türlichen Versickerung sind zu sichern 
oder zu reaktivieren. Dies ist insbeson
dere Aufgabe der kommunalen Bauleit
planung, kann aber durch Vorgaben an 
Kommunen in Regionalplänen unter
stützt werden.

3.4.6  Verschiebung der Lebensräume 
von Tieren und Pflanzen durch 
den Klimawandel

Der Klimawandel hat komplexe Folgen für 
die Verbreitung von Tier und Pflanzenar
ten in Deutschland und die Zusammen
setzung der Lebensgemeinschaften ganzer 
Ökosysteme, bei der wärmeliebende Arten 
klar im Vorteil sind. Sie können ihre Ver
breitungsgebiete ausdehnen und immer 
weiter in den Norden vordringen. Indes be
deutet der Klimawandel insbesondere für 
kälteliebende Arten eine Verschlechterung 
der Lebensbedingungen, da sie ihr Verbrei
tungsgebiet nur begrenzt in den Norden ver
schieben können, weil auch hier im Sommer 
immer höhere Temperaturen erreicht wer
den. Alternativ bleibt häufig nur die Verla-
gerung von Lebensräumen in höhere Lagen 
der Mittel und Hochgebirge. Längere Tro
cken und Dürreperioden bedrohen vor al
lem Arten, die in Feuchtgebieten leben. Es 
zeichnet sich schon heute ab, dass Feucht
gebiete wie Moore, Sümpfe, Flussauen so
wie Feuchtgrünland in den niederschlags
armen Sommermonaten gravierend von der 
Verschlechterung der klimatischen Wasser
bilanz betroffen sind. Fallen Feuchtgebiete 
im Sommer über Wochen trocken, können 
Arten lokal aussterben.

Das Überleben von Tieren und Pflanzen 
hängt langfristig davon ab, ob sie es schaf
fen, notwendige Arealverschiebungen ih
res Verbreitungsgebietes zu realisieren und 
neue Lebensräume zu besiedeln, die langfris
tig bessere Lebensbedingungen bieten und 
den Aufbau überlebensfähiger Populationen 
gewährleisten. Ob die Anpassung von Tier 
und Pflanzenarten an den Klimawandel ge
lingt, hängt auch davon ab, ob landschaftliche 

Strukturen einer Verschiebung von Verbrei
tungsgebieten durch Wanderungen im Wege 
stehen oder diese befördern (vgl. Reich et 
al. 2012). Im Handlungsfeld „Verschiebung 
der Lebensräume von Tieren und Pflan
zen“ spielt deshalb die Schaffung von Wan
derungs und Ausbreitungskorridoren über 
Landesgrenzen hinweg eine wichtige Rolle.

Schutzziele für den Biotopverbund
Aktuell ist nach § 20 Bundesnaturschutzge
setz (BNatschG) auf mindestens 10 % der 
Landesfläche ein Netz verbundener Biotope 
zu entwickeln. Der aktuelle Entwurf der Na
tionalen Strategie zur biologischen Vielfalt 
2030 (NBS 2030) des Bundesumweltminis
teriums sieht dagegen bis 2030 ein länder
übergreifenden Biotopverbund auf mindes
tens 15 % der Fläche vor (vgl. BMUV 2023b: 
17). Außerdem sollen bis dahin bestehen
de und neue Verkehrswege (Straße, Schiene, 
Wasserstraße) für alle von Zerschneidung 
betroffenen Tierarten eine ausreichende 
ökologische Durchlässigkeit aufweisen (vgl. 
ebd.: 100).

Der Aufbau eines Biotopverbunds ist Aufga
be der Raumordnung. So sieht das ROG vor, 
dass ein großräumig übergreifendes, öko
logisch wirksames Freiraumverbundsys
tem geschaffen (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 S. 5 ROG) 
und den Erfordernissen des Biotopverbun
des Rechnung getragen wird (§ 2 Abs. 2 
Nr. 6 S. 4 ROG). Die MKROEntschließung 
„Aufbau eines ökologischen Verbundsys
tems in der räumlichen Planung“ sah be
reits 1992 vor, auf 15 % der Landesfläche ein 
funktional zusammenhängendes Netz öko
logisch bedeutsamer Freiräume aufzubauen 
(vgl. BMI 1993). Dieser Freiraumverbund 
soll sich aus größeren Kernflächen zusam
mensetzen, die eine besondere Bedeutung 
für den Naturschutz aufweisen, und durch 
verbindende Elemente zu einem Verbund
system verknüpft werden, sodass Biotope 
und ganze Ökosysteme nicht mehr isoliert 
sind. Durch die Landesraumordnungspläne 
sollen rahmensetzende Festlegungen getrof
fen werden, die in Regionalplänen räumlich 
konkretisiert werden (vgl. ebd.).
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Die Schaffung eines Biotopverbunds ist pri
mär Aufgabe der Länder. In den jeweiligen 
Landesnaturschutzgesetzen werden flankie
rend eigene Ziele für den Aufbau von Bio
topverbünden vorgegeben. Die Biotopver
bundplanung wird in der Regel landesweit 
durch Landschaftsprogramme vorbereitet 
und durch regionale Landschaftsrahmenplä
ne und örtliche Landschaftspläne konkreti
siert. Da die Biotopverbundplanungen nur 
eingeschränkt gegenüber öffentlichen Stel
len verbindlich sind, bedürfen sie einer Si
cherung durch naturschutz und raumord
nungsrechtliche Instrumente.

Eine besondere Rolle spielen dabei Landes
raumordnungspläne und Regionalpläne. Sie 
übernehmen in der Regel die naturschutz
rechtlich gesicherten Gebiete – wenn sie eine 
bestimmte Mindestgroße aufweisen – und 
integrieren diese in eigene Raumordnungs
gebietsfestlegungen. Über die naturschutz
rechtlich geschützten Flächen hinaus werden 
durch Raumordnungspläne weitere Freiräu
me vor Inanspruchnahme geschützt. Hier
zu werden unterschiedliche Instrumente in 
Landesraumordnungs und Regionalplänen 
eingesetzt. Eine zentrale Bedeutung spielen 
zeichnerische Festlegungen in Raumord
nungsplänen in Form von Vorrang und Vor
behaltsgebieten, die unterschiedliche Frei
raumfunktionen zum Thema haben können.

Um den durch Raumordnungspläne geleis
teten Schutz des Freiraums zu bewerten, er
folgt eine Gegenüberstellung mit der durch 
naturschutzrechtliche Instrumente geschütz
ten Fläche in Deutschland (vgl. Einig/Zas
pelHeisters 2024). Durch Schutzgebiete des 
BNatSchG werden 50,2 % der Landfläche des 
Bundesgebietes geschützt. Durch Raumord
nungsgebiete zum Freiraumschutz in Lan
des und Regionalplänen werden 41 % des 
Bundesgebietes geschützt. Durch Kombi
nation von Schutzgebieten des Naturschut
zes und Raumordnungsgebieten zum Frei
raumschutz werden 62,6 % der Landfläche 
Deutschlands geschützt (ohne Überschnei
dungen) und dadurch vor Inanspruch
nahme durch konkurrierende Nutzungen, 

insbesondere eine bauliche Inanspruchnah
me, weitgehend bewahrt.

Schutz von Natur und Landschaft in den 
Ländern
Im Vergleich zu den Flächenländern sehen 
die Stadtstaaten einen deutlich niedrigeren 
Anteil der Landesfläche für den Schutz von 
Natur und Landschaft vor. Dies liegt auch 
daran, dass der Anteil der Siedlungs und 
Verkehrsfläche hier deutlich höher und der 
Anteil naturnaher Flächen geringer ist (vgl. 
Tab. 14).

Noch nicht genauer untersucht ist, in wel
chem Umfang die Biotopverbundplanun-
gen der Länder durch Raumordnungspläne 
und ihre Raumordnungsgebietsdarstellun
gen bereits umgesetzt werden. Die Daten las
sen allerdings erwarten, dass ein großer Teil 
der Biotopverbundplanungen bereits durch 
naturschutzrechtliche und raumordnungs
rechtliche Instrumente gesichert ist. Dies be
deutet allerdings nicht automatisch, dass die 
gesicherten Gebiete bereits in ausreichendem 
Umfang Biotopverbundfunktionen erfüllen. 

Exkurs: Kapazitätserweiterung eines Wasserspeichers

Im deutsch-belgischen Grenzgebiet versorgt der Wasserversorgungszweckverband 
Perlenbach rund 50.000 Einwohnende mit Wasser. Die verbandseigene Perlenbach-
talsperre hat ein Fassungsvolumen von 800.000 m³ und liegt auf dem Gebiet der 
Stadt Monschau. Das vergleichsweise kleine Speichervolumen der Talsperre reichte in 
besonders trockenen Jahren seit 2002 jedoch nicht mehr aus, sodass eine 6 km lan-
ge Pumpleitung zu einem anderen Wasserreservoir gebaut wurde. Bereits sechsmal 
musste diese Notleitung anlässlich eines Trockenfalls der Talsperre in den Sommer-
halbjahren beansprucht werden, obwohl über das jeweilige Jahr gerechnet ein Tal-
sperrenzufluss vorliegt, der dem 13-fachen des Bedarfs entspricht.

Der in der Nordeifel demnach eigentlich noch vorhandene „Wasserreichtum“ kann 
nicht festgehalten werden und fließt weiter flussabwärts in das Rurtalsperrensystem. 
Neben den Kosten, die durch den Zukauf erheblicher Mengen Trinkwasser von einem 
anderen Wasserversorger entstehen, weisen umliegende Talsperren ebenfalls keine 
Überkapazitäten auf. Außerdem sind auch diese Talsperren in den trockenen Jahres-
zeiten mit einer gesteigerten Nachfrage konfrontiert. 

Es ist den regionalen Verantwortungsträgern daher besonders wichtig, die zukünftige 
Versorgung auf eine breite und sichere Grundlage zu stellen. Hierzu gehört insbeson-
dere die Prüfung einer möglichen Auf stockung der Staumauer, um das Stauvolumen 
zu vergrößern. Im Rahmen der Teilnahme an einem MORO zu Fragen der räumlichen 
Resilienz wurden mit der Region Ansätze und Argumente erarbeitet, um die Trink- und 
Brauchwasserversorgung in Zukunft krisenresilient aufzustellen. Da zwei FFH-Gebie-
te von der Erweiterung betroffen wären, ging es insbesondere darum, die Bedingun-
gen nach BNatSchG (überragendes öffentliches Interesse und Ausbleiben von Alter-
nativen) zu erfüllen sowie mögliche räumliche Kaskaden effekten im Falle eines Versor-
gungsausfalls darzustellen.
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Um optimale Biotopverbundqualitäten zu 
entwickeln, muss die Art und Intensität der 
land und forstwirtschaftlichen Nutzung na
turnäher angepasst werden. Da die Raum
ordnungsplanung allerdings keinen Einfluss 
auf die konkrete Bodennutzung hat, können 
durch ihre Festlegungen nur sehr begrenzt 
Biotopverbundfunktionen konkreter Kern 
und Verbindungsflächen verbessert werden. 
Die Flächensicherung durch die Raumord-
nung ist daher auf flankierende Maßnahmen 
des Naturschutzes sowie Fördermaßnahmen 
der zweiten Säule der gemeinsamen Agrar
politik der EU (GAP) angewiesen, die ge
zielte Förderprogramme für eine nachhalti
ge und umweltschonende Bewirtschaftung 
umfasst. Von Land und Forstwirtschaft ist 
nur dann zu erwarten, dass sie ihre Bewirt
schaftungsintensität reduziert und Natur
schutz und Pflegemaßnahmen durchführt, 
wenn der Ertragsverlust und der Maßnah
menaufwand finanziell ausgeglichen werden.

Länderübergreifender Biotopverbund
Noch nicht alle Raumordnungspläne auf 
Ebene von Ländern und Regionen leisten 
einen aktiven Beitrag zur Festlegung ei
nes länderübergreifenden Biotopverbun
des. Engpässe bestehen insbesondere in den 
Übergangsbereichen zwischen Planungs
räumen. Hier kommt es immer wieder zu 
räumlichen Unterbrechungen und zur Zer
schneidung von Lebensräumen, sodass noch 
kein dichtes Netz grenzüberscheitend mit
einander verknüpfter Biotopverbundachsen 
in Deutschland existiert. Die Bundesraum
ordnung hatte sich daher entschlossen, ei
nen Bundesraumordnungsplan zur Unter
stützung des Aufbaus eines großräumigen, 
länderübergreifenden Biotopverbundes zu 
erarbeiten. Der Raumordnungsplan soll 
den Aufbau eines deutschlandweiten funk
tionsfähigen Biotopverbundes unterstützen. 
Rechtliche Grundlage ist § 17 Abs. 3 ROG, 
der das BMWSB ermächtigt, im Einverneh
men mit den fachlich betroffenen Bundes
ministerien einzelne Grundsätze der Raum
ordnung nach § 2 Absatz 2 ROG in einem 
Raumordnungsplan zu konkretisieren. Bis
her hat die Bundesraumordnung noch nicht 

von dieser Ermächtigung Gebrauch ge
macht. Der Bund betritt mit seinem Bun
desraumordnungsplan rechtliches Neuland.

Fazit
Durch Festlegungen der Raumordnungspla
nung ist es nur in sehr enggesteckten Schran
ken möglich einen positiven Effekt auf die 
Entwicklung der Biodiversität auszuüben. 
Grund dafür ist der fehlende bodenrecht
liche Kompetenztitel, der es der Raumord
nungsplanung versagt, konkrete Festlegun
gen in Raumordnungsplänen vorzusehen, 
um die Art und Intensität der Flächennut
zung durch den Menschen naturverträgli
cher zu gestalten. Als vorbereitende Planung 
mit Funktion der Rahmensetzung richtet 
sich die Raumordnungsplanung vielmehr 
an andere öffentliche Planungsträger. So 
werden vor allem raumrelevante Vorhaben 
und Maßnahmen gesteuert. Eine Beeinflus
sung der land und forstwirtschaftlichen Flä
chennutzung ist auf diesem Wege allerdings 
kaum möglich. Damit sind die zentralen 
Einflussfaktoren der Biodiversitätsentwick
lung in Deutschland durch Raumordnungs
planung kaum zu steuern. Positiv kann die 

Tabelle 14: Anteil geschützter Landesfläche in %

Quelle: BBSR

BL Land Anteil geschützter 
Landes fläche (%)

1 Berlin 27,6

2 Hamburg 30,2

3 Bremen 31,3

4 Mecklenburg-Vorpommern 47,5

5 Sachsen-Anhalt 53,0

6 Schleswig-Holstein 53,2

7 Niedersachsen 57,5

8 Brandenburg 58,1

9 Thüringen 59,3

10 Sachsen 61,7

11 Bayern 62,3

12 Baden-Württemberg 70,7

13 Rheinland-Pfalz 71,8

14 Hessen 73,8

15 Nordrhein-Westfalen 76,4

16 Saarland 77,1

17 Deutschland 62,6
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Raumordnungsplanung den Schutz des Frei
raums durch Sicherung von Flächen unter
stützen. Die meisten Raumordnungspläne 
sehen entsprechende Festlegungen vor. So 
werden geschützte Teile des bisher nicht bau
lich genutzten Freiraumes primär vor einer 
baulichen Inanspruchnahme bewahrt.

Mit einem Bundesraumordnungsplan sollte 
erstmalig versucht werden, die Biotopver
bundplanungen der Länder beim Aufbau ei
nes zusammenhängenden Biotopverbundes 
stärker zu unterstützen und für eine Weiter
führung von Biotopverbundkorridoren auch 
über Ländergrenzen hinweg werben. In wel
chem Maße durch ein dichteres Netz eines 
zusammenhängenden Biotopverbundes die 
Anpassung von Tieren und Pflanzen an den 
Klimawandel grundlegend unterstützt wer
den kann, ist allerdings noch nicht ausrei
chend erforscht.

3.4.7  Land und Forstwirtschaft im 
Klimawandel

Der Klimawandel hat auf die Bereiche Land 
und Forstwirtschaft und auch die Fischerei 
maßgeblichen Einfluss und verändert so
wohl die Landnutzung als auch die Bewirt
schaftungsarten beziehungsweise zyklen. 
Der Monitoringbericht zur DAS identifi
ziert für den Bereich Landwirtschaft unter 
anderem die Themen Ertragsschwankun
gen, Hagelschäden, Befall mit Schadorga
nismen, Anpassung der Bewirtschaftungs
rhythmen, wärmeliebende Ackerkulturen 
und landwirtschaftliche Bewässerung. Für 
die Forstwirtschaft werden unter anderem 
adressiert: Baumartenzusammensetzung, 
Zuwachs und Absterberaten, Waldzustand, 
Waldbrandgefährdung und Waldumbau 
(vgl. van Rüth et al. 2023: 5). 

Aufgrund des fehlenden bodenrechtlichen 
Kompetenztitels hat die Landes und Re
gionalplanung selbst keinen Einfluss auf 
die Art und Intensität der Bodennutzung 
durch Land und Forstwirtschaft. Aus die
sem Grund kann die Landes und Regio
nalplanung keine Vorgaben im Hinblick 

auf besser an den Klimawandel angepass
te landwirtschaftliche Bewirtschaftungsfor
men und Fruchtfolgen in ihren Raumord
nungsplänen festlegen. 

Ähnliches gilt für die Forstwirtschaft. So 
ist die Landes und Regionalplanung nicht 
dazu ermächtigt, der Forstwirtschaft einen 
naturnahen, klimawandelgerechten Umbau 
von Waldbeständen oder den Verzicht auf 
die Pflanzung besonders feuergefährdeter 
Monokulturen, zum Beispiel mit Kiefern, 
verbindlich vorzuschreiben. Der fehlende 
bodenrechtliche Kompetenztitel bedeutet 
auch, dass private Waldbesitzer nicht durch 
die Festlegungen der Landes und Regio
nalplanung gebunden werden können. Alle 
verbindlichen Festlegungen zur Waldbrand
vorsorge richten sich somit primär an öf
fentliche Stellen. Allerdings werden Vor
rang und Vorbehaltsgebiete für Land und 
Forstwirtschaft zwecks Schutz vor konkur
rierenden Nutzungen von der Regionalpla
nung ausgewiesen (vgl. Einig/ZaspelHeis
ters 2024).

Landwirtschaft
Die Regionalplanung ist bestrebt, im Rahmen 
ihrer begrenzten Möglichkeiten Vorgaben für 
die Belange der Land und Forstwirtschaft in 
ihren Plänen aufzugreifen. Allerdings wer
den der Landwirtschaft durch das Wachs
tum der Siedlungs und Verkehrsfläche und 
den Ausbau der erneuerbaren Energiepro
duktion kontinuierlich Flächen entzogen 
(vgl. Osterburg et al. 2023). Durch die Aus
weisung von Vorrang und Vorbehaltsge
bieten für Landwirtschaft werden Gebie
te mit hohem natürlichen Ertragspotenzial 
für die landwirtschaftliche Produktion gesi
chert und konkurrierende Belange zurück
gedrängt (vgl. Einig/ZaspelHeisters 2024). 
Zur Gewährleistung der land und forstwirt
schaftlichen Produktion verpflichtet § 2 Abs. 
2 Nr. 4 ROG die Raumordnung, die Voraus
setzungen für land und forstwirtschaftliche 
Produktion in der Fläche zu erhalten.

Jedoch ist die Festlegung von Vorrang und 
Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft nicht 
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in allen Ländern raumordnerische Praxis. 
So verzichteten zum Beispiel die stark ag
rarisch geprägten Länder SchleswigHol
stein und Bayern darauf (s. Abb. 19). Zu
mindest für Bayern soll dies jedoch gemäß 
dem in 2023 in Kraft getretene LEP geän
dert werden, mit dem die Regionalplanung 
zur Ausweisung von Vorrang und Vorbe
haltsgebieten für Landwirtschaft ermäch
tigt wurde (vgl. StMWiBY 2023: Ziffer 
5.4.1). Baden Württemberg sowie das Saar
land weisen Raumordnungsgebiete nur 
vereinzelt aus und wiederum andere Län
der (Niedersachsen, NordrheinWestfalen, 
MecklenburgVorpommern mit 51 % sei
ner Landesfläche) lediglich Vorbehaltsgebie
te. In der gesamten Bundesrepublik (50,4 % 
Landwirtschaftsfläche) werden auf 4,9 % der 
Fläche Vorranggebiete und auf 18,5 % der 
Fläche Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft 

in  Regionalplänen ausgewiesen (s. Abb. 19). 
Vorbehaltsgebiete haben sich jedoch in der 
Vergangenheit als verhältnismäßig schwa
ches Instrument zum Schutz der landwirt
schaftlichen Belange erwiesen (vgl. Einig/
ZaspelHeisters 2024). Eine neue Heraus
forderung für die Regionalplanung besteht 
darin, das Instrument der Vorrang und 
Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft als In
strument zur Anpassung an den Klimawan
del weiterzuentwickeln. 

Bodenschutz
Der Bodenschutz ist für den Erhalt der 
Produktionsfunktion von Böden und so
mit zum Anbau landwirtschaftlicher Er
zeugnisse essentiell. Schon lange sind Fest
legungen zum Bodenschutz ein wichtiger 
Ansatz des Freiraumschutzes durch Raum
ordnungspläne (vgl. MKRO 1996). Jedoch 

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
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Hinweis: Im Saarland übernimmt der Landesplan die Funktion des Regionalplans. 
Daher werden seine Festlegungen hier auch dargestellt.
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Abbildung 19: Festlegungen zur Landwirtschaft in Regionalplänen 
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sieht die aktuelle regionalplanerische Fest
legungspraxis anders aus. Angesichts der 
künftigen klimatischen Herausforderun
gen ist dem Bodenschutz unter der Maßga
be des Erhalts der Produktionsfunktion eine 
hohe Bedeutung beizumessen. Es gilt, An
passungsmaßnahmen so auszurichten, dass 
Böden zum Beispiel vor Humusverlust und 
Erosion geschützt sind (vgl. UBA 2022a). 
Zum Thema Speicherfunktion von Böden 
und CO₂Sequestrierung wird auf die Un
terkapitel zum Moorschutz (Kap. 3.5.1) so
wie technogenen CO₂Senken (Kap. 3.5.2) 
verwiesen. 

Bisher legen lediglich zwei Länder ent
sprechende Raumordnungsgebiete für den 
Bodenschutz fest:  Die Planungsregionen 
Nordschwarzwald und NeckarAlb in Ba
denWürttemberg weisen dementsprechen
de Vorbehaltsgebiete aus, in denen Böden 
mit besonderer Bedeutung für den Natur
haushalt und die Landwirtschaft geschützt 
werden. Im Freistaat Sachsen werden ledig
lich in der Planungsregion Oberes Elbtal /
Osterzgebirge Vorbehalts und Vorrangge
biete für den Bodenschutz im Regionalplan 
festgelegt. Die anderen sächsischen Pla
nungsregionen enthalten zwar entsprechen
de beziehungsweise ähnliche flächenhafte 
Ausweisungen, die als Ziele und Grundsät
ze festgelegt werden, jedoch keinerlei Dif
ferenzierung in Vorrang beziehungsweise 
Vorbehaltsgebiete. Ein Schwerpunkt sächsi
scher Regionalpläne ist bei erheblich beein
trächtigten Böden zu vermerken. Diese kön
nen als „sanierungsbedürftige Bereiche der 
Landschaft“ festgelegt werden. Aufgrund 
des fehlenden bodenrechtlichen Kompe
tenztitels der Raumordnungsplanung sind 
jedoch Vorgaben für eine bodenschonende 
Flächennutzung in Regionalplänen sehr li
mitiert (vgl. Einig/ZaspelHeisters 2024). Da 
Bodenerosion in Zusammenhang mit der 
Landwirtschaft vorrangig über die Art der 
Bewirtschaftung, zum Beispiel bei Hanglan
ge quer zum Hang, und Methoden zur Stabi
lisierung des Bodens reduziert werden kann, 
hat die Raumordnung an dieser Stelle keine 
regulierende Möglichkeit.

Forstwirtschaft
Eine besondere Bedeutung für die Anpas
sung der Wälder an die Folgen des Klima
wandels sowie beim Klimaschutz kommt 
dem Erhalt der Wälder als Kohlenstoffsen
ken sowie ihrem nachhaltigen Umbau zu 
(vgl. FNR o. J.). Wälder machen fast ein 
Drittel des gesamten Bundesgebiets aus, 
sind jedoch stark angeschlagen. Laut Wald
zustandserhebung 2023 sind vier von fünf 
Bäumen in deutschen Wäldern geschä
digt. Gerade der Fichte macht starker Be
fall durch Schädlinge besonders zu schaffen, 
die sich im Zuge des Klimawandels stärker 
als bisher vermehren und Schäden anrich
ten. Auch Eiche und Buche sind stark ge
schädigt. Letztere leidet besonders unter der 
Trockenheit (vgl. BMEL 2024a; Wald und 
Holz NRW 2023).

Grundsätzlich können einzelne und beson
ders relevante Waldfunktionen, zum Beispiel 
der Lawinenschutz, die Erholungsfunktion 
oder die Frischluftfunktion, planerisch ge
schützt und mit Vorrang oder Vorbehalts
gebieten gesichert werden. Darüber hinaus 
ist es mit Blick auf Klimaschutz und Klima
folgenanpassung möglich, Raumordnungs
gebiete für die Waldmehrung auszuweisen 
(vgl. Einig/ZaspelHeisters 2024). Diese bie
ten allerdings nur eingeschränkte Möglich
keiten, den Waldbestand auf robustere und 
weniger hitzeanfällige Laub beziehungs
weise Mischwälder umzustellen (Waldum
bau) und zusätzliche CO₂Senken zu schaf
fen. Auch hier ist der Grund der fehlende 
bodenrechtliche Kompetenztitel, der Festle
gungen, welche Bäume in Wäldern zu pflan
zen sind und wie der klimawandelgerechte 
Umbau der Wälder auszusehen hat, prak
tisch ausschließt. Zudem befindet sich na
hezu die Hälfte der Deutschen Waldfläche 
in Privatbesitz, etwas mehr als ein Drittel ge
hört Bund und Ländern  (vgl. Bauhus et al. 
2021: 48). Für den nichtstaatlichen Wald be
wirken die eigentumsrechtlichen Strukturen 
in der Forstwirtschaft, gerade mit Blick auf 
den kleinteiligen Privat und Körperschafts
wald, dass Anpassungsmaßnahmen wenig 
effektiv umgesetzt werden. Daher sollten 
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gezielte Anreize geschaffen werden, um 
jenseits der Planung Anpassungsfortschrit
te zu erzielen (vgl. ebd.: V). Hierfür fördert 
der Bund klimaangepasstes Waldmanage
ment für private und kommunale Wald
besitzende einschließlich Forstbetriebs
gemeinschaften(vgl. BMEL 2024b).

In waldarmen Regionen wie zum Beispiel 
Westsachsen werden Raumordnungsge
biete für Waldmehrung dazu eingesetzt, 
um konkrete Gebiete für eine Aufforstung 
zu bestimmen. Hier wird über die textli
chen Vorgaben zur zeichnerischen Festle
gung von Gebieten zur Waldmehrung auf 
die Notwendigkeit der Klimaanpassung 
bei der Aufforstung hingewiesen. Im Ge
gensatz dazu wird in SchleswigHolstein, 
dem waldärmsten Land Deutschlands, auf 
den Einsatz von Vorrang und Vorbehalts
gebieten zur Waldmehrung in der Regional
planung verzichtet. In Sachsen, Thüringen, 
RheinlandPfalz sowie Hessen werden hin
gegen Vorrang und Vorbehaltsgebiete für 
die Forstwirtschaft ausgewiesen, während 
sich NordrheinWestfalen auf die Auswei
sung von Vorranggebieten und Niedersach
sen auf Vorbehaltsgebiete beschränkt (vgl. 
Einig/ZaspelHeisters 2024).

Die Verordnung zum Landesraumordnungs
programm (LROP) Niedersachsen (NIML
NI 2022a) führt dazu aus, dass ein klimage
rechter Waldumbau unterstützt werden soll. 
In der Konsequenz finden sich in zahlreichen 
Regionalplänen Niedersachsens entspre
chende Festsetzungen mit Ziel beziehungs
weise Grundsatzcharakter zum Umbau von 
Reinbeständen. Als Beispiel hierfür kann 
der Regionalplan Harburg (Lkr WL 2019) 
genannt werden, der die Festlegung der Ent
wicklung von „naturnäheren und standort
gerechteren Waldflächen“ sowie eine Be
rücksichtigung der „zu erwartenden Folgen 
des Klimawandels […] bei waldrelevanten 
Planungen“ vorgibt. Auch der Regional
plan Münsterland (BezReg Münster 2014) 
macht Aussagen zum „klimagerechten Wald
umbau“ und dem „Anbau von wärme und 
trockenverträglicheren Baumarten“. Zudem 

wird der Waldumbau in waldreichen Pla
nungsregionen BadenWürttembergs (Nord
schwarzwald, SchwarzwaldBaarHeuberg) 
mit Grundsatzcharakter thematisiert, um 
die Funktionsfähigkeit der Forstbestände – 
darunter die Klimaregulation – zu erhalten. 
Entsprechendes sieht der LEP BadenWürt
temberg vor und führt aus: „Eine naturna
he Waldbewirtschaftung mit standortgerech
ten Baumarten ist anzustreben“ (WMBWL 
2002: 40). Der LEP Bayern führt im Grund
satz aus, dass „Waldumbaumaßnahmen 
[…] schonend unter Wahrung bestands 
und lokalklimatischer Verhältnisse erfol
gen“ (StMWiBY 2023: 99) sollen. Entspre
chend wird dies in einzelnen Regionalplänen 
in Bayern (z. B. OberpfalzNord, Planungs
verband Ingolstadt, Südostoberbayern) auf
gegriffen und ein Umbau der Reinbestände 
angestrebt. Diese Festlegungen binden über
wiegend nur die öffentlichen Stellen, die für 
Fachplanungen zur Waldentwicklung zu
ständig sind, nicht die privaten Waldbesitzer. 

Die Menge an Raumordnungsgebieten für 
die Forstwirtschaft, die in Regionalplänen 
festgelegt sind, ist in Deutschland sehr ge
ring (5,9 % der Fläche Vorranggebiete, 3,4 % 
Vorbehaltsgebiete für die Waldwirtschaft) 
(vgl. Einig/ZaspelHeisters 2024). Immerhin 
sind verbindliche zeichnerische Festlegun
gen für die Forstwirtschaft sind in drei Vier
tel der Planungsregionen erfolgt. Keinerlei 
Festlegungen wurden in SchleswigHolstein, 
MecklenburgVorpommern, Brandenburg 
(bedingt durch fehlende integrierte Regio
nalpläne) sowie im Saarland getroffen.

Im gesamten Bundesgebiet sind insgesamt 
889 km² als Raumordnungsgebiete für die 
Erstaufforstung beziehungsweise Wald
mehrung durch die Regionalplanung gesi
chert. Dies entspricht weniger als 1 % der 
bundesweiten Waldfläche. Davon sind laut 
des Amtlichen TopographischKartographi
schen Informationssystems (ATKIS) 733 
km² waldfrei. Von den insgesamt 17.395 km² 
Fläche, die durch sonstige Raumordnungs
gebiete für die Forstwirtschaft festgelegt wer
den, sind 3.052 km² noch nicht bewaldet. 
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Werden aus diesen beiden Kategorien die 
Ausweisungsflächen ohne Waldbestand be
trachtet, ergibt sich ein raumordnungsrecht
lich gesichertes Aufforstungspotenzial von 
rund 3.786 km². Berücksichtigt sind dabei 
nur die Flächen, die vorher nicht als Wald 
qualifiziert waren. Die Aufforstung von vor
her geernteten Waldbeständen ist hier so
mit nicht erfasst. Bundesweit betreffen re
gionalplanerische Festlegungen im Bereich 
Forstwirtschaft eine Fläche von rund 37.000 
km². Hierdurch werden knapp ein Drittel 
des Waldbestands abgedeckt.

Erhebliche Potenziale für die Ausweitung 
der Waldfläche durch Neuaufforstung sind 
in Niedersachsen und NordrheinWestfa
len vorzufinden: Für die Erstaufforstung und 
Aufforstung sind in NordrheinWestfalen 
insgesamt 8.091 km² festgelegt, davon 1.848 
km² ohne Waldbestand. In Niedersachsen 
sind die Werte mit einer Ausweisungsflä
che von 8.055 km², davon 1.025 km² ohne 
Waldbestand, ähnlich hoch. In Rheinland
Pfalz spielt vor allem die Aufforstung von Be
standsflächen eine Rolle, da 95 % der Raum
ordnungsgebiete mit Wald bedeckt sind.

Schutz vor Waldbrand
Die klimatischen Veränderungen werden in 
Deutschland vermehrt zu Trockenheit und 
Hitzephasen führen, die die Waldbrandge
fahr signifikant erhöhen. Bei einer stärker 
klimawandelangepassten Forstwirtschaft 
geht es zum einen darum, einem durch den 
Klimawandel gesteigerten Risiko an Wald
bränden durch adäquates Bestandsmanage
ment zu begegnen. Zum anderen ist ein 
klimawandelorientierter Umbau der Wald
bestände zu forcieren, der trockenheits und 
hitzeresilienterer Baumarten fördert.

Eine Auswertung der textlichen Festlegun
gen der Regionalpläne hat gezeigt, dass Fest
legungen existieren, die direkt oder indirekt 
dem Schutz vor Waldbrand dienen. Vorbeu
genden Charakter haben zum Beispiel Ab
standsfestlegungen von Neubaugebieten zum 
Rand des Waldes, die Förderung von Bau
marten, die gegenüber Trockenheit und Hitze 

weniger empfindlich reagieren, oder der kli
mawandelangepasste Waldumbau zu Misch
waldbeständen. Weitere Festlegungen dienen 
der Waldbrandbekämpfung beziehungsweise 
eindämmung. Dazu gehört der Betrieb von 
Überwachungssystemen für besonders ge
fährdete Gebiete, der Bau von Feuerwach
türmen oder die Anlage von Löschteichen.

Die Regionalpläne weisen hinsichtlich der 
Anzahl getroffener Festlegungen deutliche 
Unterschiede auf. Hervorzuheben ist der Re
gionalplan Westsachsen aus dem Jahr 2021 
(vgl. RPV LW 2021). Hier werden fünf Ziele 
formuliert, von denen drei einen indirekten 
und zwei Ziele einen direkten Waldbrand
bezug aufweisen. Zwar wird in den Erläute
rungen nicht explizit auf die Notwendigkeit 
der Festlegungen zur Waldbrandvorsorge 
verwiesen, jedoch auf die „verstärkte Zünd 
und Brennbereitschaft“ monostrukturierter 
Waldbestände eingegangen. Diese Festlegun
gen weisen auf ein hohes Bewusstsein und 
die Bereitschaft für Adaptionsstrategien hin
sichtlich des Themas Waldbrandschutz hin.

Im stark waldbrandgefährdeten und betrof
fenen Brandenburg gibt es zur Zeit keine in 
Kraft befindlichen Regionalpläne in Bran
denburg, die Vorgaben zum Freiraum und 
zur Waldentwicklung treffen, sodass keine 
Festlegungen zum Brandschutz vorliegen. 
Hier besteht somit ein besonderer Nachhol
bedarf der Regionalplanung. 

Konkrete regionalplanerische Festlegungen 
zum Waldbrandschutz werden in den Län
dern bislang nicht flächendeckend ergrif
fen. Bislang fehlt es an zuverlässigen Struk
turen zur Waldbrandbekämpfung und zum 
Waldbrandmanagement sowie der Zusam
menarbeit zwischen Bund, Ländern und 
Kommunen. So sind beispielsweise Wald
brandeinsatzkarten und der länderübergrei
fende Kontaktdatenaustausch im Bedarfsfall 
nicht einheitlich (vgl. Daur et al. 2023: 17).

Fischerei
Für das Themenfeld der Fischerei fin
den sich in den analysierten Landes und 



84 Klimawandel und Energiewende raumverträglich gestalten

Regionalplänen sehr wenige Festlegungen, 
die die Herausforderungen des Klimawan
dels thematisieren. Vereinzelt, insbesondere 
in MecklenburgVorpommern, finden sich 
Festlegungen in folgenden Kontexten:

 ■ Naturverträglichkeit
 ■ Nachhaltigkeit
 ■ Durchgängigkeit von Fließgewässern/

Fischtreppen/Mindestwasserführung
 ■ Wasserkraftnutzung und Schutz von 

Fischbeständen
 ■ Erhaltung der Fischerei als 

Wirtschaftsfaktor
 ■ Sportfischerei
 ■ Erhalt und nachhaltige Nutzung von 

Teichanlagen

Insgesamt sind in Folge des Klimawandels 
signifikante Folgen für die Fischerei generell 
zu erwarten. Vordinglich sind hierbei die 
steigende Wassertemperatur und Versaue
rung der Meere. Aquakulturen werden zu
nehmend Probleme mit der zunehmenden 
Trockenheit und steigender Wassertempe
ratur haben (vgl. UBA 2023a).

Grundsätzlich besteht für die Raumord
nung die Möglichkeit, für die Fischerei 
Raumordnungsgebiete festzusetzen, wie in 
MecklenburgVorpommern. Mit dem dor
tigen LEP wird die Regionalplanung zur 
Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für die 
Fischerei ermächtigt (vgl. EMMV 2016: 58) 
und es wurde die Neuerung der „marinen 
Vorbehaltsgebiete Fischerei“ eingeführt, 
die zur Sicherung der natürlichen fische
reilichen Grundlagen dienen und den Er
halt der Fischarten und bestände sowie ihre 
Lebensgrundlagen sichern sollen.

Der LEP SchleswigHolstein (MILIGSH 
2021: 319) fordert die Berufsfischerei auf, 
sich an die Auswirkungen des Klimawan
dels anzupassen, da davon auszugehen ist, 
dass die heimischen Fischbestände unter 
den Folgen des Klimawandels leiden wer
den. Zudem entfaltet die Fischerei mit le
bendigen Häfen eine positive touristische 
Wirkung.

Für die ausschließliche Wirtschaftszone 
(AWZ) ist die Meeresraumordnung zustän
dig. Der Bundesraumordnungsplan für die 
AWZ verzichtet auf Festlegungen für die 
Fischerei, da diese in der gesamten Nord 
und Ostsee ausgeübt wird und keine gebiet
lichen Festlegungen für erforderlich gehal
ten werden.

Fazit
Insgesamt ergeben sich für die Handlungs
felder zur Klimaanpassung der Land und 
Forstwirtschaft durch die Regionalplanung 
folgende Aspekte:

 ■ Vor dem Hintergrund der klimawandel
bedingten Herausforderungen wäre ein 
erweitertes Instrumentarium der Raum
ordnung für eine bodenschonende Flä
chennutzung erforderlich. 

 ■ Die Vergrößerung der Waldfläche soll
te insbesondere in den Bundesländern 
mit niedrigem Waldanteil durch Aus
weisung von Vorranggebieten für Wald
mehrung in Regionalplänen forciert 
werden.

 ■ Angesichts der starken Schäden in deut
schen Wäldern sollte die Raumordnung 
stärker das Thema Umbau von Reinbe
ständen zusätzlich zur Waldmehrung 
betonen.

 ■ Im Zuge der Fortschreibung von Regio
nalplänen sollten die Träger der Regio
nalplanung nicht nur in den besonders 
von Waldbränden gefährdeten Ge
bieten mehr Festlegungen zur Wald
brandvorsorge vorsehen. Da sich im 
Zuge des Klimawandels in allen Teil
räumen Deutschlands die Waldbrand
gefahren vergrößern werden, sind alle 
Planungsregionen gefordert, Festle
gungen zur Vorsorge gegenüber Wald
brandgefahren aufzunehmen. Da für die 
meisten Regionalpläne auch noch eine 
Fortschreibung im Hinblick auf die He
rausforderungen an die Folgen den Kli
mawandel aussteht, können Festlegun
gen zur Waldbrandvorsorge sehr gut 
im Rahmen der notwendigen Planfort
schreibungen erfolgen.
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3.5.1  Moorschutz als Beitrag zum 
natürlichen Klimaschutz 

Durch torfbildende Pflanzen, zum Bei
spiel Torfmoose und Schilf, reichern sich 
in Moorböden organische Reste in Form 
von Torf an, da sie bei einem moortypisch 
hohen Wasserstand unter Luftabschluss 
konserviert und durch Mikroorganismen 
nicht abgebaut werden. Über Jahrtausen
de sind in Nieder und Hochmooren Torf
mächtigkeiten von bis zu über zehn Me
tern aufgewachsen, die erhebliche Mengen 
CO₂ binden. Allerdings können nur intak
te, nasse Moore den gebundenen Kohlen
stoff nachhaltig speichern und der Atmo
sphäre über sehr lange Zeiträume weiteres 
CO₂ entziehen. Wird ihr Wasserhaushalt 
durch Eingriffe des Menschen gestört, ver
wandeln sich Moore in Quellen für THG. 
Durch den Abbau von Torf und die Entwäs
serung von Mooren gelangt Luft in den Torf 
und gespeichertes CO₂ wird durch bakteri
elle Abbauprozesse freigesetzt. Degradier
te Moore setzen das in historischen Prozes
sen gebundene CO₂ in kurzen Zeiträumen 
in großen Mengen wieder frei. 

Für den natürlichen Klimaschutz spie
len organische Böden daher eine zentra
le Rolle. Allerdings gibt es in Deutschland 
kaum noch naturbelassene Moore. Mehr 
als 90 % der Moorböden sind entwässert. 
Viele Moorböden werden heute durch die 
Land und Forstwirtschaft oder als Sied
lungs und Verkehrsfläche genutzt. Ihre 
hochspezialisierte Tier und Pflanzenwelt 
ist zum Teil vom Aussterben bedroht. Ne
ben dem Lebensraumverlust führen die Ent
wässerung und der Torfabbau, verbunden 
mit einer landwirtschaftlichen Nutzung, 
die nicht auf Torferhaltung ausgerichtet ist, 
zum Verlust der CO₂Senkenfunktion. Im 
Jahr 2022 stammten 7,1 % aller Treihaus
gasemissionen in Deutschland aus der Zer
setzung von Moorböden (vgl. UBA 2024b). 
Bund und Länder streben an, die jährlichen 
Treibhausgasemissionen aus degradierten 

Moorböden um 5 Mio. t. bis zum Jahr 2030 
zu senken (vgl. BMU 2021: 6). Im Jahr 2022 
wurden aus Moorböden in Deutschland ca. 
53 Mio. t. KohlendioxidÄquivalente freige
setzt (vgl. UBA 2024b). Um dieses Reduk
tionsziel zu erreichen ist eine Wiederver
nässung von organischen Böden in großem 
Umfang notwendig.

Nur durch Wiedervernässung kann der 
Ausstoß von Klimaschadgasen gestoppt 
werden. Um einen Beitrag zur Erhaltung 
von Mooren als intakte Lebensräume und 
als Treibhausgassenken zu erreichen, sollte 
Moorschutz in Deutschland unter anderem 
auf folgende Ziele ausgerichtet werden:

 ■ kurzfristig aus dem wirtschaftlich orien
tierten Torfabbau aussteigen,

 ■ keine neuen Vorhaben des Torfabbaus 
zulassen,

 ■ den Import von Torf aus dem Ausland 
erschweren,

 ■ naturnahe Moore und ihre Treibhaus
gasspeicherfunktion vor Eingriffen des 
Menschen nachhaltig schützen,

 ■ entwässerte organische Böden renaturie
ren und wiedervernässen,

 ■ auf land und forstwirtschaftlich genutz
ten Moorböden einen flurnahen Wasser
stand herstellen, wo dies technisch mög
lich ist,

 ■ Agrarförderung auf Moorböden im Sin
ne des Klimaschutzes anpassen und 

 ■ eine torferhaltende und Kohlen stoff
sen ken ermöglichende gute land und 
 forstwirtschaftliche Praxis unterstützen.

Programme und Strategien öffentlicher 
Stellen zum Moorschutz
Auf der Ebene der EU gibt es keine eigene 
Moorschutzstrategie. Aussagen zum Moor
schutz sind jedoch in der EU-Biodiversi-
tätsstrategie und dem Förderprogramm 
„LIFE Nature and Biodiversity“ enthal
ten. Außerdem wurden Paludikulturflächen, 
das heißt die angepasste land und forst
wirtschaftliche Nutzung nasser Hoch und 

3.5 Klimaschutz
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für den Natur und Klimaschutz wiederver
nässt und dauerhaft gesichert sein. So kön
nen sich naturnahe und ungenutzte Moor
bodenflächen langfristig zu wachsenden 
Mooren weiterentwickeln und ihre Koh
lenstoffsenkenfunktion ausbauen. Außer
dem knüpft die Nationale Moorschutzstra
tegie an die BundLänderZielvereinbarung 
zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz 
an und greift die dortigen Ziele und Maß
nahmen für die Bereiche der Land und 
Forstwirtschaft auf (vgl. BMU 2021). 

Moore sind zudem Gegenstand des zent
ralen ersten Handlungsfelds des Aktions
programms „Natürlicher Klimaschutz“ 
(BMUV 2023a). Im „Klimaschutzpro-
gramm 2023“ werden ebenfalls Bun
desfördermaßnahmen zum Klimaschutz 
durch Moorbodenschutz angekündigt (vgl. 
BMWK 2023d). Auf Länderebene haben 
die moorreichen Länder SchleswigHol
stein, MecklenburgVorpommern, Nie der 

 Niedermoore, in der GAPFörderperiode 
2023 bis 2027 als förderfähig eingestuft (vgl. 
CINEA 2021; Berghöfer/Hüpperling/Peters 
2023). Zudem werden Emissionen aus Moo
ren nach der EUVO 2018/841 in Treibhaus
gasbilanzen beziehungsweise Klimazielen 
angerechnet. In der im Juni 2024 endgültig 
durch das  Europäische Parlament beschlos
senen „Verordnung über die Wiederherstel
lung der Natur“ (WVO, „Nature Restoration 
Law“) spielt der Moorschutz eine wichtige 
Rolle. Art. 11 Abs. 4 WVO enthält Zielvor
gaben für die Wiederherstellung und Wie
dervernässung landwirtschaftlich genutzter 
Moorböden. Für diese organischen Böden, 
bei denen es sich um trockengelegte Torf
moorflächen handelt, sollen die Mitglied
staaten Wiederherstellungsmaßnahmen er
greifen. Diese Maßnahmen gelten für

 ■ 30 % dieser Flächen, von denen mindes
tens ein Viertel bis 2030 wiedervernässt 
werden muss;

 ■ 40 % dieser Flächen, von denen mindes
tens ein Drittel bis 2030 wiedervernässt 
werden muss;

 ■ 50 % dieser Flächen, von denen mindes
tens ein Drittel bis 2050 wiedervernässt 
werden muss (EURat 2024).

In § 3a KSG (BMJ 2024a) werden Reduk
tionsziele für Emissionen aus dem Land 
Use, Land UseChange and Forestry (LU
LUCF) festgelegt. So soll die Emissionsbi
lanz bis 2030 um mindestens 25 Millionen 
Tonnen Kohlendioxidäquivalent gesenkt 
und bis 2045 um mindestens 40 Mio. t re
duziert werden. 

Die Nationale Moorschutzstrategie 
Deutschlands operationalisiert die Zie
le von § 3a KSG für den Moorschutz (vgl. 
BT 2022): Durch Wiedervernässungsmaß-
nahmen sollen die jährlichen THGEmis
sionen aus Moorböden bis zum Jahr 2030 
um mindestens fünf Mio. Tonnen Kohlen
dioxidäquivalent reduziert werden. Dafür 
werden zehn Handlungsfelder zum Moor
schutz definiert und festgelegt. Bis 2035 sol
len alle Moore mit einer hohen Bedeutung 

Abbildung 20: Verbreitung der organischen Böden 
(Moore und Anmoore) in Deutschland 

100 km

Datenbasis: 
Aktualisierte Kulisse organischer Böden, Thünen-Institut, 2023
Geometrische Grundlage: 
VG5000 (Länder), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: J. Misof

Organische Böden

© BBSR Bonn 2024



Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz 87

Niedersachsen

Bayern

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Schleswig-Holstein

Sachsen-Anhalt

Baden-Württemberg

Nordrhein-Westfalen

Sachsen

Thüringen

Hessen

Rheinland-Pfalz

Bremen

Hamburg

Saarland

Berlin

Fläche organischer Böden (ha)

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000

13,8 %

4,1 %

12,4 %

8,2 %

12,3 %

4,1 %

1,7 %

1,4 %

1,8 %

0,6 %

0,4 %

0,4 %

14,2 %

4,3 %

0,3 %

0,8 %

Moorbodenkategorie

Niedermoorböden

Hochmoorböden

Moorfolgeböden

überdeckte oder 
tiefumgebrochene Moorböden

sachsen, Brandenburg, Bayern und Baden
Württemberg eigene Moorschutzstrategien 
und programme erarbeitet.

Verbreitung von Moorböden in 
Deutschland
Auf der Grundlage von Boden oder Moor
karten hat das ThünenInstitut eine aktua
lisierte Gesamtkulisse der Verbreitung von 
organischen Böden in Deutschland erstellt 
(s. Abb. 20). Sie umfasst deutschlandweit 
1,93 Mio. ha organische Böden, was 5,4 % 
der Gesamtfläche Deutschlands entspricht 
(vgl. Wittnebel/Frank/Tiemeyer 2023).

Organische Böden sind mit räumlichen 
Schwerpunkten im Norddeutschen Tief
land sowie im Alpenvorland verbreitet 
(s. Abb. 21). Mit einem Flächenanteil von 
34 % und jeweils 15 % sind Niedersachsen, 
Bayern und MecklenburgVorpommern 
die moorreichsten Länder. Auf insgesamt 
55 % der organischen Böden dominiert die 
 Grünlandnutzung, 19 % werden für Acker
bau genutzt. Aktiver Torfabbau findet immer 
noch auf etwa 1 % der Fläche organischer 

Böden in Deutschland statt, umgerechnet 
etwa 5 % der Hochmoorböden. Auch durch 
Siedlungen überbaute organische Böden 
kommen vor, nehmen allerdings mit knapp 
4 %  einen verhältnismäßig kleinen Anteil an 
den  organischen Böden ein (vgl. Wittnebel/
Frank/Tiemeyer 2023: 44).  Allerdings wer
den Moorböden weiterhin für neue Infra
strukturprojekte und Siedlungsgebiete über
baut, sodass dieser Anteil steigt.

Schutz von Mooren durch 
Freiraumschutz
Nur ein kleiner Anteil der Fläche mit orga
nischen Böden steht unter Naturschutz. In
dem sie unter Schutz gestellt werden, kön
nen naturnahe Moore zwar vor weiterer 
Lebensraumzerstörung geschützt werden, 
da sie in vielen Fällen aber durch Eingrif
fe des Menschen mehr oder weniger gra
vierende Störungen ihres Wasserhaushaltes 
aufweisen, reicht dies jedoch häufig nicht 
aus, um ihre Lebensraum und Kohlenstoff
speicherfunktion dauerhaft zu verbessern 
beziehungsweise wiederherzustellen. Dazu 
ist ihre Wiedervernässung erforderlich.

Abbildung 21: Flächen der Moorbodenkategorien je Land und Anteil an den gesamten organischen Böden je Land

Quelle: Wittnebel/Frank/Tiemeyer 2023: 40Hinweis: Die Prozentzahl gibt den Anteil organischer Böden an der Landesfläche an.
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Auch degradierte Moore mit gestörtem 
Wasserhaushalt, die noch als moortypi
sche Biotoptypen eingestuft werden kön
nen, gehören zu den gesetzlich geschütz
ten Biotopen im Sinne von § 30 Abs. 2 S. 
1 Nr. 2 BNatSchG. Alle Handlungen, die 
zu einer Zerstörung oder einer sonstigen 
erheblichen Beeinträchtigung führen kön
nen, sind hier verboten (vgl. Schumacher/
Schumacher 2020). 

Der Neu und Ausbau sowie die Unterhal
tung von Entwässerungsinfrastruktur fin
det auch auf Moorböden statt, die einen 
schwachen naturschutzrechtlichen Schutz 
aufweisen, zum Beispiel Landschafts
schutzgebiete. Dies unterstreicht die Not
wendigkeit, auch restriktive Naturschutz
instrumente einzusetzen.

Die Raumordnung kann flankierend zum 
naturschutzrechtlichen Schutz von Moo
ren einen wichtigen Beitrag zum Moor
schutz leisten (vgl. Faulstich et al. 2024b; 
Schlacke/Sauthoff 2024; Uhl et al. 2024). So 
spricht sich die Nationale Moorschutzsstra
tegie für eine Aufnahme des Moorschut
zes in Raumordnungspläne und für die 

Ausweisung von Vorrang oder Vorbehalts
gebieten für den Moorschutz und Moorbo
denerhalt aus (vgl. BT 2022: 32). Obwohl 
nach § 13 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 lit. e) ROG in 
Raumordnungsplänen auch Festlegungen 
zur Gewährleistung eines natürlichen Kli
maschutzes, insbesondere für Moorerhalt 
und Moorschutz, enthalten sein sollen, feh
len diese in fast allen in Kraft befindlichen 
Landes und Regionalplänen. Nur das Land 
Niedersachen weist Vorranggebiete für 
Torferhaltung in Landes und Regionalplä
nen aus. In Bayern wurde mit dem neuen 
LEP die Möglichkeit geschaffen,  Vorrang 
und Vorbehaltsgebiete für den Klimaschutz 
in Regionalplänen auszuweisen, die auch 
zum Moorschutz eingesetzt werden sollen 
(s. Exkurs „Moorschutz in Landesraum
ordnungsplänen“). In den anderen Ländern 
bleibt die Raumordnung beim Moorschutz 
weitgehend auf klassische Instrumente des 
Freiraumschutzes beschränkt. 

Freiraumschutz für Natur und 
Landschaft durch die Raumordnung
Von der Regionalplanung werden unter
schiedliche Raumordnungsgebiete zum 
Freiraumschutz eingesetzt, die im ROPLA
MODatenbestand in der Objektart „Na
tur und Landschaft“ zusammengefasst wer
den (s. Abb. 22). So können bundesweit mit 
dem Auftrag des Schutzes von Natur und 
Landschaft etwa 9,7 % der Fläche durch 
Vorranggebiete und 23,2 % durch Vorbe
haltsgebiete vor Inanspruchnahme durch 
konkurrierende raumbedeutsame Vorha
ben geschützt werden. In Summe werden 
durch Vorrang und Vorbehaltsgebiete zum 
Schutz von Natur und Lebensraumfunkti
onen somit 31,7 % der Fläche Deutschlands 
abgedeckt (Überlagerungen wurden nicht 
doppelt gezählt). 

Beim Einsatz der Instrumente bestehen 
zwischen den Ländern deutliche Unter
schiede: So verzichtet Bayern fast voll
ständig auf den Einsatz der restriktive
ren Vorranggebiete, die einen deutlich 
effektiveren Schutz der Natur ermögli
chen würden. Sehr zurückhaltend werden 

Exkurs: Moorschutz in Landesraumordnungsplänen

Im Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017 wurden 
 erstmalig Vorranggebiete für die Torferhaltung ausgewiesen (NIML 2017). Sie 
 sollen die Funktion als Kohlenstoffspeicher für vorhandene Torfkörper erhalten. 
Ein voll ständiger Ausschluss des Torfabbaus ist dort nicht vorgesehen, sondern 
ausnahmsweise zulässig, wenn er aus naturschutzfachlichen und hydrologischen 
Gründen zur Nivellierung des Torfkörpers zwingend erforderlich ist, damit eine 
angestrebte Wiedervernässung erreicht wird. Mit Ziffer 3.1.1.06 wird als Ziel der 
Raumordnung bestimmt, dass eine der guten fachlichen Praxis entsprechende 
landwirtschaftliche und erwerbsgärtnerische Nutzung sowie eine der ordnungs-
gemäßen  Forstwirtschaft entsprechende Nutzung von entwässerten Moorböden, 
die die Torfzehrung nicht wesentlich beschleunigt, dem raumordnerischen Vor-
rang der Torferhaltung nicht entgegensteht. Außerdem sieht das LROP vor, dass 
die  Vorranggebiete Torferhaltung in die Regionalen Raumordnungsprogramme 
zu übernehmen sind, dort räumlich weiter konkretisiert werden und durch weite-
re Vorranggebiete Torferhaltung ergänzt werden können. 

Das LEP Bayern strebt die Erhaltung von Mooren und humusreichen Böden als 
natürliche Kohlenstoffsenken an (StMWi 2023). Als Instrument zur Erhaltung von 
Kohlenstoffsenken sieht das LEP die  Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsge-
bieten für den Klimaschutz in Regionalplänen vor (siehe Ziffer 1.3.1 des LEP Bay-
ern). So soll unterstützt werden, dass Moore – soweit nötig und möglich – wie-
der in einen naturnahen Zustand  versetzt werden können. Genauere Handlungs-
aufträge für den Moorschutz und die  Wiedervernässung degradierter Moorböden 
sieht das LEP allerdings nicht vor. 
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Vorranggebiete zum Schutz von Natur und 
Landschaft auch in SchleswigHolstein, 
Teilen von  BadenWürttemberg, Rhein
landPfalz, MecklenburgVorpommern 
und SachsenAnhalt eingesetzt. Die Re
gionalplanung in Bayern, SchleswigHol
stein, Sachsen Anhalt und Mecklenburg
Vorpommern steuert dabei primär über 
die weniger restriktiven Vorbehaltsgebie
te. Umgekehrt verhält es sich in Sachsen, 
wo Vorranggebiete ein wichtiges Siche
rungsinstrument darstellen. Brandenburg 
stellt einmal mehr einen Sonderfall dar, da 
hier kein Regionalplan existiert, der Raum
ordnungsgebiete für den Schutz von Na
tur und Lebensraumfunktionen oder an
dere Freiraumfunktionen festlegt. Diesen 
Steuerungsausfall kompensiert der LEP 

Hauptstadtregion der gemeinsamen Lan
desplanung von Berlin und Brandenburg, 
der umfangreiche Vorranggebiete zum 
Schutz von Freiräumen festlegt. 

Da die Ausweisung von Vorrang und Vor
behaltsgebieten in Regionalplänen für sehr 
unterschiedliche Landschaftsräume vorge
nommen wird, finden sich in den textlichen 
Festlegungen und Erläuterungen häufig kei
ne gebietsbezogenen Aussagen im Hinblick 
auf konkrete Schutzaufträge oder Entwick
lungsziele für einzelne Gebiete. Der Schutz 
und die Renaturierung von Mooren bezie
hungsweise Moorböden wird daher in den 
meisten Plänen nicht explizit erwähnt oder 
hervorgehoben. Dies hat zur Konsequenz, 
dass den Raumordnungsplänen in der Regel 

100 km100 km

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG

Vorbehaltsgebiete

bis unter 5

5 bis unter 10

10 bis unter 20

20 bis unter 40

40 und mehr

ohne Festlegungen

Flächennutzungsplanung ersetzt Regionalplan

Vorranggebiete

Hinweis: Im Saarland übernimmt der Landesplan die Funktion des Regionalplans. 
Daher werden seine Festlegungen hier auch dargestellt.

Von verbindlichen Festlegungen des Themenfeldes abgedeckte Regionsfläche in %

© BBSR Bonn 2024

Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

KölnKöln

BerlinBerlin

HamburgHamburg

MünchenMünchen

Frankfurt/M.Frankfurt/M.

KölnKöln

BerlinBerlin

HamburgHamburg

MünchenMünchen

Frankfurt/M.Frankfurt/M.

Abbildung 22: Festlegungen zu Natur und Landschaft in Regionalplänen



90 Klimawandel und Energiewende raumverträglich gestalten

nicht entnommen werden kann, ob durch 
Ausweisung von Vorrang und Vorbehalts
gebieten die dem weiteren Schutzbereich 
von Natur und Landschaft zuzuordnen 
sind, bestimmte Ziele des Moorschutzes 
und der Moorwiedervernässung verfolgt 
werden. In der Regel dienen diese Raum
ordnungsgebietsausweisungen dem allge
meinen Schutz von wertvollen Lebensräu
men für Tiere und Pflanzen, der Erhaltung 
eines schützenswerten Landschaftsbildes, 
dem Schutz historischer Kulturlandschaf
ten, dem Aufbau eines großräumigen Frei
raumverbundsystems oder der Schaffung 
eines Biotopverbunds. 

Aussagen zum Moorschutz oder der Erhal
tung von CO₂Senkenfunktionen von orga
nischen Böden finden sich in den meisten 
Regionalplänen nicht (vgl. Hartz et al. 2023: 
53). Maßnahmen, die eine Renaturierung 
von Moorgebieten, die Wiedervernässung 
von landwirtschaftlich genutzten Gebieten 
mit organischen Böden oder die Entwick
lung von Kohlenstoffspeicherfunktionen 
zum Ziel haben, fehlen in den textlichen 
Plansätzen zu zeichnerischen Festlegungen 
von Vorrang und Vorbehaltsgebieten für 
Natur und Landschaft überwiegend.

Um das Potenzial der Regionalplanung für 
den Schutz und die Entwicklung organischer 
Böden abzuschätzen, wurden die zeichneri
schen Festlegungen in gültigen Regionalplä
nen, deren primärer Gegenstand der Schutz 
von Natur und Landschaft ist, mit der vom 
ThünenInstitut aktualisierten Gebietskulis
se der organischen Böden in Deutschland 
überlagert (s. Abb. 23). Es wird davon aus
gegangen, dass organische Böden, die von 
einem Vorrang und Vorbehaltsgebiet für 
Natur und Landschaft überlagert sind, auch 
besser gegenüber raumbedeutsamen Pla
nungen und Maßnahmen wie neuen Bauge
bieten und Infrastrukturvorhaben geschützt 
sind. Doch dies gilt nicht automatisch auch 
für einen Schutz der organischen Böden vor 
Entwässerung. Grundsätzlich können Be
lange des Bodenschutzes durch die Raum
ordnungsplanung gegenüber der Land und 

Forstwirtschaft kaum durchgesetzt werden. 
In der Regel unterliegen auch Entwässe
rungsmaßnahmen keiner Steuerung durch 
raumordnerische Vorgaben. Dies liegt über
wiegend daran, dass die Wasserwirtschaft 
und ihre für die Entwässerungsinfrastruk
tur zuständigen Organisationen nur selten 
direkt durch Handlungsaufträge der Landes 
und Regionalplanung angesprochen wer
den. Obwohl fast in Deutschland von Sei
ten der Regionalplanung flächendeckend 
Instrumente zum Freiraumschutz eingesetzt 
werden, stellt der Schutz der Landschaft vor 
Entwässerung und die Förderung der Wie
dervernässung als Maßnahme des natür
lichen Klimaschutzes einen blinden Fleck 
der Raumordnungsplanung dar. Zukünftig 
müssen daher Belange des naturschutz und 
klimaschutzorientierten Freiraumschutzes 
sowie Vorgaben zur Anpassung an den Kli
mawandel deutlich in der Raumordnungs
planung gestärkt werden. 

Ein anderes Problem stellt die Inanspruch
nahme dränierter Moorstandorte für den 
Bau von FPV dar. Da es sich bei diesen 
Standorten häufig um keine hochwertigen 
Standorte für den Ackerbau handelt, werden 
entwässerte Moore gerne für eine FPVNut
zung vorgesehen. Sobald eine FPV jedoch 
gebaut ist, ist eine Wiedervernässung keine 
realistische Option mehr. Bei der räumli
chen Steuerung von FPV spielt der Klima
schutzbelang der Wiedervernässung bei den 
meisten Bauleitplanungen und auch in der 
Regionalplanung eine sehr untergeordnete 
Rolle. Dies ist auch darauf zurückzuführen, 
dass es selten großräumige Entwicklungs
planungen zur Förderung des Ausbaus der 
Wiedervernässung gibt, in denen die Eig
nung dränierter Moorstandorte für eine Re
naturierung vergleichend untersucht und 
Prioritäten für Wiedervernässungsvorha
ben festgelegt werden.  

In einzelnen Planungsregionen wird be
reits ein sehr hoher Anteil der organischen 
Böden durch Vorrang oder Vorbehalts
gebiete für Natur und Landschaft überla
gert. Insbesondere die Planungsregionen 
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Abbildung 23: Organische Böden der Planungsregionsfläche und der durch  Vorrang und Vorbehaltsgebiete der Objektklasse „Natur und 
Landschaft“ in gültigen Regionalplänen geschützt
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Niedersachsens sind hier zu nennen. Auch 
Länder wie NordrheinWestfalen oder 
Sachsen, die einen niedrigeren Anteil orga
nischer Böden aufweisen, erreichen durch 
die dort praktizierte, dichtere Ausweisung 
entsprechender Raumordnungsgebiete für 
Natur und Landschaft einen überdurch
schnittlich guten Schutz der Kulisse orga
nischer Böden. 

In den anderen Ländern mit hohem Flä
chenanteil organischer Böden (Schleswig
Holstein, SachsenAnhalt, Mecklenburg
Vorpommern, Brandenburg sowie Teilen 
von Bayern und BadenWürttemberg) wird 
bisher erst ein verhältnismäßig niedriger 
Anteil der Moorböden durch Vorrang und 
Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft 
überlagert. Um für den Moorschutz wirk
samer zu werden, müssten deutlich mehr 
solcher Gebiete ausgewiesen werden, die or
ganische Böden überlagern und konkrete 
Vorgaben für den Umgang mit Entwässe
rungsmaßnahmen in der freien Landschaft 
vorsehen. Zukünftig sollten in textlichen 
Zielen und Grundsätzen, die sich auf die 
Vorrang und Vorbehaltsgebiete für Natur 
und Landschaft beziehen, konkrete Hand
lungsaufträge für den Moorschutz und die 
Renaturierung organischer Böden durch 
Rückbau von Entwässerungsinfrastruktu
ren oder ihre Ertüchtigung für eine Umnut
zung zur Wiedervernässung aufgenommen 
werden. Dies gilt insbesondere für die Ver
besserung des Wasserhaushaltes von orga
nischen Böden mit dem Ziel der Wiederver
nässung degradierter Moorböden. 

Eine weitere Möglichkeit, den natürlichen 
Klimaschutz auf Moorbodenstandorten 
zu verbessern, ist die Aufnahme von Emp
fehlungen. So könnte für land und forst
wirtschaftliche Raumnutzungen geworben 
werden, die eine torferhaltende Bewirt-
schaftungsweise zum Ziel haben. Aufgrund 
des fehlenden bodenrechtlichen Kompe
tenztitels der Raumordnungsplanung kön
nen Landes und Regionalpläne keine für 
private Flächennutzerinnen und nutzer 
verbindlichen Festlegungen über Art und 

Intensität der konkreten Bodennutzung ent
halten. Die Aufnahme empfehlender Plan
sätze, die für die Land und Forstwirtschaft 
unverbindlich sind, ist raumordnungsrecht
lich zulässig. Bisher ist es jedoch nicht mög
lich, die Land und Forstwirtschaft durch 
verbindliche Vorgaben in Landes und Re
gionalplänen zu einem Wandel der Bewirt
schaftungspraxis auf Moorstandorten und 
die Übernahme von torferhaltenden Wirt
schaftsweisen – insbesondere Paludikultu
ren – zu veranlassen. Anders sieht dies für 
Entwässerungsinfrastrukturen aus, wenn 
diese durch öffentliche Stellen unterhalten 
und angelegt werden. Da Festlegungen in 
Raumordnungsplänen öffentliche Stellen 
binden, kann die Neuanlage und Unterhal
tung von Entwässerungsinfrastrukturen, die 
primär der Entwässerung von organischen 
Böden dienen, in Form von Festlegungen in 
Landes und Regionalplänen durch die öf
fentliche Hand reguliert werden. Allerdings 
muss hier der Bestandsschutz von bestehen
den Entwässerungsinfrastrukturen beach
tet werden. Konkrete praktische Beispiele 
für solche verbindlichen Vorgaben in Lan
des und Regionalplänen existieren aller
dings noch nicht.

Schutz und Entwicklung natürlicher 
Kohlenstoffsenken
Erhaltung und Wiederherstellung von Moo
ren als Kohlenstoffsenken ist eine Aufgabe 
der Raumordnung (vgl. MKRO 2016: 32). 
Das „Handlungskonzept der Raumordnung 
zu Vermeidungs, Minderungs und Anpas
sungsstrategien in Hinblick auf die räum
lichen Konsequenzen des Klimawandels“ 
(MKRO 2013a) nennt konkretere Maßnah
men für die Entwicklung natürlicher Koh
lenstoffsenken durch die Raumordnung:

 ■ Sicherung bzw. Hinwirkung auf eine Re
vitalisierung bzw. Renaturierung natürli
cher Kohlenstoffsenken 

 ■ Erhaltung und Verbesserung der natür
lichen Kohlenstoffspeicherfähigkeit von 
Moorböden

 ■ Vorgaben zur Verringerung der Inan
spruchnahme kohlenstoffhaltiger Böden
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 ■ Sicherung von Gebieten für die 
Waldmehrung beziehungsweise die 
Waldsanierung

 ■ Hinwirkung auf angepasste Flächen
nutzungen, die dem Humusabbau 
entgegenwirken

Ob diese Maßnahmen bereits durch die 
 Regionalplanung berücksichtigt werden, 
wurde in der Vorstudie untersucht. Ausge
wertet wurden Textdokumente von insge
samt 129 Teilregionalplänen und integrier
ten Regionalplänen, die im Dezember 2021 
in Kraft waren (vgl. Hartz et al. 2023). In 
etwa 25 % der ausgewerteten Regionalpläne 
(29 Planungsregionen) konnten Grundsätze 
der Raumordnung identifiziert werden, die 
sich auf mindestens eine der oben beschrie
benen Maßnahmen beziehen. Am häufigs
ten werden in den Regionalplänen die Siche
rung natürlicher Kohlenstoffsenken sowie 
von Gebieten für die Waldmehrung bezie
hungsweise Waldsanierung adressiert. Für 
alle anderen Aspekte, auch die Erhaltung 
und Verbesserung der natürlichen Kohlen
stoffspeicherfähigkeit von Moorböden, tref
fen nur wenige Regio nen raumordnerische 
Festlegungen. Insgesamt korrelieren die 
Festlegungen zur natürlichen CO₂Bindung 
relativ schwach mit der geographischen Ver
breitung organischer Böden in Deutsch
land. Obwohl MecklenburgVorpommern, 
SchleswigHolstein und Brandenburg zu 
den moorreichsten Regionen in Deutsch
land zählen, finden sich in ihren Raumord
nungsplänen keine Zielfestlegungen zum 
Moorbodenschutz (vgl. ebd.: 53). 

Wiedervernässung organischer Böden
Sowohl die Wiedervernässung naturna
her Moorgebiete ohne landwirtschaftliche 
Nutzung als auch organischer Böden, die 
landwirtschaftlich genutzt werden, ist mit 
erheblichen Flächennutzungskonflikten 
verbunden. Häufig sind hierbei großräumi
ge Gebiete betroffen, in denen Wiederver
nässungsprojekte bei Grundeigentümern, 
Land und Forstwirten aber auch in der 
Bevölkerung auf wenig Akzeptanz stoßen. 
Dies erklärt wahrscheinlich auch, warum 

in Raumordnungsplänen so gut wie keine 
Festlegungen existieren, die Gebiete iden
tifizieren, in denen eine Wiedervernässung 
als vorrangiges Entwicklungsziel verfolgt 
werden soll. Grundsätzlich hat die Raum
ordnung aber die rechtliche Kompetenz, 
Vorrang sowie Vorbehaltsgebiete für den 
Moorschutz und den Moorbodenerhalt aus
zuweisen. Dies fordert auch die Nationale 
Moorstrategie der Bundesregierung. Auch 
wenn durch diese Gebiete keine privaten 
Grundstückseigentümerinnen und eigen
tümer sowie Landnutzerinnen und Land
nutzer rechtlich gebunden werden können, 
besteht die Möglichkeit, andere öffentliche 
Stellen wie die Behörden der Wasserwirt
schaft und Flurbereinigungsbehörden zu ad
ressieren und den Schutz und die Entwick
lung von Kohlenstoffsenken zum Beispiel 
durch Wiedervernässung voranzutreiben. 
Durch Ausweisung von Raumordnungsge
bieten ließen sich jene Bereiche identifizie
ren, in denen eine Wiedervernässung be
sonders dringlich durchzuführen ist und 
wo entsprechende Behörden Planungen zur 
Wiedervernässung prioritär einleiten sollen.

Aber auch Bund und Länder könnten als 
Grundeigentümer Adressaten von Raum
ordnungsgebietsfestlegungen zum Moor
schutz sein. Dabei könnte an die Ziele der 
Landesprogramme für Moorschutz und die 
Nationale Moorschutzstrategie angeknüpft 
werden. Letztere sieht beispielsweise vor, 
dass auf den Liegenschaften des Bundes 
alle Möglichkeiten für die Umsetzung von 
Moorschutzmaßnahmen genutzt werden 
sollen und die Bundesimmobilienanstalt ein 
Moorschutzkonzept zur Wiedervernässung 
für die Liegenschaften des Bundes vorlegen 
soll. Dagegen werden wenig Möglichkeiten 
gesehen, um die Land und Forstwirtschaft 
durch Vorgaben der Raumordnung zur 
Übernahme torferhaltender Bewirtschaf
tungsformen zu veranlassen. 

Die Einführung neuer Nutzungsformen 
(Paludikulturen), die mit hohen Wasserstän
den kompatibel sind und neue Wertschöp
fungsketten ermöglichen, ist vor allem auf 
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die Veränderung ökonomischer Rahmen
bedingungen angewiesen. Hierzu wird die 
Raumordnung als überörtliche Planungs
ebene kaum einen Beitrag leisten können. 

Moorschutz durch Festlegungen zum 
Rohstoffabbau
Torfabbau ist eine oberflächennahe Roh
stoffnutzung. Da es keine Fachplanung 
gibt, die den oberflächennahen Rohstoff
abbau steuert, werden durch die Auswei
sung von Vorrang und Vorbehaltsgebieten 
für den Rohstoffabbau in Regionalplänen 
zentrale Vorgaben festgelegt, die Genehmi
gungsbehörden bei der Entscheidung über 
die Zulässigkeit des Abbaus von Torf einzu
beziehen haben. In welchem Umfang Vor
rang und Vorbehaltsgebiete in gültigen 
Regionalplänen ausgewiesen sind, die den 
Torfabbau zum Gegenstand haben, kann 
nicht einfach durch Auswertung der Raum
ordnungsplaninhalte bestimmt werden. Es 
ist aber davon auszugehen, dass es immer 
noch rechtswirksame Raumordnungsgebie
te gibt, die Torfabbau vorsehen. Außerdem 
müssen die bereits erteilten sowie poten
zielle neue Torfabbaugenehmigungen be
rücksichtigt werden. Die Nationale Moor
schutzsstrategie geht daher davon aus, dass 
der Torfabbau in Deutschland erst im Jahr 
2040 zum Erliegen kommen wird (vgl. BT 
2022: 32). Genehmigter Torfabbau kann nur 
durch eine Aufhebung der Genehmigung 
verhindert werden, was allerdings Schaden
ersatzforderungen nach sich zieht. Umso 
wichtiger ist es, dass Vorrang und Vorbe
haltsgebiete für den Rohstoffabbau Torf, für 
die noch keine Abbaugenehmigungen vor
liegen, kurzfristig außer Kraft gesetzt wer
den. Das Land Niedersachsen hat diesen 
Schritt bereits mit dem LROP von 2017 ein
geleitet und 50 bestehende Vorranggebiete 
für Rohstoffabbau Torf gestrichen. Auf eine 
Neuausweisung entsprechender Vorrang
gebiete wurde vollständig verzichtet. Auch 
in den anderen Ländern sollte geprüft wer
den, welche Vorrang und Vorbehaltsge
biete für Rohstoffabbau gestrichen werden 
können, um den weiteren Torfabbau mög
lichst schnell zu beenden.

Fazit
Die Raumordnung kann einen zentra
len Beitrag zum Moorschutz leisten (vgl. 
 Schlacke/Sauthoff 2024). Durch die Rück-
nahme von Vorranggebieten für den Roh-
stoffabbau kann der Torfabbau deutlich 
eingeschränkt werden. Mit dem Einsatz ih
rer Instrumente zur Freiraumentwicklung 
kann die Raumordnung einen wichtigen 
Beitrag zum Schutz naturnaher Moore und 
ihrer Treibhausgasspeicherfunktion vor 
Eingriffen des Menschen leisten. Dies gilt 
allerdings im Wesentlichen nur für raumbe
deutsame Vorhaben und Maßnahmen. Vor
sorge gegenüber der Lebensraumzerstörung 
durch torfzerstörende Bewirtschaftungs
praktiken der Land und Forstwirtschaft 
kann die Raumordnung in der Regel nicht 
ermöglichen. Allerdings kann die Raum
ordnungsplanung andere öffentliche Stellen 
binden und somit beispielsweise Behörden 
der Wasserwirtschaft und der Flurbereini
gung dazu anhalten, Entwässerungsinfra
strukturen zurückzubauen und zu rena
turieren. Über diese Steuerungskapazität 
kann durch die Raumordnung indirekt da
rauf hingewirkt werden, auf landwirtschaft
lich genutzten Moorböden einen flurnahen 
Wasserstand herzustellen. Um beim Moor
schutz Fortschritte zu erzielen, müssen kon
krete Handlungsaufträge in die textlichen 
Vorgaben der Landes und Regionalpläne 
aufgenommen werden, die den Schutz von 
Mooren als Lebensraum und Kohlenstoff
senken sowie die Wiedervernässung land 
und forstwirtschaftlich genutzter, entwäs
serter organischer Böden beinhalten. Die 
Instrumente, mit denen die Lebensraum 
und Senkenfunktion durch die Raumord
nungsplanung geschützt und weiterentwi
ckelt werden können, existieren bereits. Sie 
müssen von der Raumordnungspraxis nur 
angewendet werden.

3.5.2  Raumordnung im Untergrund – 
technogene CO₂Senken

Raumordnung findet überwiegend an der 
Erdoberfläche statt. Der rechtliche Kom
petenztitel der Raumordnungsplanung ist 
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aber keineswegs auf eine reine Oberflä
chenplanung beschränkt. Gesetzlich ist die 
Raumordnung legitimiert, ihre Festlegun
gen auf den Untergrund auszudehnen (vgl. 
Keimeyer et al. 2018). Im Zuge der Energie
wende wird die Koordinierung der Raum
nutzungsansprüche im Untergrund immer 
wichtiger (vgl. Bartel/Janssen 2016). 

Die Nutzung geothermischer Potenziale 
als nachhaltige, unerschöpfliche Energie
form, die Speicherung von Energieträ-
gern wie Methan oder Wasserstoff und die 
Ablagerung klimaschädlicher Stoffe durch 
CCS sind wesentliche Stützpfeiler der 
Energiewende im Untergrund. Ein weite
rer neuer öffentlicher Belang ist mit dem 
Standortfindungsverfahren für ein Endla
ger für atomare Abfälle hinzugekommen. 
Das Aufeinandertreffen neuer und alter 
Nutzungsformen des Untergrunds erfor
dert eine vorausschauende Planung, um in 
Konkurrenzbeziehungen stehende Belan
ge und Nutzungsinteressen untereinander 
abzustimmen und Nutzungskonflikte zu 
vermeiden. 

Die Raumordnung im Untergrund ist be
reits seit langem durch die Sicherung und 
den Schutz des Grundwassers (§ 2 Abs. 2 
Nr. 6 S. 2 ROG) sowie die Sicherung von 
standortgebundenen Rohstoffen (§ 2 Abs. 2 
Nr. 4 S. 4 ROG) Teil der Planungspraxis in 
der Landes und Regionalplanung. Bezüg
lich der Rohstoffsicherung in Zeiten der 
Energiewende kommt der Raumordnung 
eine größere Verantwortung zu: Da auf
grund des Kohleausstiegs die gesamte Pro
duktion von Gips (sog. REAGips, etwa 50 % 
der deutschen Gipsproduktion) durch die 
Rauchgasentschwefelung in Kohlekraftwer
ken wegfällt, wird der Nutzungsdruck auf 
die Naturgipsvorkommen, auch unter Tage, 
zukünftig wieder ansteigen. Die Sicherung 
von Rohstoffvorkommen beziehungswei
se die Erteilung von Abbaugenehmigun
gen verlaufen häufig ohne raumordnerische 
Steuerung und auf Grundlage von Ein
zelgenehmigungen nach Bergrecht. Eine 
übergeordnete Koordinierung durch die 

Raumordnungsplanung findet häufig nicht 
statt. Deshalb kommt der Einführung einer 
Raumordnungsklausel im Bundesbergge
setz (BBergG; BMJ 2017) für bergrechtli
che Verfahren eine zentrale Bedeutung zu. 
Mit der Einführung einer Beachtenspflicht 
für Ziele der Raumordnung bei bergrecht
lichen Vorhaben werden die Belange der 
Raumordnung gestärkt, was den Stellen
wert ihrer Koordinierungsfunktion deut
lich ausbaut. Darüber hinaus hat der Bun
desgesetzgeber auch auf den wachsenden 
Bedarf der Speicherung von Klimaschadga
sen im Untergrund reagiert. Im ROG wur
de der neue Grundsatz der Raumordnung 
aufgenommen, der „[…] den Erhalt und die 
Entwicklung natürlicher Senken für klima
schädliche Stoffe und für die Einlagerung 
dieser Stoffe […]“ adressiert (§ 2 Abs. 2 
Nr. 6 S. 11). Bisher war die Speicherung von 
CO₂ und anderen Klimaschadgasen im Un
tergrund durch bundes und landesgesetz
liche Normen weitgehend ausgeschlossen 
und auf Forschungsprojekte zur Erprobung 
der CO₂Speichertechnologie beschränkt. 

Die Raumordnungspraxis ist bezüglich der 
räumlichen Sicherung und Koordinierung 
im Untergrund und der Zonierung von 
Raumfunktionen und nutzungen noch 
unerfahren. Bisher gibt es erst vereinzelte 
Raumordnungspläne, die sich dieser neu
en Aufgabe stellen. Mit voranschreitender 
Energiewende werden Nutzungsdruck und 
Nutzungskonflikte im Untergrund zuneh
men, sodass sich die Raumordnung die
ser Herausforderung frühzeitig annehmen 
muss. Insbesondere der wachsende Bedarf 
einer grenzüberschreitenden Abstimmung 
macht ein Aktivwerden der Landes und 
 Regionalplanung erforderlich (vgl.  Janssen 
2018).

Geothermie 
Als ein wichtiger Bestandteil der Energie
wende umfasst die Wärmewende die Trans
formation der fossil geprägten hin zu einer 
klimaneutralen und nachhaltigen Wär
meversorgung. Etwa 50 % des Endener
gieverbrauchs werden für Raum oder 
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Prozesswärme beziehungsweise zur Kli
matisierung und Kälteerzeugung aufgewen
det. Der Anteil erneuerbarer Energien liegt 
hier aktuell bei knapp 19 % und hat über 
die vergangenen Jahre stetig zugenommen 
(vgl. UBA 2024c). 

Geothermie wird aufgrund ihrer großen Po
tenziale und der Grundlast fähigkeit der Erd
wärme zukünftig eine  deutlich  wichtigere 
Rolle in der  Energiewende  einnehmen. 
Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, in 
der mitteltiefen und tiefen  Geothermie bis 
zum Jahr 2030 ein  geothermisches Poten
zial von zehn  Terrawattstunden (TWh) zu 
erschließen und die derzeitige Einspeisung 
aus diesen  Energiequellen in Wärmenetze 

zu  verzehnfachen (vgl. BMWK 2022b). 
In Deutschland sind die geothermischen 
 Potenziale sehr unterschiedlich ausge
prägt. Allgemein nimmt die Tempera
tur im  Erdinneren um etwa 3 Kelvin pro 
100 m Tiefe zu. In der Tiefengeothermie, 
die in eine  Tiefe von bis zu 5.000 m reicht, 
 können  Temperaturen von bis zu 160 bis 
190°C  gefördert werden, was sie auch für 
industrielle Nutzungen attraktiv macht (vgl. 
Abb. 24). 

Die Raumordnungspläne der Länder und 
Regionen befassen sich in unterschiedli
cher Detailtiefe mit der Geothermie und 
treffen ausschließlich textliche Festle
gungen zur Nutzung dieser Ressource. 

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023, 
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Kreise), Stand 31.12.2022 
© GeoBasis-DE/BKG, Geothermieatlas © LIAG-Institut für Angewandte 
Geophysik & GeotIS 2022, Schulz et al. (2013)
Bearbeitung: M. Mertens

Hydrothermisches Potenzial für die tiefe und 
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Abbildung 24: Positivplanerische textliche Festlegungen zur Geothermie/ Erdwärmenutzung sowie hydro
thermisches Potenzial
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Raumordnungsrechtlich werden zumeist 
Grundsätze  formuliert, Ziele finden sich 
nur selten. In einigen Planungsregionen 
wird die Nutzung von Geothermie als Vor
schlag beziehungsweise begründend und 
somit ohne rechtliche Bindungswirkung 
aufgegriffen.  Teilweise wird die Geother
mie auch nur  unter dem Vorbehalt des 
Grundwasser schutzes thematisiert, ohne 
positivplanerische Regelungen aufzuneh
men. Regelungen in Regionalplänen zum 
Schutz von Wasservorkommen können so
mit auch zu einem Ausschluss von Geother
mievorhaben führen.

Zeichnerische Festlegungen, die eine Si
cherung von Räumen im Untergrund für 
bestimmte Raumfunktionen und nutzun
gen für Geothermie vorsehen, sind in den 
in Kraft befindlichen Raumordnungsplä
nen bislang nicht vertreten. Erst ein Lan
desraumordnungsplan in Deutschland, der 

gültige LEP von SchleswigHolstein, behan
delt die Geothermie ausführlicher. So wer
den in einer Themenkarte „Geothermie“ 
„besonders geeignete Bereiche für tiefe 
Geothermie“ zeichnerisch dargestellt und 
durch mehrere textliche Grundsätze der 
Raumordnung flankiert (vgl.  MILIGSH 
2021: 248 ff.). Die Festlegungen haben zum 
Ziel, dass die Nutzung von Geothermie vo
rangetrieben wird und möglichst nachhal
tig und ohne Beeinträchtigung von Men
schen und Umwelt erfolgt. Damit soll ein 
wichtiger Schritt zur Wärmewende un
ternommen und die Wärmegewinnung 
von Haushalten und Industrie aus Geo
thermiequellen ausgebaut werden. Sofern 
möglich soll zudem Strom aus dem geo
thermischen Potenzial erzeugt und die tie
fe Geothermie für Wärmenetze erschlossen 
werden (vgl. MILIGSH 2021). Auf Landes
ebene treffen beispielsweise Bayern, Baden
Württemberg, MecklenburgVorpommern, 

Exkurs: Beispiele für Festlegungen für das geothermische Potenzial in Regionalplänen

Landesentwicklungsprogramm Rheinland-Pfalz (2008)

5.2.1 Erneuerbare Energien – G 165 

Aufgrund der fast flächendeckend vorhandenen geologischen Potenziale kommt der Nutzung der Geo-
thermie einschließlich der Tiefengeothermie besondere Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für die 
Nutzung von Erdwärme im Oberrheingraben wegen der dort ausgebildeten speziellen geologischen 
Tiefenstrukturen. Das geothermische Potenzial soll im Hinblick auf die Wärme- und Stromgewinnung 
sowohl im Bereich der privaten Haushalte als auch im industriellen Sektor entwickelt und ausgebaut 
werden. Die Nutzung der Tiefengeothermie soll aufgrund hoher Energieverluste bei der Umwandlung 
von Wärme in Strom vorwiegend an geeigneten Standorten unter Nutzung der Abwärme und in hochef-
fizienten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) erfolgen. Die Regionalplanung kann für raumbedeut-
same Anlagen geeignete Standortbereiche ausweisen (MDI-RLP 2008a: 160).

Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (2020)

4.5.3 Geothermie – G2  
Die Nutzung von tiefer, hydrothermaler Geothermie als Energiequelle für Wärmenetze soll entwickelt 
werden (MILIG-SH 2021: 248). 

Regionalplan Oberland (Stand 2020)

3.4 Z  
Die erneuerbaren Energien Biomasse, Sonnenenergienutzung und Geothermie sollen verstärkt erschlos-
sen und nachhaltig genutzt werden (PRO 2020: 34).

Regionalplan Hannover (2016)

4.2.3 Erneuerbare Energien

Am Standort des Flughafens Hannover-Langenhagen soll ein landesbedeutsames Energiecluster auf 
Basis erneuerbarer Energien unter besonderer Berücksichtigung der Tiefengeothermie entwickelt wer-
den (REG H 2016: 54).
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Niedersachsen, Sachsen und SachsenAn
halt Grundsatzfestlegungen in ihren Lan
desraumordnungsplänen, um eine stärke
re Nutzung der Erdwärme zu unterstützen. 
Das Landesentwicklungsprogramm Rhein
landPfalz fördert mit positivplanerischen 
Festlegungen die Entwicklung der „Refe
renzregion Geothermie“ am Oberrhein, die 
sich durch ein sehr hohes, wirtschaftlich 
nutzbares Erdwärmepotenzial auszeichnet. 

KohlenstoffdioxidSpeicherung
Für den IPCC ist das Abscheiden und Spei
chern von CO₂ (CCS) eine zentrale Strate
gie, um negative CO₂Emissionen zu be
wirken und Klimaziele zu erreichen. Die 
Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 
unter 2 °C, möglichst auf 1,5 °C, nach dem 
PariserKlimaabkommen ist aus heutiger 
Sicht ohne die Abscheidung von Treibh
ausgasen nicht mehr zu erreichen. Aller
dings existieren große Vorbehalte gegen
über den möglichen Auswirkungen und 
Gefahren dieser Technologie. In Deutsch
land ist die CCSTechnologie durch das 
Kohlendioxidspeicherungsgesetz (KSpG) 
aus dem Jahr 2012 und die nachfolgende 
Umsetzung in den Bundesländern weitest
gehend verboten beziehungsweise lediglich 
für einzelne Forschungszwecke zugelassen. 
Deshalb übernimmt die Raumordnung 
keine Koordinierungs und Sicherungs
aufträge und verweist lediglich auf die be
stehenden Verbote, wie beispielsweise im 
Landesentwicklungsplan SchleswigHol
stein oder Niedersachsen.

Zukünftig könnte sich die gesetzliche Lage 
für Küstenanrainer beziehungsweise für 
die maritime Raumordnung ändern. Mit 
dem Eckpunktepapier der Bundesregie
rung (Februar 2024) wurde eine Carbon
ManagementStrategie vorgelegt und eine 
Änderung des KSpG angekündigt, die im 
Mai 2024 im Bundeskabinett beschlossen 
wurde. Der Fokus für den Einsatz von CCS 
liegt auf nicht beziehungsweise schwer ver
meidbaren Emissionen. So soll zukünftig 
eine CO₂Verpressung in der Nordsee er
möglicht werden. Speicherstätten sollen 

unter Ausklammerung von Meeresschutz
gebieten und Pufferzonen auf hoher See 
ausgewiesen werden können. Die maritime 
Raumordnung der AWZ wird direkt ange
sprochen. Sie soll CCS in eine umfassende 
Meeresraumplanung integrieren. Außer
dem wird die CCUTechnologie (Carbon 
Capture and Utilization) adressiert, bei der 
es primär um das Abscheiden und Wei
terverwerten von CO₂Emissionen geht. 
CCU findet etwa in der chemischen Indus
trie Anwendung. Der Transport des CO₂ 
soll über Pipelines erfolgen, was nach dem 
bisherigen KSpG ebenfalls untersagt war. 
Die OnshoreSpeicherung im Untergrund 
kann auf Länderebene zugelassen wer
den und soll bundesweit zu Forschungs
zwecken ermöglicht werden (vgl. BMWK 
2024c, 2024d).

Fazit
Der Raumordnungsplanung wird somit zu
künftig eine bedeutende Rolle bei der Si
cherung und Koordinierung unterirdischer 
Nutzungsansprüche an den Raum zukom
men, um die gestiegenen Nutzungsinteres
sen, unter anderem hinsichtlich geother
mischer Potenziale, standortgebundener 
Ressourcen und CO₂Speicherung, ausglei
chen und abstimmen zu können. Die Not
wendigkeit der Zonierung unterirdischer 
Räume stellt dabei eine zusätzliche Heraus
forderung dar und erfordert eine frühzei
tige Befassung der Planungspraxis mit der 
Raumordnung im Untergrund und dem 
Aufbau fachlicher Expertise.

3.5.3  Energiesparende und 
verkehrsvermeidende 
Siedlungsstrukturen

Um räumliche Strukturen an den Klima
wandel anzupassen und einen Beitrag zum 
Klimaschutz zu leisten, ist es sinnvoll, Sied
lungsstrukturen energieeffizient, flächen
sparend und verkehrsvermeidend auszu
gestalten (vgl. Hartz et al. 2023: 50). Die 
Regional und Landesplanung kann ver
kehrsvermeidende und gleichzeitig frei
raumschützende Siedlungsstrukturen mit 
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ihren Festlegungen zu kompakten und ver
dichteten Siedlungsstrukturen fördern und 
dadurch Verkehrsaufwände sowie den Aus
stoß von Treibhausgasen reduzieren (vgl. 
Ahlhelm et al. 2012). Zudem kann im Hin
blick auf die Versorgung mit Wärme ein Bei
trag zu einer energieeffizienten Siedlungs
entwicklung geleistet werden.

Die dezentrale Konzentration als Leitprin
zip der Raumordnung für eine am Zentra
leOrteSystem ausgerichtete Siedlungs
entwicklung unterstützt die Herausbildung 
verkehrssparender Siedlungsstrukturen und 
unterstützt die Bündelung linienförmiger 
Verkehrsinfrastruktur (MKRO 2013b: 6). 
Sie erbringt dadurch einen wichtigen Bei
trag zum Klimaschutz, indem ein höherer 
Anteil des ÖPNV am Modal split erreicht 
werden kann. Dies ermöglichen punktaxi
ale Systeme in Form kleinräumiger Sied
lungsachsen mit Stadtbahnen, SBahnen 
und Regionalbahnen als Rückgrat. 

2023 entstammten rund 146 Mio. t THG 
dem Verkehr (vgl. UBA 2024e). Dies ent
spricht 21,7 % der gesamtdeutschen THG
Emissionen. Zwar fuhren Bewohnerinnen 
und Bewohner großer Städten nach letzt
verfügbaren Daten im Jahr 2017 durch
schnittlich 14 km pro Kopf und Tag (mit 
einer mittleren Fahrlänge von 10 km) und 
Bewohnerinnen und Bewohner ländlicher 

Räume 26 km, ein differenzierteres und 
zwischen den Räumen homogeneres Bild 
zeigt jedoch die jährliche Fahrleistung 
pro Pkw mit 13.000 km in der Stadt und 
16.000 km auf dem Land. Insgesamt ent
fallen mehr als die Hälfte der PkwFahrten 
auf Pendelverbindungen und dienstliche 
Zwecke (vgl. Nobis/Kuhnimhof 2018: 70). 
Die durchschnittliche Pendeldistanz al
ler sozialversicherungspflichtig Beschäftig
ten in Deutschland ist zwischen 2002 und 
2022 von 15,2 km auf 17,2 km gestiegen. 
Ein Grund dafür ist, dass bei immer mehr 
Menschen Wohn und Arbeitsort nicht 
mehr in derselben Gemeinde liegen und 
die Entfernungen zwischen Wohn und 
Arbeitsorten tendenziell zunehmen. Die 
Dezentrale Konzentration als Weiterent
wicklung des ZentraleOrtsSystems hat 
diesen Trend nicht brechen können (vgl. 
BBSR 2024).

Die Raumordnung kann mit ihren Beiträ
gen, beispielsweise zur Unterstützung und 
dem Ausbau der Radinfrastruktur, sowie 
durch Festlegungen zur vorrangigen In
nenentwicklung kürzere Wegestrecken be
wirken und damit einen positiven Effekt 
auf die THGBilanz haben, sodass sich 
der Modal split zugunsten umweltfreund
licher Verkehrsmittel verändert. Im Jahr 
2017 wurden im Schnitt in ländlichen Ge
bieten noch 70 % aller Strecken mit dem 

Tabelle 15: Darstellung der untersuchten Festlegungsschwerpunkte zur energiesparenden und verkehrsvermeidenden Siedlungsent
wicklung (eigene Berechnungen)

Quelle: BBSR

 Art der Festsetzung

Festlegungsschwerpunkt Ziel der Raumordnung (Häufigkeit) Grundsatz der Raumordnung (Häufigkeit)

Radinfrastruktur 46 67

Vorrang Innen- vor Außenentwicklung 42 22

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Industrie und Gewerbe (davon 
mit Nennung vorhandener Schienen- und/oder Wasserstraßenan-
bindung als Ausweisungskriterium (auch in der Begründung))

59 (22) 8 (1)

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Wohnen/Siedlungsentwicklung 28 1

Vorgabe von Mindestwerten der Siedlungsdichte 9 3

textliche Vorgabe der maximal möglichen Siedlungsflächeninan-
spruchnahme (ohne Eigenentwicklung) 8 3
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Auto zurückgelegt, in großen Städten über
wogen die Verkehrsmittel des Umweltver
bunds (Bus, Bahn, Fuß und Fahrradver
kehr) (Nobis/Kuhnimhof 2018: 4). Erste 
Ergebnisse der neuen MiDStudie (Mobi
lität in Deutschland) liegen voraussichtlich 
Mitte 2025 vor.

Laut MKRO sollen „klimaschädliche Emis
sionen so weit wie möglich verhindert wer
den“ (MKRO 2016: 21), verbunden mit der 
Aufgabe, sowohl die Raumordnungs als 
auch die Bauleitplanung auf dieses Ziel aus
zurichten (vgl. ebd.). Diesen Anspruch kön
nen Konzepte der verkehrssparenden Sied
lungsentwicklung als auch bestands und 
individualorientierte Konzepte zur Ver
kehrsvermeidung unterstützen (vgl. Holz
Rau 2001: 264).

Hinsichtlich der planerischen Festlegun
gen in Regionalplänen wurden acht Fest
legungsschwerpunkte im Handlungsfeld 
„energieeffiziente und verkehrsvermei
dende Siedlungsstrukturen“ analysiert. 
Tabelle 15 ordnet die Festlegungsschwer
punkte nach Häufigkeit und Art der Fest
setzung der 116 Analyseregionen der 
Regionalplanung.

Am häufigsten sind Zielfestsetzungen zur 
Radinfrastruktur sowie Vorrang und 
Vorbehaltsgebiete für Industrie an vor
handener Schienen und/oder Wasserstra
ßenanbindung und für den Vorrang In
nen zu Außenentwicklung. Einige Pläne 
treffen zudem Aussagen zur Vorgabe der 
maximal zulässigen Siedlungsflächeninan
spruchnahme und zu Mindestwerten der 
Siedlungsdichte.

(Positiv)Planerische Steuerungsansätze zur 
Lenkung und Begrenzung der Siedlungs
entwicklung durch die Regionalplanung 
umfassen Angaben zur Siedlungsentwick
lung, zur Verortung, zur Dichte und zur 
Menge. Aber auch Vorgaben zur Ausrich
tung der Siedlungsentwicklung auf ÖPNV
Haltepunkte sind in der Regionalplanung 
üblich (vgl. Eichhorn/Diller/Pehlke 2023: 

213). Vorgaben für Gebietsfestlegungen für 
Gewerbe entlang von Schienen und/oder 
Wasserstraßen werden nur in sehr wenigen 
Regionalplänen als verbindliches Kriterium, 
sondern eher in der Begründung genannt. 
Mitunter ist das Kriterium bereits in Fach
beiträge zur Gewerbeflächenentwicklung 
eingeflossen ist und daher nicht zusätzlich 
im Regionalplan genannt.

Siedlungsflächeninanspruchnahme
Eine Kernaufgabe der Regionalplanung ist 
die Rahmensetzung für die Siedlungsent
wicklung. Gemäß § 2 ROG ist die Sied
lungsflächenentwicklung räumlich zu kon
zentrieren und bevorzugt in Zentralen 
Orten beziehungsweise existierenden Sied
lungen mit vorhandener Infrastruktur zu 
entwickeln. 

Die Regionalplanung kann dabei auf unter
schiedliche Instrumente zur Steuerung und 
Sicherung der großräumigen und kleinräu
migen Wohn und Siedlungsflächenent
wicklung zurückgreifen, die in den Ländern 
und Regionen sehr unterschiedlich einge
setzt werden. 

Die auf das siedlungsstrukturelle Leitbild 
der dezentralen Konzentration Bezug neh
menden und einer großräumigen Steue
rung und Konzentration der Siedlungs
flächenentwicklung dienenden Zentralen 
Orte werden in allen Flächenstaaten aus
gewiesen. Dabei variieren Ausgestaltung 
und Definition einzelner ZentraleOrte
Kategorien. Insgesamt können vier Zent
ralitätsstufen unterschieden werden: Ober
zentren, Mittelzentren, Grundzentren und 
nichtzentrale Orte.

In den auf Landesebene (Oberzentren, Mit
telzentren) und Regionalplanebene (Grund
zentren) ausgewiesenen Zentralen Orten 
gilt in der Regel die Zielsetzung einer ver
stärkten Siedlungsentwicklung. Gemeinden 
und Ortsteile ohne zentralörtlichen Status 
sind demgegenüber auf eine Eigenentwick
lung begrenzt, die sich am Bedarf der orts
ansässigen Bevölkerung orientiert. 
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Abbildung 25: Zeichnerische Festlegungen zur   
Wohn und Siedlungsentwicklung in Regionalplänen

Durch die Gemeindefunktion „Wohnen“ 
können neben den Zentralen Orten auch an
dere Gemeinden als Schwerpunkte des Woh
nungsbaus festgelegt werden. Eine entspre
chende Funktionsfestlegung ist als Erlaubnis 
für eine verstärkte Siedlungsflächenentwick
lung anzusehen. Um nicht übermäßig Ver
kehr zu induzieren, sollten Funktionszuwei
sungen nur an Gemeinden gehen, die über 
ein sehr gutes Angebot an Daseinsvorsor
geeinrichtungen verfügen und möglichst 
durch den Schienenpersonennahverkehr 
(SPNV) erschlossen werden.

Für eine kleinräumige Steuerung der 
 Siedlungsflächenentwicklung stehen der 
Regionalplanung gebiets und standort
scharfe zeichnerische Festlegungen als Vor
rang und Vorbehaltsgebiete zur  Verfügung. 
Durch die Ausweisung von Raumordnungs
gebieten für Wohnen beziehungsweise Sied
lungsflächenentwicklung kennzeichnet die 
Regionalplanung raumverträgliche Stand
orte, auf die  kommunale Ausweisungen 
Wohnbauflächen ausgerichtet werden sol
len (s. Abb. 25). 

Die Regionalplanung kann diese Instru
mente sowohl zur Flächensicherung als 
auch zur weitergehenden umfassenden 
Standortsteuerung nutzen. 

Während in Niedersachsen, BadenWürt
temberg und Bayern bei der vereinzelten 
Ausweisung von Vorranggebieten Sied
lungsentwicklung die Flächensicherung 
im Vordergrund steht, nutzen Nordrhein
Westfalen („Allgemeine Siedlungsberei
che“ – ASB) und Hessen („Vorranggebiete 
Siedlungsentwicklung“) die Instrumen
te für eine regionsweite Steuerung der 
Siedlungsflächenentwicklung. Hier ist 

eine Siedlungsflächenentwicklung au
ßerhalb der Ausweisungsflächen stark 
eingeschränkt. Die übrigen Länder ver
zichten auf den Einsatz entsprechender 
Raumordnungsgebiete.

Neben der Standortsteuerung kann die 
Regionalplanung grundsätzlich auch eine 
Mengensteuerung der Wohn und Sied
lungsflächenentwicklung vornehmen. 
Hierbei kommen zwei Ansätze zum Ein
satz. Zum einen kann die Mengensteuerung 

Tabelle 16: Mindestdichtewerte Wohneinheiten je Hektar für die Planungsregion Südhessen

Quelle: HMWEVW 2022: 51

Strukturraum Basiswert (WE je ha) Oberzentrum (OZ) Mittelzentrum (MZ) mit Teilfunktionen (TF) eines OZ

Hochverdichteter Raum (HVR) 35 60 40

Verdichteter Raum (VR) 30 - 35 

Ländlicher Raum (DLR & LRV) 25 - 25
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indirekt über die Ausweisung von Raum
ordnungsgebieten erfolgen, in denen die 
Entwicklungen ausschließlich konzent
riert werden müssen (NordrheinWest
falen, Hessen). Zur Umsetzung der Men
gensteuerung wendet die Planungsregion 
Münsterland beispielsweise die Instrumen
te des Bedarfsnachweises für die Flächeni
nanspruchnahme, Vorgaben zur Eigenent
wicklung außerhalb von ASB und Bereichen 
für gewerbliche und industrielle Nutzung 
(GIB) sowie das Flächenbedarfskonto an. 
Zum anderen ist die Festlegung gemeinde
scharfer Entwicklungswerte möglich. Diese 
Werte können in Flächenwerten (Hessen) 
angegeben werden. Auch die Nutzung von 
Wohneinheiten je Einwohner ist möglich. 
So legt die Regionalplanung in Rheinland
Pfalz auf Basis eines Bedarfsausgangswertes 
(WE/Ew) und von Dichtewerten (WE/ha) 
einen Berechnungsansatz für den maxima
len Bedarf an kommunalen Wohnbauflä
chen fest. Mindestdichtewerte werden auch 
von der Regionalplanung in BadenWürt
temberg genutzt und bilden unter anderem 
eine wichtige Grundlage zur Bestimmung 
des maximalen Flächenbedarfs in Hessen. 
Tabelle 16 zeigt die nach ländlichen und 
(hoch)verdichteten Räumen differenzier
ten Werte exemplarisch für die Planungs
region Südhessen.

Angesichts eines Planungshorizonts von 10 
bis 15 Jahren erfolgt die planerische Dar
stellung künftiger Siedlungsflächen häufig 
relativ großzügig und bildet den Bedarf 
oftmals nur mit großer zeitlicher Verzö
gerung ab. „Zudem ergibt sich vor allem 
in Regionen beziehungsweise Kommu
nen mit rückläufiger Nachfrage zum Teil 
die Situation, dass in den Regionalplänen 
(und ggf. zusätzlich bereits in den Flächen
nutzungsplänen) noch zusätzliche Sied
lungsflächen dargestellt sind, die über den 
aktuellen  Bedarf hinausgehen. Der Regi
onalplan kann in dieser Situation keine 
begrenzende  Wirkung entfalten, sondern 
es wäre eine Fortschreibung notwendig, 
die den ver änderten Bedarfen Rechnung 
trägt“ (Faller et al. 2023: 31). Eine durch 

Fristen geregelte Überprüfung und Fort
schreibung von Flächennutzungsplänen 
gibt das BauGB nicht vor. Für Regional
pläne sah bisher nur das Land Niedersach
sen Fristen für deren Überprüfung und Ak
tualisierung vor. Der Bund sah sich deshalb 
genötigt, die Raumordnungsträger mit § 7 
Abs. 8 ROG zu verpflichten, ihre Raum
ordnungspläne mindestens alle zehn Jah
re zu überprüfen. 

Grundsätzlich bestehen in vielen Ländern 
weiterhin methodische Defizite, um künf
tige Flächenbedarfe auf regionaler oder 
kommunaler Ebene verlässlich abzuschät
zen. Beispielsweise geben nicht alle Länder 
regelmäßig Wohnungsbedarfsprognosen in 
Auftrag oder lassen den Wohnungsbaube
darf nur auf Ebene der Kreise und kreis
freien Städte berechnen, was den einzelnen 
Gemeinden und Städten nur sehr begrenzt 
weiterhilft. 

Wenn eine Konzentration der Bautätigkeit 
auf Entwicklungs und Siedlungsachsen so
wie auf Schwerpunkte des Wohnungsbaus 
erfolgreich ist, kann eine disperse Sied
lungsentwicklung zurückgedrängt und 
die Effizienz der Flächennutzung verbes
sert werden, da eine Neubebauung in den 
Zielräumen aufgrund höherer Bodenprei
se deutlich dichter erfolgt. Eine konsequen
te Konzentration der Siedlungsentwicklung 
wird allerdings nur von einigen Ländern 
verfolgt (BadenWürttemberg, Hessen, 
MecklenburgVorpommern, Schleswig
Holstein, Saarland, SachsenAnhalt). Hier, 
aber auch in anderen Ländern, treten neue 
Probleme auf. Insbesondere in Wachstums
regionen schaffen es die Zentralen Orte und 
sonstigen Schwerpunkte des Wohnungs
baus häufig nicht, für die Deckung des be
stehenden Wohnungsbedarfs ausreichend 
Innenentwicklungspotenziale zu mobili
sieren und zusätzliches Wohnbauland zu 
entwickeln. 

Höhere Siedlungsdichten kongruieren in 
der Regel mit geringerem Erschließungs
aufwand je Person und sind daher ein 
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100 km

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung,
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (VZ 1987/ Zensus 2011),
Geometrische Grundlage: VG5000 (Kreise), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: A. Grüne, S. Schuppe

Verhältnis der Siedlungsfläche zur 
Verkehrsfläche 2022 in km²

Siedlungs�äche

Verkehrs�äche

45.000.000

Einwohner je km² Siedlungs- 
und Verkehrsfläche 2022

bis unter 800

800 bis unter 1.200

1.200 bis unter 1.600

1.600 bis unter 2.000

2.000 bis unter 2.400

2.400 und mehr

München

Stuttgart

Saarbrücken

Wiesbaden

Bremen

Hamburg

Berlin

Magdeburg

Dresden

Hannover

Kiel

Erfurt

Potsdam

Schwerin

Düsseldorf

Mainz

Summe der Siedlungs- und 
Verkehrsfläche 2022 in km²

5.600.000

© BBSR Bonn 2024

Merkmal energiesparsamer Siedlungsstruk
turen. Dichter bebaute Siedlungsgebiete 
weisen kompaktere Baustrukturen auf und 
sind daher durch eine effizientere Flächen
nutzung geprägt. Sie weisen insbesondere 
für die Wärmewende günstigere Ausgangs
bedingungen auf, sodass sich über die Sie
dungsdichte auch die infrastrukturelle Er
schließungseffizienz positiv beeinflussen 
lässt. Kompakte Siedlungsstrukturen be
nötigen deshalb einen geringeren verkehrs
technischen Erschließungsaufwand als di
spers im Raum verteilte Siedlungskörper 
(vgl. Hartz et al. 2023: 100).

Abbildung 26 zeigt, dass vor allem zahlrei
che Kreise in den ostdeutschen Ländern, 
aber auch an der Küste sowie in weiten 
Teilen Bayerns und Niedersachsen gerin
ge Siedlungsdichten aufweisen. Im Ge
gensatz zu den Flächenländern weisen die 
Stadtstaaten naturgemäß sehr hohe Sied
lungsdichten auf. Dies trifft auch auf be
völkerungsreiche Länder wie Nordrhein
Westfalen und BadenWürttemberg zu, 
jedoch weist NordrheinWestfalen im ge
samtdeutschen Vergleich einen geringeren 
Verkehrsflächenanteil auf. In Verbindung 
mit einer hohen Siedlungsdichte lässt dies 
auf energieeffiziente und verkehrsspar-
samere Siedlungsstrukturen schließen. 
Darauf wirkt sich die polyzentrale Sied
lungsstruktur in NordrheinWestfalen po
sitiv aus. In anderen Flächenländern ist der 
Verkehrs flächenanteil dagegen höher, ins
besondere in Hessen und RheinlandPfalz, 
was auf  disperse, im Raum  verteilte Sied
lungen schließen lässt. Am Beispiel Hes
sens wird jedoch deutlich, dass dies nicht 
zwangsläufig mit geringen Siedlungsdich
ten einhergehen muss. Auch dezentral ver
teilte Siedlungsstrukturen können höhere 
Siedlungsdichten aufweisen. Stadtstaaten 
sind aufgrund ihres hohen Urbanisierungs
grads sowohl durch eine sehr hohe Sied
lungsdichte als auch einen geringen Ver
kehrsflächenanteil gekennzeichnet, was im 
Sinne der energiepolitischen Zielsetzungen 
der MKRO erstrebenswert ist (vgl. Hartz et 
al. 2023: 107). 

Vorrang Innen vor Außenentwicklung
Seit 2008 besteht ein im ROG (§ 2 Abs. 2 
Nr. 6) verankerter Vorrang der Innen vor 
der Außenentwicklung. Eine der größten 
Herausforderung ist dabei die mengen
mäßige Erfassung der Baulandpotenziale 
im Innenbereich der Städte. Diese werden 

Abbildung 26: Siedlungsdichte und Verkehrsflächenanteil
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noch nicht regelmäßig in allen Städten und 
Gemeinden erhoben und fortgeschrieben, 
obwohl dies rechtlich zur Begründung 
des Flächenbedarfs für neue kommunale 
 Bauleitplanungen erforderlich wäre. Die 
genaue Abschätzung der Innenentwick
lungspotenziale und der Hemmnisse ih
rer Mobilisierung ist der erste Schritt, den 
alle Gemeinden gehen müssen, um die 
 Innenentwicklungspotenziale erfolg-
reich mobilisieren zu können und eine 
möglichst flächensparende Siedlungsent
wicklung mit kompakten, energie und 
verkehrssparenden Siedlungsstrukturen 
zu fördern. 

Der Vorrang der Innenentwicklung wird 
häufig nicht vollzogen. Häufig wird der 

Vorrang der Innenentwicklung lediglich 
als Grundsatz der Raumordnung in den 
regionalen Raumordnungsplänen einge
bracht, obwohl eine Festlegung mit Ziel
charakter möglich ist. Eine Festlegung 
mit Zielcharakter erfolgt zum Beispiel 
in weiten Teilen NordrheinWestfalens, 
in Teilen BadenWürttembergs, Hessens 
sowie von RheinlandPfalz (Pehlke/Sie
dentop 2021: 25). Zusätzlich erfolgen mit
unter konkretisierende Festlegungen in 
Form weiterer Ziele zur Reduktion der 
Flächeninanspruchnahme. 

In BadenWürttemberg sind beispiels
weise alle Gemeinden verpflichtet, ei
nen Bedarfsnachweis für die Auswei
sung von Wohnbauflächen in den 

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

Form der Festlegungungen zum Vorrang der Innenententwicklung

verbindliche textliche Festlegung (Ziel)

verbindliche textliche Festlegung (Grundsatz)

ohne Festlegungen

Flächennutzungsplanung ersetzt Regionalplan

KölnKöln

BerlinBerlin

HamburgHamburg

MünchenMünchen

Frankfurt/M.Frankfurt/M.

KölnKöln

BerlinBerlin

HamburgHamburg

MünchenMünchen

Frankfurt/M.Frankfurt/M.

100 km © BBSR Bonn 2024

Abbildung 27: Festlegungen zum Vorrang der Innenentwicklung auf Länder und regionaler Ebene
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einzelnen Gebietskörperschaften zu er
bringen. Der künftige Wohnbauflächen
bedarf wird hier mit  Zielcharakter festge
legt. Zusätzlich erfolgt in der Region ein 
Siedlungsflächenmonitoring. 

Als Grundsatz findet sich der Vorrang der 
Innenentwicklung zum Beispiel in Regio
nalplänen  von Thüringen oder Niedersach
sen. In Bayern und zum großen Teil auch in 
SachsenAnhalt ist dies kein Schwerpunkt 
(vgl. ebd.: 23). Jedoch kann auf regional
planerischer Ebene in den letzten Jahren 
durchaus ein  Bedeutungsgewinn der Re
duzierung der Neuinanspruchnahme von 
Flächen sowie einer Reduzierung der Zer
siedlung verzeichnet werden (vgl. Eich
horn/Diller/Pehlke 2023: 221).

Im gesamtdeutschen Vergleich ist jedoch 
auch erkennbar, dass konkrete Regelun
gen zum Vorrang der Innen vor der Au
ßenentwicklung vielfach auf Landesebe
ne in Form von Zielen und Grundsätzen 
geregelt werden (s. Abb. 27, links). In al
len Landesentwicklungsplänen/program
men finden sich entsprechende Festlegun
gen als Ziele oder Grundsätze. So formuliert 
der LEP NordrheinWestfalen folgenden 
Grundsatz: „Planungen und Maßnahmen 
der Innenentwicklung haben Vorrang vor 
der Inanspruchnahme von Flächen im Au
ßenbereich. Die gezielte Erhaltung und 
Neuschaffung von Freiflächen im Innen
bereich aus städtebaulichen Gründen ist 
hiervon unbenommen“ (MWIDENRW 
2020: 47). 

Im Vergleich der Planungsebenen fallen 
zwei Aspekte auf:

a)  Nicht alle Regionen (s. Abb. 27, rechts) 
haben Festsetzungen zum Vorrang der 
Innen vor der Außenentwicklung ge
troffen, obwohl die Landesebene ent
sprechende Vorgaben gemacht hat. Dies 
kann einerseits darin begründet sein, 
dass die Vorgaben auf Landesebene ab
schließend waren und keine zusätzli
che Regelung erforderlich ist oder die 

entsprechenden Pläne andererseits kei
ne zeitliche Kongruenz haben und der 
Regionalplan älter als der zugehörige 
LEP ist.

b)  Die Umsetzung der Vorgaben der Lan
desebene wurde abweichend aufgegrif
fen und die Regionalplanung ist wie am 
Beispiel NordrheinWestfalens darüber 
hinausgegangen.

Verkehr
Der Grundgedanke der ÖPNV-orien-
tierten Siedlungsentwicklung ist in den 
Grundsätzen der Raumordnung rechtlich 
verankert (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG) und wird 
durch die entsprechenden planerischen 

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, 
VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters

zeichnerische Festlegung (Ziel/Vorrang)

zeichnerische Festlegung (Grundsatz/Vorbehalt)

textliche Festlegung (mind. Ziel)

textliche Festlegung (Grundsatz)

ohne Festlegungen

Flächennutzungsplanung ersetzt Regionalplan

100 km

KölnKöln

BerlinBerlin

HamburgHamburg

MünchenMünchen

Frankfurt/M.Frankfurt/M.

Form der Festlegung

© BBSR Bonn 2024

Abbildung 28: Festlegungen zum Fahrradverkehr in 
Regionalplänen
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Festlegungen in den Raumordnungsplä
nen  konkretisiert. Ein Beispiel für die in
tegrierte Siedlungs und Verkehrsentwick
lung stellen  kleinräumige Siedlungsachsen 
dar, die  insbesondere in Agglomerations
räumen von der Regionalplanung ausge
wiesen werden, um eine raumverträgliche 
 Siedlungsstruktur nach punktaxialem Mus
ter zu fördern. Die kleinräumigen Achsen 
entsprechen dabei häufig den Korrido
ren des schienengebundenen öffentlichen 
Personennahverkehrs (z. B. in der Region 
 Stuttgart), an denen sich, wie die  Perlen auf 
einer Kette, punktförmig um die Haltepunkte 
verdichtete Gemeinden aneinanderreihen. 

Die Regionalplanung sieht außerdem Vor
gaben vor, dass primär Gemeinden mit 
Haltepunkten auf den Achsen Bauland für 
Arbeitsplatz und Bevölkerungszuwäch
se entwickeln. Um dies besser durchset
zen zu können, werden Gemeinden mit 
SPNVHaltepunkten als Schwerpunkte für 
den Wohnungsbau ausgewiesen und kön
nen sich städtebaulich wie die Zentralen 
Orte weiterentwickeln. 

Adressiert sind die Festlegungen kleinräu
miger Siedlungsachsen neben den Gemein
den vor allem an die Fachplanungsträger 
für Verkehr und Mobilität. Siedlungsach
sen funktionieren nur, wenn die Halte
punkte durch Schienenverbindungen mit 
hoher Taktfrequenz erschlossen werden 
und die Haltepunkte selbst innerhalb der 
Gemeinden bestmöglich mit dem weiteren 
ÖPNVAngebot vernetzt sind. 

In SchleswigHolstein wird die Siedlungs
entwicklung im Umland von Hamburg 
und Kiel traditionell über punktaxiale 
Siedlungsachsen durch die Regionalpla
nung gesteuert. Eine Besonderheit ist hier, 
dass Gemeinden, die auf einer Siedlungs
achse liegen, eindeutig bestimmt wer
den.  Hierzu wird eine Begrenzungslinie 
im  Regionalplan  definiert, die durch Bau
landentwicklung der Gemeinden nicht 
 überschritten werden darf. So wird ge
währleistet, dass sich die Gemeinden nicht 

zu weit in die Fläche  ausdehnen. Da die 
Gemeinden im Hamburger Umland ei
nem besonders  starken Wachstumsdruck 
unterliegen, wurde die Ausrichtung auf den 
SPNV hier abgeschwächt und auch die Au
tobahnen als Verkehrsinfrastrukturrück
grat einbezogen.

Eine weitere Möglichkeit, die Siedlungs
entwicklung stärker auf die Schieneninfra
struktur auszurichten, ist die Ausweisung 
von Vorrang oder Vorbehaltsgebieten für 
Wohnen und Gewerbe entlang von Ver
kehrsachsen und auf Standorte konzent
riert, die eine Anbindung an den ÖPNV 
oder einen Schienenanschluss aufwei
sen. Eine Wasserstraßenanbindung ist 
als Standortfaktor wirtschaftlich nur für 
Raumordnungsgebiete für die gewerbli
che Entwicklung interessant, wenn Güter 
mit sehr hohem Gewicht transportiert wer
den sollen. 

In den nordrheinwestfälischen Regie
rungsbezirken Arnsberg und Düsseldorf 
sowie in der OberlausitzNiederschlesi
en wird besonderer Wert auf eine auf den 
öffentlichen Verkehr ausgerichtete Sied
lungsentwicklung gelegt. Von untergeord
neter Bedeutung ist das Thema für die Re
gionalplanung in den meisten bayerischen, 
thüringischen und zahlreichen niedersäch
sischen Planungsregionen (vgl. Pehlke/Sie
dentop 2021: 21).

Immer mehr Landes und Regionalpläne 
beschäftigen sich mit dem Ausbau der Rad
wegeinfrastruktur und der Entwicklung von 
Radverkehrsnetzen (s. Abb. 28). Im Zuge der 
Verkehrswende und angesichts der steigen
den Zahl an Elektrofahrrädern gewinnt der 
Fahrradverkehr weiter an Bedeutung, auch 
für längere Strecken. Auf allen Ebenen – von 
der Kommune bis zum Bund – werden da
her zunehmend Anstrengungen zur Förde
rung des Radverkehrs unternommen (vgl. 
BezReg D 2024). Die Regionalplanung kann 
gerade hier positiv auf die Verknüpfung 
existierender Radwege und ihren Ausbau 
hinwirken, entsprechende Flächenoptionen 
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für den Radverkehr sichern und die Ver
knüpfung von Radverkehr und ÖPNV aus
bauen (vgl. Hannover.de Internet GmbH 
2024). Hier können  planerische Ziel oder 
Grundsatzformulierungen in Text und 
Karte  beispielsweise die Themen „Radwe
genetz“ und „überregionale Radwege und 
routen“ oder die Verbindung Zentraler 
Orte  inklusive dem  erforderlichen Lücken
schluss formuliert werden (vgl. RPGI 2021: 
151). Auch die Landesebene in Person fast 
aller Flächenländer formuliert mittlerweile 
entsprechende Ziele und Grundsätze in ih
ren Planwerken.

Der Regionalverband Ruhr (RVR), eben
falls Träger der Regionalplanung, hat 2014 
eine Machbarkeitsstudie für den Rad
schnellweg RS1 erarbeitet, dessen 114 km 
lange Strecke mitten durch das dichtbesie
delte Ruhrgebiet führt, und 2019 ein Kon
zept für den künftigen Radverkehr in der 
Metropole Ruhr entwickelt. Ziel ist es, das 
bestehende, freizeitorientierte regionale 
Radwegenetz für die Mobilität alltagstaug
lich zu machen. Um die Realisierung des 
Radschnellwegs zu unterstützen, ist im Re
gionalplan folgendes Ziel enthalten: „Auf 
den zeichnerisch festgelegten Trassen der 
Radschnellverbindungen sind alle Planun
gen und Maßnahmen ausgeschlossen, die 
eine Nutzung als Radschnellverbindung er
schweren oder mit dieser nicht vereinbar 
sind“ (RVR 2023: 204; Regionalplan Ruhr, 
Ziffer 6.61 Ziel). Flankierend wird die Stre
cke des geplanten und bereits in Umsetzung 

begriffenen Radschnellwegs in der Festle
gungskarte des Regionalplans dargestellt.

Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass die Raumordnung durch Vorgaben 
zur Siedlungsflächeninanspruchnahme 
oder zu Siedlungsdichten die quantitati
ve Flächeninanspruchnahme steuern kann, 
sie nutzt diese Möglichkeiten bisher aber 
noch nicht ausreichend. Dazu 

 ■ sollten mehr Länder als bisher quanti
tative Vorgaben zur Siedlungsflächeni
nanspruchnahme in ihren Landesent
wicklungsplänen aufgreifen. Ergänzend 
sind zur Zielerreichung Instrumente 
vorzugeben, mit denen die Einhaltung 
dieser Ziele (z. B. Vorgaben zur Sied
lungsdichte) treffsicher gesteuert wer
den kann.

 ■ müsste in den Ländern, die bereits In
strumente zur Mengen und Standort
steuerung der Siedlungsentwicklung 
einsetzen, eine Verknüpfung mit quan
tifizierten Zielen für die Entwicklung 
der Siedlungs und Verkehrsfläche er
folgen, um eine treffsichere Steuerung 
zu ermöglichen. 

Zudem trifft die Raumordnung bereits ak
tuell gehäuft planerische Festsetzungen zur 
Förderung der Radinfrastruktur und leistet 
somit schon derzeit einen wichtigen Bei
trag zur Verkehrswende und zur Reduzie
rung der Treibhausgasemission. n
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ENERGIEWENDE UND RAUMORDNUNG

4.1 Räumliche Variabilität von Energieträgern in Deutschland

Im Zuge der Energiewende verändert sich der 
deutsche Strommix: Der Ausbau erneuerba
rer Energien schreitet voran und gleichzeitig 
reduziert sich der Anteil fossiler Energieträ
ger durch den Ausstieg aus Kohle und Atom
strom. Dieser Wandel vollzieht sich in den 
Ländern sehr unterschiedlich und bedeutet, 
dass Produktionszahlen aus der Vergangen
heit, die auf der Verstromung fossiler Ener
gieträger beruhten, erst allmählich durch den 
massiven Zubau erneuerbarer Energieträger 
aufgefangen werden können. Gleichzeitig 
verändert sich die Flächennutzung im Zuge 
der Energiewende deutlich. Für die Raum
ordnung bedeutet dies mit Blick auf § 1 ROG, 
dass sie sich auch mit den absehbaren künfti
gen Entwicklungen des Energiesystems ausei
nandersetzen muss, um eine langfristig nach
haltige Raumentwicklung zu fördern. Gemäß 
dem Leitbild der MKRO gestaltet sie somit 
die Energiewende mit. Die damit verbunde
nen Herausforderungen einer verträglichen 
Raumnutzung umfassen einerseits eine Steu
erung des Netzausbaus mit bereits absehba
ren Ausbauvorhaben sowie andererseits die 

Steuerung der darüber hinausgehenden deut
lichen Ausbaubedarfe der Produktion erneu
erbarer Energien in der Fläche. 

Die Raumentwicklungsministerkonferenz 
sieht aufgrund der wachsenden Bedeutung 
von LNG und Wasserstoff (s. Kap. 4.2.5) im 
Energiesystem in Folge des Russischen An
griffskriegs auf die Ukraine und den seitdem 
eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der 
Unabhängigkeit von russischem Erdöl und 
Erdgas einen weiteren raumordnerischen 
Handlungsbedarf (vgl. BMWSB 2022b).

4.1.1  Stromproduktion und verbrauch

Bis 2030 sollen 80 % des Stroms in Deutsch
land aus erneuerbaren Energien stammen 
(BPA 2023b). Im Jahr 2023 lag der Anteil 
regenerativer Energieträger an der Gesamt
stromerzeugung bei 56 % , der Anteil fossiler 
Energieträger bei 44 %. Unter den erneuer
baren Energien entfiel der deutschlandweit 
größte Anteil mit rund 26 % auf Onshore
Windkraftanlagen. PVAnlagen folgten mit 
einem Anteil von rund 12 % und Biomasse 
mit rund 9 %. In Abbildung 29 sind die Ener
gieträgeranteile an der Gesamterzeugung im 
Jahr 2023 dargestellt (BNetzA 2024b).

Nach Abschaltung der letzten Kernkraftwer
ke im April 2023 ist der Stromimport um 
40,6 % auf 69,3 Mrd. Kilowattstunden (kWh) 
stark angestiegen. Im Jahr 2023 hat Deutsch
land die bisher höchste Menge an Strom 
aus dem Ausland importiert, vorrangig aus 
Skandinavien. Derzeit importiert Deutsch
land mehr Strom als es selbst erzeugt und hat 
mit 9,2 Mrd. KWh erstmals seit 2002 wieder 
mehr Strom importiert als exportiert (vgl. 
Haas/Staub 2024; Destatis 2024b). Gründe 
hierfür sind die Stilllegung von Kraftwer
ken und die sinkende Energienachfrage in 
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(0,3 %)

 8,9 %  
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Abbildung 29: Energieträgeranteile an der Gesamterzeugung im Jahr 2023  
(Vorjahr in Klammern)

Quelle: BNetzA 2024b; Bundesnetzagentur | SMARD.de
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Folge der konjunkturellen Abschwächung 
der deutschen Wirtschaft.

In Abbildung 30 ist die installierte Leistung in 
Megawatt (MW) nach Energieträgern sowie 
die Entwicklung der Bruttostromproduktion 
von 2016 bis 2020 in Prozent für alle Länder 
dargestellt. So lässt sich der installierte Strom
mix je Land nachvollziehen und anhand der 
Entwicklungsdynamik der Stromproduktion 
darauf schließen, in welchem Land tendenzi
ell eher ein Zubau im Energiesystem und in 
welchen Ländern eher ein Rückbau verzeich
net wurde. Dies kann bei negativer Bilanz der 
Bruttostromproduktion steigende Ausbaube
darfe der Energieproduktion indizieren und 
bei positiver Bilanz Energietransportbedarfe 
aufzeigen (vgl. Hartz et al. 2023: 102).

Erwartungsgemäß verzeichnen vor allem die 
norddeutschen Länder einen hohen Anteil an 
Windenergie, besonders SchleswigHolstein 
und Niedersachsen (vgl. Windguard 2024b: 
5). Beide Länder weisen in Folge des ver
stärkten Ausbaus der Windenergie zwischen 
2016 und 2020 eine positive Entwicklung der 
Bruttostromproduktion auf. Dagegen zeich
nen sich Bayern, BadenWürttemberg und 
NordrheinWestfalen durch eine rückläufige 
Bruttostromproduktion aus, obwohl teilwei
se ein hoher Anteil bei der solaren Strompro
duktion erreicht wird (Bayern und Baden
Württemberg). In diesen Ländern konnte die 
Schließungen leistungsstarker Kraftwerks-
standorte im Zuge des Atom (v. a. Bayern) 
und Kohleausstiegs (v. a. NordrheinWest
falen) noch nicht durch Steigerung der Pro
duktion erneuerbarer Energien kompensiert 
werden (vgl. Hartz et al. 2023: 105). 

Auf Grundlage der aktualisierten Kraft
werksliste zum Stand Dezember 2023 (vgl. 
BNetzA 2024d) zeigt sich deutschlandweit 
ein räumlich differenziertes Bild des Strom
mixes auf Länderebene (s. Abb. 30).

4.1.2 Grüne Stromproduktion

Im Jahr 2023 war Bayern im Bereich 
der Stromproduktion aus erneuerbaren 

Abbildung 30: Stromproduktion nach Energieträgern
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Energien führend (Strom aus nicht bioge
nem Abfall unberücksichtigt) (vgl. ebd.) 
und erreichte eine installierte Nettonenn
leistung von rund 31.000 MW. Niedersach
sen lag mit einer installierten Leistung von 
rund 22.000 MW auf Platz zwei, gefolgt von 
NordrheinWestfalen (rd. 18.000 MW), 
Brandenburg (rd. 16.000 MW) und Baden
Württemberg (rd. 15.000 MW). 

In Bayern macht inzwischen die Solarener
gie etwas mehr als die Hälfte des Strom
mixes aus (s. Abb. 30). Ihr Ausbau reicht 
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jedoch noch nicht, um fossile Energieträ
ger vollständig zu ersetzen und eine posi
tive Bruttostromentwicklung zu erreichen. 
Prognostisch werden 2024 in Bayern rund 
20 TWh weniger Strom produziert als ver
braucht (vgl. Zeit Online 2024).

Im Bereich der Windenergie sind die 
größten installierten Leistungen nach der 
BNetzAKraftwerksliste in Niedersach
sen, Brandenburg, NordrheinWestfalen, 
SchleswigHolstein und SachsenAnhalt 
zu finden. Bayern und BadenWürttemberg 
gefolgt von NordrheinWestfalen, Nieder
sachsen und Brandenburg sind bei der ins
tallierten Leistung führend im Bereich Pho
tovoltaik (vgl. BNetzA 2024d). Dies ist mit 
dem intensiven Zubau im Bereich der er
neuerbaren Energieträger in den vergange
nen Jahren zu erklären (s. Abb. 31).

4.1.3 Fossile Stromproduktion

NordrheinWestfalen verfügt deutschland
weit über die meisten fossilen Kraftwerke 
und beheimatet mit dem Rheinischen Re
vier im Städtedreieck Aachen, Mönchen
gladbach und Bonn das größte Braunkoh
lerevier Europas. Damit ist es hinsichtlich 
der installierten Nennleistung aller fossiler 
Energieträger führend, gefolgt von Baden
Württemberg und Sachsen (vgl. Abb. 30; 
BNetzA 2024d), Strom aus biogenem Abfall 

eingerechnet). Hohe Anteile der Braunkoh
le am Strommix bestehen in den ostdeut
schen Bundesländern aufgrund der drei 
Braunkohlereviere in Brandenburg, Sach
sen und SachsenAnhalt (Lausitzer, Mittel
deutsches und Helmstedter Revier). 

Eine gewisse Sonderstellung nehmen die 
Stadtstaaten ein, deren Strommix weitest
gehend auf fossilen Energieträgern basiert. 
Aufgrund der begrenzten Flächenverfüg
barkeit müssen in den Stadtstaaten abwei
chende Konfigurationen beim Ausbau der 
erneuerbaren Energieproduktion gefunden 
werden, um einen klimaneutralen Strommix 
zu gewährleisten (vgl. Hartz et al. 2023: 105).
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Abbildung 31: NettoZubau EE
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Abbildung 32: Fossile und regenerative Nennleistung
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4.1.4 Grüner Kraftwerksmix

MecklenburgVorpommern und Schles
wigHolstein weisen im deutschlandwei
ten Vergleich mit je rund 90 % der ins
tallierten Nennleistung aus erneuerbaren 
Quellen den grünsten Kraftwerksmix auf. 
Am anderen Ende des Spektrums finden 
sich Bremen (25 %) und Berlin (14 %) (vgl. 
 BNetzA 2024d). Abbildung 32 gibt den An
teil erneuerbarer und fossiler Energieträ
ger an der Gesamtenergieerzeugung jedes 
Landes sowie den Zuwachs bei erneuerba
ren Energieträgern gemessen an der Lan
desfläche wider.

4.1.5  Entwicklung der Kraftwerks
stand orte in Deutschland

Es zeigt sich deutschlandweit ein gemischtes 
Bild der Kraftwerksstandorte diff erenziert 
nach den prägenden Energieträgern. Die 
wenigen Kraftwerksstandorte mit dem 
Energieträger Braunkohle  weisen recht 
hohe, erdgasbasierte Kraftwerksstandorte 
hingegen oftmals geringere Netto leistungen 
auf. Letztere sind jedoch sehr weit verbrei
tet (vgl. Hartz et al. 2023: 147). 

Im Rahmen der Energiewende wird nicht 
nur eine hohe Produktion aus erneuerba
ren Energieträgern angestrebt. Angesichts 
der dezentralen Standortverteilung von Er
zeugungsanlagen ist eine räumliche Kon
zentration der Energieproduktion aus er
neuerbaren Quellen in dicht besiedelten 
Bereichen beziehungsweise Bereichen mit 
hohen Verbräuchen kaum zu realisieren. 
Dem Ausbau der Stromnetze kommt des
halb eine herausragende Bedeutung zu, um 
dezentrale Erzeugungsstandorte sicher mit 
den Stromverbrauchszentren zu vernetzen. 
In NordrheinWestfalen, Sachsen, Sachsen
Anhalt und Brandenburg werden noch  große 
Mengen Strom durch Braunkohlekraftwer
ke produziert. In NordrheinWestfalen gibt 
es zudem zahlreiche Gaskraftwerke, die sich 
räumlich in der RheinRuhrRegion kon
zentrieren. Hier sind auch größere Braun 
und Steinkohlekraftwerke verortet.

MecklenburgVorpommern und Schleswig
Holstein haben wenige große Kraftwerks
standorte, während sich in den Stadtstaaten 
viele Kraftwerke unterschiedlicher Energie
träger auf engem Raum befinden. Der Ener
gieträger Biomasse ist insbesondere in länd
lichen Regionen verbreitet, vor allem in der 
nördlichen Hälfte Deutschlands. Dagegen 
sind Wasserkraftwerke nur in wenigen Län
dern verortet (vgl. ebd.: 146), entfalten als 
Energieträger in Bayern und Rheinland
Pfalz aber eine hohe Relevanz. Insgesamt 
kommt die Wasserkraft deutschlandweit je
doch nur auf eine geringe Nettoleistung.

Wie in Abbildung 30 dargestellt, befindet 
sich der Großteil der installierten Windleis
tung in den nördlichen Ländern, wohinge
gen beim Gesamtumfang der installierten 
Leistung aus PVAnlagen aktuell Bayern und 
BadenWürttemberg führend sind.

Abbildung 33:  Gas und Kohlekraftwerke
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Im Bereich Geothermie ist laut der Kraft
werksliste (vgl. BNetzA 2024d) aktuell 
 Bayern mit einer installierten Leistung von 
41 MW führend. Der Ausbau der Geother
mie ist in Deutschland allerdings noch nicht 
weit fortgeschritten, weswegen der Nutzung 
von Geothermie ein großes Potenzial zuge
schrieben wird. 

Gaskraftwerke als sogenannte Brückentech
nologie sind bei der Energiewende wichti
ge Elemente: Sie sind gerade beim Ausgleich 
der volatilen Energieproduktion aus erneu
erbaren Energien von großer Bedeutung. 
Gas und Kohlestrom machten im Jahr 2023 
noch rund ein Drittel des  gesamtdeutschen 
Energiemixes aus (vgl.  Hartz et al. 2023: 
147). Im Bereich der fossilen Energieträger 
wurden seit 2016 fast ausschließlich Gas
kraftwerke neu in Betrieb genommen (s. 
Abb. 33), lediglich in NordrheinWestfalen 
ging mit dem Block Datteln IV im Jahr 2020 
noch ein Steinkohlekraftwerk in Betrieb. 

Im Gegensatz dazu wurden seit 2016 125 
fossile Stromerzeugungseinheiten (Braun 
und Steinkohle, Erd und Grubengas so
wie Mineralöl) stillgelegt, davon allein 43 
in NordrheinWestfalen. Die wenigsten 
 abgeschalteten fossilen Stromerzeugungs
einheiten verzeichnen RheinlandPfalz und 
Sachsen (vgl. BNetzA 2024d). Insgesamt lässt 
sich hierbei ein deutliches WestOstGefälle 
erkennen. Zudem wurden im Jahr 2023 die 
letzten drei verbliebenen  Kernkraftwerke in 
Bayern, Nieder sachsen und BadenWürt
temberg vom Netz  genommen. Die still
gelegten Kraftwerke wiesen überwiegend 
eine hohe Nettonennleistung auf (s. Abb. 
34), sodass die Bruttostromproduktion in 

verändert nach Hartz et al. 2023: 149
Datenbasis: BNetzA 2024d, 
(Kraftwerke ohne Adresszuordnung wurden nicht berücksichtigt)
Geometrische Grundlage: VG5000 (Länder), 
Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: A. Grüne, S. Schuppe
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der Folge  gesunken ist, beispielsweise im 
Bereich Kohle im Jahr 2023 um rund 33 % 
im Vergleich zum  Vorjahr (vgl. IT.NRW 
2024). Da die  Produktion aus erneuerba
ren Energiequellen nicht mit gleicher Ge
schwindigkeit ausgebaut werden konnte, 
entsteht ein Defizit in der gesamten Brut
tostromerzeugung, das zu höheren Strom
importen zwingt.

4.2 Energiewende als Handlungsfeld der Raumordnung

4.2.1 Windenergie an Land

Ende 2023 gab es in Deutschland insge
samt 28.667 WEA mit einer installier
ten Gesamtleistung von rund 61 GW. 
Der  NettoZubau betrug 2023 3,6 GW 

(vgl. BWE 2024). Abbildung 35 zeigt die 
 Verteilung der OnshoreWindenergie
anlagen in Deutschland im Vergleich 
der Jahre 2014/15 und 2023, deren 
 Schwerpunkt weiterhin in Norddeutsch
land liegt. Im Vergleichszeitraum ist 

Abbildung 34: Kraftwerkstandorte
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die Anzahl der Anlagen um rund 4.800 
gestiegen. 

Um die ambitionierten Ziele für den Aus
bau der Windenergie des EEG (s. Abb. 36) 
zu erreichen, ist auch in den kommenden 
Jahren ein erheblicher Zubau notwendig. 
Dieser müsste bei jährlich rund 9 GW 
brutto beziehungsweise 7 GW netto lie
gen, da gleichzeitig mit einem Rückbau al
ter Anlagen (bis Ende 2030 rund 17 GW) 
zu rechnen ist (vgl. Wegner/Benz 2023).

Als wesentliches Hemmnis für die Errei-
chung der Ausbauziele gilt die Knapp
heit ausgewiesener Bauflächen für WEA 
(vgl. ebd.: 12 ff.). Mit der Reform der Flä
chenbereitstellung für die Windener
gie im Rahmen des WindBG begegnet 
die Bundesregierung diesem Mangel. 
Die bisher praktizierte Konzentrations
flächenplanung, bei der Vorrang oder 

Eignungsgebiete in Kombination mit Aus
schlussgebieten in Raumordnungsplänen 
ausgewiesen werden konnten, wurde abge
schafft. Ein mit ihrer Ausweisung kombi
nierter Ausschluss von WEA im restlichen 
Planungsgebiet ist nicht mehr zulässig. 
Die Regelung hat zur  Konsequenz, dass 
in allen Ländern neue  Pläne für die Wind
energiesteuerung als Positivplanung mit 
Vorranggebieten ohne Ausschlusswir
kung aufgestellt werden müssen.

Zur Umsetzung der im EEG 2023 fest
gelegten Ausbaupfade legt das WindBG 
einen bundesweiten Flächenanteil für 
Windenergie von 1,4 % bis Ende 2027 und 
2 % bis Ende 2032 fest. Das am 1. Feb
ruar 2023 in Kraft getretene Gesetz gibt 
den Ländern dabei erstmals verbindliche 
Flächenziele (sog. Flächenbeitragswerte) 
vor. Bei der Aufteilung des Flächenziels 
unter den Ländern wurden vorhandene 

Abbildung 35: Räumliche Verteilung der OnshoreWindenergieanlagen



114 Klimawandel und Energiewende raumverträglich gestalten

Quelle: BBSR auf Basis von Daten der WindGuard GmbH (BWE 2024) ergänzt

Abbildung 36: Entwicklung der installierten Leistung im Bereich Windenergie

Flächenpotenziale durch das BMWK be
rücksichtigt. Durch die Festlegung eines 
Zwischenziels für die Länder bis Ende 
2027 soll die Erreichung des Gesamtziels 
sichergestellt werden. Tabelle 17 zeigt die 
länderspezifischen Flächenbeitragswerte 
für 2027 beziehungsweise 2032.

Die Umsetzung der Flächenziele erfolgt 
nach § 3 Abs. 2 WindBG durch die Lan
des oder Regionalplanung oder auf kom
munaler Ebene. Inzwischen haben alle Flä
chenstaaten  mit Regionalplanungsebene 
bestimmt, dass die regionale Planungsebe
ne für die Ausweisung der Windenergieflä
chen zuständig ist.

Dabei legen die Länder mit Ausnahme von 
SchleswigHolstein auf Basis der Landes
werte Flächenbeitragswerte für die ein
zelnen Regionen fest. Während die meis
ten Länder die Landeswerte gleichmäßig 
auf die Regionen übertragen, nutzen Nie
dersachsen, NordrheinWestfalen, Sach
senAnhalt und Thüringen regionsspezifi
sche Werte, die unterschiedliche räumliche 
Strukturen innerhalb des Landes berück
sichtigen. Da die Regionalpläne in Schles
wigHolstein vom Landesministerium erar
beitet werden, wird hier auf eine regionale 
Aufteilung des landesweiten Flächenbei
tragswertes verzichtet. Abbildung 37 zeigt 
eine Darstellung der regionsspezifischen 
Werte für das Zieljahr 2027.

Tabelle 17: Flächenbeitragswerte Windenergie

Quelle: BBSR nach WindBG Anlage 1

leer

Flächenbeitragswert,  
zu erreichen bis  

31. Dezember 2027  
(Anteil der Landesfläche  

in %)

Flächenbeitragswert,  
zu erreichen bis  

31. Dezember 2032 
(Anteil der Landesfläche  

in %)

Landesflächen in km2

Baden-Württemberg 1,1 1,8 35.748

Bayern 1,1 1,8 70.542

Berlin 0,25 0,5 891

Brandenburg 1,8 2,2 29.654

Bremen 0,25 0,5 420

Hamburg 0,25 0,5 755

Hessen 1,8 2,2 21.116

Mecklenburg- Vorpommern 1,4 2,1 23.295

Niedersachsen 1,7 2,2 47.710

Nordrhein-Westfalen 1,1 1,8 34.112

Rheinland-Pfalz 1,4 2,2 19.858

Saarland 1,1 1,8 2.571

Sachsen 1,3 2,0 18.450

Sachsen-Anhalt 1,8 2,2 20.459

Schleswig-Holstein 1,3 2,0 15.804

Thüringen 1,8 2,2 16.202
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Ein Teil der Länder geht bei der Festlegung 
des Ausweisungsumfangs über die Vorga
ben des WindBG hinaus. So planen einige 
Länder, die Zielvorgaben für 2032 bereits 
vorzeitig zu erreichen: BadenWürttem
berg (30. September 2025), Niedersachen 
(31. Dezember 2026), NordrheinWestfa
len (31. Dezember 2025), Sachsen (31. De
zember 2027), RheinlandPfalz (31. Dezem
ber 2030). 

Die Raumordnung ist die Aufgabe enga
giert angegangen, im geforderten Umfang 
Flächen für den Ausbau der Windenergie 
auszuweisen. Dabei besteht die Herausfor
derung darin, die am besten geeigneten Flä
chen zu ermitteln und dabei die Akzeptanz 
der Bevölkerung und die Schutzgüterabwä
gungen, insbesondere im Bereich des Ar
tenschutzes, zu berücksichtigen (vgl. Backe
berg et al. 2024: 10 f.) und die zeitintensiven 
Planungsverfahren innerhalb der kurzen 
Zeiträume abzuschließen.

Durch die Regelungen des WindBG, die am 
7. Juli 2023 in Kraft getretene BauGBNo
velle sowie die Novellierung des Raumord
nungsgesetzes (in Kraft seit dem 28. Sep
tember 2023) unterliegt die Steuerung der 
Windenergie durch die Raumordnung ei
nem fundamentalen Umbruch. Während 
das WindBG konkrete Flächenvorgaben 
umfasst, wirken sich die BauGB sowie 
ROGNovelle auf das der Raumordnung 
zur Steuerung der Windenergie zur Verfü
gung stehende Instrumentarium aus. 

Bislang stellt ein der Erforschung, Entwick
lung und Nutzung der Windenergie dienen
des Vorhaben ein sogenanntes privilegier
tes Vorhaben im Außenbereich nach § 35 
Abs. 1 Nr. 5 Baugesetzbuch (BauGB) dar. 
Die Raumordnung kann zur Steuerung des 
Windenergieausbaus auf die Festsetzung 
von Vorrang, Vorbehalts und Eignungs
gebieten sowie auf Vorranggebiete mit der 
Wirkung von Eignungsgebieten gemäß § 7 
Abs. 3 ROG zurückgreifen. Während die 
Ausweisung von Vorrang und Vorbehalts
gebieten eine positivplanerische Sicherung 

von Flächen für die Windenergie erlaubt, 
erzielt die Ausweisung von Eignungsgebie
ten sowie Vorranggebieten mit der Wirkung 
von Eignungsgebieten nach § 35 Abs. 3 S. 3 
BauGB eine Ausschlusswirkung im übrigen 
Planungsraum. Sofern der Nutzung durch 
die Ausweisung von Flächen an anderer 
Stelle im Planungsraum substantiell Raum 
verschafft wurde, entfällt die Privilegierung 
im übrigen Planungsraum. Windenergiean
lagen können in diesem Fall nur in den aus
gewiesenen Eignungsgebieten beziehungs
weise Vorranggebiet mit der Wirkung von 
Eignungsgebieten realisiert werden. 

Mit Inkrafttreten der BauGBNovelle gelten 
hinsichtlich der Privilegierung neue Son
derregelungen für Windenergieanlagen an 
Land (§ 249 BauGB). Sofern die Länder, die 

100 km

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, 
ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, VG5000 (Gemeinden), 
Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters
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Abbildung 37: Regionale Flächenbeitragswerte
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im WindBG geforderten Flächenbeitrags
werte erreichen und fristgerecht feststellen, 
handelt es sich hinsichtlich der Zulässigkeit 
der Erforschung, Entwicklung und Nut
zung der Windenergie dienenden Vorha
ben nicht mehr um privilegierte Vorhaben 
nach § 35 Abs. 1 BauGB, sondern um sons
tige Vorhaben gemäß § 35 Abs. 2 BauGB. 
Durch den Wegfall der Privilegierung fin
det auch die Ausschlusswirkung nach § 35 
Abs. 3 S. 3 BauGB keine Anwendung mehr. 
Gleichzeitig werden an eine Genehmigung 
von WEA im Außenbereich als sonstiges 
Vorhaben sehr hohe Anforderungen ge
stellt. So führt bereits eine Beeinträchtigung 
von öffentlichen Belangen durch die Errich
tung oder den Betrieb einer WEA zur Ab
lehnung einer Genehmigung. Entsprechen
de öffentliche Belange sind beispielsweise 
der Naturschutz und die Landschaftspflege, 
der Bodenschutz, der Denkmalschutz oder 
die natürliche Eigenart der Landschaft und 
ihr Erholungswert (vgl. MIKWSSH 2023: 
7). Ob eine solche Beeinträchtigung besteht, 
ist jeweils im Rahmen der Baugenehmigung 
zu prüfen.

Faktisch wird hierdurch der Bau von Wind
energieanlagen im Außenbereich erheblich 
eingeschränkt, sodass die Regionalplanung 
bei Erfüllung der Flächenbeitragswerte wei
terhin eine räumliche Steuerung der Wind
energie vornehmen kann. Allerdings liegt 
der Schwerpunkt der Regionalplanung auf 
einer Positivplanung für die Windener
gie. Zukünftig steht ihr zur Erreichung der 
Flächenbeitragswerte als Instrument nur 
noch die Festlegung von Vorranggebieten 
zur Verfügung. Zwar werden Vorbehalts
gebiete und Eignungsgebiete noch bei der 
Bestimmung des zum 31. Dezember 2027 
zu erreichenden Flächenbeitragswertes be
rücksichtigt (§ 2 Nr. 1 lit. b WindBG), für 
den Flächenbeitragswert 2032 gilt dies aller
dings nicht mehr. Zudem entfällt auch im 
ROG seit September 2023 die Möglichkeit, 
Eignungsgebiete festzulegen. Auch die im 
ROG genannten Vorranggebiete mit Aus
schlusswirkung können für die Windener
gieplanung nicht genutzt werden.

Erfolgt die Feststellung der im WindBG ge
forderten Flächenbeitragswerte nicht frist
gerecht, entfällt jegliche Steuerungsmög
lichkeit der WEA im Außenbereich. In 
diesem Fall behalten die WEA ihre Privile
gierung gemäß § 35 Abs. 1 BauGB. Zudem 
können in diesem Fall den privilegierten 
WEA keine Ziele der Raumordnung mehr 
entgegengehalten werden (§ 249 Abs. 7 S. 
1 Nr. 2 BauGB). Durch diese Regelung soll 
eine fristgerechte Umsetzung der Beitrags
werte durch die Länder/Regionen erzwun
gen werden.

Bis zur Feststellung der Erreichung der je
weiligen Flächenwerte zum 31. Dezember 
2027 in der ersten Stufe (§ 245e Abs. 1 S. 2 
BauGB) gelten die bestehenden Pläne und 
Steuerungsansätze (inkl. der Ausschlusswir
kung nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB) fort, so
fern diese bis zum 1. Februar 2024 wirksam 
geworden sind.

Die folgende Auswertung zeigt die regio
nalplanerische Steuerung der Windenergie 
zum 31. Dezember 2023 in den Planungs
regionen der Länder. Aufgrund der neuen 
Gesetzeslage repräsentieren die aktuell in 
Kraft befindlichen Regionalpläne zur Steu
erung der Windenergienutzung nur noch 
eine Übergangslösung (s. Tab. 18). Sie wer
den sukzessive durch neue Positivplanun
gen mit Vorranggebieten ohne Ausschluss
wirkung ersetzt.

Bundesweit wurden Ende 2023 0,5 % des 
Bundesgebietes als Raumordnungsgebiet 
für Windenergie ausgewiesen. Damit liegt 
der Flächenanteil vier beziehungsweise 
neun Jahre vor den Zieldaten des WindBG 
noch hinter den geforderten 1,4 % (2027) 
beziehungsweise 2 % (2032) der jeweiligen 
Landesfläche zurück.

Über die Hälfte der insgesamt rund 1.900 
km² Ausweisungsfläche besitzt den Status 
eines Vorranggebiets mit Wirkung eines 
Eignungsgebiets, sodass die Windenergie
nutzung innerhalb der ausgewiesenen Flä
chen einen Vorrang vor anderen Nutzungen 

Hinweis

Eine exakte Gegen-
überstellung der im 
ROPLAMO erfassten 
bestehenden Auswei-
sungsflächen mit den 
Vorgaben des WindBG 
ist nicht möglich, da 
das WindBG weitere 
Anforderungen an die 
Berücksichtigung einer 
Fläche beim Flächen-
beitragswert stellt. 
So werden Rotor-
innerhalb- Flächen nur 
anteilig auf die Flä-
chenbeitragswerte an-
gerechnet (§ 4 Abs. 
3 WindBG). In diesen 
Gebieten bestimmt 
der Raumordnungs-
plan gemäß § 2 Nr. 2 
WindBG entweder, 
dass die Rotorblätter 
von Windenergieanla-
gen innerhalb der aus-
gewiesenen Fläche lie-
gen müssen oder der 
Planungsträger hat 
keine Bestimmung im 
Hinblick auf die Plat-
zierung der Rotorblät-
ter außerhalb einer 
ausgewiesenen Fläche 
vorgenommen. Die-
ser Ansatz wird in der 
Mehrzahl der Bundes-
länder beziehungswei-
se Planungsregionen 
genutzt. Demgegen-
über kommt in Meck-
lenburg-Vorpommern, 
Hessen, weiten Teilen 
Sachsen-Anhalts und 
einzelnen Planungs-
regionen in Baden-
Württemberg, Nieder-
sachsen sowie Sach-
sen die vom WindBG 
für eine vollständige 
Flächenanrechnung 
geforderte Rotor-out-
Planung zum Einsatz 
(vgl. Bons et al. 2022: 
7) . Vor diesem Hin-
tergrund liegt der tat-
sächlich anzurechnen-
de Flächenbeitrags-
wert in einem Teil der 
Länder unter den hier 
genannten Werten.
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besitzt und gleichzeitig außerhalb der 
Raumordnungsgebiete der Bau von WEA 
ausgeschlossen wird. Rund ein Drittel der 
Flächen sind Vorranggebiete, durch die kei
ne Ausschlusswirkung in der übrigen Regi
on besteht. Deutlich geringer ist der Umfang 
der Eignungsgebiete (6 % der Gesamtfläche 
aller Raumordnungsgebiete Windenergie), 
die zwar eine Ausschlusswirkung besitzen, 
deren Bindungswirkung innerhalb des ein
zelnen Eignungsgebietes allerdings nur der 
eines Grundsatzes entspricht. Bezogen auf 
die Gesamtfläche der Raumordnungsge
biete Windenergie fallen zudem die Vorbe
haltsgebiete mit ebenfalls 6 % aller Auswei
sungsflächen kaum ins Gewicht.

Mit einem Flächenanteil von etwas über 
1,9 % der Landesfläche lag Hessen Ende 
2023 an der Spitze der Länder hinsicht
lich ausgewiesener Raumordnungsgebiete 
Windenergie. In SchleswigHolstein liegt 
der Flächenanteil infolge der gerichtlichen 
Aufhebung der Festlegungen des Regio
nalplans für den Planungsraum I nur noch 
bei 1,3 %. Einen Flächenanteil zwischen 
0,5 % und 1 % weisen SachsenAnhalt, 
Niedersachsen, RheinlandPfalz und Bay
ern auf. Schlusslichter sind BadenWürt
temberg und Sachsen. In Mecklenburg
Vorpommern ist der geringe Umfang der 

Ausweisungsflächen auf die gerichtliche 
Aufhebung der regionalplanerischen Fest
legungen in der Region Westmecklenburg 
zurückzuführen. Auch in NordrheinWest
falen und Niedersachsen hängt die gerin
ge Gesamtfläche der Ausweisungen damit 
zusammen, dass nur ein Teil der Regionen 
Instrumente zur Steuerung der Windener
gienutzung nutzt. In den Stadtstaaten wird 
keine Regionalplanung durchgeführt, wes
halb sie hier nicht aufgeführt werden.

Die Gegenüberstellung der aktuellen Aus
weisungsflächen der Länder mit den Flä
chenbeitragswerten des WindBG zeigt, dass 
Ende 2023 kein Land die für 2032 geforder
ten Werte erfüllt (s. Abb. 38). Somit errei
chen derzeit nur die hessischen Regional
pläne, die eine RotoroutPlanung nutzen, 
die Zielvorgabe von 2027. In den übrigen 
Ländern besteht teilweise ein erheblicher 
Ausweisungsbedarf. Durch die Vorgabe 
des WindBG, nach 2027 nur Vorranggebie
te als Ausweisungsflächen zu zählen, sind 
insbesondere die Länder Brandenburg und 
MecklenburgVorpommern gefordert, ihr 
Steuerungsinstrumentarium anzupassen.

Mit Blick auf die Planungsregionen der 
Regionalplanung besitzen bundesweit 
Ende 2023 69 der 116 Analyseregionen 

leer „alter“ Ansatz „neuer“ Ansatz 2023
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Privilegierung der WEA im 
 Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB
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WEA sind sonstige Vorhaben im 
 Außenbereich nach § 35 Abs. 2 
BauGB

Flächenbeitragswerte werden nicht 
erfüllt:
 
Privilegierung der WEA im 
 Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB

St
eu

er
un

gs
an

sä
tz

e 
 

Re
gi

on
al

pl
an

un
g

Positivplanung
 ■ Vorranggebiete
 ■ Vorbehaltsgebiete

Negativplanung (Ausschluss
planung)

 ■ Vorranggebiete mit der Wirkung 
von Eignungsgebieten

 ■ Eignungsgebiete

→  räumliche Steuerung durch 
Ausschlussplanung möglich

Positivplanung
 ■ Vorranggebiete
 ■ Vorbehaltsgebiete (werden aller-

dings bei der Erfüllung des 
 Flächenbeitragswertes ab 2028 
nicht mehr berücksichtigt)

Als sonstige Vorhaben müssen WEA 
außerhalb der Vorranggebiete für 
eine Genehmigung sehr hohe An-
forderungen erfüllen.

→  indirekte räumliche Steuerung 
möglich

Positivplanung
 ■ Vorranggebiete
 ■ Vorbehaltsgebiete

Den privilegierten WEA  können 
 gemäß § 249 Abs. 7 S. 1 Nr. 2 BauGB 
keine Ziele der Raumordnung ent-
gegengehalten werden.

→  keine räumliche Steuerung 
möglich

Tabelle 18: Steuerungsansätze der Regionalplanung im Bereich Windenergie im Vergleich

Quelle: BBSR
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der Regionalplanung Festlegungen zur 
Windenergie. Mit Ausnahme der nord
rheinwestfälischen Teilpläne für Bonn/
RheinSieg und Detmold sowie der Region 
Bayerischer Untermain erfolgt neben textli
chen Festlegungen, die mindestens den Sta
tus eines Zieles der Raumordnung aufwei
sen, auch eine zeichnerische Festlegung (s. 
Abb. 39). Der Anteil der Ausweisungsfläche 
für Windenergie an der Regionsfläche liegt 
zwischen 2,2 % in Mittelhessen und 0,09 % 
in der Region Augsburg. 

Zum Stand 31. Dezember 2023 liegen in 16 
Planungsregionen Entwürfe für die Fort
schreibung von Festlegungen zur Wind
energie vor. Weitere Verfahren befinden 
sich in der Vorbereitung. Erfahrungen der 
letzten Jahre zeigen, dass die Erstellung von 
Teilplänen oder Teilfortschreibungen mit 
Bezug zu erneuerbaren Energien im Durch
schnitt 5,3 Jahre in Anspruch genommen 
haben (vgl. Riedl et al. 2021: 17).

Repowering
Für den Ausbau der Windenergie spielt 
das Thema Repowering eine wichtige Rol
le. Durch das Ersetzen älterer Anlagen 
durch moderne, leistungsstärkere Turbinen 

Abbildung 38: Verbindliche Flächenausweisungen Windenergie in den Flächenländern (in % der Landesfläche)

Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR, ROPLAMO Stand 31.12.2023

100 km

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen, 
VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters
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Abbildung 39: Festlegungen zur Windenergie in 
Regionalplänen
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kann der Ertrag eines Standorts bei glei
cher Standortflächengröße und reduzier
ter Anlagenzahl deutlich erhöht werden. 
Zudem kann das Repowering zur Stand-
ortoptimierung genutzt werden, zum Bei
spiel hinsichtlich aktueller Veränderungen 
der Siedlungsentwicklung. Der Repowe
ringAnteil am Bruttozubau lag 2023 bei 
30 %. Er schwankte in den letzten Jahren 
zwischen 13 % und rund 38 % (vgl. Wind
guard 2024b: 4). 

RepoweringMaßnahmen können zudem 
aus wirtschaftlichen Gründen für Anlagen 
interessant sein, die älter als 20 Jahre alt sind 
und keinen Förderanspruch nach EEG mehr 
besitzen, sofern sich der Direktverkauf des 
Stroms beziehungsweise die Einspeisung ins 
Stromnetz ohne Förderung aufgrund hoher 
Kosten für Wartung und Reparatur nicht 
mehr rentiert. Gegenwärtig sind etwa 7.800 
WEA (ca. 8 GW) in Deutschland in Betrieb, 
die nach EEG keine Förderansprüche mehr 
haben. Bis zum Ende des Jahres 2027 wer
den zusätzlich weitere 5.800 Anlagen (10 
GW) ihre Förderansprüche verlieren (vgl. 
Wegner/Benz 2023: 9).

Die Bedeutung des Repowerings zeigt sich 
auch an den Zahlen von 2023. In diesem 
Jahr betrafen 30 % des Bruttoanlagenzubaus 
RepoweringMaßnahmen. Während durch 
225 neue Anlagen in RepoweringProjek
ten eine Leistung von 1076 MW installiert 
werden konnte, steht dem im gleichen Zeit
raum eine Stilllegung von 423 Anlagen mit 
einer deutlich geringeren Leistung von 534 
MW gegenüber (vgl. Windguard 2024b: 3).

Eine umfassende räumliche Steuerung der 
RepoweringMaßnahmen durch die Lan
des und Regionalplanung ist erst bei Erfül
len der Flächenziele des WindBG ab 2031 
möglich. Für den Zeitraum bis zum Errei
chen des Zwischenziels Ende 2027 regelt 
§ 245e Abs. 3 BauGB, dass die Ausschluss
wirkungen nach § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB 
nicht für Repoweringvorhaben im Sin
ne von § 16b Abs. 1 f. Bundesimmissions
schutzgesetz (BImSchG) gelten, sofern sich 

der Anlagenstandort nicht in einem Nature
2000Gebiet oder in einem Naturschutzge
biet befindet. Zudem dürfen die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden. Dem
nach können bis Ende 2027 WEA außerhalb 
von Raumordnungsgebieten Windenergie 
ohne Einfluss der Landes und Regionalpla
nung im Rahmen des Repowering ertüch
tigt werden. Ab Erreichen des Zwischen
ziels des WindBG bis Ende 2027 sieht § 249 
Abs. 3 BauGB vor, dass die Entprivilegie
rung von WEA außerhalb von Eignungs
gebieten nach § 249 Abs. 2 BauGB für die 
vorgenannten RepoweringVorhaben nicht 
gilt und sie dementsprechend weiter zu den 
privilegierten Anlagen zu zählen sind. Auch 
hier dürfen die Anlagen nicht in Natura
2000Gebieten oder Naturschutzgebieten 
liegen. Ein planerischer Ausschluss des Re
powerings ist in diesem Zeitraum nur durch 
die Überplanung des Standorts mittels eines 
positiven Planungskonzepts möglich (vgl. 
Wegner/Benz 2023: 16 f.). Die Regelun
gen betreffen entsprechend auch die Kon
zentrationszonenplanung der Kommunen. 
Ab 2031, nach Erfüllung der Flächenzie
le des WindBG für 2030, ist ein Repowe
ring nur noch in den ausgewiesenen Flä
chen möglich.

Die Regionalplanung kann das Repowe
ring von WEA unterstützen, indem sie Alt
standorte als Vorranggebiete Windenergie 
ausweist. Zudem können bestehende pla
nerische Höhenbeschränkungen zurückge
nommen werden (vgl. ebd.: 19). 

Windenergie auf See
Die Ausbauziele für die OffshoreWind
energie gibt das WindSeeG vor. Mit der 
zum 1. Januar 2023 in Kraft getretenen Än
derungsnovelle wurden höhere Ausbauzie
le festgelegt. Demnach soll die installierte 
Leistung von an das Netz angeschlossenen 
OffshoreWindenergieanlagen bis zum Jahr 
2030 mindestens 30 GW, bis 2035 mindes
tens 40 GW und bis 2045 70 GW betragen 
(§ 1 Abs. 2 WindSeeG). Ende 2023 lag die in
stallierte Leistung der 1.566 ans Netz ange
schlossenen OffshoreWindenergieanlagen 

Exkurs: Küstermeer 
und ausschließ liche 
Wirtschaftszone 
(AWZ)

Das Küstenmeer ist 
Teil des deutschen 
 Hoheitsgebietes und 
umfasst das Meeres-
gebiet mit einer Ent-
fernung von bis zu 
12 Seemeilen zur Küs-
te. In diesem Gebiet 
ist die Landespla-
nung für raumordne-
rische Regelungen zu-
ständig. Als AWZ wird 
das Meeresgebiet be-
zeichnet, das sich an 
das Küstenmeer an-
schließt und eine ma-
ximale Entfernung von 
bis zu 200 Seemeilen 
zur Küste aufweist. Die 
AWZ ist kein Teil des 
Hoheitsgebietes, kann 
allerdings von dem an-
grenzenden Küsten-
staat exklusiv ge-
nutzt werden (BMWSB 
2024a). Raumordnung 
sowie Antragsverfah-
ren in der AWZ fallen 
in den Zuständigkeits-
bereich des Bundes-
amtes für Seeschiff-
fahrt und Hydrogra-
phie (BSH).
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(OWEA) bei insgesamt 8,5 GW (vgl. Wind
guard 2024a: 3), die zum Großteil auf die 
Nordsee entfallen (7,1 GW), während die 
Ostsee lediglich 1,4 GW verzeichnet. In bei
den Gebieten befinden sich die Anlagen zu
meist im Gebiet der ausschließlichen Wirt
schaftszone (AWZ) (8 GW), nur 0,5 GW 
entfallen auf das Küstenmeer (vgl. ebd.: 6).

Zur Steuerung der Windenergie im Küs
tenmeer weist das niedersächsische Lan
desraumordnungsprogramm seit 2008 
zwei Eignungsgebiete zur Erprobung der 
Windenergienutzung auf See aus (Riffgat 
und Nordergründe). Seit 2022 erfolgt die 
Festlegung als Vorranggebiet. In ähnlicher 
Weise legt das Landesraumentwicklungs
programm MV seit 2005 marine Eignungs
gebiete für WEA beziehungsweise seit 2016 
jeweils ein marines Vorrang beziehungs
weise Vorbehaltsgebiete Windenergie sowie 
ein Vorranggebiet Windenergie zu Testzwe
cken fest. In SchleswigHolstein bestehen 
auf Landesebene keine Gebietsausweisun
gen für OffshoreRaumordnungsgebiete.

In der AWZ erfolgt der raumordnerische 
Interessensausgleich durch den Raumord
nungsplan für die deutsche ausschließli
che Wirtschaftszone in der Nordsee und 
in der Ostsee. Die 2009 zunächst für beide 
Seegebiete separat aufgestellten Raumord
nungspläne greifen auf das gleiche Instru
mentarium wie die Landes und Regional
pläne zurück. Durch die Festlegung von 
Vorranggebieten werden seit 2009 Flä
chen für die Windenergie reserviert. Mit 
Inkrafttreten der für beide Räume gelten
den Fortschreibung am 1. September 2021 
umfassen die Festlegungen neben Vorrang
gebieten Windenergie auch Vorbehaltsge
biete Windenergie. Insgesamt werden 15 % 
der AWZ (teilweise in Mehrfachnutzung) 
als Gebiete für Windparks festgelegt, auf 
denen bis zu 43 GW installierte Leistung 
aus Windenergie möglich ist (vgl. BMWSB 
2024a).

Für die Umsetzung der Windenergie in der 
AWZ spielt neben der rahmengebenden 

Raumordnungsplan das fachplanerische 
Instrument des Flächenentwicklungsplans 
(FEP) eine wichtige Rolle. Dieser ebenfalls 
vom Bundesamt für Schifffahrt und Hyd
rographie (BSH) erarbeitete und erstmalig 
am 28. Juni 2019 veröffentlichte Plan dient 
der Umsetzung des Ausbauziels für Wind
energie auf See gemäß WindSeeG. In dem 
Plan werden die Gebiete und Flächen für 
die Windenergie konkretisiert und weitere 
Vorgaben hinsichtlich der voraussichtlich 
zu installierenden Leistung und der Rei
henfolge der Inanspruchnahme gemacht. 
Dabei sind die Festlegungen des FEP un
zulässig, sofern sie nicht mit den im Raum
ordnungsplan für die AWZ festgelegten 
Erfordernissen der Raumordnung über
einstimmen (§ 5 Abs. 3 Nr. 1 WindSeeG). 

Die aktuellen raumordnerischen Vorga
ben unterstützen die Erfüllung des 40GW
Ziels bis 2035. Allerdings sind weitere Flä
chenausweisungen notwendig, um die bis 
2045 geforderten 70 GW installierte Leis
tung zu ermöglichen. 

Beschleunigungsgebiete
Mit der Änderung der ErneuerbareEner
gienRichtlinie (EU) 2023/2413 im RED
IIIVerfahren (in Kraft seit dem 20. No
vember 2023) wurde das Konzept der 
Beschleunigungsgebiete als neues Instru
ment zur Vereinfachung und Beschleuni
gung der Genehmigungsverfahren für Er
neuerbareEnergienAnlagen, Netze und 
Speicher eingeführt. Die Umsetzung die
ses Instruments in Bundesrecht bedingt 
unter anderem Änderungen im WindBG, 
BauGB sowie ROG. Ziel ist die Umsetzung 
der Vorgaben zur Ausweisung sogenannter 
Beschleunigungsgebiete für Windenergie 
an Land und Beschleunigungsgebiete für 
Solarenergie. 

In den Beschleunigungsgebieten entfallen 
in den Genehmigungsverfahren zukünftig 
bestimmte projektspezifische Prüfpflich
ten aus dem europäischen Umweltrecht. 
Dies betrifft neben Umwelt und FFHVer
träglichkeitsprüfungen auch Arten und 
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Gewässerschutzprüfungen inklusive dies
bezüglicher Gutachten und Kartierungen. 
Statt der Prüfungen ist ein Screening auf 
Basis vorhandener Daten vorgesehen, dass 
innerhalb von 45 Tagen durchzuführen ist. 
Eine Nachprüfung mit Umweltverträglich
keitsprüfung (UVP) muss dann innerhalb 
von sechs Monaten erfolgen, wenn „höchst
wahrscheinlich erhebliche unvorhergese
hene nachteilige Auswirkungen“ festge
stellt werden (Deutinger/Sailer 2024: 1). 
Deutschland hat im aktuellen Umsetzungs
entwurf von der Möglichkeit Gebrauch 
gemacht, bei Windenergie und PVPro
jekten auf diese Nachprüfung zu verzich
ten und unmittelbar Minderungs oder 
Ausgleichsmaßnahmen/zahlungen fest
zulegen (Entwurf eines Gesetzes zur Um
setzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 im 
Bereich Windenergie an Land und Solar
energie, Referentenentwurf, Stand 2. Ap
ril 2024).

Die Erleichterungen auf der Genehmi
gungsebene machen gleichzeitig für die 
Ausweisung der Beschleunigungsgebie
te auf Planungsebene zusätzliche Qualifi
zierungsschritte notwendig. Insbesondere 
müssen umweltbezogene Aspekte bereits 
auf dieser Ebene intensiver betrachtet wer
den. Auch die Festlegung von Regeln für 
Minderungsmaßnahmen in den Plänen ist 
in der Planungspraxis bislang nicht erfolgt 
(vgl. Deutinger/Sailer 2024: 1).

Für die Raumordnung bedeutet dies, dass 
zukünftig ausgewiesene Vorranggebie
te Windenergie als Beschleunigungsge
biete anerkannt werden können. Für be
reits bestehende Windenergiegebiete nach 
WindBG hat der Gesetzgeber eine Rege
lung getroffen (§ 6a WindBG, in Kraft seit 
20. Mai 2024) und diese unter bestimmten 
Voraussetzungen zu Beschleunigungsge
bieten für die Windenergie an Land erklärt.

Fazit
Infolge der neuen gesetzlichen Regelungen 
(EEG, WindBG, BauGB) hat sich der Auf
trag zur Flächensicherung für den Ausbau 

der Windenergie durch die Raumordnung 
in den Jahren 2022 bis 2023 konkreti
siert. Durch das 2ProzentFlächenziel des 
WindBG müssen in fast allen Planungsregi
onen weit mehr Flächen als bisher ausgewie
sen werden. Eine entsprechend gesteigerte 
Gerichtsfestigkeit künftiger Regionalpläne 
inklusive zeitsparender Aushandlungspro
zesse ist durch Wegfallen des Konzentrati
onszonenansatzes in der Regionalplanung 
und den neuen positivplanerischen Ansatz 
beim Ausbau der Windenergie zu erwar
ten. Zukünftig wird es auch wichtig sein, 
die Sperrwirkung alter Konzentrationszo
nen auf kommunaler Ebene zu beseitigen, 
Konkordanz zwischen den Planungsebenen 
herzustellen und der Regionalplanung ei
nen klaren Vorrang für eine zügige rechtssi
chere Aktivierung der Flächen zuzuweisen. 

Die vorgesehene Verknüpfung von Vor
ranggebieten und Beschleunigungsgebieten 
stellt die Regionalplanung daher sowohl bei 
künftigen und vor allem bei den bereits lau
fenden Planaufstellungsverfahren vor neue 
Herausforderungen. 

4.2.2 Photovoltaik

Die Umsetzung der energie und klimapo
litischen Ziele der Bundesregierung basiert 
zu einem hohen Anteil auf einem beschleu
nigten Ausbau der Photovoltaik, deren in
stallierte Leistung Anfang 2024 rund 
82 GW (vgl. StromReport 2024) und Mit
te 2024 bereits 90,4 GW betrug (vgl. Tages
schau.de 2024; s. Abb. 40). Das EEG sieht 
einen Ausbau der installierten Leistung von 
Solaranlagen auf 128 GW bis 2026, 215 GW 
bis 2030 und 400 GW bis 2040 vor. Um 
diese Ziele zu erreichen, ist eine Verdrei
fachung des jährlichen Ausbaus von rund 
7 GW im Jahr 2022 auf 22 GW erforderlich 
(vgl. BMWK 2023e: 2).

Der erforderliche Ausbau der Solarenergie
nutzung soll zur Hälfte durch Zubau neuer 
Anlagen auf Dächern von Gebäuden und 
zur Hälfte durch zusätzliche FPV erreicht 
werden (vgl. BMWK 2023g). Derzeit spielen 
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die FPV im Vergleich zu PVAnlagen an 
oder auf baulichen Anlagen bundesweit 
noch eine untergeordnete Rolle. Erst etwa 
ein Drittel der installierten Leistung Ende 
2021 entfällt auf die Freiflächen (s. Abb. 41).

Flächenkonkurrenzen
Durch den erheblichen Ausbau der FPV 
wird die Flächenkonkurrenz mit der Land
wirtschaft erheblich zunehmen, da FPV 
überwiegend auf landwirtschaftlich ge
nutzten Flächen installiert werden. Um 
diese Konkurrenz abzuschwächen, wird 
der Ausbau von FPV auf Moorflächen 
rechtlich erleichtert und finanziell geför
dert. Nach § 37 Abs. 1 Nr. 3 lit. e EEG ist 
die Errichtung von FPV auf entwässerten 

und landwirtschaftlich genutzten Moor
böden förderfähig, sofern diese Flächen 
dauerhaft wiedervernässt wurden. Ausge
nommen sind Moorböden innerhalb ge
setzlicher Schutzgebiete. Außerdem soll 
das neue Konzept der AgriPV in Deutsch
land stärker ausgebaut werden, das eine 
Mehrfachnutzung auf der gleichen Fläche 
durch Landwirtschaft und Solarstromge
winnung ermöglicht. Bestandteil des So
larpakets I der Bundesregierung, das den 
Ausbau von PVAnlagen stark beschleuni
gen soll, ist der neue § 35 Abs. 1 Nr. 9 BauGB 
mit Regelungen für den Ausbau von Agri-
PV-Anlagen. AgriPVAnlagen müssen in 
einem räumlichfunktionalen Zusammen
hang mit einem land, forst oder garten
wirtschaftlichen Betrieb stehen und dürfen 
nicht größer als 25.000 m² sein. Allerdings 
ist keine Aufstellung eines Bebauungs
plans notwendig. Dabei muss sichergestellt 
werden, dass die landwirtschaftliche Pro
duktion die Hauptnutzung bleibt und die 
Stromproduktion durch die PVAnlage als 
Sekundärnutzung fungiert. Besondere He
rausforderungen bestehen in der vorrangi
gen und dauerhaften Ausübung der land
wirtschaftlichen Nutzung.

Teilprivilegierung
Anders als die Windenergie nach altem 
Recht, besaßen FPV keine generelle Außen
bereichsprivilegierung. Bis Ende 2022 setzte 
die Genehmigung einer FPV im Außenbe
reich zwingend die Aufstellung eines Bebau
ungsplans sowie in der Regel auch die Än
derung des Flächennutzungsplanes voraus. 

Die zum 01. Januar 2023 als Teil des Ge
setzes zur sofortigen Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für die erneuerba
ren Energien im Städtebaurecht (vgl. BMJ 
2024d) eingeführte Teilprivilegierung 
für FPV im Außenbereich nach § 35 Abs. 
1 Nr. 8b und 9 BauGB ändert die Rechts
lage sowie die Flächenkulisse und Privile
gierungspraxis deutlich. Durch die Teilpri
vilegierung entfällt im betroffenen Gebiet 
die Pflicht zur Aufstellung eines Bebauungs
plans. Die Teilprivilegierung umfasst einen 

Abbildung 40: Entwicklung der installierten Leistung von PVAnlagen in Deutsch
land sowie Ziele der Bundesregierung nach Erneuerbaren EnergienGesetz (EEG 
2021, 2023) bis 2030

Quelle: BMWK 2023e: 6 (angepasst durch das BBSR)
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Abbildung 41: Aufteilung der installierten Gesamt
leistung von PVAnlagen (59,3 GW) Ende 2021 nach 
Errichtungsort 

Quelle: BBSR auf Basis von BMWK 2023a auf  
Basis der Daten des MaStR der BNetzA
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200 m breiten Korridor entlang von Auto-
bahnen und Schienenwegen des überge
ordneten Netzes im Sinne von § 2b AEG 
(Allgemeines Eisenbahngesetz) mit min
destens zwei Hauptgleisen, gemessen vom 
äußeren Rand der Fahrbahn. Insgesamt 
umfasst die Fläche rund 11.800 km², von 
denen rund 9.200 km² dem Freiraum zuge
rechnet werden können (Einig/Misof/Zas
pelHeisters 2024).

Raumplanerische Steuerung
Unabhängig von einer bestehenden Teil
privilegierung ist die Genehmigung einer 
raumbedeutsamen FPV nur zulässig, wenn 
keine öffentlichen Belange entgegenstehen. 
Neben naturschutz und baurechtlichen Re
striktionen sind dementsprechend ebenso 
wie bei der Aufstellung eines Bebauungs
plans weiterhin regelmäßig die Ziele der 
Raumordnung zu beachten beziehungs
weise ihre Grundsätze zu berücksichtigen. 

Unter welchen Voraussetzungen eine FPV 
als raumbedeutsam einzustufen ist und da
mit der raumplanerischen Regelungsbe
fugnis unterliegt, variiert in den Ländern. 
Einzelne Länder legen quantitativen Grö
ßenvorgaben zur Einordnung raumbe
deutsamer FPV fest (Hessen, Niedersach
sen, NordrheinWestfalen, SachsenAnhalt, 
SchleswigHolstein), die von 2 bis 10 ha 
Mindestgröße reichen (vgl. RMKREA 
2023). In den übrigen Ländern werden kei
ne konkreten Festlegungen getroffen. 

Unabhängig von ihrer Raumbedeutsamkeit 
stehen einem Vorhaben zur Nutzung sola
rer Strahlungsenergie innerhalb eines Ab
baubereichs eines Braunkohlen- oder Sa-
nierungsplans (§ 249b BauGB) seit Anfang 
2023 Ziele der Raumordnung, insbesonde
re die Regelungen der der Regionalplanung 
zugehörigen Braunkohlen beziehungswei
se Sanierungspläne, nicht mehr entgegen (§ 
249b Abs. 2 S. 1 BauGB). Die neue Regelung 
ermächtigt die Landesregierungen durch 
Rechtsverordnung eine Zulässigkeit der 
Vorhaben auf Tagebauflächen festzulegen. 
Gleichzeitig sind die Rekultivierungsziele 

der Pläne angemessen zu berücksichtigen. 
Sonstige öffentliche Belange können einem 
Vorhaben weiterhin entgegenstehen. 

Zur Koordinierung der zunehmenden Flä
chennutzungskonkurrenzen und Konflikte 
im Außenbereich kann eine aktive raumpla
nerische Steuerung einen wichtigen Beitrag 
leisten (vgl. Einig et al. 2022: 1). Vor allem 
die Regionalplanung kann eine Flächenvor
sorge und Standortoptimierung unterstüt
zen (vgl. Backeberg et al. 2024: 6).

Ihr stehen hierfür verschiedene Optionen 
zur räumlichen Steuerung der FPV zur Ver
fügung. So kann sie sowohl positivplane
risch besonders geeignete und konfliktarme 
Standorte für FPV sichern als auch einen di
rekten oder indirekten negativplanerischen 
Ansatz wählen, bei dem der Schutz sensib
ler Flächen vor einer Nutzung durch FPV 
im Mittelpunkt steht (s. Tab. 19).

Als besonders geeignete Flächen kommen 
unter anderem vorbelastete Gebiete in Form 
versiegelter Flächen, Konversionsflächen, 
sonstiger Brachflächen oder Deponien in Be
tracht. Zudem können als Eignungskriterien 
eines positivplanerischen Steuerungsansat
zes zum Beispiel die Nähe zu großen Energie
verbrauchern oder die Anbindung an Strom
speicheranlagen herangezogen werden.

Eine konkrete standortbezogene Flächensi
cherung durch die Regionalplanung in Form 
von Vorranggebieten für FPV erfolgt bislang 
nur in zwei Teilabschnitten in Nordrhein
Westfalen. Drei weitere Regionen in Hes
sen und BadenWürttemberg weisen zudem 

Tabelle 19: Steuerungsmöglichkeiten der Regionalplanung für FPV

Quelle: BBSR

Positivplanerische Steuerung Negativplanerische Steuerung 
(Flächenausschluss)

 ■ textliche Ziele/Grundsätze zur Konzentra-
tion der FPV auf geeignete Standorte   
(z. B. vorbelastete Flächen, Flächen in der 
Nähe von Großverbrauchern)

 ■ Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für FPV

Direkt
 ■ Festlegung von Ausschlussgebieten für FPV

Indirekt
 ■ Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für  andere 

Nutzungen

Exkurs: Festlegun-
gen des regiona-
len Raumordnungs-
programms Land-
kreis Diepholz 2016

„1 Die Installation von 
Anlagen zur Erzeugung 
von Strom aus sola-
rer Strahlungsenergie 
(Photovoltaikanlagen) 
auf Gebäuden soll ge-
genüber der Installati-
on von Freiflächenanla-
gen favorisiert werden. 
2 Für die Nutzung durch 
Freiflächenanlagen sol-
len bereits versiegel-
te Flächen in Anspruch 
genommen werden. 
(Grundsatz) 3 Land-
wirtschaftlich genutzte 
und nicht bebaute Flä-
chen, für die der raum-
ordnerische Vorbehalt 
für die Landwirtschaft 
gilt, dürfen dafür nicht 
in Anspruch genommen 
werden. (Ziel)“ (Lkr DH 
2016: 37).

Der Plan legt zum ei-
nen als Grundsatz – 
ohne konkreten Flä-
chenbezug – versie-
gelte Flächen als ge-
eignete Standorte 
für FPV fest. Gleich-
zeitig definiert er Aus-
schlussgebiete für die 
Photovoltaiknutzung 
als verbindliches Ziel 
der Raumordnung. 
Hierdurch werden FPV 
in Vorbehaltsgebieten 
für die Landwirtschaft 
ausgeschlossen.
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entsprechende Vorbehaltsgebiete aus. Ins
gesamt hat die Raumordnung sehr defensiv 
auf den starken Ausbau der PVNutzung im 
Außenbereich reagiert. In vielen Teilräumen 
wird die Veränderung des Landschaftsbilds 
durch den überörtlich nicht gesteuerten Bau 
von FPV bereits als sehr problematisch ein
gestuft. Interessensverbände der Landwirt
schaft warnen dabei vor der hohen Markt
macht des PVAusbaus, durch den die 
Flächenkonkurrenz mit der Landwirtschaft 
erheblich intensiviert wird. Viele Stimmen 
sprechen sich daher für eine stärkere Steue
rung des Ausbaus der PVNutzung im Au
ßenbereich durch die Regionalplanung aus.

Bisher haben aber nicht alle Länder ihre 
Regionalplanung zu einer Steuerung des 

Ausbaus der PVNutzung im Außenbe
reich ermächtigt (s. Abb. 43). Entsprechen
de Ermächtigungsgrundlagen fehlen der
zeit in SchleswigHolstein, dem Saarland, 
MecklenburgVorpommern, SachsenAn
halt und Sachsen. In BadenWürttemberg 
ist beispielsweise die Ausweisung von Vor
rang sowie Vorbehaltsgebieten möglich. 
Bis spätestens zum 30. September 2025 
sollen hier gemäß des Klimaschutz und 
Klimawandelanpassungsgesetzes Baden
Württemberg (KlimaG BW, § 21) alle Regi
onalpläne Gebiete in einer Größenordnung 
von mindestens 0,2 % der jeweiligen Regi
onsfläche für die Nutzung von Photovolta
ik auf Freiflächen als Grundsatz der Raum
ordnung festlegen. 

Deutlich mehr Regionen nutzen derzeit be
reits textliche Festlegungen zu FPV in Form 

Abbildung 42: Festlegungen zur Photovoltaik in 
Regionalplänen

100 km

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen,
VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: B. Zaspel-Heisters
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Abbildung 43: Ermächtigung zur Ausweisung von 
Raumordnungsgebieten Photovoltaik
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von Zielen und Grundsätzen der Raumord
nung (s. Abb. 42). Durch die textlichen Fest
legungen können geeignete Standorte defi
niert oder schützenswerte Standorte explizit 
für eine PVNutzung ausgeschlossen wer
den. Auch eine Kombination ist möglich. 

Zudem kann die Regionalplanung auch be
reits ohne konkrete Aussagen in den text
lichen Festlegungen Einfluss auf Realisie
rungschancen und Standortwahl von FPV 
nehmen, denn flächenbezogene Vorrang
festlegungen entfalten auch unabhängig von 
einer konkreten Bezugnahme auf FPV im 
Vollzug in nachfolgenden Plan, Prüf und 
Zulassungsverfahren einen faktischen Aus
schluss (vgl. Einig et al. 2022: 2). Durch die 
Vorrangrelation für die im Fokus der Ge
bietsfestlegung stehende Raumnutzung be
ziehungsweise Raumfunktion stehen Vor
ranggebiete auch ohne explizite Nennung 
eines FPVAusschlusses in den meisten 
Fällen einer Nutzung durch FPV entgegen. 
Demgegenüber schließen Vorbehaltsgebie
te eine Errichtung von FPV nicht grund
sätzlich aus.

Die RMK (2023: 1) befürwortet die in
tensivierte Ausweisung von Raumord
nungsgebieten zum Schutz hochwertiger 
landwirtschaftlicher Böden, etwa durch 
Vorrang und Vorbehaltsgebiete für land
wirtschaftliche Bodennutzung, um die in
tensivierte Flächenkonkurrenz zwischen 
PVNutzung und Landwirtschaft im Au
ßenbereich stärker zu steuern.

Welchen Einfluss regionalplanerische, aber 
auch naturschutzrechtliche Vorgaben auf 
die Flächenverfügbarkeit für FPV besit
zen, zeigt eine Analyse der teilprivilegier
ten Flächen an Autobahnen und Schie
nenwegen. Die Potenzialfläche kann mit 
einem Flächenanteil von 70,5 % über
wiegend dem Freiraum zugerechnet wer
den, wobei landwirtschaftliche Flächen 
mit rund 44 % den größten Anteil ein
nehmen (s. Abb. 44). Bei etwa 22 % han
delt es sich um Siedlungs und Gewerbeflä
chen. Da geltende Restriktionen im bereits 

Quelle: BBSR
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Abbildung 45: Restriktionen in Privilegierungs flächen an Autobahnen und 
Schienenwegen

Quelle: BBSR

bebauten Siedlungsraum nicht deutsch
landweit erfasst werden können und FPV in 
erster Linie im Außenbereich geplant wer
den, wird die Siedlungs und Gewerbeflä
che von der Restriktionsanalyse ausgeklam
mert (s. Abb. 45). Dadurch reduziert sich 
die untersuchte Fläche auf 9.210 km², von 
denen 38,6 % (ca. 3.555 km²) aufgrund re
gionalplanerischer oder naturschutzrechtli
cher Regelungen oder der tatsächlichen Flä
chennutzung nicht für eine Nutzung durch 
FPV zur Verfügung stehen (Tabuflächen). 
Auf weiteren 29 % der Privilegierungsfläche 
(ca. 2.671 km²) liegt eine harte Restriktion 
vor. Diese Gebiete können allenfalls in Aus
nahmefällen für FPV genutzt werden. Der 

Abbildung 44: Flächennutzung in Privilegierungs flächen an Autobahnen  
und Schienenwegen
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Anteil der Flächen mit weicher Restriktion 
liegt bei rund 20 % (1.842 km²). Nur 12,6 % 
der Flächen (1.160 km²) sind demnach res
triktionsfrei (vgl. Einig/Misof/ZaspelHeis
ters 2024: 2).

Fazit
Die Regionalplanung ist somit gefordert, 
ihre Möglichkeiten zum Schutz hochwerti
ger landwirtschaftlicher und naturräumli
cher Flächen insbesondere durch die Fest
legung von Vorranggebieten intensiv zu 
nutzen. Auch wenn mit dem Solarpaket I 
im EEG (§ 37 Abs. 4 EEG)  zukünftig eine 
Deckelung der Inanspruchnahme landwirt
schaftlich genutzter Flächen für die Erzeu
gung von Strom aus solarer Strahlungsener
gie (PV) vorgesehen ist, kann eine solche, 
die landwirtschaftlichen Flächen insgesamt 
sowie die nach EEG förderfähigen Anlagen 
betreffende Regelung nicht die spezifischen, 
standortsteuernden Festlegungen der Regi
onalplanung ersetzen.

Zudem kann sie durch verstärkte Auswei
sung positivplanerischer Vorrang/Vorbe
haltsgebiete für PV besonders konfliktar
me Standorte aktiv für den Bau von FPV 
sichern. Eine forcierte Ausrichtung der PV
Nutzung auf den Gebäudebestand ist aller
dings mit den regionalplanerischen Instru
menten kaum umsetzbar.

4.2.3  Räumliche Steuerung der 
Bioenergienutzung

Bioenergie ist aus Biomasse gewonnene 
Energie, die sowohl Strom und Wärme als 
auch Kraftstoffe zur Verfügung stellen kann. 
Es werden unterschiedliche natürliche Roh
stoffe zur Bioenergiegewinnung eingesetzt. 
Durch Verbrennung von Holz und Holzpel
lets wird Wärme gewonnen und durch die 
Vergärung von Energiepflanzen (z. B. Mais) 
oder Gülle Biogas erzeugt, das zur Strom
produktion eingesetzt oder in gasförmiger 
Form zur Wärmenutzung verwendet wer
den kann. Biogas kann zu Biomethan aufbe
reitet und in das Gasleitungsnetz eingespeist 
werden. Außerdem wird aus Bioabfällen 

Klär und Deponiegas hergestellt und zur 
Strom beziehungsweise Wärmeproduktion 
eingesetzt. Aus Energiepflanzen wird Stär
ke und Zucker gewonnen und daraus Etha
nol hergestellt. Aus Pflanzenölen wird Bio
diesel gewonnen. 

Aus fester, flüssiger und gasförmiger Bio
masse sowie dem erneuerbaren Anteil der 
Siedlungsabfälle wurden im Jahr 2023 ins
gesamt etwa 49,3 TWh Strom erzeugt (vgl. 
UBA 2024c: 10). Bioenergie stellt damit etwa 
18 % des gesamten erneuerbaren Stroms 
bereit. Fast zwei Drittel des aus Biomasse 
gewonnenen Stroms wird aus Biogas und 
Biomethan gewonnen (31,8 TWh), weite
re 10 TWh durch die Verstromung fester 
Biomasse. Die Stromerzeugung aus flüssi
ger Biomasse beträgt dagegen lediglich etwa 
0,1 TWh. Derzeit erzeugen in Deutschland 
etwa 9.600 Biogasanlagen eine elektrische 
Leistung von mehr als 5.600 MW (vgl. 
BMEL 2022), liefern damit ausreichend 
Strom für mehr als 9 Mio. Haushalte und 
decken rund 5,4 % des deutschen Strom
verbrauchs ab.

Mit einem Anteil von 83 % ist Bioenergie 
mit großem Abstand die wichtigste erneu
erbare Wärmequelle (vgl. UBA 2024c: 11). 
Die gesamte aus Biomasse bereitgestell
te Wärmemenge sank allerdings leicht von 
171,9 TWh im Jahr 2022 auf 170,6 TWh im 
Jahr 2023. Mit mehr als drei Vierteln stell
te die feste Biomasse (überwiegend Brenn
holz und Holzabfälle) den größten Anteil 
an der Wärme aus Biomasse (131,6 TWh), 
gefolgt von Biogas und Biomethan (19,2 
TWh), biogenem Abfall (14,9 TWh) und 
flüssiger Biomasse (2,6 TWh).

Knapp die Hälfte der in der EU erzeugten 
Biogasmenge entfällt auf Deutschland. Die 
EUKommission hat 2022 beschlossen, die 
Erzeugung von Biomethan bis 2030 auf 35 
Milliarden Kubikmeter pro Jahr zu erhöhen. 
Dies stellt eine Verdopplung des bisher ver
folgten Ausbauziels dar. Im Koalitionsver
trag hat sich die Bundesregierung zur Vor
lage einer aktualisierten Biomassestrategie 
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verpflichtet. Ein ressortübergreifendes Eck
punktepapier, das jedoch keine quantifizier
ten Ziele für die Bioenergienutzung enthält, 
wurde bereits veröffentlicht (vgl. BMWK/
BMEL/BMUV 2022), ebenso wie eine Na
tionale Bioökonomiestrategie (vgl. BMBF/
BMEL 2020). Komplementär dazu soll die 
Nationale Biomassestrategie entwickelt 
werden, für die jedoch ein Umsetzungs
plan noch in Arbeit ist.

Durch die Nutzung von Biomasse zur Ener
gieerzeugung wird nicht mehr Kohlendioxid 
freigesetzt als zuvor von den Pflanzen auf
genommen wurde. Größter Kritikpunkt der 
Bioenergie ist allerdings, dass die Produk
tion der nachwachsenden Energierohstoffe 
sehr flächenintensiv und daher von hoher 
Umweltrelevanz ist. Alle Formen der Bio
energiegewinnung basieren auf einer Inan
spruchnahme von Fläche, um die benötigte 
Biomasse heranwachsen zu lassen. Im Jahr 
2023 wurden geschätzt 2,48 Mio. ha land
wirtschaftlicher Fläche für den Anbau von 
Bioenergiesubstraten in Anspruch genom
men, ein leichter Rückgang gegenüber dem 
Vorjahr (2,57 Mio. ha) (vgl. FNR 2024). Da
mit wird etwa 15 % der gesamten Landwirt
schaftsfläche für den Anbau von Energie
pflanzen genutzt. Auf 1,37 Mio. ha wurden 
Energiepflanzen für die Biogasproduktion 
angebaut, wobei Mais mit rund zwei Drittel 
der Fläche die wichtigste Biogaskultur blieb. 
Deutlich weniger Fläche (0,71 Mio. ha) wur
de für die Biokraftstofferzeugung durch den 
Anbau von Raps, Weizen und Zuckerrüben 
genutzt. Auf landwirtschaftlichen Flächen 
werden in einem Umfang von ca. 12.000 
ha Festbrennstoffe auf Kurzumtriebsplan
tagen angebaut (insb. Weiden und Elefan
tengras). Die Waldfläche, die für die Ent
nahme von Holz zur Energiegewinnung in 
Anspruch genommen wird, kann aufgrund 
einer schlechten Datengrundlage dagegen 
nicht angegeben werden.

Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukrai
ne und der daraus resultierenden Gaskrise 
wurde ein Bedeutungszuwachs der Biogas 
und Biomethangewinnung erwartet. Doch 

statt Ausbau dominiert weiterhin Stagna
tion die Entwicklung der Anlagenzahlen. 
Ein Grund ist das Auslaufen der für zwan
zig Jahre ausgelegten EEGVergütung für 
Biogasanlagen ab 2025. Nach ihrem Auslau
fen wird es für viele Unternehmen deutlich 
schwieriger, wirtschaftlich rentabel Energie 
zu produzieren.

Die Umweltfreundlichkeit von Bioenergie 
kann zwar nicht pauschal bewertet werden, 
ihre Produktion weist jedoch aufgrund der 
erheblichen Flächenintensität zahlreiche 
Risiken auf. Grundsätzlich konkurriert die 
energetische Nutzung von Biomasse mit 
anderen Verwendungsmöglichkeiten. Auf 
Landwirtschaftsflächen angebaute „Ener
giepflanzen“ stehen sowohl in Konkurrenz 
zur Nahrungs und Futtermittelprodukti
on, aber auch zu einer stofflichen Nutzung 
der nachwachsenden Rohstoffe, zum Bei
spiel für biobasierte Kunststoffe oder Che
mikalien. Es kann zudem zu einer Flä
chenkonkurrenz mit FPV kommen. Die 
Energiedichte, die auf einem Hektar durch 
Biomasseanbau und PVNutzung erzeugt 
werden kann, ist bei der Solarstromgewin
nung erheblich höher. Trotzdem kommt der 
Energie aus Biomasse eine hohe Bedeutung 
für die Energieversorgung und die Errei
chung der Klimaziele zu. Im Gegensatz zu 
vielen anderen erneuerbaren Energien ist 
als Biomethan aufbereitetes Biogas im Gas
netz speicherbar und vielseitig einsetzbar. 
Biomethan ist damit grundlastfähig, was da
hingehend einen großen Vorteil darstellt, 
dass es zum Ausgleich der Stromschwan
kungen aus Wind und Solarenergiepro
duktion eingesetzt werden kann.

Räumliche Steuerung der Bioenergie
nutzung durch die Raumordnung
Die Steuerung der Biomasseproduktion 
für energetische Zwecke ist erst in weni
gen Raumordnungsplänen ein konkreter 
Gegenstand. In der Raumordnungspla
nung wird versucht, sowohl auf die Flä
cheninanspruchnahme der Bioenergie
nutzung Einfluss zu nehmen als auch die 
Standortfindung für Anlagen energetischer 
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auf Ackerflächen ausgewiesen. Als Grund
satz der Raumordnung wird bestimmt, dass 
der Biomasseanbau von Ackerfrüchten zur 
energetischen Nutzung in Biogasanlagen 
und raumbedeutsame Kurzumtriebsplan
tagen mit schnell wachsenden Holzarten für 
die Energiegewinnung auf Ackerflächen in 
den zeichnerisch dargestellten Vorzugsräu
men realisiert werden sollen. 

Über die Festlegung von textlichen Grund
sätzen der Raumordnung wird in Regi
onalplänen häufig versucht, die Kraft
WärmeKopplung bei Biogasanlagen zu 
unterstützen, um einen effizienten Einsatz 
von Biomasse zu sichern und die Nahwär
meversorgung auszubauen (Regionalplan 
NeckarAlb, Mittelhessen). Im geltenden 
Landesentwicklungsplan von SachsenAn
halt wird als Ziel der Raumordnung be
stimmt, dass Flächen für Biomassever
wertungsanlagen in Bebauungsplänen nur 
festgesetzt werden dürfen, wenn die Abwär
me genutzt und die Anbaubiomasse über
wiegend aus der näheren Umgebung ge
deckt werden kann.

Für große Biogasanlagen versuchen ver
schiedene Regionalpläne eine Steuerung 
der Anlagen. Durch einen Grundsatz der 
Raumordnung bestimmt beispielswei
se der Regionalplan Südlicher Oberrhein, 
dass Biogasanlagen vorrangig in Industrie 
und Gewerbegebieten errichtet werden sol
len. Es sollen Standorte gewählt werden, 
die eine standortnahe Wärmeversorgung 
ermöglichen.

Über die Ausweisung von Vorranggebieten 
für Gewerbe und Industrie versucht die 
Regionalplanung in einigen Ländern, die 
Planung und den Bau raumbedeutsamer 
Anlagen für die energetische Biomassever
wertung auf bestimmte Standorte zu kon
zentrierten (z. B. Regionalplan Münster
land, Regionalplan Mittelhessen, RegFNP 
Frankfurt RheinMain). In Kombinati
on mit Ausnahmeregeln werden Planung 
und Bau von großen Vorhaben nur im Aus
nahmefall außerhalb von Vorranggebieten 

Biomassenutzung räumlich zu lenken. 
Grundlage für eine raumordnerische Steu
erung der energetischen Biomassenutzung 
bieten die in § 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG formu
lierten Grundsätze, wonach den Erforder
nissen des Klimaschutzes Rechnung zu 
tragen ist und die räumlichen Vorausset
zungen für den Ausbau erneuerbarer Ener
gien zu schaffen sind. Dies schließt den 
Biomasseanbau und die Standorte von Bio
masseanlagen ein.

In einzelnen Regionalplänen findet sich die 
sehr pauschale Vorgabe, dass auf eine ver
stärkte Erschließung und Nutzung der Bio
masse hingewirkt werden soll, um das re
gionale Energieangebot zu erweitern (z. B. 
Bayern: Allgäu, Augsburg, Industrieregion 
Mittelfranken, Würzburg, Westmittelfran
ken; BadenWürttemberg: Mittlerer Ober
rhein, NeckarAlb, Nordschwarzwald; Hes
sen: Mittelhessen, Frankfurt RheinMain; 
Niedersachsen: Verden, Wittmund). Im Re
gionalplan Westsachsen wird als Ziel der 
Raumordnung vorgegeben, dass die Ein
speisung von Biogas in das Erdgasnetz zu 
unterstützen ist.

Selten finden sich in Regionalplänen kon
krete Vorgaben zur energetischen Biomas
senutzung. Beispielsweise wird als Ziel der 
Raumordnung vorgegeben, dass die ener
getische Verwendung von Biomasse zu 
steigern ist, indem vermehrt Resthölzer 
aus Holzeinschlag und Verarbeitung sowie 
unbelastete Althölzer, Biomasse aus land
wirtschaftlichem Anbau und der Land
schaftspflege sowie Bioabfälle aus allen 
Aufkommensarten und – quellen einge
setzt werden (vgl. Regionaler Planungsver
band ChemnitzErzgebirge 2008).

Allerdings wird in Regionalplänen überwie
gend nicht versucht, den Anbau von Energie
pflanzen räumlich zu steuern. Eine Ausnah
me stellt der Teilregionalplan Mittelhessen 
von 2016/2020 dar. In einer Themenkar
te werden im Regionalplan Vorzugsräume 
für Biomasseanbau für Ackerfrüchte und 
Vorzugsräume für Kurzumtriebsplantagen 



Energiewende und Raumordnung 129

zugelassen. Kleinere Biogasanlagen, die un
ter der Schwelle der Raumbedeutsamkeit 
liegen, können weiterhin auch an anderen 
Standorten errichtet werden, zum Beispiel 
auf dem Gelände von landwirtschaftlichen 
Betrieben.

Im Teilregionalplan Mittelhessen 2016/2020 
werden Suchräume für Biogasanlagen aus
gewiesen. Raumbedeutsame Biogasanla
gen, deren Errichtung nachweislich nicht 
in Vorranggebieten Industrie und Gewer
be möglich ist, sollen in diesen Suchräumen 
errichtet werden. Die Ausweisung der Such
räume für Biogasanlagen in einer Themen
karte erfolgt als Angebotsplanung mit dem 
Ziel, konfliktarme und geeignete Anlagen
standorte zu ermitteln. Das Informations
angebot dient der Unterstützung nachfol
gender kommunaler Planungen.

Generell gelten Standorte für im Außen
bereich privilegierte Biomasseverwertungs
anlagen als raumverträglich, wenn sie eine 
ausreichende Verkehrsanbindung aufwei
sen und das Orts und Landschaftsbild, 
 bedeutende Teile der Kulturlandschaft so
wie Funktionen des Arten und Biotop
schutzes nicht erheblich beeinträchtigen 
(z. B. regionales Raumordnungsprogramm 
Emsland).

In einzelnen Regionalplänen werden Stand
orte für Vorhaben der Biomasseverwertung 
auch in Vorranggebieten für Natur und 
Landschaft, Hochwasserschutz, Rohstoff
gewinnung sowie Trinkwassergewinnung 
ausgeschlossen (z. B. regionale Raumord
nungsprogramme Hannover und Ems
land). In Vorranggebieten für ruhige Erho
lung können nicht privilegierte Vorhaben 
ausnahmsweise zugelassen werden, wenn 
nachweislich Belange der Erholung und 
des Landschaftsbilds nicht durch die An
lagen beeinträchtigt werden (z. B. regiona
les Raumordnungsprogramm Lüneburg). 
Im Regionalplan AnhaltBitterfeldWit
tenberge werden Biomasseanlagen auch 
aus Vorranggebieten für Landwirtschaft 
ausgeschlossen.  

Fazit
Die Zukunft der Bioenergieproduktion 
hängt in Deutschland primär vom Um
fang der Subventionierung durch das EEG 
ab. Nach Auslaufen der EEGFörderung 
hat die Bioenergieproduktion auf Basis des 
Anbaus von Biomasse auf landwirtschaftli
chen Nutzflächen erheblich an Wirtschaft
lichkeit eingebüßt. Volkswirtschaftlich ist es 
außerdem sinnvoller, Landwirtschaftsfläche 
nicht für den Anbau von Bioenergiepflan
zen zu nutzen, sondern hier Strom durch 
Sonnenenergie oder Windenergie zu pro
duzieren. Mit deutlich weniger Flächenein
satz kann die gleiche Energiemenge produ
ziert werden. 

Der Bau größeren Anlagen zur energeti
schen Verwertung von Bioenergie wird sich 
in Zukunft wohl nicht mehr wirtschaftlich 
lohnen. Die Zahl der Anlagen wird sich in 
Zukunft durch Rückbau und Aufgabe ver
ringern. Eine räumliche Standortlenkung 
des Neubaus von Bioenergieproduktions
anlagen durch Vorgaben der Raumordnung 
wird daher zukünftig kaum noch erforder
lich sein.

4.2.4 Ausbau der Netze steuern

Der Ausbau der erneuerbaren Energien 
macht durch die hiermit verbundene De
zentralisierung des Energiesystems einen 
erheblichen Ausbau der Stromnetze not
wendig. Vor diesem Hintergrund fordert 
Leitbild 4  der Leitbilder der Raumordnung 
2016 der MKRO („Leitbilder und Hand
lungsstrategien für die Raumentwicklung in 
Deutschland“) einen bedarfsgerechten, ko
ordinierten und raumverträglichen Ausbau 
der Stromübertragungs und verteilnetze 
sowie eine Synchronisierung des Ausbaus 
der erneuerbaren Energien mit dem Aus
bau der Stromnetze (vgl. MKRO 2016: 23).

Bis 2045 erwartet die Bundesnetzagen
tur (BNetzA) zudem einen deutlichen 
Anstieg des Nettostromverbrauchs um 
bis zu 150 % gegenüber 2019 (vgl. Hartz 
et al. 2023: 131). Bereits heute ist das 
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Bestandsübertragungsnetz an einzelnen 
Stellen in Deutschland überlastet. Die 
 BNetzA rechnet auch in den Jahren 2037 
bis 2045 noch mit Netzüberlastungen (vgl. 
BNetzA 2023b: 61).

Gesetzliche Festlegung des 
Ausbaubedarfs
Die Übertragung großer Strommengen 
über lange Strecken, vor allem vom wind
reichen Norden in den Süden des Landes, 
erfolgt über das Übertragungsnetz, für des
sen Betrieb in Deutschland vier Übertra
gungsnetzbetreiber zuständig sind. Der 
Ausbaubedarf des Übertragungsnetzes 
wird von den Netzbetreibern regelmäßig 
im Netzentwicklungsplan (NEP) konkreti
siert und von der BNetzA geprüft und bestä
tigt. Gemeinsam mit dem von der  BNetzA 
erstellten Umweltbericht bildet der NEP 
die Basis für den Entwurf eines Bundesbe
darfsplans, den die BNetzA der Bundesre
gierung mindestens alle vier Jahre vorlegt. 
Die als notwendig erachteten Leitungsvor
haben werden dann im Rahmen eines Ge
setzge BBPlG übernommen. Das Gesetz 
bestimmt für Neubau projekte jeweils Start 
und Endpunkte, enthält aber keine konkre
ten Trassenverläufe. Neben dem BBPlG legt 
auch das EnLAG wirtschaftlich notwendige 
Höchstspannungsleitungen mit Start und 
Zielpunkt fest. 

Eine Konkretisierung der Höchstspan
nungstrassen erfolgt anschließend bei län
dergrenzenüberschreitenden Vorhaben im 
Rahmen der von der BNetzA durchzufüh
renden Bundesfachplanung. Sie bestimmt 
einen bis zu 1.000 m breiten Trassenkorri
dor für die Leitungsführung, der für die fol
genden Planungsschritte verbindlich ist. Teil 
des Verfahrens ist eine Raumverträglich
keitsstudie bei der die Übereinstimmung 
der Leitungsvorhaben mit den Erforder
nissen der Raumordnung geprüft wird (vgl. 
BNetzA o. J.a). Grundlage für die Prüfung 
bilden die textlichen und zeichnerischen 
Festlegungen der Raumordnungspläne so
wie sonstige Erfordernisse der Raumord
nung wie in Aufstellung befindliche Ziele 

und die Ergebnisse förmlicher landespla
nerischer Verfahren.

Im Rahmen des Bundesfachplanungsverfah
rens wird zunächst von einer bestehenden 
Bindungswirkung der Raumordnungsziele 
gegenüber der Bundesfachplanung ausge
gangen (vgl. BNetzA 2023a: 13), die aller
dings gemäß § 5 Abs. 2 NABEG in Form 
eines Grundsatzes der Raumordnung auch 
abgeschwächt ausfallen kann. Ziele der 
Raumordnung bewirken gegenüber der 
Bundesfachplanung nur dann eine strik
te Bindungswirkung, wenn die BNetzA bei 
der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung 
des fraglichen Raumordnungsplans beteiligt 
wurde und sie bei erfolgter  Beteiligung kei
nen Widerspruch gegen Leitungsvorhaben 
entgegenstehender  Ziele der Raumordnung 
erhoben hat. Fehlt eine Beteiligung oder liegt 
ein berechtigter Widerspruch vor, so müs
sen betroffene Ziele der Raumordnung von 
der BNetzA lediglich berücksichtigt werden. 
In der fachplanerischen Abwägung nach § 5 
Abs. 1 S. 2 NABEG können entsprechende 
Ziele der Raumordnung durch Belange mit 
höherem Gewicht wie einen Grundsatz der 
Raumordnung überwunden werden.

Im Bundesfachplanungsverfahren fließt 
diese Regelung folgendermaßen ein: Zu
nächst wird die Konformität des Vorha
bens mit den Erfordernissen der Raumord
nung bestimmt. Im zweiten Schritt erfolgt 
eine Einzelfallprüfung der Ziele der Raum
ordnung, für die nach § 5 Abs. 2 NABEG 
nur eine rechtliche Bindungswirkung ei
nes Grundsatzes der Raumordnung besteht 
und für die keine Konformität festgestellt 
wurde. Sofern sich durch die fehlende Bin
dungswirkung eine veränderte Konformi
tätsbewertung ergibt, wird dies gekenn
zeichnet (vgl. ebd.: 25). 

Für die im Rahmen der Bundesfachpla
nung festgelegten Korridore besteht auch 
gegenüber zeitlich nachfolgenden Raum
ordnungsplänen ein grundsätzlicher 
Vorrang (§ 15 Abs. 1 S. 2 NABEG), so
fern deren verbindliche Festlegungen der 
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Quelle: BNetzA 2024e 

Abbildung 46: Stand der Vorhaben aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) und dem Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) nach Q1/2024 
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Bundesfachplanung entgegenstehen. Hier
durch soll die Realisierung der Stromlei
tung sichergestellt werden.

Bei Vorhaben, die nur ein einzelnes Land 
betreffen, erfolgt die Bestimmung ei
nes Trassenkorridors im Rahmen einer 
 Raumverträglichkeitsprüfung (ehemals 
Raumordnungsverfahren) durch die Lan
desbehörden. Im Rahmen des Verfahrens 
wird – ähnlich zur Bundesfachplanung 
– die Übereinstimmung der Leitungst
rasse mit den Erfordernissen der Raum
ordnung geprüft. Durch die Novellierung 
des ROG im Jahr 2023 wurde das Verfah
ren verschlankt. Zukünftig wird die bisheri
ge förmliche UVP durch eine überschlägige 
Prüfung der Umweltbelange im Rahmen ei
ner gutachterlichen Stellungnahme  ersetzt. 
Hierdurch entfällt eine Doppel prüfung 
durch eine Raumverträglichkeitsprüfung 
nach § 15 ROG und im nachfolgenden 
Zulassungsverfahren. Das Verfahren der 
Raumverträglichkeitsprüfung endet mit 
einer landesplanerischen Feststellung mit 
Gutachtencharakter und entfaltet – anders 
als die Bundesfachplanung – keine Ver
bindlichkeit für die nachfolgenden Pla
nungsschritte. Die Ergebnisse der Raum
verträglichkeitsprüfung sind jedoch von 
der zuständigen Behörde in ihre Geneh
migungsentscheidung einzubeziehen.

An die Bundesfachplanung sowie das Ver
fahren der Raumverträglichkeitsprüfung 
schließt sich ein Planfeststellungsverfahren 
an, in dem der Trassenverlauf, die Aufstell
punkte für die Masten sowie weitere tech
nische Details verbindlich festgelegt wer
den. Der Planfeststellungsbeschluss bildet 
die Grundlage für den Baubeginn. Zustän
dige Planfeststellungsbehörde ist bei Län
dergrenzen überschreitenden Vorhaben 
die BNetzA, bei den übrigen Verfahren ist 
die Planfeststellungsbehörde des jeweiligen 
Landes zuständig.

Abbildung 46 zeigt den aktuellen Stand 
der Vorhaben aus dem BBPlG und dem 
EnLAG.

Räumliche Steuerung des Strom netz
ausbaus durch die Raumordnung
Für eine räumliche Steuerung des Strom
netzausbaus stehen der Raumordnung ne
ben der Raumverträglichkeitsprüfung vor 
allem verbindliche Festlegungen der Lan
des und Regionalpläne zur Verfügung. 

Fast alle Länder fordern in ihren Landes
plänen eine Bündelung von Transportlei
tungen mit vorhandenen Linieninfrastruk
turen als Grundsatz der Raumordnung, um 
bislang unbeeinträchtigte Räume vor In
frastrukturausbauvorhaben zu schützen. 
Dem Bündelungsgebot können allerdings 
beispielsweise sicherheitsrelevante Belan
ge (z. B. Schutz kritischer Infrastruktur) 
oder Umweltbelange entgegenstehen. Die 
MKRO fordert daher eine Prüfung, ob sich 
die geplante neue Leitungstrasse zur Bün
delung eignet (vgl. BNetzA 2023a: 22).

Eine Netzverstärkung vor Neubau auf neu
en Trassen wird in Niedersachsen, Hes
sen und RheinlandPfalz als Ziel sowie in 
SchleswigHolstein und NordrheinWest
falen als Grundsatz der Raumordnung ge
nannt. Auch Abstandvorgaben zwischen 
Höchstspannungsleitungen und Bauge
bieten werden von verschiedenen Plänen 
thematisiert. Die Landespläne von Schles
wigHolstein, Niedersachsen, Nordrhein
Westfalen und Hessen enthalten Abstands
festlegungen von neuen Baugebieten zu 
bestehenden Trassen (s. Tab. 20). 

Abstände neuer Höchstspannungsfreilei
tungen zu bestehenden Baugebieten wer
den in den Landesraumordnungsplänen 
von Niedersachsen, NordrheinWestfalen 
und Hessen als Ziel der Raumordnung mit 
Ausnahmen definiert (s. Tab. 21).

Die Raumordnung kann auch mittels po-
sitivplanerischer Festlegungen in Form 
von Vorrang oder Vorbehaltsgebieten für 
Leitungstrassen die konkrete Planung von 
Trassenverläufen beeinflussen. Weist ein 
Raumordnungsplan Vorranggebiete für 
Stromleitungen als zeichnerisches Ziel der 
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Raumordnung aus, muss der planerisch 
gesicherte Korridor im Rahmen des Bun
desfachplanungsverfahrens (vgl. ebd.: 15) 
beziehungsweise des Verfahrens der Raum
verträglichkeitsprüfung auf seine Eignung 
sowie eine mögliche Parallelführung ge
prüft werden. Grundsatzfestlegungen sind 
bei den Verfahren zu berücksichtigen. 

Auf Landesebene werden Leitungstras
sen nur in Niedersachsen, Hessen und 
MecklenburgVorpommern durch Raum
ordnungsgebietsausweisungen verbind
lich festgelegt. Beispielweise werden 
im niedersächsischen Landesraumord
nungsprogramm die Ergebnisse der Bun
desfachplanung als Vorranggebiet „Kabel
trassenkorridor Gleichstrom“ sowie die 
Ergebnisse von Raumordnungsverfahren 
als Vorranggebiet „Leitungstrasse“ darge
stellt. Die Trassen sind dabei jeweils von 
der Regionalplanung in ihren Plänen zu 
übernehmen und räumlich zu konkretisie
ren. Darüber hinaus ist die Regionalpla
nung gefordert, Standorte, Trassen und 
Trassenkorridore für Hoch und Höchst
spannungsleitungen durch konkretisieren
de Festlegungen von Raumordnungsgebie
ten in Regionalpläne zu sichern. In Hessen 
weist der Landesentwicklungsplan Strom
übertragungsleitungen (Höchstspan
nungsfreileitungen zur Übertragung von 
Dreh oder Gleichstrom) zeichnerisch mit 
der Qualität von Zielen der Raumordnung 
aus. Die Vorbehaltsgebiete Leitungen im 
Landesentwicklungsprogramms Mecklen
burgVorpommern bilden das bundeswei
te Übertragungsnetz ab. Mit dieser Auswei
sung wird dem Netzausbau ein besonderes 
Gewicht in anschließenden Planungsver
fahren beigemessen.

Sowohl in Niedersachsen als auch in Meck
lenburgVorpommern werden abgestimm
te Kabeltrassen für die Netzanbindung der 
OffshoreWindparks als Vorranggebiet 
gesichert. In MecklenburgVor pommern 
erfolgt zudem die Festlegung eines Vor
behaltsgebiet für den Korridor einer 
Kabeltrasse. 

Textliche Festlegungen zum beste
henden Ausbaubedarf erfolgen in 
den Landesraumordnungsplänen von 
Schleswig Holstein, Niedersachsen und 
SachsenAnhalt. Das thüringische Landes
entwicklungsprogramm sieht als Grund
satz der Raumordnung die Berücksichti
gung des vor dringlichen Ausbaubedarfs 
des Höchstspannungsnetzes bei konkur
rierenden raumbedeutsamen Nutzungen 
in einem bereits planfestgestellten bezie
hungsweise im Planfeststellungsverfahren 
befindlichen Trassenkorridor des Höchst
spannungsnetzes vor (vgl. TMBLV 2014: 
90). Eine zeichnerische Darstellung erfolgt 
hier nicht.

Zudem ermächtigt der LEP Sachsen die 
Regionalplanung zur Sicherung von Tras
senkorridoren zum Ausbau des länder
übergreifenden Stromübertragungsnetzes 
und Verteilnetzes soweit dies erforder
lich ist (vgl. SMISN 2013: 147). Eine rein 
nachrichtliche Darstellung der Trassenkor
ridore der Bundesfachplanung sowie der 
Hoch und Höchstspannungsnetze in Re
gionalplänen ist in SchleswigHolstein vor
gesehen (vgl. MILIGSH 2021: 260). 

Abhängig von den Vorgaben der Landesplä
ne variieren die Festlegungen auf Ebene der 
Regionalplanung. Umfassende verbindli
che zeichnerische Festlegungen zum Aus
bau der Stromnetze sind in Niedersachsen, 
Hessen und Teilen von Bayern zu finden. 
Hier werden sowohl Bestandsleitungen als 
auch teilweise geplante sowie als erforder
lich angesehene Leitungen dargestellt. Zu
dem weisen zwei sächsische Regionen so
wie jeweils eine Region in RheinlandPfalz, 
BadenWürttemberg, SachsenAnhalt und 
Thüringen Trassen für Hochspannungslei
tungen ab 110 Kilovolt (kV) aus. In vielen 
Regionen wird auf eine verbindliche zeich
nerische Darstellung der Stromleitungen 
verzichtet und stattdessen eine nachricht
liche Darstellung ohne Bindungswirkung 
genutzt (s. Abb. 47). Zahlreiche Regionen 
(u. a. in SchleswigHolstein, Mecklenburg
Vorpommern, Thüringen und Sachsen) 
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Tabelle 20: Mindestabstand neuer Wohnbaugebiete/bauflächen oder Anlagen/Gebäude vergleichbarer 
 Sensitivität zu Stromtrassen – Festlegungen der Landespläne

Quelle: BBSR

Land Festlegungs
qualität Abstand Bezugsgröße Stromtrasse Planverfahren Ausnahme vom 

Mindestabstand

Schleswig 
Holstein Grundsatz 100 m Hoch- und Höchstspannungs-

leitungen

Bebauungsplan 
(BPlan),  sonstige 
Satzung nach 
BauGB

 leer

Niedersachsen

Ziel 400 m Vorranggebiet Leitungstrasse 
gemäß Ziffer 08 Satz 1

BPlan, Satzung 
nach § 34 BauGB

gleichwertiger 
vorsorgender 
Schutz der Wohn-
umfeldqualität; 
genehmigte Erd-
verkabelung

Grundsatz 400 m übrige Vorranggebiete 
 Leitungstrassen

BPlan, Satzung 
nach § 34 BauGB  leer

Grundsatz 200 m alle Vorranggebiete Leitungs-
trassen sonstige Verfahren  leer

Nordrhein 
Westfalen

Grundsatz 400 m
rechtlich gesicherte Trassen 
von Höchstspannungsfrei-
leitungen

BPlan, Satzung 
nach § 34 BauGB  leer

Grundsatz 200 m
rechtlich gesicherte Trassen 
von Höchstspannungsfrei-
leitungen

Außenbereichs-
satzungen nach  
§ 35 Abs. 6 BauGB

 leer

Hessen Ziel 400 m
rechtlich gesicherte Trassen 
von Höchstspannungsfrei-
leitungen

BPlan,  sonstige 
Satzung nach 
BauGB

 leer

Tabelle 21: Mindestabstand neuer Höchstspannungsfreileitungen zu bestehenden Baugebieten – 
 Festlegungen der Landespläne

Quelle: BBSR

Land Festlegungs
qualität Abstand Bezugsgröße Baugebiet Ausnahme vom 

Mindestabstand

Niedersachsen

Ziel 400 m

Wohngebäude und Ge bäude 
 vergleichbarer Sensibilität im 
 Geltungsbereich eines BPlans oder 
im unbeplanten Innenbereich

gleichwertiger vorsorgender 
Schutz der Wohnumfeldqualität; 
fehlende geeignete energiewirt-
schaftliche Trassenalternative

Grundsatz 200 m Wohngebäude im Außenbereich leer

Nordrhein
Westfalen

Ziel 400 m

Wohngebäude und Ge bäude 
 vergleichbarer Sensibilität im 
 Geltungsbereich eines BPlans oder 
im unbeplanten Innenbereich

gleichwertiger vorsorgender 
Schutz der Wohnumfeldqualität; 
fehlende geeignete energiewirt-
schaftliche Trassenalternative

Ziel 200 m Wohngebäude im Außenbereich

gleichwertiger vorsorgender 
Schutz der Wohnumfeldqualität; 
fehlende geeignete energiewirt-
schaftliche Trassenalternative

Hessen

Ziel 400 m

Wohngebäude und Ge bäude 
 vergleichbarer Sensibilität im 
 Geltungsbereich eines B-Plans 
oder im unbeplanten Innenbereich

leer

Ziel 200 m Wohngebäude im Außenbereich leer
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treffen zudem rein textliche Festlegungen 
zum Stromleitungsnetz – meist als Grund
satz der Raumordnung. 

Neben positivplanerischen Festlegungen 
kann die Raumordnung durch negativ
planerische, dem Leitungsbau entgegen
stehende Ziele der Raumordnung Einfluss 
auf den Verlauf von Leitungen nehmen. 
 Besonders restriktiv sind Festlegungen, 
die einen Ausschluss von Energieleitun
gen oder vergleichbare Infrastrukturen be
zwecken. Durch entsprechende Festlegun
gen kann die Planung von Stromleitungen 
erheblich erschwert werden (vgl. BNetzA 
2023a: 15). Von Grundsätzen der Raum
ordnung gehen deutlich geringere Restrik
tionen aus.

Netzausbau in der Ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ)
Während die Länder für eine Sicherung 
der Trassen im Bereich des Küstenmee
res zuständig sind, wird der Netzaus
bau in der AWZ vom Bund geregelt. Das 
BMDV nachgeordnete BSH legt im Netz
entwicklungsplan neben den Flächen für 
OffshoreWindenergie auch notwendige 
Anbindungsleitungen fest sowie Orte, an 
denen die OffshoreAnbindungsleitungen 
die Grenze zwischen der AWZ und dem 
Küstenmeer überschreiten (sog. Grenz
korridore). Eine Bundesfachplanung fin
det hier nicht statt. Der von der BNetzA zu 
bestätigende NEP bestimmt den Bedarf an 
OffshoreNetzanbindungssystemen unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des FEP. 
NEP und FEP sind daher als Plansystem 
eng miteinander verzahnt. 

Fazit
Neben dem Übertragungsnetz ist auch 
eine erhebliche Ausweitung des Verteil
netzes notwendig, um den Anforderungen 
der Energiewende gerecht zu werden. Die 
Raumordnung sollte verstärkt ihre Mög
lichkeiten nutzen, aus raumordnerischer 
Sicht geeignete Trassen mit entsprechen
den Vorranggebieten für den Bau neuer 
Stromtrassen zu sichern. So können die
se Trassen als fachlich fundierte Alterna
tiven in die Planungsverfahren einfließen. 
Bei der Erarbeitung von Regionalplanent
würfen ist dafür zu sorgen, dass die Aus
weisung von Raumordnungsgebieten für 
die Wind und Solarenergienutzung mit 
den Netzbetreibern frühzeitig abgestimmt 
werden, um deren späteren Anschluss an 
das Verteilnetz zeitnah gewährleisten zu 
können.

4.2.5 Wasserstoff und LNG

Durch den Angriffskrieg gegen die Ukra
ine wurde ein EU initiiertes Embargo für 
Erdgas aus Russland verhängt. Um die bis 
dato bestehende Abhängigkeit Deutsch
lands von russischen Gasimporten zu 
überwinden, musste in kürzester Zeit eine 

100 km

Datenbasis: Laufende Raumbeobachtung des BBSR,
ROPLAMO Stand 31.12.2023
Geometrische Grundlage: Planungsregionen,
VG5000 (Gemeinden), Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
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Abbildung 47: Festlegungen zu Stromleitungsnetzen
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neue LNGVersorgungsinfrastruktur auf
gebaut werden. Um den Bau von Flüssig
gasterminals und ihren Anschluss an die 
bestehende Gasinfrastruktur zu ermögli
chen, wurde im Jahr 2022 das LNG-Be-
schleunigungsgesetz durch den Deut
schen Bundestag beschlossen und 2023 
angepasst. Der auf dieser Gesetzesgrund
lage erfolgte Bau von LNGTerminals 
und Leitungen hat die Gasversorgung 
in Deutschland abgesichert. Ende 2022 
nahm Deutschlands erstes LNGTermi
nal in Wilhelmshaven seinen Betrieb auf, 
weitere folgten in Lubmin, Stade, Bruns
büttel und vor Rügen (Mukran). Zusätz
liche Terminals sind geplant. Der Aufbau 
der LNGInfrastruktur ist eine kurzfristi
ge Lösung für alternative Importmöglich
keiten von Gas. Gleichzeitig plant die Bun
desregierung, die Infrastruktur in Zukunft 
auch für Wasserstoff nutzen zu können. 

Aufgrund der energiepolitischen Ziele soll 
der Verbrauch von Erdgas sowie Erdöl re
duziert und langfristig vermieden werden 
(vgl. Löschel et al. 2024: 15). Wasserstoff gilt 
dabei als entscheidend für eine klimaneu
trale Energieversorgung. Der Aufbau eines 
9.700 km langen Wasserstoffkernnetzes ist 
geplant (vgl. BMWK 2024a: 174). Die bei
den größten Nachfragesektoren für Gas 
sind laut BNetzA (o. J.b) die Industrie mit 
59 % des gesamten Gasverbrauchs (Pro
zesswärme und nichtenergetischer Ver
brauch) und die privaten Haushalte mit 
41 % (Gebäudeenergieversorgung).

Netzentwicklungsplan (NEP) – Gas und 
Wasserstoff
§ 15a EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) 
verpflichtet die Fernnetzbetreiber (FNB) 
alle zwei Jahre zusammen den NEP Gas zu 
erarbeiten und den Infrastrukturbedarf für 
die nächsten zehn Jahre zu ermitteln. Ver
bindlichkeit entfaltet der NEP Gas nach 
Zustimmung durch die BNetzA. Der Ent
wurf des Netzentwicklungsplans Gas 2022 
bis 2032 vom 31. März 2023 umfasst Netz
ausbauvorschläge für insgesamt 140 Maß
nahmen mit einem Investitionsvolumen 

von ca. 4,4 Mrd. Euro. Der aktuelle NEP 
umfasst 82 Maßnahmen mehr als sein Vor
gänger für den Zeitraum 2020 bis 2030. 
Gründe dafür sind unter anderem Netz
ausbaumaßnahmen zum künftigen Ab
transport von LNG und die künftigen Be
darfe von Gaskraftwerken. Hinzu kommt, 
dass die künftige Netzentwicklungspla
nung für Gas und Wasserstoff im Rahmen 
des beschleunigten Wasserstoffnetzhoch-
laufs integriert erfolgen soll. Bis zum 30. 
Juni 2026 soll der erste integrierte NEP 
Gas und Wasserstoff vorgelegt werden 
(vgl. BMWK 2024a: 232).

Für die Absicherung der Erdgasversor
gung, zum Beispiel bei Lieferengpäs
sen oder saisonalen Schwankungen auf 
 Verbraucherseite, sind adäquate Speicher
kapazitäten essentiell. Dies betrifft Wasser
stoff und LNG gleichermaßen. Mit der
zeit 41 Standorten und insgesamt 23 Mrd. 
m3 besitzt Deutschland die größten Gas-
speicherkapazitäten in der EU. Die Stand
orte verteilen sich räumlich über ganz 
 Deutschland mit einem Schwerpunkt im 
Nordwesten dank entsprechend günsti
gen geologischen Voraussetzungen (vgl. 
ebd.: 233).

Planerische Realisierung des 
Infrastrukturausbaus 
Die Realisierung neuer Netze verteilt sich 
auf zahlreiche Akteure der Energiewirt
schaft und unterschiedlichen Fachplanun
gen. Die BNetzA arbeitet gemeinsam mit 
den Fernnetzbetreibern an der Feststel
lung eines nationalen Kernnetzes, um mit 
Umstellungs und Neubauleitungen mög
lichst schnell und effizient die Grundla
ge für eine ausbaufähige Wasserstoff und 
LNGInfrastruktur in Deutschland zu 
schaffen ( vgl. BNetzA 2024g). Im Juli 2024 
erhielt die BNetzA einen entsprechenden 
Antrag der Fernleitungsbetreiber für das 
Wasserstoffkernnetz als Startschuss für 
den Aufbau einer deutschlandweiten Was
serstoffinfrastruktur mit einer Leitungs
länge von 9.666 km (vgl. ebd. 2024a). Diese 
Trassen und Standorte können zumindest 
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nachrichtlich in Regionalplänen darge
stellt werden, sofern sie noch nicht in den 
Raumordnungsplänen enthalten sind. Der 
Ausbau von Wasserstofftechnologien und 
LNGKapazitäten kann von einer planeri
schen Sicherung von Flächen und Stand
orten in Regionalplänen profitieren, die 
zukünftig für den Ausbau der Netzinfra
struktur benötigt werden.

Bei Anlagen zur Wasserstofferzeugung, 
einschließlich der Errichtung und dem 
Betrieb von EEAnlagen, und zur statio
nären Wasserstoffspeicherung nach dem 
BBergG sowie bei Planungsverfahren für 
Gasleitungen und netze handelt es sich im 
Regelfall um raumbedeutsame Planungen 
und Maßnahmen, die unter die landespla
nerische Abstimmung fallen. Ähnliches 
gilt für die künftige LNGInfrastruktur wie 
LNGTerminals, Speicher und Leitungen. 
Schon hieraus resultiert eine Verpflich
tung für die Träger der Landes und Regi
onalplanung, sich zukünftig noch intensi
ver mit den Belangen der Wasserstoff und 
LNGInfrastruktur auseinanderzusetzen 
und den Ausbau der Technologien effek
tiv zu begleiten und zu fördern.

Dabei kommt es darauf an, dass die Raum
ordnungsbehörden eng mit den zustän
digen Fachbehörden aus dem Energie 
und Forschungssektor, beispielsweise 
der Netzausbauplanung sowie dem Berg
bau zusammenarbeiten. Fortgeschriebe
ne Raumordnungspläne sollten zukünftig 
Festlegungen zur Flankierung des Ausbaus 
der Wasserstoffinfrastruktur enthalten, die 
auch die lokalen Kreisläufe verstärkt in den 
Blick nehmen.

Die Raumordnung selbst kann vor allem 
Flächen und Ausbaukorridore für den Bau 
der Wasserstoff und LNGInfrastruktur 
sichern. Deshalb sollte unter anderem ge
prüft werden, ob zum Beispiel der geplan
te Wasserstoffinfrastrukturausbau gemäß 
der European Hydrogen Backbone Ini-
tiative (EHB) mit dem Zielhorizont 2040 
durch raumordnerische Festlegungen 

beziehungsweise Zonierungen unterstützt 
werden kann. Die Initiative fokussiert so
wohl die geplanten neuen als auch die um
funktionierten Pipelines an Land und Un
terwasser. Zudem werden verschiedene 
Speicher wie Salzkavernen, Aquifere, Fels
kavernen und erschöpfte Gebiete, Energy 
Hubs und existierende oder geplante Gas
importterminals in den Blick genommen 
(vgl. van Rossum et al. 2022).

Für die Nutzung von LNG kommen zu
sätzlich zu den leitungsgebundenen Infra
strukturen weitere Bedarfe hinzu, die ei
nen kontinuierlichen Ausbau erfordern. 
Bis zum Winter 2022 verfügte Deutsch
land über keine Anlandeinfrastruktur für 
Flüssigerdgas. Der erste Schritt war die 
schnelle Inbetriebnahme zwei schwim
mender LNGTerminals (FSRU – Floa
ting Storage and Regasification Unit) und 
die Einspeisung in das deutsche Gasnetz. 
Hierfür wurden auf Basis des LNGBe
schleunigungsgesetzes die landseitigen 
Anbindestrukturen auf den Weg gebracht. 
Bis Sommer 2024 werden weitere FSRU 
hinzukommen. Hinzu kommt ein priva
tes FSRU in der Ostsee. Ab 2027 sollen 
drei private, landgebundene LNGTermi
nals in Brunsbüttel, Stade und Wilhelms
haven den Betrieb aufnehmen und die Ter
minals des Bundes ablösen (vgl. BMWK 
2024a: 238).

Um die LNGTerminals jedoch erfolgreich 
betreiben zu können, sind entsprechende 
Fernleitungen essentiell. Der Zwischen
stand des NEP Gas 2022–2032 attestier
te den FNB Kapazitätsausbauansprüche 
nach § 39 GasNZV (Gasnetzzugangsver
ordnung) für die geplanten LNGAnlagen 
in Brunsbüttel und Stade (vgl. FNB Gas 
2023: 49; s. Abb. 48). Aufgrund der aktuel
len geopolitischen Lage wurde zusätzliche 
LNGVersorgungssicherheitsvarianten in 
den NEP Gas 2022–2032 aufgenommen. 
Parallel dazu hat die BNetzA die Fernlei
tungsnetzbetreiber aufgefordert, weite
re LNGVersorgungssicherheitsvarianten 
zu modellieren. 
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Angesichts der kommenden Ausbauvor
haben aus dem NEP Gas 2022–2032 wird 
deutlich, dass der Zusammenschluss der 
überregionalen Gastransportunternehmen 
in Deutschland (FNB Gas) extrem gefor
dert sein wird und milliardenschwere In
vestitionen getätigt werden müssen (vgl. 
ebd.: 151). Dies bedeutet einen erheblichen 
Umbau des deutschen Transportsystems. 
Über drei Hauptpipelines wurde russisches 
Erdgas nach Ostdeutschland geliefert und 
von hier in das deutschlandweite Gasnetz 
eingespeist. LNGLieferungen erfolgen per 
Gastanker und werden ausschließlich über 
LNGKüstenterminals in Nordwest und 
Nordostdeutschland eingespeist.

Planauswertungen Wasserstoff
Wasserstoff gilt als klimafreundliches 
Schlüsselelement für die Energiewende, da 
er als Energiespeicher für volatile erneu
erbare Energien, als alternative Antriebs
form im (Güter)Verkehr oder als Hoch
leistungsenergieträger für die Industrie 
(z. B. Chemie und Stahlindustrie) vielsei
tig einsetzbar ist. Ferner entsteht bei sei
ner Verbrennung – im Gegensatz zu fos
silen Energieträgern – nur Wasserdampf. 
Die Herstellung von Wasserstoff in Rein
form ist jedoch sehr energieintensiv (vgl. 
DIHK 2020).

Meist werden drei Hauptarten von Wasser
stoff als Sekundärenergieträger unterschie
den: grauer, blauer und grüner Wasserstoff. 
Grauer Wasserstoff wird per Dampfrefor
mierung aus fossilen Energieträgern (Erdgas 
oder Kohle) gewonnen. Blauer Wasserstoff 
wird ebenfalls durch Dampfreformierung 
aus Erd oder Biogas beziehungsweise 
durch Kohlevergasung gewonnen, aber mit 
dem anfallenden CO₂ wird umweltgerech
ter umgegangen. Grüner Wasserstoff wird 
durch Elektrolyse von Wasser mit Strom aus 
erneuerbaren Energien hergestellt und gilt 
als umweltfreundlichste Option, da keine 
CO₂Emissionen entstehen. 

Wasserstoff gilt daher als essenzieller syn
thetischer Energiespeicher für die Sekto
renkopplung. Vor allem vom grünen Was
serstoff wird ein entscheidender Beitrag 
zum Klimaschutz und zur klimaneutralen 
Energieversorgung erwartet. Die nationa-
le Wasserstoffstrategie (NWS) der Bundes
regierung enthält die zentralen Ziele und 
Maßnahmen für den Aufbau der Wasser
stoffinfrastruktur. Bis zum Jahr 2030 sollen 
Erzeugungsanlagen für grünen Wasserstoff 
(Elektrolyse) von bis zu 10 GW Gesamtleis
tung entstehen (vgl. BMWK 2023c: 6).

Die Umsetzung der NWS liegt im Wesent
lichen in den Zuständigkeitsbereichen der 
Bundesressorts für Wirtschaft und Klima
schutz, für Forschung, für Verkehr, für Um
welt und für Entwicklungszusammenarbeit. 

Fernleitungen Deutschand LNG-Anlagen Basisvariante

Stand: 01. Januar 2022

Leitungen noch nicht in Betrieb
Speicheranschlüsse Ausland

Zusätzliche LNG-Anlagen in den
LNG-Varianten

Speicher an Fernleitungsnetzen

Abbildung 48: Geplante LNGAnlagen am Netz der FNB 

Quelle: FNB Gas 2023: 57
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Im ihrem Update werden vier Handlungs
felder genannt:

1. Verfügbarkeit von ausreichend Wasser
stoff sicherstellen

2. Aufbau einer leistungsfähigen Wasser
stoffinfrastruktur (u. a. Netzplanung)

3. Wasserstoffanwendungen etablieren
4. Wirkungsvolle Rahmenbe dingung 

schaffen (u. a. Planungs und 
Ge nehmi  gungsverfahren)

Die Länder haben ebenfalls Strategien und 
Leitfäden zum Aufbau der Wasserstoffin
frastruktur veröffentlicht (z. B. Bayerische 
Wasserstoffstrategie, Norddeutsche Was
serstoffStrategie). Der Leitfaden über Pla
nungs und Genehmigungsprozesse für 
Wasserstoffprojekte des Landes Sachsen
Anhalt bietet eine Hilfestellung für den 
planerischen Umgang mit Wasserstoff
infrastruktur und erhöht durch die ange
strebte einheitliche Vorgehensweise in Pla
nungsverfahren die Rechtssicherheit. Der 
Leitfaden behandelt zudem die Rolle der 
Raumordnung (u. a. Raumverträglichkeits
prüfung) beim Aufbau der Wasserstoffinf
rastruktur (vgl. MWUST 2023).

Die RMK sieht konkreten Handlungsbe
darf bei der Sicherung und dem Ausbau 
von Infrastrukturen für erneuerbare Ener
gien und der wachsenden Bedeutung von 
Wasserstoff im Energiesystem (vgl. BMWSB 
2022b). Festgestellt wird, dass bisher nur 
sehr vereinzelt Festlegungen in den Raum
ordnungsplänen enthalten sind, die den 
Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur expli
zit adressieren.

Dieser wird in Landesraumordnungsplä
nen meist im Zusammenhang mit anderen 
(neuen) Energietechnologien aufgegriffen. 
Lediglich in drei Landesplänen (Bayern, 
RheinlandPfalz und SchleswigHolstein) 
wird der Ausbau von Wasserstofftechno
logien über die Präambel und Begrün
dungstexte hinaus in Form von Grundsät
zen der Raumordnung adressiert. Bayern 
und RheinlandPfalz wollen mit Wasserstoff 

ausreichende Energiespeicherkapazitäten 
schaffen. Die schleswigholsteinische Lan
desplanung formuliert in Grundsatz 10 in 
Kapitel 4.5 umfassender: „Die Potenzia
le von grünem Wasserstoff sollen genutzt 
und weiterentwickelt werden. Dabei sollen 
im Hinblick auf effiziente Prozessabläufe 
innovative Technologien bei Erzeugung, 
Speicherung, Transport und Nutzung des 
Wasserstoffs angewendet werden. Bei der 
Erzeugung von Wasserstoff ist auf eine ef
fektive Nutzung der anfallenden Prozess
wärme zu achten“ (MILIGSH 2021: 228).

In den Regionalplänen finden sich ebenfalls 
nur vereinzelte Aussagen zum Ausbau der 
Wasserstoffinfrastruktur. Der Regionalplan 
Stuttgart fordert per Grundsatz (4.2.4.1), 
dass Forschungs und Entwicklungsvorha
ben zu neuen Energietechnologien, die der 
Energieeffizienz und der Energieeinsparung 
dienen, besonders gefördert werden sollen 
(vgl. Region Stuttgart 2009: 282).

Wenngleich die in Kraft befindlichen Plä
ne den Ausbau von Wasserstoffinfrastruktu
ren nur rudimentär adressieren, kann davon 
ausgegangen werden, dass sich die Träger 
der Raumordnung bei der Fortschreibung 
ihrer Pläne intensiver mit dem Ausbau von 
Wasserstoffinfrastruktur auseinandersetzen 
werden. Schließlich ist die Bundesstrategie 
au dem Jahr 2020 und die Länderstrategi
en sind ebenfalls jüngeren Datums. So ent
hält der LEPEntwurf SachsenAnhalts aus 
dem Jahr 2023 (MIDST 2023) sowohl ei
nen Grundsatz zur Nutzung der Potenzia
le der Kopplung von Sektoren (G 6.13) als 
auch einen Grundsatz zur Schaffung von 
modernen und leistungsfähigen Leitungs
netzen für Strom, Gas und Wärme als Vo
raussetzung für eine Energieversorgung, 
die vollständig auf erneuerbaren Energien 
basiert (G 6.15). In der Begründung zum 
letzteren Plansatz wird die Bedeutung der 
Umsetzung eines Wasserstoffkernnetzes be
sonders hervorgehoben. Ferner präzisiert 
der Planentwurf ein Vorranggebiet für Roh
stoffgewinnung (für in der Nähe produzier
ten grünen Wasserstoff). Dafür sollen auch 
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andere Nutzungen (z. B. WEA) innerhalb 
und unmittelbar angrenzend an diese Flä
che nur unter bestimmten Bedingungen 
möglich sein. Zudem sind ausreichende Si
cherheitsabstände zu beachten.

Planauswertungen LNG
Analog zur Bedeutung von Wasserstoff sieht 
die RMK in Folge des russischen Angriffs
kriegs auf die Ukraine und angesichts der 
wachsenden Bedeutung von LNG im Ener
giesystem einen raumordnerischen Hand
lungsbedarf (vgl. BMWSB 2022b). Aktu
ell verzeichnet Deutschland beim Import 
von Erdgas einen hohen Anteil an LNG 
aus Russland und den USA. Der Ausgleich 
von russischem PipelineGas wurde durch 
LNGImporte insbesondere über die Bene
luxStaaten ausgeglichen (vgl. Haas/Staub 
2024).

Die Landesplanung der Länder adressiert 
das Thema LNG bisher nur vereinzelt und 
in unterschiedlichem Ausmaß. Der LEP 
SchleswigHolstein (Fortschreibung No
vember 2021) formuliert im Grundsatz: 
„Die Nutzung von Flüssigerdgas (LNG – Li
quefied Natural Gas) soll ermöglicht wer
den. Zur Errichtung einer leistungsfähi
gen Infrastruktur sollen Betankungs und 
Bunkereinrichtungen sowie Terminals zur 
Anlandung und die erforderlichen Anbin
dungsleitungen realisiert werden“ (MILIG
SH 2021: 228). In einer Begründung geht er 
auf die speziellen Örtlichkeiten der LNG
Terminals ein. An der Elbe in Brunsbüttel 
soll das erste deutsche LNGImportterminal 
entstehen (vgl. ebd.: 236). Auch Speicher
kavernen werden aufgrund der günstigen 
geologischen Bedingungen im schleswig
holsteinischen Untergrund, der durch um
fangreiche Salzstöcke geprägt ist, im LEP 
genannt. Die regionale Ebene in Schles
wigHolstein trifft aufgrund des recht ho
hen Planalters der aktuell gültigen Regio
nalpläne keinerlei Aussagen zu LNG, auch 
nicht in Form von Fortschreibung oder 
Neuentwürfe. Lediglich im neuen Regio
nalplanentwurf für den Planungsraum III 
wird auf die Planung eines Anlegers und 

den Bau eines LNGTerminals verwiesen. 
Mit einem Ziel der Raumordnung werden 
für den Standort Brunsbüttel Hafen und 
Landfläche für den Import fossiler und de
karbonisierter Energieträger aus regenerati
ver Energieproduktion freigehalten. Hier ist 
Wasserstoff also bereits als zukünftige Ener
giequelle mitgedacht. 

Die Begründung zum LROP Niedersach
sen (NIMLNI 2022b) formuliert den Infra
strukturbedarf für zusätzliche und diversi
fizierte Gasimporte in einem Grundsatz. 
„Der Aufbau einer Importinfrastruktur 
würde eine direkte Versorgung mit LNG 
sowie aus erneuerbaren Energien herge
stellten Gasen für Deutschland ohne zu
sätzliche Transportwege gewährleisten. Die 
niedersächsischen Standorte Wilhelmsha
ven und Stade weisen aufgrund verfügba
rer leistungsstarker Gasnetzanschlüsse in
frastrukturelle Vorteile auf. Des Weiteren 
verfügt der Standort Wilhelmshaven über 
einen tideunabhängigen Tiefseehafen so
wie eine kurze Anbindungsmöglichkeit an 
einen großen unterirdischen Gasspeicher“ 
(ebd.: 92). Auf regionaler Ebene erfolgen in 
den betroffenen Planungsregionen in Nie
dersachsen keinerlei Festsetzungen zu LNG. 
Auch hier kann das Planalter ausschlagge
bend sein.

Die Landesplanung SachsenAnhalt thema
tisiert in ihrem aktuellen Neuaufstellungs
verfahren des LEP nur die Bedeutung von 
Speichern für die Energiewende und spricht 
die Eignung von zwei Salzkavernen zur Ein
lagerung von Flüssiggas in einer Begrün
dung an (vgl. MIDST 2023: 169).

In MecklenburgVorpommern (EMMV 
2016) spielt das Thema LNG im derzeit 
gültigen LEP keine Rolle und ist auf Lan
desebene bisher nicht geregelt. Angesichts 
des mittlerweile realisierten LNGTermi
nals vor Rügen und den vorhandenen ad
äquaten infrastrukturellen Ausstattungen 
(Hafen, Schienenanbindung ins Hinter
land) kann hier nur das vergleichsweise 
hohe Planalter als Erklärung dafür dienen, 
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dass in diesem Themenfeld keine plane
rischen Regelungen auf dieser Ebene ge
troffen sind.

Hafenausbau
Für die Verortung von LNGTerminals in 
Häfen und eventuell erforderliche Hafen
erweiterungen können in Regionalplänen 
beispielsweise Vorbehaltsgebiete Gewer-
be und Industrie ausgewiesen sowie Ver
kehrsinfrastrukturen für Häfen und sonsti
ge Hafenfunktionen festgelegt werden. Für 
den Rostocker Hafen werden beispielsweise 
für Hafenerweiterungen sehr große Flächen 
durch Ausweisung von Vorranggebieten ge
sichert (Regionaler Planungsverband Mitt
leres MecklenburgVorpommern/ Rostock 
2011). In anderen Regionalplänen finden 
sich Festlegungen zur besonderen logisti
schen Funktion von Häfen, Tiefwassereig
nung, eine leistungsfähige Schienenanbin
dung beim Seehafen SassnitzMukran (vgl. 
Regionaler Planungsverband Vorpommern 
2010) oder die Sicherung der Erweiterungs
möglichkeiten des Hafen Brunsbüttel (Pla
nungsraum IV SH 2005).

Für den Hafen Stade hat die Regionalpla
nung ein Vorranggebiet hafenorientierte 
wirtschaftliche Anlagen ausgewiesen (vgl. 
Landkreis Stade 2015). In Papenburg wird 
der Werftstandort mit einem Vorrangge-
biet Seehafen gesichert sowie ein Vorrang 
und ein Vorbehaltsgebiet für hafenorien-
tierte Wirtschaft festgelegt (vgl. Landkreis 
Emsland 2010).

Gasspeicher im Untergrund
Nur in einzelnen Planungsregionen sind 
planerische (textliche) Festsetzungen für 
unterirdische Gasspeicher in Regionalplä
nen ausgewiesen, insbesondere in Nieder
sachsen und SachsenAnhalt. 

In den Regionalplänen Diepholz, Hanno
ver, Harburg und Wittmund werden Vor
ranggebiete für die „Speicherung von Pri
märenergie“ festgelegt und die Anlage von 
Speicherkavernen in den Regionalplänen 
von Friesland, Hannover, Leer, Stade und 

Wittmund behandelt. In Stade befinden 
sich beispielsweise zwei relevante Salzstöcke 
(Stade und Harsefeld), wo im Rahmen der 
Salzgewinnung Kavernen für Speicherzwe
cke entstehen können. Eine Nutzungsopti
on ist auch die Wasserstoffspeicherung in 
Kombination mit der Wasserstoffgewin
nung durch Windenergie (Landkreis Stade).

Der Landesentwicklungsplan Sachsen
Anhalt widmet sich zahlreichen Unter
grundspeicher und trifft Aussagen für vier 
bestehende Speicherfelder. In drei Regional
plänen werden regional bedeutsame Gebie
te zur unterirdischen behälterlosen Speiche
rung mit Zielcharakter festgelegt (Altmark, 
Harz, Halle).

MecklenburgVorpommern greift die Spei
cherung von Erdgas in seinem Landesraum
entwicklungsprogramm (LEP) auf (vgl. 
EMMV 2016) und legt großflächig Vor
rangräume für Energie und Energieträger 
fest, auch für die Speicherung von Erdgas. 
Jedoch werden lediglich in einem Regional
plan (Westmecklenburg) konkrete geeig
nete Gebiete für Erdgasspeicher bestimmt. 
Diese Zurückhaltung kann auch auf das Al
ter der Regionalpläne zurückgeführt wer
den, die alle älter als das LEP sind.

In BadenWürttemberg strebt die Landes
planung den Bau unterirdischer Gasspei
cher an. Allerdings erfolgen hierzu auf re
gionaler Ebene keine Festsetzungen. In 
Bayern greift lediglich der Regionalplan 
in Südostoberbayern das Thema Erdgas
lagerung in Erdgaskavernen auf, in Nord
rheinWestfalen der Regionalplan für das 
Münsterland. Der Landesraumordnungs
plan SchleswigHolstein unterstützt die 
Erkundung und Erschließung von Salzka
vernen als Energiespeicher, in den aktuel
len Regionalplanentwürfen wird das The
ma unterirdischer Speicher allerdings nicht 
aufgegriffen.

Gasleitungen 
Da Gasleitungen im deutschen Gasnetz 
aufgrund ihrer Stahlausführung für den 
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Wasserstofftransport geeignet sind (vgl. 
DVGW 2023), können die folgenden Sach
verhalte auf die Themen LNG und Wasser
stoff gleichermaßen angewendet werden. 
Deutschlandweit finden sich relativ wenig 
generelle Festlegungen zu diesem Thema 
durch die Raumordnung. Ein Grund dafür 
dürfte sein, derartige Projekte aufgrund ih
rer Raumbedeutsamkeit unter die landes
planerische Abwägung fallen. Die Raum
ordnung greift hier in der Regel wenig 
steuernd ein, sondern übernimmt die fest
gelegten Trassen nachrichtlich in ihre Plä
ne. Beispielsweise sind Trassenkorridore in 
SchleswigHolstein, die durch die Bundes
fachplanung nach dem NABEG verbindlich 
festgestellt wurden, in den Regionalplänen 
nachrichtlich darzustellen.

Zum Thema leitungsgebundene Gasinf
rastruktur finden sich in den Raumord
nungsplänen in Niedersachsen die meis
ten Festsetzungen. Die Landesebene gibt 
der Regionalplanung den konkreten Auf
trag raumbedeutsame Gasleitungen in den 
Regionalen Raumordnungsprogrammen 
zu sichern (vgl. NIMLNI 2022b: 459). 
Ein Alleinstellungsmerkmal des LROP ist 
der Sicherungsauftrag von Leitungstras
sen durch die Festsetzung von Vorrangge-
bieten Leitungstrasse sowie Vorrangge-
bieten Rohrfernleitungen Öl und Gas für 
die Regionalplanung. Entsprechende Fest
legungen finden sich in den Regionalplä
nen der Landkreise Aurich, Braunschweig, 
Cuxhaven, Diepholz, Emsland, Friesland, 
HamelnPyrmont, Harburg und Osterholz. 

In MecklenburgVorpommern weist das 
Landesraumentwicklungsprogramm Vor
behaltsgebiete für Leitungen ( ober, unter
irdisch, marin) aus. In NordrheinWest
falen erteilt die Landesplanung der 
Regional planung den Auftrag, dem erfor
derlichen Ausbau der Energienetze Rech
nung zu tragen und die Durchführbarkeit 
der benötigten Leitungsvorhaben ein
schließlich der für ihren Betrieb notwen
digen Anlagen zu fördern (vgl. MWIDE
NRW 2020: 133).

Fazit
Die Planauswertungen zeigen, dass die 
Raumordnung in den meisten Ländern 
noch nicht auf den Strukturbruch bei der 
Gasversorgung und die neuen Bedarfe für 
den Ausbau der LNG und Wasserstoffinf
rastruktur reagiert hat. Gleichwohl verfügen 
Landes und Regionalplanung über ein Ins
trumentarium, um für die Transformation 
der Gasinfrastruktur einen Rahmen vorzu
geben. So gibt es unterschiedliche Möglich
keiten Festlegungen zur Gas, Speicher und 
Hafeninfrastruktur in Raumordnungspläne 
zu integrieren. 

Neben der Sicherung von Trassen für lei
tungsgebundene Infrastruktur sowie Stand
orte für Speichermöglichkeiten im Unter
grund spielen vor allem Festlegungen zur 
Entwicklung von Häfen mit Schnittstel
lenfunktion zur Energiewirtschaft und im 
Zusammenhang stehenden Infrastruktu
ren (wie Anlegern, Fahrrinnen, Umschlag
anlagen und benachbarten Gewerbe und 
Industriegebieten).

4.2.6 Energiespeicherinfrastruktur

Durch die stark wachsenden Anteile der 
Stromerzeugung aus Windenergie sowie 
Photovoltaik wächst der Bedarf an Ener
giespeichern. Stromspeicher spielen dabei 
sowohl für die Energiespeicherung als auch 
für die Stabilität der Stromversorgung eine 
wichtige Rolle (vgl. BMWK 2023f) und eig
nen sich zu einer eher kurzfristigen zeit
lichen Entkopplung von Erzeugung und 
Verbrauch. Die Langzeitspeicherung im 
Strombereich für den längerfristigen Aus
gleich von Erzeugungs und Nachfrage
schwankungen soll zukünftig durch Um
wandlung von Strom in Energieträger 
wie Wasserstoff und eine anschließende 
Rückverstromung erbracht werden. Auch 
Wärmespeicher gewinnen im Rahmen 
der Energiewende an Bedeutung. Strom
speicheranlagen werden in Großspei
cher (Pumpspeicherkraftwerke (PSW), 
Großbatteriespeicher) und Kleinspeicher 
(Gewerbespeicher, Heimspeicher und 
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rückspeisende Elektromobile) unterschie
den (vgl. ebd.). Das überragende öffentliche 
Interesse an der Errichtung vom Stromspei
cheranlagen wurde in § 11c EnWG festge
schrieben und soll Stromspeicherprojekte 
im Rahmen von Planungs und Genehmi
gungsverfahren beschleunigen. Quantifi
zierte Ziele für den Ausbau der Energiespei
cherinfrastruktur hat die Bundesregierung 
bisher nicht beschlossen.

Der Ausbau der Energiespeicher wird 
von der Raumordnungsplanung flankiert. 
Durch die Landes und Regionalplanung 
werden Standorte für die Deckung des Be
darfs an ober und unterirdischen Speiche
rinfrastrukturen (s. Kap. 3.5.2) planerisch 
gesichert. Sie sollen vor allem überschüssi
ge Energie speichern, beispielsweise Über
schussstrom und grünen Wasserstoff, und 
sollten möglichst in räumlicher Nähe zu 
den Energieverbrauchern wie der Indus
trie und größeren Siedlungen angesiedelt 
werden (vgl. Faulstich et al. 2024a: 6). Ne
ben der Sicherung von Standorten in Re
gionalplänen kann die Raumordnung 
Raumverträglichkeitsverfahren für Ener
giespeicherstandorte durchführen, um 
Nutzungskonflikte in der Vorphase des Ge
nehmigungsprozesses zu klären (vgl. Ku
feld 2013: 11).

Bisher sind zeichnerische sowie textliche 
Festlegungen zur Standortsicherung von 
Energiespeichern erst sehr vereinzelt in 
den Landes und Regionalplänen enthal
ten. Zeichnerisch werden die meisten Vor
ranggebiete für raumbedeutsame Anlagen 
zur Speicherung von Primärenergie in den 
niedersächsischen Planungsregionen aus
gewiesen. Auch in SachsenAnhalt und 
der länderübergreifenden Planungsregi
on DonauIller (Bayern, BadenWürttem
berg) findet sich jeweils eine Festlegung 
für Energiespeicheranlagen. Überwiegend 
handelt es sich um unter und überirdi
sche Speicheranlagen, die neben der Spei
cherung nachhaltig produzierter Energien 
auch der Speicherung fossiler Energieträ
ger wie Erdöl oder Erdgas dienen. Zudem 

werden vereinzelt Standorte für Pumpspei
cherkraftwerke raumordnerisch gesichert.

Textliche Festlegungen zu Energiespeichern 
sind nur in fünf Landesplänen enthalten. 
Meist werden die Speicherinfrastruktu
ren zur Förderung einer effizienten und si
cheren Energieversorgung oder dem ange
strebten Ausbau von erneuerbaren Energien 
aufgegriffen, insbesondere der Produktion 
von grünem Wasserstoff. Der Detailgrad der 
Festlegungen variiert dabei stark: Manche 
Pläne erwähnen das Thema Energiespei
cher lediglich in Aufzählungen, während 
der Landesraumordnungsplan von Schles
wigHolstein dem Thema gleich mehre
re explizite Grundsätze der Raumordnung 
widmet (MILIGSH 2021: Kap. 4.5.4). So 
soll der Ausbau kurzfristig verfügbarer 
Speicherkapazitäten und saisonaler Ener
giespeicher dazu beitragen, dass erneuerba
re Energien bedarfsgerecht zur Verfügung 
gestellt werden. Weiterhin sollen die geolo
gischen Potenziale zur saisonalen, unterir
dischen Speicherung erneuerbarer Energien 
in Salzkavernen zur Energiewende beitra
gen und dort, wo geeigneten hydrogeolo
gischen Voraussetzungen bestehen, ober
flächennahe Wärme oder Kältespeicher 
errichtet werden.

Die Träger der Regionalplanung adressieren 
die Sicherung und den Ausbau von Ener
giespeichern textlich nur wenig. Die exis
tierenden Plansätze weisen – wie auf Ebe
ne der Landesplanung – heterogene Ansätze 
auf. Hervorzuheben sind jedoch die Regi
onalpläne von Stuttgart, Mittelhessen und 
RheinNeckar, in denen beispielsweise Ef
fizienzverbesserungen sowie eine gekoppel
te beziehungsweise dezentrale Errichtung 
von Energieerzeugungs und speicheran
lagen in den Grundsätzen festgelegt werden.

Resümierend kann auf Grundlage der Plan
auswertungen festgehalten werden, dass der 
Ausbau der Energiespeicherinfrastrukturen 
seitens der Träger der Raumordnung zu
künftig umfänglicher und proaktiver auf
gegriffen werden sollte. Insbesondere die 
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Festlegungen in jüngeren Plänen zeigen, 
dass sich die Raumordnungsbehörden in
zwischen intensiver mit den Erfordernis
sen effizienter Energiespeicherinfrastruk
turen befassen und mit ihren Sicherungs, 
Ordnungs und Vermittlungskompetenzen 
einen aktiven Beitrag zur Gestaltung der 
Energiewende leisten können. Die Raum
ordnungsträger sollten dabei eng mit den 
Fachplanungen im Energiesektor zusam
menarbeiten und ihre Planungsprozesse 
insgesamt beschleunigen. So kann den dy
namischen Entwicklungen im Energiesek
tor und den veränderten Rahmenbedingun
gen besser Rechnung getragen werden.

4.2.7  Räumliche Steuerung der 
Wasserkraftnutzung

Anders als die wetter und tageszeitbedingt 
stark fluktuierenden Energiequellen Wind 
und Sonne ist Wasserkraft rund um die Uhr 
verfügbar und voll grundlastfähig. Wäh
rend die Energiegewinnung durch Wind, 
Solar und Geothermie im Ausbau ist, ist das 
umweltverträglich mobilisierbare Energie
potenzial der Wasserkraftnutzung bereits 
weitgehend erschlossen und stagniert da
her seit längerem. In der Summe sind da
her seit 2010 nur weniger als 300 MW neu 
installierte Leistung der Stromerzeugung 
mit Wasserkraft durch Zubau hinzugekom
men (vgl. UBA 2024c: 9). Insgesamt entfiel 
im Jahr 2023 mit 19,6 TWh ein Anteil von 
7,2 % an der Stromerzeugung aus erneuer
baren Energien auf Wasserkraft (vgl. ebd.: 
8), der aufgrund der höheren Niederschlä
ge im Vergleich zum Vorjahr um 11 % hö
her ausfiel. 

Eine systematische Erschließung bisher 
nicht für die Wasserkraft genutzter Fließ
gewässer findet in Deutschland sehr zu
rückhaltend statt, da mit einem Ausbau 
der Wasserkraftnutzung erhebliche negati
ve Auswirkungen auf Ökosysteme einher
gehen. Sie ist mitverantwortlich dafür, dass 
für viele Fließgewässer ein guter ökologi
scher Zustand als rechtlich verpflichtendes 
Ziel der Wasserrahmenrichtlinie bislang 

nicht erreicht werden konnte. Ausbauplä
ne bezüglich der Wasserkraftnutzung be
stehen derzeit vor allem in Bayern. In den 
meisten Ländern beschränkt sich der Zu
bau von Wasserkraftnutzung auf die Wie
derinbetriebnahme aufgelassener Wasser
kraftanlagen an Altstandorten sowie das 
Repowering größerer Wasserkraftwerke. 
Die Modernisierung der Wasserkraftwerke 
geht meist mit der Verbesserung des Fisch
schutzes und der Gewässerökologie einher, 
es werden allerdings auch ineffiziente und 
ökologisch problematische Kleinwasser
kraftwerke stillgelegt. 

Wie für alle anderen erneuerbaren Energi
en hat das EEG 2023 auch für die Wasser
kraft ein überragendes öffentliches Interes
se eingeführt. Die Regelung von § 2 EEG ist 
dabei zeitlich begrenzt. Sie räumt dem Aus
bau der erneuerbaren Energien solange ei
nen Vorrang in einzelfallbezogenen behörd
lichen Abwägungsentscheidungen ein, bis 
die Stromerzeugung in Deutschland wei
testgehend treibhausgasneutral ist.

In Deutschland gibt es wenige große Was-
serkraftanlagen und sehr viele Klein-
wasserkraftwerke mit einer installierten 
Leistung unter einem MW. Etwa 94 % des 
Anlagenbestandes zählen zu den Klein
wasserkraftanlagen (ca. 6.900 Anlagen im 
Jahr 2019). Trotz ihrer großen Anzahl sind 
sie nur für einen Anteil von 14 % an der 
Stromproduktion durch Wasserkraft ver
antwortlich (vgl. BDW o. J.). Der Ausbau 
der sogenannten kleinen Wasserkraft (bis 
1 MW Leistung) ist naturschutzfachlich 
umstritten.

Es kommen drei Hauptarten von Wasser
kraftwerken zum Einsatz: Laufwasserkraft
werke, Speicherkraftwerke und Pumpspei
cherwerke. Gezeiten und Wellenkraftwerke 
sind an Nord und Ostsee noch in der Er
probungsphase. Laufwasserkraftwerke fin
den sich an Fließgewässern und nutzen die 
konstante Strömung zur Stromprodukti
onen über eine Turbine. Speicherkraft
werke werden durch einen Wasserstrom 
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angetrieben, der aus einem höher gestau
ten Reservoir über Fallrohre auf die Turbine 
geleitet wird. In Pumpspeicherwerken kann 
überschüssige elektrische Energie dazu ver
wendet werden, Wasser von einem unteren 
zu einem oberen Reservoir zu pumpen. Bei 
hohem Stromverbrauch funktionieren sie 
wie Speicherkraftwerke.  

Standorte und Umfang der Wasserkraftnut
zung werden in Deutschland nicht durch 
die Raumordnung gesteuert. Daher finden 
sich in Raumordnungsplänen überwiegend 
nur allgemeine und räumlich unkonkre
te Vorgaben zur Wassernutzung. Ein Bei
spiel ist das aktuelle Landesentwicklungs
programm Bayerns (StMWiBY 2023). Es 
ist das einzige Land, dass seine Wasserkraft 
ausbauen möchte. Im LEP bestimmen hier
zu zwei Grundsätze der Raumordnung, wie 
die Wasserkraft zukünftig genutzt werden 
soll: Zum einen wird unter Ziffer 6.2.4 be
stimmt, dass die Potenziale zur Wasserkraft
nutzung vorrangig durch Modernisierung 
und Nachrüstung bestehender Anlagen so
wie durch den Neubau an bereits vorhande
nen Querbauwerken sowie im Rahmen von 
Flusssanierungen erschlossen werden sol
len. Zum anderen soll auf einen nachhal
tigen Ausbau der Wasserkraft als Speicher 
hingewirkt werden. Der Regionalplanung 
wird durch das LEP keine Rolle bei der Steu
erung der Wasserkraftnutzung zugewiesen. 
Bisher enthalten die bayerischen Regional
plänen in der Regel nur allgemeine Grund
sätze zur Wasserkraftnutzung.

Insgesamt setzen Raumordnungspläne 
in Deutschland kaum Instrumente zu ei
ner aktiven Steuerung der Wasserkraftnut
zung ein. Es überwiegen allgemeingehaltene 
Grundsätze der Raumordnung, die sowohl 
die Fachplanungen als auch die kommu
nale Bauleitplanung nur minimal binden. 
Das naturverträglich nutzbare Ausbaupo
tenzial der Wasserkraft an Fließgewässern 
gilt als weitgehend erschlossen. Für Pump
speicherkraftwerke besteht noch ein grö
ßerer Bedarf. Da ihre Realisierung von 
oft mit erheblichen Landschaftsbild und 

Naturschutzproblemen verbunden ist, wer
den in Deutschland bisland nur sehr wenige 
Vorhaben neu geplant. Sollte der Bedarf an 
Stromspeichern weiterhin auf einem hohen 
Niveau bleiben, eignen sie sich bei günsti
gen topographischen Verhältnissen als ef
fektive Speicherinfrastruktur. Insbesondere 
in den Mittelgebirgsstandorten sollten des
halb mehr Potenzialstudien durchgeführt 
werden, um möglichst raumverträgliche 
Standorte mit hohem Speicherpotenzial zu 
identifizieren. Durch die Regionalplanung 
könnten geeignete Standorte mittels Vor
ranggebietsausweisungen planerisch ge
sichert werden. Da der Ausbau der Spei
cherinfrastruktur in Deutschland viel zu 
schleppend vorankommt, könnte mit einer 
intensivierten Planung von Pumpspeicher
kraftwerken und der Sicherung ihrer Stand
orte durch die Regionalplanung ein wichti
ger Beitrag zur Energiesicherheit geleistet 
werden. 

4.2.8 Bergbaufolge und Klimawandel

Der Anteil der Braunkohle am Primärener
gieverbrauch in Deutschland beträgt etwa 
8 % und an der Stromerzeugung 17 %. In 
2023 wurden in Deutschland 102 Mio. t 
Braunkohle gefördert, davon rund 48 Mio. 
t im Rheinischen, 42 Mio. t im Lausitzer 
und 12 Mio. t im Mitteldeutschen Revier. 
Noch 1996 förderte das Rheinische Revier 
allein 102 Mio. t jährlich, während sich die 
Höchstmengen im Lausitzer Revier im Jahr 
1990 auf knapp 200 Mio. t und im Mittel
deutschen auf etwa 109 Mio. t beliefen. Da
mals entsprach dies einem Anteil von 23 % 
am Primärenergieverbrauch sowie von 32 % 
an der Stromproduktion (vgl. Statistik der 
Kohlenwirtschaft e. V. 2024).

Im Zuge des Kohleverstromungsbeen-
digungsgesetzes (KVBG) reduzieren die 
Versorgungsunternehmen der drei Reviere 
(RWE, MIBRAG und LEAG) die Braunkoh
leförderung schrittweise bis zum geplanten 
Ende des Kohleabbaus. Zugleich entwickeln 
sie Strategien zur Transformation ihres Ge
schäftsfelds hin zu erneuerbaren Energien. 
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Während im Bundesgebiet bereits 70 % 
der installierten Nennleistung regenerati
ven Ursprungs sind, sind es im Mitteldeut
schen Revier 53 %, im Lausitzer Revier 41 % 
und im Rheinischen Revier nur 21 %. Im 
Mitteldeutschen und im Rheinischen Re
vier war der Zubau an erneuerbaren Ener
gieanlagen von 2019 bis 2024 leicht unter
durchschnittlich, während im Lausitzer 
Revier die installierte Leistung von Wind
anlagen überdurchschnittlich um 25 % und 
von Photovoltaik um fast 100 % zugenom
men hat (s. Abb. 49).

Eine Potenzialanalyse für PV und Wind
anlagen in den Tagebauregionen schätzt die 
erreichbaren Kapazitäten auf 17,8 bis 21,2 
GW im Jahr, wobei vor allem für das Lau
sitzer Revier die Bedingungen für Wind so
wie für Solarthermie innerhalb der Revie
re am günstigsten sind (vgl. Richwien et al. 
2018). Zumindest nominal könnte die in
stallierte Leistung der Braunkohle in den 
Tagebauregionen von derzeit insgesamt 
18 GW im Jahr damit kompensiert wer
den. Dies könnte mit erneuerbarer Energie 
auch im Mitteldeutschen Revier gelingen, 
nicht jedoch im Rheinischen Revier. Aller
dings werden bei dieser Gegenüberstellung 
die Höchstleistungen der PVAnlagen un
ter optimaler Sonneneinstrahlung zugrun
de gelegt. Inwieweit der zukünftige Strom 
und Primärenergieverbrauch der Reviere 
durch die Energieerzeugung in den Revie
ren selbst gedeckt werden kann, lässt sich 
daher schwer abschätzen. Der wirtschaftli-
che Strukturwandel in den Revieren stellt 
selbst eine Unbekannte in der Energiebilan
zierung dar, da die Frage, welche neuen In
dustrie und Gewerbeansiedlungen erzielt 
werden können, noch weitgehend offen ist. 
Jedoch möchten alle drei Braunkohlerevie
re auch in Zukunft Energieregionen bleiben 
und entwerfen daher für sich eine Zukunft 
als klimaneutrale Energieregionen, in de
nen industrielle Produktion explizit mög
lich ist. Sie treten dabei weniger als Expor
tregionen für Energie, sondern viel mehr 
als Wissensexporteure postfossiler Regio
nalentwicklung auf. 

In stillgelegten Tagebauarealen konnten 
bereits verschiedene Großprojekte regene
rativer Energiegewinnung und speiche
rung realisiert werden, zum Beispiel der in
deland Solarpark mit 26.000 Modulen und 
14,4 MWp und der PV & Batteriespeicher 
Jackerath im Rheinischen Revier mit 12,1 
MWp. In der Lausitz gilt für die Gigawatt
Factory mit einer Solar und Windenergie
leistung von 7 GW bis 2030 und Deutsch
lands größtem Batteriespeicher sowie den 
Solarpark Peres II im Süden von Leipzig mit 
37 MWp, der neben der allgemeinen Versor
gung auch eine Grundlage für die geplante 
Wasserstoffproduktion am Standort Profen 
bilden soll, dasselbe.

Die Aus und Umbaupläne der drei Energie
versorger stoßen in der Bevölkerung bislang 
auf geteilte Zustimmung. Viele Gemeinden, 
die die Flächen beim Aufschluss des Tage
baues abgegeben haben, erhoffen sich eine 
Rückgabe nach dem Tagebau. Durch den 
Bau großflächiger Anlagen für regenerati
ve Energiegewinnung befürchten sie eine 
Minderung des touristischen Potenzials 
des Landschaftsbilds. Sorgen der Bevölke
rung gegenüber dem Kohleausstieg sind in 
den Revieren stärker an die wirtschaftliche 
Entwicklung, den Ausbau der regenerativen 
Energien sowie mögliche negative Folgen 
für die Region und die Identität geknüpft. 
Eine grundsätzlich negative Einstellung zur 
Energiewende und dem Kohleausstieg be
steht jedoch nicht. 

Steuerung des Transformationsprozesses
Raumordnungspläne steuern sowohl den 
Abbau von Braunkohle als auch die Rekul-
tivierung der Bergbaufolgelandschaften. 
Für jeden Braunkohletagebau in den drei 
Revieren liegen separate Braunkohlenpläne 
(NordrheinWestfalen, Sachsen, Branden
burg) beziehungsweise Regionale Teilge
bietsentwicklungsprogramme oder plä
ne (TEP) (SachsenAnhalt) vor. In Sachsen 
und Brandenburg wird zwischen Braunkoh
lenplänen für aktive und stillgelegte bezie
hungsweise stillzulegende Tagebaue (Sa
nierungsrahmenpläne) unterschieden. Die 
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Datenbasis: Marktstammdatenregister, 
Laufende Raumbeobachtung des BBSR
Geometrische Grundlage: VG5000 (Gemeinden),
Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
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Abbildung 49: Produktionskapazitäten fossiler und erneuerbarer Energie in den Braunkohleregionen

Braunkohlenpläne/Sanierungspläne gren
zen nicht nur Abbaugebiete ab, sondern 
auch Außenhalden sowie Ansiedlungen 
und unmittelbar angrenzende Gebiete, die 
den Abbau oder die Sanierungsmaßnahmen 
räumlich und sachlich beeinflussen. Sie le
gen zudem die Ziele und Grundsätze der 
Raumordnung für das jeweilige Plangebiet 
fest. Zentrale Inhalte der Braunkohlenplä
ne sind Festlegungen zu Abbaugrenzen und 
Sicherheitslinien des Abbaus, Grenzen der 
Grundwasserbeeinflussung, Haldenflächen 
und ihren Sicherheitslinien, erforderlichen 
Umsiedlungen und Flächen für Wiederan
siedlung, Räumen für Verkehrswege und 
Leitungen sowie Bergbaufolgelandschaften 
(Oberflächengestaltung und Rekultivierung 
oder Renaturierung). 

Als zentrale Inhalte eines Sanierungsplans 
sieht beispielsweise BerlinBrandenburg 
folgende Themen vor (vgl. MILBB 2024: 
§ 12 Abs. 3): 

 ■ Oberflächengestaltung und Rekultivie
rung oder Renaturierung

 ■ Überwindung von Gefährdungs  
potenzialen 

 ■ Darstellung zeitweiliger Sperrgebiete
 ■ Wiederherstellung von Verkehrswegen 

und Leitungen
 ■ Wiederherstellung eines ausge glichenen 

Wasserhaushaltes

Flankierend zu den Braunkohlenplänen er
folgt die Steuerung der regionalen Trans-
formationsprozesse maßgeblich über die 
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in den Revieren eingesetzten Landesstruk
turentwicklungsgesellschaften, welche die 
Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohle
regionen (InvKG) zwischen den beteiligten 
Ebenen koordinieren. Trotz ihrer struktu
rellen Unterschiede in den Revieren binden 
alle drei Landesstrukturentwicklungsgesell
schaften als landespolitische Trägervereine 
auch Vertretungen der Wissenschaft, Wirt
schaft und Zivilgesellschaft ein. Für die Ge
staltung der Energiewende liegen in den Re
vieren Energie und KlimaStrategiepapiere, 
Programme und Konzepte vor, die sich 
teilweise in der formellen Raumplanung 
niederschlagen. 

Darüber hinaus hat sich eine Vielfalt an in-
formellen Kooperationen entwickelt. Be
deutsame Allianzen der Regionalentwick
lung und Energiewende sind beispielsweise 
strategisch agierende interkommunale Ko
operationen wie Zusammenschlüsse von 
Tagebauanrainerkommunen im Rheini
schen und Lausitzer Revier, welche unter 
anderem das Thema der interkommunalen 
postfossilen Wärme und Energieplanung 
bearbeiten. Die bergbautreibenden Ener
gieunternehmen nehmen im Rahmen die
ser strategischen Planungen und Partner
schaften eine wichtige Rolle ein, da sie über 
ihre Eigentumsrechte an Flächen, Immobi
lien und Infrastrukturen über beträchtliche 
räumliche und zeitliche Entscheidungs und 
Gestaltungsmacht verfügen. 

Gesellschaftliche und raumbedeutsame 
Aspekte der Energiewende und des 
Strukturwandels
Bis zum Ausstieg aus der Braunkohle im 
Jahr 2030 beziehungsweise 2038 werden ein
zelne Standortgemeinden in den Tagebauen 
noch sehr stark von der Braunkohleindus
trie geprägt, sowohl bezogen auf die sicht
baren Anlagen als auch durch ihre Funktion 
als Arbeitgeber. Hinsichtlich seiner beschäf
tigungspolitischen Relevanz ist die Braun
kohleindustrie jedoch bereits nachrangig, 
da nur noch ein geringer Teil der sozial
versicherungspflichtig Beschäftigten in der 
Braunkohleindustrie arbeitet (Stand 2023: 

rd. 7.700 (1,8 %) im Lausitzer, 7.700 (0,9 %) 
im Rheinischen und 1.800 (0,2 %) im Mit
teldeutschen Revier; vgl. Statistik der Koh
lewirtschaft 2024). Darüber hinaus stehen 
rund 18.000 Arbeitsplätze in der Zulieferer
industrie und bundesweit knapp 12.000 wei
tere von der Braunkohlewirtschaft induzier
te Stellen (in)direkt mit der Braunkohle in 
Verbindung (vgl. Sander/Siebenmorgen/Be
cker 2020: 11).

Aufgrund dieser verhältnismäßig geringen 
Beschäftigungszahlen ist durch den Kohle
ausstieg kein dramatischer Beschäftigungs
verlust zu erwarten. Zumindest im Lausitzer 
und Rheinischen Revier zeigen sich bereits 
Beschäftigungszuwächse und überdurch
schnittliche Anstiege offener Stellen. Dies 
steht in Zusammenhang mit den investiven 
Maßnahmen des InvKG zum Ausbau der 
regionalen Infrastruktur, zur Verbesserung 
von Rahmenbedingungen für Industrie und 
Gewerbe sowie zur Ansiedlung beziehungs
weise zum Ausbau von Forschungseinrich
tungen und Behörden in den Revieren. 

Der energiepolitisch bedingte Wandel der 
Wirtschaftsstrukturen in den drei Revieren 
soll damit abgefedert und im Sinne einer 
wirtschaftsstrukturellen Diversifizierung 
gestaltet werden. Über alle erfolgten und 
angekündigten Ansiedlungen von Unter
nehmen, (Groß)Forschungseinrichtungen 
und Behörden in den drei Revieren werden 
deutlich weniger Stellen verloren gehen als 
zum Zeitpunkt der Kohlekommission be
fürchtet. Angesichts des demografischen 
Wandels wird es kein Arbeitsplatz, son
dern ein Fachkräftedefizit geben. Eine zen
trale Aufgabe besteht daher zukünftig darin, 
die Bevölkerung in den Revieren zu halten 
und neue Fachkräfte mit ihren Familien an 
die jeweilige Region zu binden. Beispie
le für das Angehen dieser Aufgabe finden 
sich in den Regionen einige, unter anderem 
Vorhaben wie die Internationale Bau und 
Technologieausstellung (IBTA) im Rheini
schen Revier als partizipatives Sonderfor
mat der Regionalentwicklung mit internati
onaler Strahlkraft. So begreifen sich die drei 
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deutschen Reviere als Modellregionen ei
nes sozialökologischen Strukturwandels mit 
dem Versprechen, attraktive Wohn und Le
bensumfelder für ansässige und zuziehende 
Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen. 
Soziokulturelle und ökologische Nachhal
tigkeitsaspekte spielen in der Praxis der 
Transformationsgestaltung in den Braun
kohlerevieren bislang allerdings nur eine 
untergeordnete Rolle. Es gilt, den Struktur
wandel vor Ort durch ein hohes Maß zivilge
sellschaftlicher Beteiligung und eine inter
disziplinäre Zusammenarbeit der Akteure 
zu entwickeln und so eine in den Regio
nen breit verankerte, erfolgreiche regionale 
Transformation zu erreichen.

Sowohl die Entwicklung überzeugender Le-
bensqualität nach dem Tagebau, als auch 
die energiepolitische Wende und der wirt
schaftliche Strukturwandel sind mit weit
reichenden Flächennutzungsänderungen 
verbunden. Für den Ausbau von Produkti
on, Speicherung und Verteilung regenera
tiver Energie und den Aufbau alternativer 
Produktion stehen vorrangig die Flächen 
des Tagebaus in ihrer exponierten Lage als 
Standorte zur Diskussion. Dies muss unter 
der Voraussetzung der Eignung sowie Ver
träglichkeit mit anderen Nutzungen gesche
hen. Doch auch in anderen Teilen der Revie
re werden neue Flächen für Gewerbe und 
Industrieansiedlungen vorgesehen, welche 
häufig im Konflikt mit Belangen der Umwelt 
und der Landwirtschaft stehen. Die Analy
se und Lösung dieser Flächennutzungskon
flikte ist eine vordringliche, bisher ungelöste 
Aufgabe in den deutschen Revieren.

Weitere Standorte bergbaufolge
bedingter Transformation
Das InvKG sieht im Kapitel 2 weitere Struk
turhilfen an ehemalige Stein und Braun
kohleregionen sowie bedeutende Stand
orte von Steinkohlekraftwerken für die 
postfossile Transformation vor, im Ein
zelnen für NordrheinWestfalen (Städte 
Duisburg, Gelsenkirchen, Hamm, Herne 
und Landkreis Unna), MecklenburgVor
pommern (Stadt und Landkreis Rostock), 

Niedersachsen (Helmstedter Revier, Wil
helmshavenFriesland), Saarland (Saarlou
is und Regionalverband Saarbrücken) und 
Thüringen (Altenburger Land). Neben dem 
wirtschaftsstrukturellen Ausgleich wegfal
lender Arbeitsplätze dienen die Investitio
nen in den Bergbaufolgeregionen vornehm
lich dem Erhalt, Ausbau und der Umnutzung 
der Infrastruktur sowie der Renaturierung. 

Das Helmstedter Revier und Wilhelmsha
venFriesland planen darüber hinaus eine 
Zukunft als grüne Energieregionen. Bis zum 
Jahr 2038 stehen für WilhelmshavenFries
land 157 Mio. und für Helmstedt 90 Mio. 
Euro aus den Strukturhilfen des Bundes zur 
Verfügung, um zukunftsfähige Strukturen 
zu ermöglichen (vgl. StKNI 2024). So soll 
der Wilhelmshavener Importhafen für tra
ditionelle Energieträger zu einem Energie
Hub entwickelt werden. Bis 2031 soll die 
dortige Wasserstoffproduktion sukzessive 
auf 34 TWh ausgebaut werden und damit 
nach aktueller Schätzung rund 60 % des zu
künftigen Wasserstoffbedarfs Deutschlands 
decken.

4.2.9  Wie Raumentwicklung die 
kom munale Wärmeplanung 
unterstützen kann

Die Kommunale Wärmeplanung: Ein Weg 
zur nachhaltigen Wärmeversorgung
Die Wärmeversorgung im Gebäudebe-
stand erfolgt aktuell überwiegend durch fos
sil betriebene Heizkessel auf Basis von Gas 
oder Öl (s. Abb. 50). Besonders in Neubau
ten wurden jedoch in den letzten Jahren im
mer mehr Wärmepumpen installiert. Trotz 
des steigenden Anteils sind Wärmepumpen 
bislang nur bei einem geringen Prozentsatz 
des gesamten Gebäudebestands vorhanden.

Die zum 1. Januar 2024 in Kraft getretene 
Rahmengesetzgebung zur verpflichtenden 
Einführung einer kommunalen Wärme
planung stellt einen wichtigen Schritt zur 
Erreichung des Klimaneutralitätsziels bis 
2045 dar, da der Wärmesektor in Deutsch
land knapp 50 % zum Endenergieverbrauch 
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beiträgt. Mit bundesweit verpflichtend zu 
erstellenden Wärmeplänen sollen Kommu
nen eine koordinierende Rolle erhalten und 
Maßnahmen initiieren, um die Wärmever
sorgung langfristig klimafreundlich zu ge
stalten. Ein Wärmeplan beleuchtet die ver
schiedenen Optionen, leitet Maßnahmen 
für Stadtteile, Quartiere sowie Einzelgebäu
de ab und fördert einen integrierten Ansatz 
mit effizienten Wärmenetzen, der oft kos
teneffizienter und wirksamer als eine Viel
zahl kleinteiliger Lösungen ist. Großstäd
te mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern müssen bis spätestens 
Juni 2026 Wärmepläne erstellen. Unter der 
Marke gilt Juni 2028 als Stichtag und unter
halb der Grenze von 10.000 Einwohnerin
nen und Einwohnern können die Länder ein 
vereinfachtes Verfahren ermöglichen. 

Um eine auf erneuerbaren Energien ba
sierte Wärmeversorgung des Gebäudebe
stands zu erreichen, ist eine energetische 
Modernisierung von weiten Teilen des Be
stands unerlässlich. Für die effiziente Nut
zung von Wärme aus erneuerbaren Energi
en, wie beispielsweise im Falle der Nutzung 

von Umweltwärme mittels Wärmepumpe 
oder NiedrigtemperaturWärmenetzen, ist 
insbesondere die Dämmung der Außenhül
le und der Fensteraustausch erforderlich. 
Zudem ist eine Absenkung des Energiever
brauchs im Gebäudebestands durch Effizi
enzmaßnahmen anzustreben, damit dieser 
überhaupt vollständig durch erneuerbare 
Energien gedeckt werden kann. 

Ein Großteil der Studien, die sich mit der 
Transformation des Gebäudebestands zur 
Klimaneutralität beschäftigen, erwartet, 
dass ein klimaneutraler Gebäudestand im 
Jahr 2045 überwiegend durch Wärmepum
pen und Wärmenetze versorgt wird (s. Abb. 
50). Mit klimaneutralen Gasen betriebene 
Gaskessel bilden im Zieljahr einen kleine
ren Anteil.

Vorgesehen ist außerdem, dass mehre
re Gemeinden eine gemeinsame Planung 
vorlegen dürfen. So können die einzelnen 
kommunalen Wärmepläne können zu regio
nalen, landesweiten und bundesweiten Wär
mestrategien zusammengefasst werden. In
terkommunale Ansätze der Wärmeplanung 
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Abbildung 50: Entwicklung des Heizsystembestands im Zielpfad im Zeitraum 2020 bis 2045

Quelle: Deurer et al. 2024
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kommen vor allem für funktional stark ver
flochtene Räume infrage, beispielsweise sind 
in vielen Stadtregionen Siedlungsbereiche 
bereits über Gemeindegrenzen hinweg zu
sammengewachsen. Fernwärmenetze de
cken somit vielfach nicht nur das Gebiet ei
ner Kernstadt ab, sondern versorgen auch 
Bereiche in Nachbargemeinden. Ein über
gemeindlicher Ansatz bietet sich auch an, 
wenn Wärme aus einem Grundwasserreser
voir oder einem Kanalnetz gedeckt werden 
soll, das sich über mehrere Gemeindegebie
te erstreckt. Interkommunale Ansätze haben 
zudem Vorteile, wenn sehr kostenintensive 
Investitionen in die Erschließung von Geo
thermiepotenzialen vorbereitet werden sol
len. Die Planung von Geothermiekraftwer
ken ist von einzelnen Gemeinden vielfach 
nicht zu stemmen und kann daher einfacher 
im interkommunalen Verbund angegan
gen werden. In BadenWürttemberg konn
ten bereits erste Erfahrungen mit interkom
munalen Ansätzen in der Wärmeplanung 
gesammelt werden (sogenannte Konvois). 

Deutlich weniger Beispiele existieren bei 
regionalen Ansätzen der Wärmeplanung. 
Für eine Wärmeplanung erscheint die Ebe
ne der Landkreise besonders geeignet. Die 
Gebiete der Kreise sind in vielen Ländern 
deutlich kleiner als die Planungsgebiete der 
Regionalplanung, sodass die nötige räumli
che Konkretheit erreicht werden kann, die 
für eine Wärmeplanung erforderlich ist. Ei
ner der ersten Kreise, der eine Wärmepla
nung erarbeitet hat, ist der Kreis Lörrach in 
BadenWürttemberg (für 35 Kommunen). 
Kreisweite Wärmeplanungen erbringen zu
dem viele Synergieeffekte und entlasten da
mit viele Gemeinden, die keine eigene Wär
meplanung mehr durchführen müssen. 

Im Gegensatz dazu dürfte die Regionalpla
nungsebene für die Wärmeplanung in der 
Regel nicht geeignet sein. Ihre Planungs
regionen sind in den meisten Fällen zu 
groß für eine kleinräumige Wärmeplanung 
(s. Abb. 51). Außerdem verfügt die Regio
nalplanung nicht über in der Wärmepla
nung erprobtes Personal. Trotzdem sollte 

100 km

RostockRostock

SchwerinSchwerin

KielKiel

HamburgHamburg

BremenBremen

HannoverHannover

BonnBonn
KölnKöln

EssenEssen

BielefeldBielefeld

DüsseldorfDüsseldorf

DortmundDortmund

BerlinBerlin

PotsdamPotsdam

CottbusCottbus

MagdeburgMagdeburg

ErfurtErfurt
DresdenDresden

LeipzigLeipzig

Halle/S.Halle/S.

ChemnitzChemnitz

MainzMainz

KasselKassel

WiesbadenWiesbadenFrankfurt/M.Frankfurt/M.

UlmUlm

MannheimMannheim

StuttgartStuttgart

SaarbrückenSaarbrücken

Freiburg i.Br.Freiburg i.Br.

MünchenMünchen

NürnbergNürnberg

Datenbasis: BBSR-Datensammlung Kommunale 
Wärmeplanung (Recherchestand: 15.04.2024)
Geometrische Grundlage: VG5000 (Gemeinden), 
Stand 31.12.2022 © GeoBasis-DE/BKG
Bearbeitung: W. Neußer, E. Spörndle

gestartet / ohne Kooperation 1.509 37 %

gestartet / im Gemeindeverband 1.943 48 %

gestartet / im Konvoi 615 15 %

gestartet / gesamt 4067 100 %

fertig / ohne Kooperation 79 68 %

fertig / im Gemeindeverband 0 0 %

fertig / im Konvoi 38 32 %

fertig / gesamt 117 100 %

Status u. Kooperation nicht bekannt 6.806 62 %

Anzahl der Gemeinden insgesamt 10.990 100 %

KWP-Status / Kooperation Anzahl Anteil

Kommunale Wärmeplanung (Recherchestand: 15.04.2024)
Planungsprozess und interkommunale Kooperation

Planungsprozess und Kooperation nicht bekannt

Planung gestartet / ohne Kooperation

Plan fertiggestellt / ohne Kooperation

Planung gestartet / im Gemeindeverband

Planung gestartet / im Konvoi

Plan fertiggestellt / im Konvoi

© BBSR Bonn 2024

Abbildung 51: Kommunale Wärmeplanung

die Regionalplanung nicht auf rahmenset
zende Festlegungen zur Wärmeplanung ver
zichten, um die Gemeinden und Städte zur 
Berücksichtigung überörtlicher Aspekte der 
Wärmeplanung zu motivieren. Hier kann 
die Regionalplanung mit interkommunal 
abgestimmten Konzepten helfen. n
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HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 5

5.1 Erhöhte Anforderungen an die Raumordnungsplanung

Die vielfältigen Aktivitäten der EU und des 
Bundes im Hinblick auf den Anpassungsbe
darf an den Klimawandel, den Klimaschutz 
und die Energiewende ziehen neue und zu
sätzliche Anforderungen für die Raumord
nung nach sich, weil sie den Nutzungsdruck 

auf die Fläche erhöhen und Flächennut-
zungskonkurrenzen verschärfen. Dadurch 
ist die Ausgleichs- und Koordinations-
funktion der Raumordnung auf Ebene von 
Bund, Ländern und Regionen mehr denn 
je gefordert. 

Das KAnG nimmt die Länder sowie mittel
bar auch Regionen und Kommunen in die 
Pflicht, bis 2027 eigene Klimaanpassungs
strategien aufzustellen und mit einem Mo
nitoring zu untersetzen. Das WindBG zielt 
auf den beschleunigten Ausbau der Wind
energie an Land und gibt den Ländern 
verbindliche Flächenziele über Flächen
beitragswerte vor. Bis auf die Stadtstaa
ten und das Saarland haben alle Länder 
die Regionalplanung als Umsetzungsebe
ne für die Flächenziele des WindBG be
nannt. Zum Ausbau der Windenergie ist 
auch die Umwandlung von Windvorrang
gebieten in sogenannte Beschleunigungsge
biete möglich. Die Ausbauziele für die Off
shoreWindenergie wurden im Jahr 2023 
durch die Novellierung des WindSeeG 
deutlich erhöht. Hinzu kommen weitere 
Maßnahmen wie die Erarbeitung der Na
tionalen Biodiversitätsstrategie, das Gesetz 
zur WasserstoffNetzentwicklungsplanung 
2024 oder die Nationale Wasserstrategie. 
Mit dem am 16. Mai 2024 in Kraft getrete
nen Solarpaket I werden wesentliche Teile 
der Photovoltaik-Strategie der Bundesre
gierung umgesetzt. Während die Regional
planung im Bereich des Windenergieaus
baus einen umfassenden Steuerungsauftrag 
besitzt und wahrnimmt, erfolgt die räumli-
che Steuerung von FPV durch die Regional
planung in den Ländern sehr unterschied
lich. Bedingt ist dies durch abweichende 

Steuerungsaufträge der Landesplanung so
wie ein nicht vorhandenes flächenbezoge
nes Ausbauziel für Photovoltaik. Laut EEG 
sollen mindestens 50 % des angestrebten 
PVAusbaus über FreiflächenPhotovolta
ik erfolgen und 50 % an oder in Gebäu
den oder Lärmschutzwänden installiert 
werden, um die Inanspruchnahme land
wirtschaftlich genutzter Flächen angemes
sen zu beschränken. Ohne eine stärke
re Steuerung des Ausbaus der FPV durch 
die Regionalplanung sind ein flächenhaf
ter Wildwuchs sowie eine deutlich abneh
mende gesellschaftliche Akzeptanz nicht 
unwahrscheinlich. 

Die Auswertung von Landes und Raum
ordnungsplänen zum Stand Ende 2023 
belegt, dass die Raumordnung verbreitet 
Festlegungen zur Vorsorge vor den Folgen 
des Klimawandels und zur Unterstützung 
der Energiewende vornimmt. Die Analy
sen zeigen aber auch, dass die Raumord
nung auf ihren verschiedenen föderalen 
Ebenen wirksamere Instrumente, wie sie 
unter anderem das KAnG vorsieht, benö
tigt, um hinsichtlich der massiven Heraus
forderungen des Klimawandels eine raum
verträgliche, effektive Vorsorge treffen zu 
können. So sind neben der Zuständigkeit 
der Kommunen auch überkommunale An
sätze erforderlich, um wirkungsvolle An
passung bewirken zu können. Oft reicht 
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5.2 Handlungspotenziale der räumlichen Planung verbessern

der Funktionsraum für die Klimaanpas
sung, etwa Kaltluftschneisen oder Fluss
einzugsgebiete, deutlich aus vielen Kom
munen in die Region hinaus. Daher sollte 
die Raumordnung solche Funktionsräume 
abbilden und einen Handlungsrahmen für 

kommunale Maßnahmen schaffen. Glei
ches gilt für die Begleitung der beschleunig
ten Energiewende, zum Beispiel die regio
nalplanerische Umsetzung der gesetzlich 
festgelegten Flächenbeitragswerte für die 
Windenergienutzung an Land. 

Die Landes und Regionalplanung spielt für 
die planerische Bewältigung der Folgen des 
Klimawandels und die Sicherung von Flä
chen für den Ausbau erneuerbarer Energie
produktion eine unverzichtbare Rolle. Ihre 
Planungsleistungen sind daher ein wichti
ger Rahmen für die notwendige Anpassung 
an den Klimawandel und für den Erfolg der 
Energiewende in Deutschland. 

5.2.1  Raumplanerische Priorisierung 
klima und energierelevanter 
Belange 

Im Hinblick auf zunehmende Flächen
nutzungskonkurrenzen sollte die Landes- 
und Regionalplanung ihre Kompetenz 
zum Ausgleich zwischen konkurrierenden 
räumlichen Belangen stärker ausschöpfen. 
Dies betrifft einerseits die stringente For
mulierung verbindlicher Vorgaben für die 
Regionalplanung durch die Landesraum
ordnung, aber auch den konsequenten 
Einsatz regulierender Instrumente, wie 
die Ausweisung von Vorrang und Vor
behaltsgebieten in Regionalplänen, um 
die Belange von gesetzlichen Schutzgü
tern ausreichend zu berücksichtigen. Al
lerdings ist die Situation der Träger der 
Regional planung bundesweit sehr hetero
gen und es bestehen große Unterschiede 
im Hinblick auf ihre Möglichkeiten, kurz
fristig auf die skizzierten Herausforderun
gen zu reagieren. 

Aus fachlicher Sicht ist es wichtig, dass eine 
klare Priorisierung klima und energierele
vanter Belange erfolgt, um einem „Wegwä
gen“ dieser Belange, etwa auf kommuna
ler Ebene oder durch die Fachpolitiken, 

entgegenzuwirken. Dies kann vor allem 
über die Festlegung letztabgewogener Zie
le der Raumordnung mit klaren Hand
lungsaufträgen für die Zieladressaten ge
fördert  werden. Einen wichtigen Beitrag 
zur Priorisierung klima und energierele
vanter Belange werden voraussichtlich auch 
Klimaanpassungsstrategien und konzepte 
leisten, zu deren Erarbeitung Länder und 
Kommunen im Zuge der nächsten Umset
zungsschritte des KAnG verpflichtet sind. 
Außerdem wurde mit § 8 KAnG ein ge
setzliches Berücksichtigungsgebot einge
führt, damit in Planungsprozessen von öf
fentlichen Planungsträgern alle Belange der 
Klimaanpassung substantiell Berücksichti
gung finden. 

Dies erfordert auch eine höhere Durch-
setzungskraft der Regionalplanung, wie 
sie seit längerer Zeit seitens der Fach und 
Arbeitsebene gefordert wird. Insbesonde
re wäre zu prüfen, ob der Kompetenzti-
tel, also die Zuständigkeit der Raumord-
nung, mittelfristig auf das Bodenrecht 
ausgedehnt werden kann. Dies könnte der 
Raumordnung eine Ermächtigungsgrund
lage schaffen, um Festlegungen zur Beein
flussung der konkreten Flächennutzung zu 
ermöglichen, um notwendige Anpassungen 
an den Klimawandel auf regionaler Ebene 
besser zu gewährleisten. 

Zudem können veränderte Verfahren und 
optimierte instrumentelle Lösungen die 
Wirkkraft der Regionalplanung verbes-
sern. Der Bund kann im Rahmen seiner 
Gesetzgebungskompetenz einen zentralen 
Beitrag zur Modernisierung und Beschleu
nigung der räumlichen Planung leisten. Die 
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Erweiterung der bodenrechtlichen Kom-
petenzen der Regionalplanung könnte über 
eine Expertenkommission vorbereitet und 
in einem Modellvorhaben des Bundes ge
testet werden. Die Regionalplanungsbe-
hörden müssen sowohl personell als auch 
finanziell gestärkt werden, um neben ih
ren Standardaufgaben auch anspruchs
volle Themen, wie beispielsweise die Ri
sikovorsorge bearbeiten zu können und 
die Digitalisierung abzuschließen. Um 
die Anforderungen von Klimawandel und 
Energiewende erfüllen zu können, sind in
stitutionelle und prozessuale Veränderun
gen erforderlich, die Einschnitte und In
novationen in den bisherigen Routinen 
erfordern. Nur so kann die Regionalpla
nung den akuten Transformationsaufga
ben gerecht werden. 

Zusätzlich ließe sich zur Koordinierung der 
Flächenansprüche eine durch den Bund in
itiierte integrierte Flächennutzungsstrate-
gie entwickeln, damit sektorale Ziele der 
Fachpolitiken besser untereinander abge
stimmt und Flächenansprüche reduziert 
werden, gegebenenfalls zunächst modell
haft im Rahmen eines Forschungsvorha
bens. Damit könnten Wege aufgezeigt wer
den, wie die zunehmende Konkurrenz um 
das knappe Gut Fläche abgeschwächt wer
den kann. Im Umfeld stark steigender Nut
zungskonflikte bei den Raumbedarfen sollte 
die Raumordnung auf eine deutlich stärke
re Multikodierung und Mehrfachnutzung 
von Flächen hinwirken.

Angesicht der zentralen Rolle der Raumord
nung für die Umsetzung der Energiewende 
sollte der Bund als Gesetzgeber zudem prü
fen, wie die Raumordnung im Sinne einer 
Energiesystemplanung weiterentwickelt 
werden kann, um zukünftig eine integrative, 
energieträgerübergreifende räumliche Steu
erung der Energiewende, die die Flächen
vorsorge für unterschiedliche Anlagen der 
erneuerbaren Energien und Speicher mit 
dem Ausbau des Energieleitungsnetzes, ein
schließlich des Aufbaus einer Wasserstoffin
frastruktur, abstimmt und koordiniert.

Der Bund kann durch Modellvorhaben 
der Raumordnung, zum Beispiel zu Flä
chenkonkurrenzen und multifunktio
nalen Nutzungen, die räumliche Steue
rung des Ausbaus erneuerbarer Energien 
oder die Klimaanpassung praktisch un
terstützen. Die entwickelten Lösungsan
sätzen, zum Beispiel zu Bundesraumord
nungsplänen oder klimawandelgerechten 
 Regional plänen, werden Praxistests un
terzogen und die erarbeiteten Ergebnis
se durch  einen Erfahrungstransfer in die 
Planungs praxis kommuniziert. Für die 
Raumordnung  ergibt sich im Bereich der 
Schnittstellen zwischen Klimaschutz und 
Klimaan passung weiterer Koordinierungs 
und gegebenenfalls Regelungsbedarf. Als 
Startpunkt für den Aufbau zusätzlicher 
Kompetenzen und Kapazitäten sollten Pro
gramme wie die „Förderung strategischer 
Regionalentwicklungskonzepte“ (Regi
oStrat) in den nächsten Jahren verstetigt 
werden. Mit solchen Programmen wer
den die Träger der Regionalplanung auch 
durch personelle Verstärkungen in ihrer 
Planungskraft verbessert, was sich auch po
sitiv auf die Beschleunigung von Verfahren 
auswirken kann.

5.2.2  Weiterentwicklung der 
Informationsgrundlagen

Klimawandel, Klimaschutz und Energie
wende erfordern aufgrund ihrer langfris
tigen Wirkungen auch auf überörtlicher 
Ebene konkrete Festlegungen der räumli
chen Planung. Ziele, Strategien und Maß
nahmen sind im Bereich Klimaschutz oft 
deutlich konkreter als bei der Klimaanpas
sung. Voraussetzung für genauere Ziele und 
effiziente Maßnahmen ist die systemati
sche Weiterentwicklung der wissenschaft
lichen Grundlagen. Dabei ist dafür Sorge 
zu tragen, dass den Planungsverantwort
lichen die wissenschaftlichen Grundlagen 
auf allen Ebenen einfach und transparent 
zugänglich sind. Die hierzu notwendige 
Datenbasis ist zu verbessern. Dazu sind 
Analyse, Bewertungs und Prognoseme
thoden weiterzuentwickeln. Portale und 
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Dienste des Bundes (z. B. DASBasisdienst, 
Klimadienste des DWD) unterstützen be
reits die Umsetzung einer klimawandelan
gepassten Landes und Regionalentwick
lung und werden weiter ausgebaut. Dies 
trägt zu einer Versachlichung von Fest
legungen der Raumordnung bei und bil
det die Grundlage dafür, das Prinzip der 
Risikovorsorge schrittweise in der räum
lichen Planung zu verankern. Wichtig ist, 
dass schon bei heutigem Erkenntnisstand 
vorsorgendes Handeln – unter Wahrung 
des behördlichen Ermessensspielraums 
der Raumplanung – rechtssicher begründ
bar ist. Vorsorgeplanung nach dem Stand 
der Wissenschaft ist auch auf unsicherer, 
jedoch aktueller Datengrundlage möglich 
und hat vor Gerichten  Bestand. Zudem 
geht es um die  Verbesserung des Daten
austauschs und die gemeinsame Entwick
lung von Strategien und Maßnahmen. Die 

Nutzung  flexiblerer Planungsinstrumente 
ermöglicht es, schneller auf neue Heraus
forderungen zu reagieren. Dazu zählen zum 
Beispiel dynamische,  fortzuschreibende 
Klimaanpassungs pläne und Energiekon
zepte mit Szenarien planungen, interak
tive Planungsplattformen, zielorientierte 
Planungen mit flexiblen Standards, kom
binierte Raumordnungs und Klima
schutzkonzepte. Außerdem sind Hilfe
stellungen wie  Förderprogramme zur 
Regional entwicklung, Modellvorhaben, 
Pilotprojekte, Strategien, Praxisleitfäden, 
GuteBeispieleSammlungen und Mus
terpläne für die Raumordnungspraxis 
 unverzichtbar, um das nötige Knowhow 
auf Seiten der Raumordnungsplanerinnen 
und planer aufzubauen, das die Grund
lage für eine ganzheitliche Anpassung an 
den Klimawandel und eine raumverträgli
che  Umsetzung der Energiewende darstellt. 

5.3 Raumordnerische Strategien der Klimaanpassung 

Die Auswertung der Landes und Raum
ordnungspläne hat gezeigt, dass die 
 Raumordnung bereits etliche Festle
gungen zur Vorsorge gegenüber nega
tiven Folgen des Klimawandels in den 
Handlungs feldern Hochwasservorsorge, 
Grundwasserschutz und Siedlungsklima
schutz vorsieht. Aber erst wenige neuere 
Raumordnungs pläne leiten ihre verbind
lichen Festlegungen auch aus Risikoana
lysen der Betroffenheit vom Klimawandel 
ab. Die bisherigen Fortschreibungszeiten 
der Landes und Regionalpläne müssen 
an den Bedarf der Transformation ange
passt und deutlich beschleunigt werden. 
Die Vorschrift in § 7 Abs. 8 ROG „Raum
ordnungspläne sind mindestens alle zehn 
Jahre zu  überprüfen“ ist von der Raum
ordnungsplanung in den Ländern syste
matisch anzuwenden.  Bereits heute sieht 
ein Landesplanungsgesetz vor, dass Regi
onalpläne nach zehn Jahren  Gültigkeit au
tomatisch außer Kraft treten, wenn keine 
Schritte zu ihrer Aktualisierung eingelei
tet worden sind. 

5.3.1  Strategien, Zieledefinition und 
Evidenzbasis für die Klima folgen
anpassung ausbauen

Die regionale Klimaanpassung wird erleich
tert durch die Durchführung von Vulnera
bilitätsanalysen, die Erarbeitung von Klima
anpassungsstrategien und eine möglichst 
konkrete und messbare Definition von Zie
len, die ein Monitoring der Zielerreichung 
gestatten: 

 ■ Bereits gesetzlich vorgesehen, aber 
überwiegend noch umzusetzen, ist die 
Erarbeitung landesweiter Klimaan-
passungsstrategien nach § 10 KAnG 
mit integrierten raumbezogenen Risi
ko und Betroffenheitsanalysen sowie 
Maßnahmenvorschlägen unter Berück
sichtigung qualifizierter Beiträge der 
Fachplanungen. Sie bilden die Grund
lage für die Aktualisierung von Landes 
und Regionalplänen. Außerdem sind 
nach § 12 KAnG Klimaanpassungs
konzepte durch Gebietskörperschaften 



156 Klimawandel und Energiewende raumverträglich gestalten

(Gemeinden, Kreise) zu erarbei
ten. Die Daten der KWRA sowie der 
 vorsorgenden Klimaanpassungsstra
tegie (§ 3 KAnG) des  Bundes kön
nen dabei heran gezogen werden. Her
vorzuheben ist die große Bedeutung 
von Schutzzielen in den Strategien. 
Diese sind  idealer Weise regionsspezi
fisch auf konkrete Raumkategorien zu 
beziehen. 

 ■ Die Einführung eines indikatorbasier-
ten, deutschlandweiten Monitorings 
der Anpassungsmaßnahmen an den 
Klimawandel im ROPLAMO des BBSR  
im Rahmen des Monitorings der fort
geschriebenen Deutschen Klimaanpas
sungsstrategie 2024 dient der Beobach
tung des Umsetzungsfortschritts in der 
Raumordnungsplanung und der Bewer
tung des Fortschritts bei der Steigerung 
der Klimaresilienz. 

 ■ Vulnerabilitätsanalysen, die den 
Schutzbedarf von Schutzgütern aus der 
Betroffenheit vom Klimawandel herlei
ten, sind in der Landes und Regional
planungspraxis noch weitgehend unbe
kannt. Sie bilden jedoch eine wichtige 
Grundlage, um klimawandelgerechte 
Festlegungen in Landes und Regional
pläne zu  integrieren. Die Abstimmung 
der  methodischen Grundlagen könn
te zum Beispiel im Rahmen des Behör
dennetzwerkes Klimawandel und An
passung erfolgen.

 ■ Die praxisorientierten  Ergebnisse 
von Forschungsprogrammen wie 
 KlimaMORO, Klimzug und RegIKlim 
 zeigen bereits beispielhaft auf, wie die 
 Landes und Regionalplanung auf die 
 Herausforderungen des Klimawandels 
 konkret reagieren kann. Gute Beispie
le und Handlungshilfen werden über 
 Klivoportal.de, klimreg.de und die
sen Bericht bereitgestellt. Informations
angebote für (Regional)Planer sollten 
systematisch ausgebaut werden. Gute 
Beispiele für Planungsmethoden, text
liche und zeichnerische Festlegungen 
unterstützen die Aktualisierung von 
Raumordnungsplänen.

5.3.2  Vorsorge vor Flusshochwasser 
stärken

Die Raumordnung kann den wasserrechtli
chen Hochwasserschutz durch eine erweiter
te räumliche Hochwasservorsorge ergänzen 
und verstärken. Dazu zählen unter anderem: 

 ■ die stärkere Durchsetzung der verbind
lichen Vorgaben des Bundesraumord-
nungsplans Hochwasserschutz auf allen 
Ebenen der räumlichen Planung;

 ■ ein überörtliches Starkregenmanage-
ment, das durch den Bund unterstützt 
wird, indem bundesweite Datengrundla
gen für Starkregenrisiken und deutsch
landweite Karten (z. B. für Einstautiefen 
und Oberflächenabfluss) bereitgestellt 
und vergleichbare Verfahren und Me
thoden des Starkregenmanagements ent
wickelt werden; 

 ■ die Rückgewinnung von Retentionsflä
chen für die Flüsse zur Verbesserung 
des naturbasierten Hochwasserschutzes 
und die Stärkung der Hochwasservor
sorge auch im Einzugsgebiet von kleinen 
Fließgewässern;

 ■ die vermehrte Ausweisung von Vorbe-
haltsgebieten zum Hochwasserschutz. 
Durch Ausbau der Risikovorsorge kön
nen in Gebieten, die bei Extremereignis
sen überflutet werden, Hochwasserschä
den vermieden und raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen, die hoch
wasserempfindliche Nutzungen vorsehen, 
hochwasserangepasst geplant und reali
siert werden;

 ■ die Sicherung bestehender kritischer 
Infrastrukturen in gefährdeten Berei
chen und der Verzicht auf ihre Planung 
in hochwassergefährdeten Bereichen. Zur 
Verbesserung der Klimaresilienz tragen 
die räumliche Sicherung von Abfluss
bereichen und Gefahrenzonen, erhöhte 
Schutzstandards oder das ResilienzMo
nitoring bei;

 ■ die Rücknahme von ausgewiesenen 
Bauflächen in Überschwemmungsge
bieten, die in einem Flächennutzungs
plan dargestellt sind, für die aber noch 
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kein Baurecht durch Bebauungspläne 
oder andere Satzungen existiert, redu
ziert zukünftige Hochwasserschäden. 
Die räumliche Sicherung von Abfluss
bereichen für extreme Hochwasserwel
len sollte verbindlich durch räumliche 
Pläne auf Ebene von Regionalplan und 
FNP festgelegt werden; 

 ■ die Verstärkung der grenzüberschreiten-
den raumordnerischen Zusammenarbeit 
in Flusseinzugsgebieten zur besseren Ab
stimmung von Strategien und Maßnah
men zur Hochwasservorsorge, zum Hoch
wasserschutz und zur Renaturierung von 
Flussauen.

5.3.3  Küstenschutz an den steigenden 
Meeresspiegel anpassen 

Der steigende Meeresspiegel stellt eine große 
Herausforderung für alle Küstenanrainer in 
Deutschland dar. Zur Vorsorge sind 

 ■ die Landesschutzdeiche an die Herausfor
derungen des Klimawandels anzupassen;

 ■ eine Risikobetrachtung auch an der Küste 
hinter Landesschutzdeichen zu etablieren; 

 ■ Deichverstärkungen vor konkurrierenden 
Nutzungen durch Schutzstreifen im Vor 
und Hinterland zu sichern. Durch Aus
weisung von Raumordnungsgebieten für 
Rohstoffabbau sind Klei- und Sandent-
nahmestellen zur Verstärkung der Lan
desschutzdeiche zu sichern;

 ■ Strategien für die Niederungsgebiete an 
der Nord und Ostsee zu entwickeln, wie 
durch Anpassung von Landnutzung und 
Entwässerungsinfrastruktur auf den wei
ter steigenden Meeresspiegel reagiert wer
den kann. Daher müssen regionale Ent
wicklungskonzepte für den Rückzug der 
landwirtschaftlichen Produktion und 
neue wirtschaftliche Nutzungsoptionen 
frühzeitig ausgearbeitet werden.

5.3.4  Regionale Starkregenvorsorge 
etablieren 

Vermehrte Starkregenereignisse erfor
dern eine stärkere Überflutungsvorsorge 

vor allem durch die Kommunen, aber auch 
durch die Regionalplanung. Dazu sind 

 ■ regionale Starkregenanalysen zu ver  
bessern;

 ■ Vorgaben für die Kommunen und Regio
nen durch die Landesplanung zur Durch
führung von Starkregenanalysen und zur 
Einführung eines Starkregenmanage-
ments zu erarbeiten und einzuführen;

 ■ neue Konzepte der Regenwasserrückhal-
tung und -bewirtschaftung für den Was
serrückhalt in der Fläche erforderlich. 
Dazu dient auch die Einführung boden
schonenderer Bewirtschaftungsprakti
ken in der Landwirtschaft sowie ein de
zentrales Regenwassermanagement im 
Siedlungsbereich.

5.3.5 Schutz vor Hitzefolgen erweitern 

Auch wenn bei der Hitzevorsorge vor al
lem lokale Maßnahmen greifen, sollte die 
Raumordnung den Schutz vor verschärf
ten Hitzeereignissen verbessern. Unter 
anderem 

 ■ ist eine Stärkung der bestehenden raum
ordnerischen Instrumente zur Sicherung 
und Gewinnung von Flächen mit Kalt- 
und Frischluftleitfunktion erforderlich, 
auch durch häufigere Anwendung von 
Vorranggebieten für den Freiraum und 
Siedlungsklimaschutz; 

 ■ zählt dazu die verbesserte Sicherung 
und Entwicklung von Flächen mit bio-
klimatischer Ausgleichsfunktion sowie 
Ausweisung regionaler Grünzüge und 
Grünzäsuren, die Sicherung dieser vor 
Funktionsverlust sowie die Waldmeh
rung zur Verringerung der Aufheizung 
und zur Wasserspeicherung;

 ■ ist auf Maßnahmen hinzuwirken, um die 
Kalt- und Frischluftwirkung zu verbes-
sern und dazu die raumordnerischen In
strumente und Konzepte mit den Bau
leitplänen der Kommunen zu verlinken. 
Dazu zählen zum Beispiel die Wiederver
nässung von Flächen oder die Anpassung 
der Vegetationsstruktur;
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 ■ sollen zudem die Leistungen des Frei
raums für den Wasserrückhalt, die Was
serspeicherung und als thermische Aus
gleichsräume gestärkt werden. Dabei 
sind auch die Ökosystemleistungen des 
Freiraums als Puffer der Auswirkungen 
von Extremereignissen zu betrachten. 

Die Maßnahmen sollten mit der „Hand
lungsstrategie Hitzeschutz in der Stadt
entwicklung und dem Bauwesen“ des Bau
ministeriums abgeglichen werden, so dass 
groß und kleinräumige Maßnahmen sich 
ergänzen. Im Kontext des hitzebedingten 
verstärkten Binnentourismus in Küsten-, 
Seen- und Berggebieten sind flankieren
de raumordnerische Maßnahmen zu stär
ken, um naturverträgliche Formen des 
Tourismus zu fördern sowie den Schutz 
vor touristischer Übernutzung durch Vor
gaben in Landes und Regionalplänen zu 
unterstützen.

5.3.6  Grundwasserschutz und 
Wasserknappheit vorbeugen 

Zunehmende Trockenphasen erfordern ver
stärkte vorbeugende Maßnahmen. Dazu 
sind unter anderem

 ■ die Ausweisung von Vorrang- und Vor-
behaltsgebieten für den Grundwas-
serschutz in Regionalplänen an die ge
änderten Grundwasserverhältnisse so 
anzupassen, dass Grundwasserressour
cen besser geschützt und nachhaltiger 
bewirtschaftet werden;

 ■ regionale Konzepte für die Verbesse
rung der Wasserspeicherung auszuar
beiten, insbesondere durch einen ver
langsamten Regenwasserabfluss durch 
Vorfluter, einen besseren Wasserrück
halt in der Fläche und einen klimaro
busten Umbau der Infrastruktur der 
Siedlungswasserwirtschaft;

 ■ insbesondere veraltete Regionalpläne zu 
aktualisieren und an den fortschreiten
den Klimawandel anzupassen, um eine 
Übernutzung der Grundwasserressour
cen zu verhindern; 

 ■ die Zusammenarbeit von Raum-
ordnung und Wasserwirtschaft wei-
ter zu entwickeln, um Wassermangel
lagen  gemeinsam besser bewältigen zu 
können;

 ■ bodenschützende Vorgaben in 
 Landes und Regionalplänen, die den 
 Landschafts- und Bodenwasserhaus-
halt in Planungsregionen verbessern, 
an guten Beispielen zu orientieren und 
weiter zu entwickeln, um die Wasser
speicherung und den Rückhalt von Nie
derschlägen in der Fläche zu unterstüt
zen. Die Regionalplanung sollte dazu 
 beitragen, auch Flächen zur natürli
chen Versickerung zu sichern oder zu 
reaktivieren. 

5.3.7  Biotopverbund 
länderübergreifend ausbauen, 
Schutz der Berggebiete vor 
Klimarisiken verstärken

Die Raumordnung des Bundes kann durch 
die Aufstellung eines Bundesraumord
nungsplans den Aufbau eines Länder-
grenzen übergreifenden Biotopverbundes 
unterstützen, 

 ■ um Tieren und Pflanzen die räumliche 
Anpassung an den Klimawandel zu er
leichtern, den Genaustausch zwischen 
Populationen von Tieren und Pflanzen 
zu fördern und die Biodiversität nach
haltig zu unterstützen; 

 ■ den natürlichen Klimaschutz mit ei
nem großräumigen Biotopverbund zu 
verbessern; 

 ■ Zielkonflikte mit dem Naturschutz durch 
Infrastrukturvorhaben, Nutzungsinten
sivierungen der Landwirtschaft und Ener
giewende zu mindern. Denn die  Natur 
gerät zunehmend unter Druck.  Darüber 
hinaus bedarf es für den  natürlichen 
 Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
weiterer Flächen für Naturschutz-
maßnahmen, vor allem durch die Auf
wertung von Flächen und die Renatu
rierung  anthropogen intensiv genutzter 
Flächen. 
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5.4 Raumordnerische Strategien zum Klimaschutz

5.4.1  CO₂Senken wiederherstellen 
und sichern 

Die räumliche Vorsorge für die Sicherung 
natürlicher CO₂Senken (Wälder, Feucht
gebiete und Moorböden) ist ein wichti
ges Handlungsfeld der Raumordnung für 
den Klimaschutz. Neben der Sicherung der 
noch bestehenden Moore geht es um eine 
 Beschleunigung und Erleichterung von Vor
haben der Wiedervernässung  entwässerter 
Moorböden. Zwar stehen  entsprechende 
Instrumente der Raum ordnung insbeson
dere zur Flächensicherung zum Schutz na
türlicher CO₂Senken zur  Verfügung, ein
geschränkt wird ihre Steuerungsfähigkeit 
jedoch durch eine fehlende Verbindlichkeit 
gegenüber konkreten Flächennutzungen. 
Zudem ist eine intensivere Beschäftigung  
anderer raumbezogener Fachplanungen 
(z. B. Flurbereinigung, Wasserwirtschaft, 
Waldumbau) mit  Projekten zur Wiederver
nässung erforderlich. Einen Beitrag hierzu 
können  Festlegungen in Raumordnungs
plänen leisten. 

Moorschutz deutlich verbessern
Um Moore und entwässerte Moorböden 
als CO₂Senken zu schützen und wieder zu 
vernässen, 

 ■ ist der Moorschutz als zentrales Hand-
lungsfeld der Raumordnung in Raum
ordnungspläne aufzunehmen. Dazu 
sind Vorrang oder Vorbehaltsgebiete 
für den Moorschutz, den Moorbodener
halt sowie die Renaturierung von orga
nischen Böden gemäß nationaler Moor
schutzstrategie auszuweisen; 

 ■ ist der problematische Ausstoß kli
maschädlicher Gase, der durch die 

Trockenlegung von Mooren für land
wirtschaftliche Nutzung entstanden 
ist, durch Wiedervernässung wirksam 
zu reduzieren. Die sehr langsam vor
ankommende Wiedervernässung or
ganischer Böden muss ausgeweitet 
und beschleunigt werden. Unterstüt
zend kann die Raumordnung Vorrang 
oder  Vorbehaltsgebiete für die Entwick
lung von CO₂Senken in ihren Plänen 
festlegen;

 ■ sind Vorranggebiete für Torfabbau in 
Raumordnungsplänen zu streichen, 
 damit bald der Ausstieg aus der Torf
gewinnung in Deutschland geschafft 
wird;

 ■ ist das Potenzial der Raumordnung 
beim Moorschutz auszuloten. De
tails können in einem Strategiepro
zess  ausgearbeitet werden. Durch ein 
 Modellvorhaben der Raumordnung 
könnte getestet werden, ob und wie die 
Raumordnung beschleunigende Koor
dinationsleistungen erbringen kann und 
wie die mit Wiedervernässungsprojek
ten verbundenen Zielkonflikte lösen 
lassen; 

 ■ sind zur Sicherung von Mooren 
 kon kretere Vorgaben zu machen. So 
 könnten alle Torfauflagen von min
destens 30 cm als Vorranggebiete ge
schützt und sämtliche naturnahen 
Moorgebiete naturschutzrechtlich gesi
chert werden; 

 ■ könnten alle erforderlichen gesetzlichen 
Änderungen und Ergänzungen in einem 
nationalen Artikelgesetz des Bundes 
für den Moorschutz gebündelt werden, 
dass eine Vereinfachung und Beschleu
nigung von Wiedervernässungsprojek
ten ermöglichen würde. 

Die Raumordnung sollte zudem die Risiko
vorsorge – wo erforderlich – durch Schutz der 
Berggebiete insbesondere vor Naturgefahren 
wie Stürmen, Starkregen oder Hangrutschun
gen vorsehen und Vorsorgemaßnahmen in 

Landes und Regionalplänen integrieren. Da
mit kann die Risikovorsorge über die Freihal
tung gefährdeter Bereiche vor Bebauung und 
sensiblen Raumnutzungen gegenüber Natur
gefahren verbessert werden.
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5.4.2  Siedlungsflächeninanspruch
nahme und Siedlungsdichten 
stärker steuern

Um räumliche Strukturen an den Kli
mawandel anzupassen und einen Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten, wird ange
strebt, Siedlungsstrukturen energieeffizi
ent, flächensparend und verkehrsvermei
dend auszugestalten. Die Raumordnung 
kann die quantitative Flächeninanspruch
nahme durch Vorgaben zur Siedlungsflä-
cheninanspruchnahme und zu Siedlungs
dichten steuern. In vielen Ländern werden 
diese Möglichkeiten bisher aber nur unzu
reichend genutzt. Deshalb 

 ■ sollten mehr Länder als bisher quanti-
tative mengenbegrenzende Vorgaben 
zur Siedlungsflächeninanspruchnah
me in ihren Landesentwicklungsplänen 
aufnehmen. Ergänzend sind zur Zieler
reichung Instrumente vorzugeben, mit 
denen die Einhaltung dieser Ziele treffsi
cher gesteuert und gegenüber den Kom
munen durchgesetzt werden können; 

 ■ ist in den Ländern, die bereits Instru-
mente zur Mengen- und Standort-
steuerung der Siedlungsentwicklung 
einsetzen, eine Verknüpfung mit quan
tifizierten Zielen für die Entwicklung 
der Siedlungs und Verkehrsfläche vor
zunehmen. Zudem können durch höhe
re Siedlungsdichten, Freiräume für den 
natürlichen Klimaschutz einfacher er
halten werden; 

 ■ leistet das raumordnerische Instrument 
der Zentralen Orte wichtige Beiträge für 
eine verkehrsreduzierende Siedlungs
entwicklung. Seine Potenziale sind wei
ter zu heben;

 ■ sollten flankierende Instrumente zur 
Reduzierung der baulichen Flächenin
anspruchnahme stärker genutzt werden. 
Dazu zählen insbesondere der Vorrang 
der Innenentwicklung, das Recycling 
von Gewerbeflächen, ein Flächenmo
nitoring, oder eine verpflichtende Flä
chenbedarfsermittlungen im Rahmen 
der Baulandausweisung. 

Waldmehrung verstetigen
Auch Wälder sind als CO₂Senken 
auszubauen: 

 ■ Die Vergrößerung der Waldfläche könnte 
insbesondere in Ländern mit niedrigem 
Waldanteil (z. B. SchleswigHolstein) 
durch Ausweisung von Vorranggebie-
ten für Waldmehrung in Regionalplä
nen forciert werden.

 ■ Der generelle Waldumbau zur Erhöhung 
der Kohlenstoffspeicherung sowie der 
Klimaresilienz müssen eine stärkere Prio
rität in den forstwirtschaftlichen Fachpla
nungen erhalten. Die Rolle von Wäldern 
als CO₂-Senken kann schon auf Landes
ebene mit der entsprechenden Festlegung 
wie beispielsweise mit raumordnerischen 
Grundsätzen gestärkt werden.

Technogene CO₂Senken vorbereiten
Angesichts nicht erreichter Sektorziele für 
die CO₂Einsparung wird der Bedarf an 
technischen CO₂-Speicherlösungen im 
Untergrund zunehmen. Daher 

 ■ sind fachliche und gegebenenfalls recht
liche Vorbereitungen dafür zu treffen, 
dass die Raumordnung im Untergrund 
Vorgaben für Raumnutzungen festlegen 
kann und so ein allgemeiner Rahmen 
für die planerische CO₂Einspeicherung 
in geologischen Formationen bestimmt 
wird, sofern eine ausreichende Technik
folgen und Risikoabschätzung erfolgt ist;

 ■ ist eine Raumordnung im Untergrund zu 
etablieren, mit der Vorranggebiete für 
technogene CO₂-Senken im Untergrund 
ausgewiesen werden können, in denen 
zukünftig auch im industriellen Maßstab 
Vorhaben für die Verpressung von CO₂ 
geplant werden können.

Potenzialräume für Geothermie sichern
Die Raumordnung kann eine verstärkte Nut-
zung der geothermischen Potenziale in 
Deutschland planerisch vorbereiten, zum 
Beispiel durch die planerische Sicherung der 
Nutzbarkeit großer unterirdischer Potenziale 
der Tiefengeothermie im Oberrheingraben. 
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5.5 Raumordnerische Steuerung der Energiewende

5.5.1  Steuerungsauftrag beim Ausbau 
erneuerbarer Energien gerecht 
werden

Die Energiewende ist mit vielfältigen Flä
chenansprüchen verbunden. Sofern es 
nicht gelingt, den offensichtlichen Steu
erungs und Koordinationsbedarf durch 
die Raumordnung auch instrumentell ab
zusichern, sind negative Auswirkungen für 
die räumlichen Entwicklungen Deutsch
lands zu erwarten. Landes und Regional
planung leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Erfolg der Energiewende. Weiterhin 
sollte der Ausbau der Energieproduktion 
durch Wind und Solar möglichst schnell 
bereits im Rahmen der Regionalplanung 
mit dem erforderlichen Netzausbau abge
stimmt werden. So wird vermieden, dass 
neue Raumordnungsgebiete für Windener
gie und Solarenergieproduktion nicht für 
den Bau der Anlagen genutzt werden kön
nen, weil die notwendigen Leitungen für 
die Einspeisung des erzeugten Stroms ins 
Stromnetz fehlen.

Da neben dem Übertragungsnetz auch das 
Verteilnetz für Strom erheblich ausgebaut 
und modernisiert werden muss, sollte die 
Regionalplanung aktiver von der Möglich
keit Gebrauch machen, Korridore für den 
Bau von neuen Stromtrassen durch Aus
weisung von Vorranggebieten planerisch 
zu sichern. Außerdem sollte zukünftig die 
Ausweisung von Raumordnungsgebieten 
für Windenergie und PVNutzung früh
zeitig mit den Verteilnetzbetreibern abge
stimmt werden. 

5.5.2  Flächensicherung für Wind
kraft durch Regional planung 
umsetzen

Die Gesetzespakete der Jahre 2022 und 2023 
konkretisieren den Auftrag zur Flächensi
cherung für den Ausbau der Windenergie 
durch die Raumordnung. Im Mittelpunkt 
steht dabei das 2-Prozent-Flächenziel des 

WindBG, infolgedessen durch die Regio
nalplanung mehr Flächen für die Wind
energienutzung als Vorrang oder Be
schleunigungsgebiete planerisch gesichert 
werden müssen. Die Regionalplanung 
sollte ihre großen Anstrengungen zur er
folgreichen Umsetzung der Vorgaben des 
WindBG mittelfristig aufrechterhalten, da
mit die neuen Regionalpläne fristgerecht in 
Kraft treten können. 

Gleichzeitig führen der neue positivpla-
nerische Ansatz sowie der Wegfall des 
Konzentrationszonenansatzes zu einer 
verbesserten Gerichtsfestigkeit künftiger 
Regionalpläne und deutlich zeitsparende
ren Aushandlungsprozessen. 

Das standorterhaltende Repowering durch 
Ausweisung von Altstandorten als Vorrang
gebiete Windenergie sowie durch Rücknah
me planerischer Höhenbeschränkungen ist 
zu unterstützen. 

Im Bereich der OffshoreWindenergie be
dingen die erhöhten Ausbauziele eine wei
tere Fortschreibung des Flächenentwick
lungsplans für die AWZ. Die zusätzlichen 
Flächenausweisungen für Windenergie in 
der räumlich begrenzten AWZ führen zu 
mehr Konflikten mit Schifffahrt, Fischerei, 
Rohstoffabbau, Militär und Naturschutz, so
dass die planerischen Anstrengungen zum 
Konfliktausgleich erhöht werden müssen. 

5.5.3  Raumverträglichere Steuerung 
von FreiflächenPhotovoltaik 

Im Bereich der FPV erfolgt durch die Regio
nalplanung bislang eine eher zurückhalten
de räumliche Steuerung. Dies ist unter ande
rem auf die uneinheitliche  Praxis der Länder 
im Hinblick auf die Setzung von Flächenzie
len für den PVAusbau und  fehlende Hand
lungsaufträge für die  Regionalplanung zur 
Ausweisung von Vorranggebieten zurück
zuführen. Durch die bisher vorwiegend ge
nutzten Vor behaltsgebiete für FPVAnlagen 
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ist nur eine sehr eingeschränkte räumli
che Steuerung möglich. Um FPVAnlagen 
raumverträglicher zu steuern, müssen die 
Potenziale der Raumordnung intensiver ge
nutzt und auch  vermehrt Vorranggebiete 
für FreiflächenPhotovoltaikanlagen ausge
wiesen werden. 

5.5.4  Effizientere Flächenpotenziale 
durch Mehrfachnutzung

Die Konkurrenz um Flächen kann insbeson
dere beim Ausbau erneuerbarer Energien 
durch Ermöglichung von Mehrfachnutzun-
gen der Fläche abgemildert werden. Bisher 
sieht das raumordnerische Instrumentari
um allerdings noch zu selten multifunktio
nale Festlegungen vor. Grundsätzlich könn
te es erleichtert werden, in Vorranggebieten 
für Windenergie auch  FPVAnlagen zuzu
lassen oder land wirtschaftliche  Kulturen 
mit FPVAnlagen zu kombinieren. Eine 
stärkere Förderung von „besonderen So-
laranlagen“, unter anderem auf Mooren, 
Parkplätzen oder Gewässern, ist mit dem 
Solarpaket I bereits eingeleitet. 

Um eine raumverträgliche Doppelnutzung 
zu ermöglichen, könnten Regeln für die 
praktische Mehrfachnutzungen der Fläche 
definiert werden. 

5.5.5  Weitere Möglichkeiten zur 
Unterstützung der Gestaltung 
der Energiewende 

Zur Flankierung des Ausbaus der Was-
serstoff- und LNG-Infrastruktur ließen 
sich Festlegungen in Raumordnungsplä
nen zu den Standorten für die Erzeugung, 
die  Speicherung und den Transport von 
Wasserstoff treffen. Dazu zählen etwa Vor
rangstandorte für Anlagen, zum Beispiel 
Elektrolyseure, Potenzialräume zur Spei
cherung durch Festlegung der unterirdi
schen Raumordnung oder für die Siche
rung der Korridore für Leitungstrassen 
durch Vorranggebiete.

Insbesondere beim Ausbau der Energie-
speicherinfrastrukturen kann die Regio
nalplanung einen aktiven Beitrag zur Ge
staltung der Energiewende leisten. n
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GLOSSAR

Analyseregionen Zu den 102 Planungsregionen der Regionalplanung kommen Regionen mit Planungsdoku-
menten älterem Gebietszuschnitts, und sogenannte Übergangsregionen in denen für eine 
neue Regionsabgrenzung noch keine verbindlichen Pläne vorliegen, sowie das Saarland, 
 womit sich insgesamt 116 Analyseregionen ergeben

Dokumente der 
Regionalplanung

integrierte Regionalpläne und Regionalplanänderungen, Teilregionalpläne und 
Teilfortschreibungen

Festlegungen Zeichnerische und textliche in Raumordnungsplänen

Hitzeperioden mehrtägige Perioden mit ungewöhnlich hoher thermischer Belastung. Sie können als Kom-
bination von perzentilbasierten Schwellenwerten (z. B. 98. Perzentil der Tagesmaximumwer-
te oder aktuelle Rasterwerte des Temperaturmaximums an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
über 28 °C) und einer minimalen Dauer (z. B. drei Tage) definiert werden

Instrumente der 
Raumplanung

Raumordnungspläne mit Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der 
 Raumordnung, Raumordnungsverfahren, raumplanerische Zusammenarbeit

Klima Das Klima kann durch den mittleren Zustand der Atmosphäre, charakteristische  Extremwerte 
und Häufigkeitsverteilungen meteorologischer Größen wie beispielsweise Lufttemperatur, 
Niederschlag, Wind

Klimaanpassung, 
Klimafolgenanpassung

Klimafolgen sind bestimmte Veränderungen innerhalb eines Systems, die in Folge des 
 Klimawandels auftreten. Klimafolgen können sowohl negativer (Gefahren) als auch positiver 
Natur (Chancen) sein

Leitbilder der 
Raumentwicklung

Vier strategische Leitbilder 2016: Wettbewerbsfähigkeit stärken, Daseinsvorsorge sichern, Raum-
nutzungen steuern und nachhaltig entwickeln, Klimawandel und Energiewende gestalten

Plandokumente integrierte Landespläne/-programme und Planänderung/Teilfortschreibungen

Planungsregionen Bundesweit gibt es in Deutschland derzeit 102 Planungsregionen der Regionalplanung  
(s. a.  „Analyseregionen“)

Privilegierung Regulative raumordnungsbezogene Optionen für eine Beschleunigung (nicht nur) der 
Energiewende

Raumordnungspläne Allgemeine Vorgaben zur Ordnung des Raumes, insbesondere hinsichtlich Siedlungs-,  Freiraum- 
und Infrastrukturen mit Zielen (bindend) und Grundsätzen (abwägungsrelevanter Belang)

Regionalplan Löst Raumnutzungskonflikte, gibt die regionalen Ziele der Raumentwicklung vor und bindet 
die kommunalen Entwicklungsvorstellungen ein.

Raumordnungsgebiete Raumordnungsgebiete (Vorbehalts-, Vorrang- und Eignungsgebiete) sind Instrumente in 
 Plänen und Programmen, um Vorsorgeanforderungen in beschreibender und darstellender 
Form zu konkretisieren

Raumordnungsregionen Beobachtungs- und Analyseraster der Bundesraumordnung

Teilprivilegierung Insbesondere bauplanungsrechtliche Teilprivilegierung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen

Vor(bereitungs)studie BBSR-Einzelpublikation „Klimawandel und Energiewende gestalten“
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